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1. Ueberslcht Ober die Verhandlungen 

Resume des dellberatlons 

x 225/92.o12 n Strassenbenützungsabgaben. Verlänge
rung und Neugestaltung 
Botschaft und Beschlussesentwürfe vom 27. Januar 1992 
(BBl II, 729) über die Verlängerung und Neugestaltung 
der Strassenbenützungsabgaben (Schwerverkehrsabga
be und Nationalstrassenabgabe ). 
NJS Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen 
Bundesbeschluss I über die Weiterfllhrung der Schwerverkehr.s
abgabe 
1993 17. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1993 28. April. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1993 1. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1993 14. JunL Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1993 18. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt II, 890 
Bundesbeschluss 2 über die Weiterfllhrung der Nationalstrassen
abgabe 
1993 17. März. Beschluss des Nationalrates gemäss Entwurf 
des Bundesrates. 
1993 28. April. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1993 1. JunL Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Besc!'!luss des Ständerates. 

1993 14. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1993 18. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. JunL Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt 2, 892 

Bundesbeschluss 3 über die Einführung einer leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe 
1993 17. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1993 28. April. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1993 18. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt II, 894 

X 225/92.012 n Redevances sur l'utilisation des routes. 
Prorogation et refonte 

Message et projets d'arr8tes du 27 janvier 1992 (FF II, 
725) concernant la prorogation et la refonte des rede
vances sur l'utilisation des routes (redevance sur le trafic 
des poids lourds et redevance pour l'utilisation des 
routes nationales). 
N/E Commissions des transports et des telecommunications 

A. Anete federal concemant la prorogation de la redevance sur le 
trafic des poids lourds 

1993 17 mars. Dkision du Conseil national modifiant le projet 
du Conseil fäderal. 
1993 28 avril. Dkision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1993 ler juin. Dkision du Conseil national avec des diver
gences. 
1993 14 juin. Dkision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1993 18juin. Decision du Conseil national: L'arrete est adopte 
en votation finale. 
1993 18Juin. Dkision du Conseil des Etats: L'arrete est adopte 
en votat1on finale. 

Feuille federale II, 863 

B. A"ete federal concemant la prorogation de la redevance pour 
l'utilisation des routes nationales 

1993 17 mars. Decision du Conseil national conforme au pro
jet du Conseil föderal. 
1993 28 avril. Dkision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1993 1er juin. Dkision du Conseil national avec des diver-
gences. . 
1993 14 juin. Dkision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1993 18juin. Decision du Conseil national: L'arrete est adopte 
en votation finale. 
1993 18Juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est adopte 
en votat10n finale. 

F,euille föderale II. 865 

C. Amte federal concemant l'introduction d'une redevance sur le 
trafic des poids lourds liee aux prestations 

1993 17 mars. Dkision du Conseil national modifiant le projet 
du Conseil fäderal. 
1993 28 avriL Dkision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1993 18juin. Dkision du Conseil national: L'arrete est adopte 
en votation finale. 
1993 18JuiD. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est adopte 
en votation finale. 

Feuille federale II, 867 

I 



2. Rednerliste - Liste des orateurs 

2.1 Nationalrat - Conseil national 

Beguelin (SND) 

Binder (V /ZH} 

Blrcher Peter (C/AG} 

caccia (CfTI}, rapporteur 

cavadinl Adriano (R/TI) 

Diener (G/ZH) 

Dreher (A/ZH} 

Fischer-seengen (R/AG) 

Frey Claude (R/NE} 

Fridericl Charles (LND) 

Glezendanner (A/AG) 

Glger (R/SG) 

Hlmmerle (S/GR) 

Herczog (S/ZH) 

Hildbrand (CNS) 

Kern (A/ZH) 

Meier Hans (G/ZH) 

Miesch (R/BL) 

Ogl · M, Bundesrat 

Scherrer Jürg (A/BE) 

Schmid Peter (G!TG) 

Schmied Walter (V/BE) 

Spielmann (-/GE) 

Stalder (D/BE) 

Steiger (S/ZH) 

Steinemann (A/SG) 

Strahm Rudolf (S/BE) 

Stucky (R/ZG) 

Vollmer (S/BE), Berichterstatter 

ZWygart (U/BE) 
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2.2 Stlnderat - Conseil des Etats 

Bisig (R/SZ) 

Bühler Robert (R/LU} 

Büttlker (R/SO) 

cavadinl Jean (L/NE) 

cavelty (C/GR} 

Danloth (C/UR) 

Delalay (CNS) 

Frick (C/SZ) 

Gadient (V/GR} 

Jagmettl (R/ZH} 

Kllchler (C/OW), Berichterstatter 

Loretan (R/ AG} 

Ogi M, Bundesrat 

Plattner (S/BS} 

264 

271,272 

263,274,278 

267,278 

265,275 

268,273,276 

265 

267 

264 

280 

261,272,273,276,277,278,279,280,457 

263,279 

269,272,273,275,277,278,279,280 

266 
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Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 

Seance du 

17.03.1993 
01.06.1993 
18.06.1993 (Schlussabstimmung) 

17.03.1993 
01.06.1993 
18.06.1993 (Vote final) 



17. März 1-993 N 405 $t~~enbi:mützungsabgaben 

Zwölfte Sitzung - Douzieme seance 

Mittwoch, 17. März 1993, Vormittag 
Mercredl 17 mars 1993, matin 

08.10h 

VorsitZ - Presidence: He" Schmidhalter 

92.012· 

Strassenbenützungsabgaben. 
Verlängerung und Neugestaltung 
Redevances sur rutltlsation des routes. 
Prorogation et refonte 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 2:/. Januar 1992 (BBI 11729) 
Message et projets d'arrlltes du 27 janvler 1992 (FF 11725) . 
Kategorie III, Art 68 GRN- Categorle III, art. 68 RCN 

Antrag der Kommission, 
EntwärfeA, B 
Eintreten 

Entwurfe 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(Friderlci Charles, Binder, Etique, Fischer-Seengen, Giezen
danner) 
Nichteintreten 

Antrag M/esch 
EntwurfA 
Nichtßintreten 

Antrag Dreher 
EntwurfB 
· Nichteintreten 

Proposition de la commisslon 
Projets A, B . 
Entrer en matiere 

ProjetC 
Maforite 
Entrer en matiere 
Mlnorlte 
(Frlderlcl Charles, Binder, Etlque, Fischer-Seengen, ~lezen
danner) 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Mlesch 
ProJetA 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Dreher 
ProfetB · 
Ne pas entrer en mattere 

Vollmer, Berichterstatter: Vorlagen, welche Strassenabgaben 
betreffen, sind Immer umstritten. Das haben bereits die frOhe
ren Debatten. im Zusammenhang mit Strassenabgaben deut
lich gezeigt; das haben auch die kürzlichen Auseinanderset
zungen um die 20 Rappen Benzinzollerhöhung gezeigt Und 
wäre das nicht auch jetzt wieder der Fall, wäre männiglich 

überrascht Allein in der Kommission lagen über 25 Anträge 
von Kommissionsmitgliedern vor, und auf der Fahne sehen 
Sie, dass es immer noch mehr Minderheitsanträge gibt, als bei 
diesen Bundesbeschlüssen Artikel zu beraten sind Die Kom
missionsmehrheit hat aber die Vorlage des Bundesrates mit 
guten Gründen - wie wir in der Detailberatung noch erläutern 
werden - bis auf eine kleine unbestrittene Ergänzung in allen 
Fragen unterstützt 
Seit der Verabschiedung der Botschaft durch den Bundesrat 
ist bereits mehr als ein Jahr vergangen Es ist darum höchste 
Zeit, dass die Räte diese Botschaft nun endlich beraten. Wir 
kommen sonst mit den Fristen in Schwierigkeiten. Sie wissen, 
dass (lie Strassenbenü~ungsabgaben in äer Verfassung zeit
lich befristet sind. Sie werden im laufe des nächsten Jahres 
ablaufen, und wenn wir nun nicht eine Verlängerung dieser 
Strassenbenützungsabgaben beschliessen, werden sie er
satzlos gestrichen. Das kann sicher nicht die Absicht der Räte 
sein. Wir sind deshalb heute aufgerufen,.dieses Geschäft zu 
beraten, damit wir die Vorlagen noch rechtzeitig vor das Volk 
bringen können. 
Worum geht es heute? Wir hcµ>en eigentlich drei separate Vor~ 
lagen zu beraten, welche aber in einem engen inneren Zusam
menhang- zueinander stehen. Wir führen deshalb eine ge
meinsame Eintretensdebatte über alle dieseAbgab1,m durch. 
Der Bundesbeschluss A möchte die bisherige, zeitlich befri
stete Schwerverkehrsabgabe weiterführen. Der Bundesbe
schluss B will die bisherige, ebenfalls zeitlich befristete Auto
bahnvignette weiterführen Mit dem Bundesbeschluss C will 
die Kommissionsmehrheit eine neue Verfassungsgrundlage 
schaffen, um später die Einführung einer leistungsabhängi
gen Schwerverkehrsabgabe zu ermöglichen Alle drei Be
schlüsse haben Aenderungen auf Verfassungsebene zur 

· Folge; alle drei Beschlüsse werden also auch noch die Hürde 
der Volksabstimmung nehmen müssen. Das erklärt zweifellos 
auch ein Stück weit die Aufregung und die Emotionen, welche 
mit diesen Vorlagen verbunden sind. Mit den heutigen Vorla
gen befinden wir uns zudem an einer immer häufiger werden
den Schhittstelle von Finanzpolitik, Verkehrspolitik, aber auch 
Europapolitik 
Erlauben Sie mir zuerst einige Bemerkungen zu den ersten 
beiden Vorlagen, also Vorlage A und Vorlage B, bei denen es 
um die .Verlängerung von bereits Bekanntem geht Dass wir 
heute darüber diskutieren müssen und auch das Volk dazu 
aufgerufen sein wird, hängt nicht zuletzt damit zusammen, 
dass man vor zehn Jahren diese beid~n Abgaben - die 
Schwerverkehrsabgabe und die Autobahnvignette - $ehr re
striktiv formuliert hat Man erläuterte damals dem Volk: Wir füh
ren diese Abgaben einmal ein, und zwar befristet, und nach 
zehn Jahren werden wir Gelegenheit geben, noch einmal ver
bindlich, obligatorisch darüber abzustimmen, um allenfalls die 
Verpflichtung zu diesen Abgaben zu verlängern oder sie eben 
aus Abschied und Traktanden fallenzulassen. 
Die grosse Vorsicht, pie man vor zehn Jahren an den Tag ge-

. legt hat, holt uns jetzt ein, indem wirmit diesen Vorlagen noch
mals obligatorisch vor das Volk gehen müssen Es macht mei
nes Erachtens und auch nach Meinung der Kommissions
mehrheit aber wenig Sinn, die seinerzeitige Kontroverse, zu 
der es bei Einführung dieser Abgaben gekommen ist, jetzt 
noch einmal zu wiederholen. Wir können feststellen, dass 
diese Abgaben, so sehr sie vor zehn Jahren umstritten waren, 
in der Zwischenzeit die Akzeptanz jener gefunden haben, die 
sie bezahlen müssen. · 
Obwohl beide Abgaben se~ ihrer Einführung betragsmässig 
unverändert geblieben sind, haben sich die Erträge aus den 
Abgaben erheblich gesteigert: bei der Schwerverkehrsab
gabe von anfänglich jährlich etwa 112 Millionen Franken auf 
heute über 140 Millionen Franken, bei der Alltobahnvignette 
von anfänglich 150 Millionen Franken auf heute über 200 Mil
lionen Franken. Das belegt einerseits Verkehrszunahriien von 
jährlich gegen 5 Prozent, andererseits zeigt es aber auch, 
dass diese Abgaben heute akzeptiert sind. Bei der Vignette 
stammt etwa die Hälfte der Erträge von ausländischen Fahr
zeugen, und auch bei der Schwerverkehrsabgabe beträgt der 
Anteil von ausländischen Fahrzeugen immerhin, noch etwa 
17 Prozent 
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Wenn wir jetzt keine Verlängerung beschliessen, fallen diese sehen Anpassungen im·Rahmen von Eurc:llex, und auch im 
· Abgaben - auch diejenigen, die wir auf ausländischen Fahr- - Rahmen von Swisslex werden wir bald neue Anpassungen 

zeugen erheben - völlig aus Abschied und Traktanden, und diskutieren. Ganz besonders haben wir diese Grundsatzfra-
das kl;lTln wohl nicht der Wille dieses Rates sein. Ich kann mir gen im Zusammenhang mit dem Transitvertrag und - nicht zu 

' auch schlecht vorstellen, dass es dem Willen der schweizeri- vergessen - den kürzlich angepassten Fiskalabgaben beim' 
sehen Bevölkerung entsprechen würde, dass wir die beiden Treibstoffzoll diskutiert. · ' 
Abgaben ersatzlos 'streichen. ' Es wurde eigentlich bei all diesen Abgaben immer eine Grund-
Die heutigen Vorlageh A und B, also Schwerverkehrsabgabe these·vertreten, vor allem auch von selten des Bundesrates: 
und Autobahhvignette, haben drei Zielsetzungen: Die Mobilität ist in jedem Sektor - sowohl im Sektor des Privat-
1. Wir wollen diese Abgaben über das Jahr 1994 hinaus ver- verkehrs als auch im Sektor des öffentlichen Verkehrs-zu bil-
längem, und sinnvollerweise wollen wir diese Verlängerung lig. Wir hätten. eigentlich so rasch wie möglich den Grundsatz , 
nicht mehr befristen, das heisst, diese beiden Abgaben sollen der.Kostenwahrheit einzulösen. Nur so verhindern wir Verzer-
in Zukunft als unbefristete Abgaben in .der Bundesverfassung rungen in der Konkummz zwischen den ve_rschiedenen Ver-
stehen. · · · . i<ehrsträgern, und nur so verhindern wir Verzerrungen bezüg-

. 2 Die Erträge dieser beiden Abgaben.'.. das ist neu im Zusarn- lieh der Belastungen der Umwelt durch unsere Mobilität Es 
tnenhang mit dieser Anpassung -sollen neu zweckgebunden wurde in diesem Rat auch schon verschiedentlich und unwi-
sein und voll der Treibstoffzollkasse gutgeschrieben werden, dersprochen darauf hingewiesen, dass gerade ein marktwirt-
etwas, was dann auch noch im Zusammenhang mit Minder- schaftlich organisiertes Verkehrswesen nur dann effizient 
heitsanträgen diskutiert wird. Diese Zweckbindung ist zweifel- funktionieren kann, wenn die Gesamtheit der Kosten den je-
los umstritten, aber sie wird vom Bundesrat in der Botschaft weiiigen Verursachern auch angelastet werden. Ist dies nicht 
sehr wohl begründet der Fall, so werden knappe Ressourcen übermässig bean-
3. Die Abgabesätze werden nun an die seit 1985 erfolgte Taue- sprucht, weil sie zu billig sind. Bei höheren Rreisen würde die 
rung angepasst, und der Bundesrat soll die Kompetenz erhal- . · Verteilung dieser Ressourcen zu einem grössereh Beitrag an 
ten, auch in Zukunft diese Abgabesätze der Teuerung anpas- die Wohlfahrt führen. Die korrekte Kostendeckung Ist also ga-
sen zu können. . • . . · rade unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wichtig für den 
Diese drei Elemente sind Bestandteile der ersten beiden Varia- unverfälschten Wettbewerb unter den Verkehrsträgern. Abwei-
gen: unbeschränkte Verlängerung, Anpassung an die Teue- chungen vom Kostenpreis,können zu W,ßttbewerbsverzerrun-
rung und'Zweckbindung der Erträge für die Treibstoffkasse. gen zwischen den Verkenrsträgem und auch zu Verfälschun-
Der Bundesrat ... :das scheint mir sehr wichtig - und auch die gen des Modal split zwischen privatem und öffentlichem Ver-· 
Kommissionsmehrheit verzichten dabei ausdrücklich auf ei- kehrführen. 
nen zusätzlichen Systemwechsel Es gab In der Kornmission Das ist der Hintergrund, vor welchem vor allem die Vorlage C, 
durchaus Diskussionen und Anträge, diese Abgaben allen- also die Verfassungsgrundlage für die Einführung-einerlei-
falls umzuverlegen, beispielsweise auf den Treibstoff. Disku- stungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, beurteilt werden 
tiert wurden auch andere Möglichkeiten, die denkbar und. muss. · · 
auch sinnvoll sein könnten. Wir haben aber ausdrücklich dar- ' Die ,Eintretensdebatte in der Kommission widerspiegelte denn 
auf verzichtet, mit diesen Verlängerungsbeschlüssen gleich- 'auch einmal mehr das ganze Spektrum der sehr kontroversen 
zeitig einen Systemwechsel vorzunehmen. Es geht also · verkehrspolitischen Grundhaltungen. Fürchten die einen be-
haute, abgesehen von den Anpassungen an die Teuerung reits wieder eine µngerechtfertigte Belastung des Strassenvet-
urtd von der Zweckbindung, bei den Bundesbeschlüssen A kehrs, so stellen die anderen fest, dass die Verwirklichung der 
und B nur um die Verlängerung der bereits heute existieren- bundesrätlichen Ziels.etzung - Stichwort: Kostenwahrheit ..:. 
den und voll akzeptierten Abgaben. Und ausschliesslich dar- mit diesen Vortagen noch allzu zögernd angegangen ,wird. 
über gilt es heute im Zusammenhang mit diesen beiden Be- Was wir zumindest in der heytigen Debatte vermeiden sollten, 
schlüssen zu diskutieren. · ist der Streit über die Frage der Kostendeckung durch den 
Erst mit dem Bundesbeschluss C beschreiten wir Neuland. Strassenverkehr. 
Mit diesem neuen Verfassungsartikel 36quater wird die Wir sind dem Bundesrat dankbar, dass er in seiner Botschaft 
Grundlage geschaffen, um eine leistungsabhängige Schwer- unmissverständlich Klarheit schafft, dass wir auch ausserhalb 
verkehrsabgabe nach dem Verursacherprinzip und auch in der direkten Wegekosten eine grosse Zahl von Kostenfaktoren 
Abstimmung mit den europäischen Nachbarländern einzufüh- haben, also die sogenannten externen Kosten- ich nehme als 
ren. Ueberdie_konkrete Ausgestaltung dieser leistungsabhän- Beispiel die durch Untä(le verursachten Kosten, die der öffent-
gigen Schwerverkehrs~bgabe ist damit noch nichts ausge- liehen Hand ubertragen werden -. und dass diese externen ' 
sagt und noch nichts festgelegt Dies muss später im nachge- Kosten heute noch einer Internalisierung harren. .Das heisst, . 
ordneten Recht noch konkretisiert werden. Das Parlament be- dass wlr bis jetzt diese externen Kosten in allen Rechnungen 
hält also mit der Verabschiedung des Bundesbeschlusses C, bezüglich der Kosten,deckung noch. nicht . berücksichtigt 
.der Einführung eipei' leistungsabhängigen Schwerverkehrs- hab.an. · · 
abgabe, seine völlige Handlungsfreiheit, und auch das Volk Wenn Herr Giezendanner in seinem kürzlich allen Ratsmitglie-
wird nach der Gutheissung der Verfassungsgrundtage ge- dern verteilten Rundschreiben verkündet, es sei zwischenzeit-
mäss Bundesbeschluss C nicht ausgeschaltet Ueber das Ge- · lieh bekannt, dass der Schwerverkehr seine Kosten vollum
setzesreferendum bleibt dann auch der letzte Entscheid über' fänglich bezahle, so Ist das eine altbekannte lnteressenposi-
die konkrete Aus,gestajtung wieder beim Volk · · tion, welche aber auch dadurch nicht wahrer wird, dass man 
Im Zusammenhang mit.dem Bundesbeschluss C werden wir sie ständig wiederholt · 
also, wenn ihn das Volk gutheisst, später eine Gesetzesvor- Wir werden in der Detailberatung anhand verschiedener Min-
tage beraten, in der sämtliche Details der Ausgestaltung die- derheitsanträge noch ,über diese Fragen diskutieren müssen. 
ser leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe festgelegt Sie sehen auf der Fahne, dass dazu in dieseln Rat sehr ver-
werden. Es geht heute einzig und allein darum, rechtzeitig schiedene Konzeptionen vertreten werden. 
eine Verfassungsgrundlage zu schaffen, damltwir nicht, wenn Ich möchte. Sie bereits jetzt bitten, bei diesen Diskussionen die 
wir unsere Abgaben mit den europäischen Nachbarländern Proportionen zu wahren. Wir verwi,rken sonst als Parlament 
koordinieren wollen, bei der Ausgestaltung eines Gesetzes unseren Anspruch, in den wirklich entscheidenden Fragen der 
fes,stellen müssen; dass wir Schwierigkeiten haben, weil z_ukünftigen Verkehrspolitik überhaupt noch ernst genommen 
diese Verfassungsgrundlage für eine solche leistungsabhär,- zu werden. · 
gige Schwerverkehrsabgabe in unserem Land fehlt Eine in der Kommission zu Recht diskutierte Grundsatzfrage 
Erlauben Sie .mir in diesem Zusammenhang .noch eine ver- betraf die Konzeption der Abgaben generell - ich habe bereits 
kehrspolitische Gruridsatzl;)emerkung zur Gesamtheit dieser darauf hingew;eserr-; es lag ein gut begründeter Antrag vor, 
drei Vorlagen. In den letzten Monaten wurden in diesem Rat sämtliche Abgaben über den Benzinpreis abzudecken. Die-
verschiede~tlich verkehrspolitische Fragen diskutiert Ich sem Systemwechsel ist 1n der Kommission recht viel Sympa-
nehrne das Beispiel der Neat, aber auch die verkehrspoliti- thie entgegengebracht worden. Wir waren aber der Meinung, 
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dass es im jetzigen Zeitpunkt richtig ist, von einem System,, 
wechsel abzusehen und Ihnen hier lediglich die Verlängerung 
der bisherigen .Bundesbeschlüsse zu beantragen. 
Wenn wir heute auf diese Vorlagen eintreten, <lann bitte ich 
Sie, doch darauf zu achten, dass wir damit nicht nur die Grund
lage schaffen, um diese unbestrittenen Vorlagen zu verl~n
gern, sondern dass wir damit auch die Grundlage dafür schaf
fen wolle!1, verfassungsrechtlich für die Zukunft gerüstet zu 
sein, um neue,. sinnvolle, leistungsabhängige Schwerver
kehrsabgaben einführen zu können. 
Ein weiterer; in der Oeffentlichkeit zumindest umstrittener 
Punl<t ist die Frage der Zweckbindung. Hier haber:i verschie
dene Kreise ihre grossen Vorbehalte. Wir haben das ja bereits 
im Zusammenhang mit den 20 Rappen Treibstoffzollzuschlag 
diskutiert, die auf grüner Seite beispielsweise nicht zuletzt des
halb umstritten waren, weil sie teilweise, zur Hälfte, zweckge
bunden sind. 
Qie· Kommi5$ionsmehrheit stellt sich aber hier mit. Ueberzeu
,gung hinter den Antrag des Bundesrates auf Zweckbjndung. 
Wir mussten feststellen, dass uns die Strassenbenützungsab
gapen' -vor allem die Sc)')werverkehrsabgabe- in d.en letzten 
Jahren international sehr viele Schwierigkeiten gebracht ha
, ben. l=s kam zu Retorsionsmassnahmen wegen der Einfüh
rung : dieser. Schwerverkehrsabgabe. Es widerspricht aucti 
eiern Geist des neu1:1n Transitabkommens, wenn neue oder 'er
höhte Strassenbenützungsabgaben zu rein fiskalischen 
Zwecken erhoben werden. . . 
M~ der zw~kbindung setzen wir unß damit keinen Gegen
massnahmen aus. Solange die Strassr:mrechnung nicht aus
Q!3Qlichef"I ist-und ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft noch 
mehr EJernerite in diese Strassenrechnµng einbezieher;t müs-

. , sen.-, Ist d!ese Zweckbindung nicht bedenklich, weil wir damit 
nlchts anderes tun, als Kosten, welche der Oeffentlichkeit ent
stehen; cta.mit abzudecken. Für die Zukunft müssen wir ohne
hin davon ausgel'lef"I, dass die Biridung ;in bestimmteVerwen
d4rms~ecke ganz massiv gelockert we.rden muss; de11n wir 
stellen fest, dass qer Oeff'.entlic'1keit im Bereich der externen 
Kosten - ich l'labe bere~ cfie Unfallkosteri erwähnt - riesige 

- Aufwendungen erwachsen, welche heute noch nicht über die 
Zw!i!CkblncJung finanziert werden können. · 
Die in der Kommission mit Recht geäusserten Bedenken, ob 
wir mit diesen Vorlagen nicht gerade auch die Bemühungen 
zur Förqerung des Huckepackverkehrs negativ beeinflussen, 
kprneli klar zerstreut werden. Der Bundesrat ist von der Kom
rnisslori ausdrücklicl'l aufgefordert worden - ich gehe davon 
aus, qass er cjas heute auch noch bestätigen wird .:.., sein~m 
Spielraum auf Verordnungsebene so auszunützen, dass die 
erwµ~schte fqrderung cles Huckepackverkehrs nicht.beein
träc'1t1gt wird. 
Die K,orrmi~sjon emp~ehn Ihnen einstilT)rniq_ Eintreten auf die 
!=)~en beiden Vorlagen. Rückweisungsanmi,ge W1.1rden de4t- · 
!iPh al:!g~lehnt b,ie · Kommissionsm!;)hrf,eit empfiehlf lt,nen 
E!,uch E:jn~eten auf die Vorlage c (19 ~u 3 Spmrnen), also auf 
qen Burdesbeschluss µber die EinfQhrung eirer ll:li$.!ngs
oder yerprauchsabhängigen SchwerverkehrsabgE!,b~ Diese 
YPfl!:!,ge bildet. !:lin Kernstück unserer' zukünftige11 Verl<eh~
pol!tjf<.. 
~· geht nicht darµtJ1, Rechlsgrundla,gen «auf Yorrat'! zu sct,~
~!1- Wir wollen 411s mit der heutigen VerfE!,SsLJrgsgrunqlage 
enpiprech!:incl vqrbereiten, dWJJit wir das entsP,rectiende ße
se~ rectitzeitlg, wenn das europäisch koqrdiniert werdef"I 

1 
l<ann, erlassen l<qnnen. 
!cn p,i~E! Sie: Treten Sie auf diese Vorlagen ein! Wir werden uns 
In qer P!$.ilberatµng noch eingehenq mit verschleqenen Fra
gen peschäftigen m,üssen. Es geht heute darurn, dass dieser 
Ra.t' insofern eir verkehrspo!jtisches Bekenntnis abgipt, als er 
perp~ ist, qie heutigen Abgaben beizubehalten und die Grund
la,gen für neue, moderne, leisb.~hgsabhängig ausgestaltete 
Ve*E!hrsabg~en zu schaffen. · 

M. ~a,~Cl'I, rapporteur: Le 26 fevrier 19&,i, le peuple et les can
tcms avaient approuv~ les redE!var,ces forfaitaires sur I utilisa
tiÖ'l dE!s ro~t_e~, q~i. sont per9ues dep1.1is le 1 !iir ji:µ,vjer ~ 985 et 
dqnl lei vet!Idite expIre ä fin 1994. Des lors, deux tentatiVes de 
changernenl 011t echpue: l'une poLJr relever massiverrient l!:lS 

taux de la redevance sur le trafic des poids lourds, l'autre pQur 
la suppression des redevances. Des propositiom~ constitu
tionnelles pour une politique coordönnee des transports ont 
ete egalement refusees par le peuple en 1986. . 
Les bases constitutionnelles de 1984 regissent donc toujou~ 
les redevances actuelles jusqu'ä la finde l'annee prochaine. II 
s'agit des articles 17 et 18 des dispositions transitoires de la 
Constitution federale. L'article 17 regit les redevances sur le 
trafic des poids lourds qui utilisent des routes ouvertes au tra
fic general; l'article 18, celles pour Jes vehicules automobiles 
qui utilisent les routes nationales. II s'agit de bases constitu
tionnelles directement applicables. Apres huit ans d'applica
tiqn, an peut Juger de fa~on positive les experiences faites 
avec ces redevances, aussi bien pour les modaljtes de per
ception que pour les recettes. Celles-ci atteignent environ 
140 millions de francs pour les poids lourds et envi,ron 
200 milliqns de francs pour les routes nationales. OM con~tate 
quand m~me que le campte routier, qui considere las couts · 
pqur la construction, l'entretien et l'exploitation des routes Öu
vertes au trafic motorise, mais exclut les couts dits externes, 
montre un degre de couverture insuffisant , . 
S.ur la base de ces considerations, le Conseil feder~ propose 
de fixer au 31 decembre 1994 la date d'echeance des dispo$l
tions actuelles, de maintenir en vigueur les deux system!:)s aq
tuels de redevances en leur apportant quelques adaptations 
et d'adopter un article constitutionnel qui permettrait de rem
placer la' redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds pa,r 
une nouvelle redevance liee aux prestations. 
Pour Ja redevance sur le trafic des poids lourds, le Cpnseil fe
deral nous propose un article 20 (nouveau) des dispositiolis 
transjtoires de la constitution, qui apparah dans l'arr&~ A du 
depliant Par rapport a l'ancien article 17, on a change quel
que peu fes poids limites .des categories; an a chang~ las ~u~ 
de la redevance en les relevant; an a prevu de donner aµ 
Conseil federal la competence d'adapter les taux de lij recle
vance ä l'evolution des prix parvoie d'ordonnance; o.n ij prevµ 
d'~ecter le produit net de la redevance sur Ja base (ie 
l'article 36ter de la constitution comme le produtt de la surtaxe, 
ce qui souligne davantage le caractere de taxe et non d'impöt; 
et an a prevu de laisser en vigueur l'article 20 (nouveau) 
jusqu'ä l'entree en vigueur d'une leglslation instituant 1.n-Ie re-

• devance !iee aux prestations. 
Tous ces changements ont dcinne lieu a bien des controver-
ses au sein de la commission. · 
Pour !a redevance sur l'utilisation des routes nationales, on 
propose un article 36qulnquies (nouveau) qui flgure dans 

. l'arrete B du depliar,t, avec les memes n.,odjfications qµe 
l'article 20 (nouveau) de l'arrete A, ä l'exceptiori des categp
ries q4i n'y figurent pas; et de la duree qul, cette fois, n1est pas 
fixee. ' 
L~ passage a une redevance sur le trafic de pplds lourqs !lee 
aµx prestatjons est propose en vert4 d'un arti~le 36qu~~r 
(no4vea4) qui figure dans l'arrete c du depliant Cet ijJ1lple esJ 
form4le de fa90n tres ouveqe. Les modalites de calcµI ei qe 
perceptjon restent a determiner. Le produjt est affecte a lij eoµ~ 
'(erture des 090~ dus au trafic routier et ne doit pas !es depa,f!
ser. l-'application de l'article est a prevoir suivant l'evqll,jtiqn 
d8flS ce domaine au niveau europeen. Dans la distributiÖ!'I q~ 
lij quote-part qui revient aw< canto11s, il ~ratenµ cqmpte ~~~ 
pre>b!ernes specifiques poses aux regiqns de montagne ef p~ 
riP,lleriqL1es. Avec ce nouvel article constitutionnel, le Can!:iei! 
fecll:lral rr1ontre sa volonte de se preparer ä l'l!tilisatiori cl'instru
ments econorniques dans la politique des transpqrts ro1mers: 
Mais po4rquoi avojr prepare et propose cet article con~µ
tionriel qe l'arrete C avec'les deux autres arretes A et 13? II fijlJt 
prendre en consideration les temps d'elaboration eit d'adoP,-: 
tjon qe l'article constitutionnel, et le Consei! fader~! - et ~vec 
lui, la commission - est convaincu de l'opportunite de Pr~!=ln
ter au peuple l'ensernble de ces modifications, m~me si ~ 
dernier article devait etre utilise pour une politique des lfclns
ports qui n'est pas immediate. 
La CQmmission des transports et des telecommuniCijtiQl']S ~ 
yote l'entree en matiere sur les trois arretes en refi,!sant tfqi~ 
propositions: une de non-entree en matiere sur l'arrete C, par 
19 voi>< contre une; une de renvoi des trois arretes, par 18 voix 
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contre 4; et une de renvoi des arretes A et B, par 1-9 voix contre 
4. La majorite de la commission a, en general, approuve las 
propositions du Conseil federal. Elle a ete confrontee a taute 

1 
une serie de propositions de minorite, ce qui manifeste assez 
clairement les difficultes de trouver une convergence,de carac
tere general dans le domaine du trafic. 
Lars du debat d'entree en matiere en commission, il a ete de
montre que le fait que la grande majorite des m~mbres de la · 
com·mission adopte une position favorable a l'app!ication 
d'instruments economiques dans la pplitique de.trafic ne doit 
pas creer d'illusions. Las divergences apparaissent taut de , 
suite quand on cliscute du campte routier comme base d'ap
plication de ces instruments. En particulier, l'intemalisation 
des co0ts externes provoque des controverses tres poussees, 
mais an aura l'occasion d'en reparier lors du debat de detail. 
Pour le moment, je dois vous communiquer qua la majorite de 
la co,mmission vous propose devoter l'entree en matiere sur 
las trois arretes A, B et C, avec des fortes majorites de !'ordre 
de 18 a 4 et de 19 a 4, comme je viens de le dire, par rapport 
aux propositions de renvol au de non-entree en matiet~ Donc, 
avec pes quelques considerations, je vous prie de suivre la: 
majorite de la cpmmission. ' 

' ' . ' 

Mlesch: Sie lesen und hören richtig: Mein Antrag auf Nichtein
treten betrifft Beschlussentwurf A, · die Schwerverkehrsab
gabe. Für einmal überhole ich die Auto-Partei, aber nicht we
gen meinem Bleifuss, sondern aus reiner Vernunft Ich bin per
sönlich in keinem Verwaltungsrat des Transportgewerbes, 
sondern ich vertrete diesen Antrag als ·besorgter, selbständi
ger Kleinunternehmer, Bürger und FDP-Nationalrat, der von 
der Einnahmenpolitik des Bundesrates, der Verwaltung und 
cjes Parlamentes nach langem Stillschweigen und Zuhören 
die Nase voll hat , , , , · 
Wut und Protest nützen aber nichts. Ich stelle einen Antrag 
und kann mit grosser Wahrscheinlichkeit hoch keine Lorbee
ren ernten und keinen Sieg verbuchen, bitte Sie aber trotzdem 
um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und-zum Wohle unserer 
Wirtschaft - um Unterstützung meines Antrages auf Nichtein-
treten. ' 
Seit dem EWR-Nein reden wir landauf, landab von den eige
nen Hausaufgaben: über Deregulierung, Revitalisierung und 
über überfällige Sparanstrengungen. •Wir vergleichen unsere 
Gesetzgebung, unsere Kosten, Subventionen und vieles mehr 
ständig mit Ländern im übrigen Europa Wir handeln auch, 
aber wir machen etwa genau das Gegenteil von dem, worüber 
wir reden. Obwohl die erfolgreiche Industrie im heutigen wirt
schaftlichen Umfeld rasch die Ausgaben nach den Einnah~ 
men ausrichtet, macht der Staat-wir also-genau das Gegen
teil: Diese Woche beschlossen wir Hunderte von Millionen 
Franken Mehrausgaben bei der AHV, mit der Arbeitslosenent
schädigung, mit Subventionen. Morgen kommt der Kulturför
derungsartikel zur Sprache;, 140 Millionen Franken für Slau
helmtruppen werden in der nächsten Session verlangt und ein 
neues, überflüssiges Bundesamt für die Gleichstellung -von 
Frau und Mann in der übernäch'sten Session. Die Regierungs
reform wird den Ausgabenprozess noch beschleunigen und 
ein Heer von bestdotierten Beamtinnen und Beamten schaf
fen. Aus diesem Grunde wachsen die Ausgaben des Bundes 
noch weit über die Teuerung hinaus, und wir fördern diese Ent
wicklung, indem wir dem Bund trotz Rezession konsequent zu 
Mehreinnahmen verhelfen. Einzig im EMD wird erfolgreich ge
spart, und die Reformen führen dort auch zu einem Abbau der 
Bürokratie. , · · , 
Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission für Verkehr 
und Fernmeldewesen beantragen nun,. ab dem 1. Januar 
1995 die Schwerverkehrsabgabe weiterzuführen und sie um 
etwa einen Drittel zu erhöhen. Diese Weiterführung und vor al
lem die Erhöhung sind aus wirtschaftlichen Gründen abzuleh-, 
nen. Unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben be
kanntlich der Erhöhung der Treibstoffpreise um 22 Rappen zu
gestimmt und dem Bund zu zusätzlichen 1,3 Milliarden Fran
ken Mehreinnahme11 verholfen. Als Demokrat akzeptiere ich 
diesen Entscheid seibstverständlich. Dieser Entscheid macht 
aber auch den Dieseltreibstoff teurer, und damit deckt der 
Schwerverkehr seine Kosten zu über 100 Prozent 

Seit dem 7. März 1993 stehen wir also vor einer neuen Situa-
• tion,--das heisst, mit der Vorlage des Bundesrates wird mit den 
Steuereinnahmen aus dem Schwerverkehr «quersubventio
niert». Herr Bundesrat Ogi, die PTT - dies als Beispiel - ma
chen zurzeit ähnliches und subventionieren mit dem· Tele
com-Bereich den defizitären Postbereich. Der Postbereich will 
aber in Zukunft durch unternehmerisches Handeln seine Ko
sten selber decken. Folgerichtig wird dann der Telecom
Bereich mittelfristig die im internationalen Vergleich hohe11 Te
lefongebühren senken Bravo! 
Alle Revitalisierungsmassnahmen nützen nichts, wenn die 
Teuerung nici'lttief gehalten werden kann. Allein die Erhöhung · 
des Preises von Dieseltreibstoff erhöht die Transportkosten in 
meinem Betrieb um . 2 Prozf3.nt Ein entsprechender Teue
rungsbrief ist bereits eingetroffen. 
Diese Teuerung schluckt der Markt nicht Ich muss mich nach 

, der Decke strecken. Alle zusätzlichen Einnahmen, welche die 
Teuerung durch dire_kte oder indirekte Belastungen anheben, 
sind ab sofort so lange zu stornieren, bis die Teuerung durch 
entsprechende Sparmassnahmen auf maximal 3 Prozent ab
sinkt Weil der Schwerverkehr die Kosten aufgrund der neuen 
Benzinpreise und sonstigen Abgaben deckt, müssen, und 
können wir auf die 140 Millionen Franken Einnahmen verzich
ten Die Steuerbelastung der Lastwagen in der Schweiz ist im 
internationalen Vergleich eindrücklich und müsste eigentlich 
alle EWR-Befürwörter aufschrecken lassen. Von gleich langen 
Spiessen kann in diesem Bereich keine Rede sein. Wenn in 
der Schweiz die Steuerbelastung'für ein 28-Tonnen-Gefährt 
17 544 Franken beträgt, ist diese für einen 40-Tönner in 
Deutschland 12 817 Franken oder in Schweden 78TT Franken 
und in Italien gar lediglich 994' Franken. . 
Das Transportgewerbe ist ein wichtiger Zahn im Räderwerk 
unserer Wirtschaft Wir müssen endlich alles tun, um unsere 
Wirtschaft in Gang zu bringen. Die Baubranch~ und' die Ex
portwirtschaft sind auf gute Wettbewerbsbedingungen ange
wiesen. Auch diese ungerechtfertigte Steuer gefährdet weitere 
Arbeitsplätze in unserem Land Wir haben nun die Möglich
keit, ein Zeichen zu setzen. Bekämpfen Sie die Teuerung mit 
Einsparungen, und beschliessen Sie um Himmels willen keine 
neuen Ausgaben mehrt Auf den 1. April wird die wettbewerbs
verzerrende Stempelsteuer richtigerweise abgeschafft Die 
,Schwerverkehrssteuer hat ähnlichen Charakter. Schaffen wir· 
sie auch abl · 

Dreher: Die Autobatmvignette wurde von unserer Partei be
kämpft, als es die Partei noch nicht gab, nurelnzelne ihrer heu-

- tigen Exponenten. Die Begründung war und Ist klar. Zur Finan
zierung der Autobahnen, der Nationatstrassen, haben wir den 
Treibstoffzollzuschlag von 30 Rappen pro Liter: D~ ist FaktUm 
und nicht wegzudiskutieren. 
Die Aµtobahnvignette war nicht eine Erfindung der Soziali
'sten, SQndern der Freisinnigen und der CVP. Sie stammt von 
zwei hochverdienten St Galler Politikern, welche dem' Volk 
diasen ärgerlichen Kleber aufoktroyierten Parlament und Volk 
folgten seinerzeit in einem Reflex von Europafeindlichkeit Sie 
erinnern sic,h an die Inserate: Es hiess, auch Ausländer sollten 
bezahlen In der Zwischenzeit haben wir festgestellt, dass die 
Erträge, welche dem Stimmbürger damals in Aussicht gestellt 
wurden, nicht einmal annähernd erreicht wurden. 
Die Feststellung ist also richtig, dass im damaligen Bundes-

. büchlein - sei· es aus Schlamperei, sei es, aus Vorsatz - der 
Stimmbürger hinters Licht geführt wurde. Man behauptete, die 
Autobahnvignette werde ,etwa 280 Millionen Franken einbrin
gen und die Ausländer würden den grössten Teil davon be
zahlen. Das hat hinten und vorne nicht gestimmt Die Schwei
zer haben immer mehr bezahlt-wie es in den letzten zwei, drei 
Jahren war, weiss ich nicht, weil ich die Sache nicht mehr so 
genau verfolgt habe; aber bis weit gegen die neunziger Jahre 
haben die Aus/änder immer nur in der Grössenordnung von 
45· Prozent bis \4ß Prozent des Ertrages bezahlt . 
Warum eigentHch der Umweg über diese Vignette, wenn man 
Geld für den Nationalstrassenbau braucht? Sie wissen, dass 
wir mit einem Treibstoffzollzw~chlag von 4 Rappen den Ertrag 
der Vignette kompensieren könnten. Ein einziger zusätzli
cher Benzinrappen bringt Erträge in der Grössenordnung von 
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65 bis 70 Millionen Franken ein. Ich frage mich daher, warum 
wir den Umweg über diese Kleberei machen, zumal nach dem 
nun vorliegenden Projekt der Ertrag der ~utobahnvignette 
zweckgebunden sein soll. Bis anhin war es so, dass der Ertrag 
in die allgemeine Bundeskasse ging. 
Allerdings gibt es einige Argumente, welche dagegen spre
chen, dass wir den Treibstoffzollzuschlag erhöhen, um die Er
träge eines Vignettenausfalls zu kompensieren. 
Da ist sicher einmal der Umstand, dass es zu einer generellen 
Verteuerung des Treibstoffs kommt, ungeachtet, ob man die 
Autobahnen benutzt oder nicht Der Taxifahrer in der Stadt Zü
rich z. B. wird dann viel mehr bezahlen, weil sich diese Bela
stung fahrleistungsabhängig auswirkt 
Ein zweites Argument: Die Ausländer, welche die Schweiz 
durchfahren und häufig mit Dieselfahrzeugen einreisen, wer
den natürlich erst In Italien wieder tanken; das ist nach der· 
Volksab$timmung vom 7. März 1993 ja nun wohl auch klar. 
Andererseits - und hier ist nun das gewichtigste Argument ge
gen die Fortsetzung dieser Vignettenpflicht auch in zweckge
bundener Form - hat man uns doch vor der Abstimmung über 
die treibstoffzollerhöhung vom 7. März gesagt: Wenn wir 
diese 20 Rappen haben, dann sei die Finanzierung des Natlo
nalstrassenbaus gesichert, beziehungsweise das National
strä.ssenbauprogramm könne nicht fertiggestellt werden, 
wenn diese 20 Rappen Treibstoffzollerhöhung nicht bewilligt 
würden. Jetzt haben wir diese 20 Rappen, also entfallen alle 
Begründungen, warum diese Vignette weiterhin beibehalten 
werden soll. 
1988 hatten wir einen Vignettenertrag von 17 4 Millionen, 1989 
von 184 Millionen, 1990 von 191 Millionen und 1-991 von 
198 Millionen Franken, Geld, das der Staat relatil/. einfach ein
genommen hat Aber Sie haben doch in Deutschland gese
hen, dass die Bundesregierung ihre Vignettenpläne zurück
ziehen musste, weil der politische Druck so gross war. Und wir 
sind absolut der Meinung: Wenn Bundesrat und Parlament 
1984 das Volk nicht mit falschen Zahlen irregeführt hätten, 
wäre diese hauchdünne Mehrheit, die ·es damals für $ine Auto
bahnvignette gab, nicht zustande gekommen 
Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen, auf diesen Kle
ber in Zukunft zu verzichten. Wenn wir nämlich mehr Geld 
brauchen, um das Nationalstrassennetz fertigzubauen, dann 
haben wir die Möglichkeit, den Treibsto~ollzuschlag zu erhö
hen. Dann haben wir die Zweckbindung auch, aber ohne die
sen ärgerlichen Umweg und ohne diese ärgerlichen Umtriebe 
an der Grenze für die Touristen Diese Umtriebe haben unse
rem Land im Ausland einen schweren Imageschaden zuge
fügt, zumal die Schweiz 30 Franken für den Transit auf der Au
tobahn verlangt, um die europäischen Urlauber dann Im Stau 
am Gotthard In einer 1 o bis 15 Kilometer langen Warte-
1:lchlange stehen zu lassen, bis sie endlich nach Italien welter
fahren können. 
Wenn die EG eines Tages beschliessen sollte, in Europa Auto
bahnvignetten einzuführen, können wir iml')"ler noch darauf zu
rückkommen, wenn wir der Meinung sind; In der Schweiz 
brauche man diese zusätzliche Belastung der Autofahrer mit 
einer Vignette. . 
Aus all diesen Gründen bitten wir Sie, den Nichteintretensan
trag zu unterstützen. Die Vignette ist überholt Angesichts der 
Zweckbindung von Treibstoffzolleinnahmen für den Strassen
bau fällt ein gewichtiges Argument zugunsten der Vignette da
hin. Da wir ja den Trelbstoffzollzuschlag haben und die 
20 Rappen Treibstoffzollerhöhung zugestanden worden sind, 

, ist es derzeit. nicht nötig, zusätzliche Mittel für den National
strasseribau einzufordern. 

M. l=rlderlcl Charles, porte-paroie de la minorite: Dans son 
message, le Conseil federal propose d'introduire un 
. article 36qUater (nouveau) a la cohstitution (arrete C) pour lui 
permettre de percevoir une redevance sur les poids·Iourds 
proportlonnelle aux· prestations, des que la Communaute eu-

. ropeenne aura elle-meme introduit une telle redevance. Outre 
te fait, qui sera encore releve dans le debat d'entree en ma
Mre, que depuis le 8 mars dernier la Suisse a deja introduit de 
facto une telle taxe proportionnelle aux prestations en majo
rant le prlx du carburant diesel, II faut relever que las pays de la 
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Communaute n'arrivent pas ä s'entendre actuellement sur le 
mode de, perception d'une teile taxe. Si la France, l'ltalie et 
l'Espagne perQoivent dejä une redevance proportionnelle aux 
prestations depuis de nombreuses annees par le biais des 
peages autoroutiers, l'Allemagne, la Belglque et les Pays-Bas 
etudient des systemes differents sans pouvoir arriver ä un ac
cord. 
Comment, des lors, prevoir dans un article constitutionnel ge
_neral un systeme assez souple pour qu'il puisse s'adapter ä 
un systeme europeen unique, alors meme que les negocia
tions sont au point mort depuis le mois de decembre 1992 au 
sein de la Commission de Bruxelles? Le Conseil federal le re
conna'it lui-meme ä la page 40 de son message: « .... , II s'ecou
lera encore passablement de temps d'ici ä l'introduction d'une 
redevance sur le trafic des poids lourds commune ä toute la 
CE» Rien ne presse, et il sera toujours possible d'adapter no
tre cönstitution en temps utile en fonction des decisions com
munautaires. 
Le Conseil federal prevoit d'ailleurs que le produit de la per
ception d'une teile taxe ne peut depasser les couts non cou
verts par le trafic utilitaire. Or, nous avons dejä releve que si le 
prix du carburant diesel est le plus eleve d'Europe, il permet 
dejä de rattraper la tres legere sous-couverture du compte rou
tier. Lors de ses travaux au mois d'avril 1992, laCommission 
des transports et des telecommunications avait dejä prevu 
que la redevance pouvait etre liee soit aux prestations soit ä la 
consommation, devanQant en cela le verdict populaire du 
7 mars ecoule. 
Dans son message, le Conseil federal falt egalement allusion ä 
la couverture des coQts externes par le produit des redevan
ces. II mentlonne d'ailleurs qu'il sera necessalre d'etablir un . 
bilan des coats et des avantages externes, seul le solde etant · 
lmpute au trafic routier utilitaire. 
Dans un rapport intermediaire de travail, etabli le 25 fevrier 
1993, un groupe d'experts scientifiques franQais, suedois, 
hongrois, autr1chiens et neerlandais, auxquels ont ete asso
cles des constructeurs et des experts economi(lues alle
rnands, itallens, franc;ais, belges et neerlandais, arrivent a la 
conclusion que les avantages sociaux lies au transport routier 
soht un multiple des coats soclaux engendres par le meme 
transport mutier de marchandlses. Les slx rapports nationai.lx 
seront regroupes dans un document final qui sera publie au 
mols de juin de cette annee. II corrobore des etudes effectuees 
par des experts scientifiques allemands, ainsi que d'autres tra
vaux effectues en Suisse, notamment ä l'Universite de Fri
bourg. Je meferal un plaisir, Monsieur le Conseillerfederal, de 
vous offrir ce rapport de maniere a ce que vous puisslez pren
dre en compte les coats et les avantages sociaux du traflc: utlll
taire lourd. 
En consequence, Je vous demande de soutenir Ja proposition 
de non-entree en matiere de la minorite sur l'arr~te federal C, 
proposltion ä laquelle s'est associe le groupe liberal. 
Vous me permettrez de prendre ici directement la parole pour 
developper l'entree en matiers du groupe liberal eri vous dl
sant ceci: le 26 fevrier 1984, le peuple et les cantons approu
valent les artlcles 17 et 18 des dispositions transltoires de lä 
corlstitutjon, articles refatifs a la perception d'une redevance 
sur le trafic des poids lourds et d'une autre pour l'utillsation 
des routes nationales, perceptions llmitees toutes les deux 
dans le temps. Si l'introduction de la vignette autoroutiere n'a 
effeclivement, comme le releve IEi Conseil federal dans soh 
message du 27 Janvier 1992, pas pose de tres grands proble
mes, personne n'oserait pretendre aujourd'hui qu'il en est alle 
de rrteme lors de l'introduction de la taxe poids lourds. 
En effet, il faut se souvenir que las relations internationales de 
la Suisse ont ete gravement perturbees des les premiers Jours 
de janvier 1985, lorsqu'il s'est agi de percevoir une taxe forfai
taire journaliere sur les vehicules utilltaires etrangers. Primiti
vement fixee ä 30 francs, celle-ci a ete reduite ä 15 francs, sulte 
ä des manifestations ä nos frontieres et ä l'intervention de.gou
vemements etrangers. Or, cette taxe joumaliere a martifeste
ment favorise les transporteurs etrangers au detriment des 
transporteurs suisses, agissant en trafic bilateral. D'une part, 
les premiers ne s'acqulttent de la taxe joumaliE)re que pour le 
temps strictement necessaire ä leur mission, alors que pour 
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les seconds, le remboursement de la redevance poids lourds loi federale l'indexation automatique de leurs salaires. Au mois 
annuelle pour leur sejour a l'etranger 'n'est que tres partiel de decembre, une motlon donnait l'ordre au Conseil federal 
puisque le premier jour de chaquetransport international n'est de faire machine arriere. Oes lors que nous refusons aux em-
pas decompte. · ployes de la Confederation une lndexation automatique de 
Contrairement aux assurances donnees par le Conseil federal leurs traitements, doit-on donner la competence au Conseil fe-
dans sbn message de 1980, ainsl que lors des votations de deral, par la voie d'une simple ordonnance, de modifier les 
1984, les autorites de plus de 15 pays ont introduit des mesu- taux de la redevance sur l'utilisation des. routes, la taxe poids 
resderetorsional'egarddestransporteurssuisses: Lorsqu'el- lourds et le prix de la vignette? Sur ce point egalement, le 
les sont officielles, ces mesures de retorsion sont appliquees groupe liberal ne peut se rallier a la solution de la majorite et 
sous une forme fiscale, comme en Allemagne ou en France. vous invite a suivre les propositions,des minorites II et III pre-
Dans d'autres'pays, officieuses et plus subtiles, elles se prati- · · sentees par M. Fischer-Seengen au~ arr€rtes federaux A et B 
quent sous forme de brimades policieres ou douanieres a r'espectivement 
l'egard des entreprises sulsses et de. leur pE)rsonnel, c'est le 'En ce qul eoncerne la perception d'une taxe poids lourds for-
cas de fltalie. Parfois meme, il taut deplorer une additlon de faitaire ou proportionnelle aux prestations, comme pour celle 
mesures de retorslon directes et lndirectes. d'une vignette d'ailleurs, nous ne pouvons encore pretendre a 
II para'it anormal au groupe liberal que la Commission des une harmonisation sur le plan eurof?een, bien que des efforts 
transports et des telecommunications se soit rau.nie les 22 et soient entrepris dans ce sens. C'est pourquoi il semble que la 
23 avril 1992, soit pres d'une annee avant de debattre de cet perception non limit(le dans le temps de ces· differentes taxes, 
objet au plenum. Les conditlons politiques et economiques tou~ comme l'introduction dans la , constitution d'un 
ont change depuis lors et II est probable que les commissaires article 36quater (nouveau)•soient prematurees. En effet, si l'Al-
n'apprecieralent pas aujourd'hui le message du Conseil fade- lemagne a-change a plusieurs reprises son fusil d'epaule au 
ralcommeilsl'ontfaitl'anneederniere. Lapreuveenaetedon- cours de ces dernieres semaines, il semble que l'on s'ache-
nee ce matin des 7 h '30 lorsque la commission s'est reunle: mine '(ers l'introductlon de peages automatiques, a. l'lnsta(de 
on a constate que le, nombre de prop9sitions de minorite qui ce qui se pratique de]a. dans les envlrons de Rome ou sur cer-
devralent etre debattues dans ce plenum sont tres importan- taines autoroutes americaines. 
tes et vontfaire l'objet_de debats assez empirlques. Le groupe liberal soutiendra, laegalement, les pro·positions de 
Le representant du groupe liberal avait alors demande, soit le minorite preseniees par M. Fischer~Seengen, limitant la per-
22 avril 1992, le renvoi des arretes au Conseil federal, en le ception des redevances au 31 d(!cembre 2004 pour les 
priant de presenter un concept global de la fiscalite routiere,, et arretes A et B. 
une analyse de l'influence.de toutes.les mesures proposees 

. sur la competitlvite de l'industrie sulsse sur les marches inter- · 
nationau~ Depuis lors, Ja situation economique s'est profon
dement modifiee. Si le Cor:iseil federal a presente aux Cham
bres un message destine a revitl;lliSer l'economie suisse, il n'a 
toujours pas adopte de concept global concernant 1a:fiscalite 
routiere. Au contraire, on dirait qu'il prend un malin plalsir a. 
pratiquer la politique du salaml, coupant solgneusement une 
tranche apres l'autre, en commen98ntpar la taxe de base sur 
les carburants, indexant ensuite les redevances sur l'utilisa
tlon des routes, avant de presenter une taxe sur l'energie et 
une autre sur les emissions de c~. pour se limiter au plus im
portantes mesures fiscales frappant l'automobiliste et les pro
fessionnels de la route. 
S'il fallait une preuve suppl'3mentair,e de cette politique fiscale 
decousue, on peut la retrouver dans le message. Alnsl, au bas 

· de la page 7, il est dit en substance que le decouvert du 
campte routier, qul est de 18 millions de francs actuellement, 
passerait a 140 millions de francs si la taxe sur les poids lourds 
venait a. etre abrogee. 
Or, depuis le 8 mars de cette annee, cette affirmation est 
fausse, car non seulement l'augmentation de 20 centimes des 
droits de base sur les carburants a reequillbre le compte rou

. tier, mais. celul-ci est largement exceden~re et le resteralt 
meme en cas d'abrogation de la taxe poids lourds et de la vi
gnette autoroutiere. Depuis le 8 mars egalement, la Suisse 
peut se targuer d\m· nouveau record, celu1 d'avolr le carburant 
diesel le plus eher d'Europe. N'est-ce pas deja. la une forme de 
redevance sur le trafic des poids lourds proportionnelle aux 
prestations? .. · 
Compte tenu du .vote populaire du 7 mars 1993 et de ses 
consequences sur une '3conorr'lie st1isse qui reste--et restera 
tres longtemps encore tributaire du transport routier pour 
l'acheminement de ses biens et marchandises, le groupe libe
ral appuiera la propositiori de M. Miesch qui demande de ne 
pas entrer en matiere sur l'arrete federal A. 
Depuis quelques annees, le Conseil federal et les regies d'Etat 
ont pour habitude d'indexer systematiquement leurs prix. De 

· ,telles pratiques ont des repercussions fächeuses sur l'indice 
suisse des prix a la consommation Si l'on constate depuis 
quelques mois un ralentissement de l'inflation, on ne peut pas 
pretendre que les prix prati~ues soient responsables de cette 
tendance au flech1ssement, bien au contraire, ils auraient plu:,. 
töt UnE! influence facheuse. . . 
L'annee derniere, a 1a meme epoque, les Chambres se pro
non9aient sur le statut des fonctionnaires et fixaien, dans une 

M. Schmied Walter: Comme ceta a deja. ete releve a.cette tri
bune, la presente affaire doit permettre de ]eter une base cons
titutionnelle nouvelle pour combler le vide juridique laisse par 
les articles 17 et 18 des dispositions transitoires de,la Constitu
tion fed(!rale, ces derniers ayant certes pennis en leur temps 
l'introduction des redevanoes routieres, mais pour une pe
riode limitee a dix ans, c'est-a-dire jusqu'au 31. decembre 
1~ ' 

1Le Partl de l'Union democratlque du centre est convalncu du 
blen-fonde tant de Ja redeval')ce pour l'utillsation i;les routes, 
nationales, autrement dit de Ja vignette autoroutlere, que de la 
redevance sur le trafic des polds lourds. Notre parti s'exprime 
donc en faveur du princlpe visant a proroger les deux taxes qui 
ont fait leurs preuves et qui ont permis, dans leur ensemble, 
d'alimenter et d'alleger le campte routler general au cours de 
la decennie ecoulee. · 
D'entree de cause, nous regrettons cependant le mdment 
juge inopportun de notre discussio11 d'aujourd'hui er:i plenum,. 
discussion qui, par respect du citoyen, .et au nom de la trans
parence, aurait logiquement dO avoir lieu avant le vote popu
laire du 7 mars· demier sur l'augmentatlon des droits d'entree 
sur Jes carburants, et non pas dix Jours plus tard II s.emble icl 
qu'on ait voulu vettdanger le ralsln avant la tombee de 1a grele. 
II s'agit maintenant de bien expliquer au peüple que le mö
rnent choisi pour mener cette dlscussion sur l'augmentation 
de la vignette et de la taxe poids lourds n'est dQ qu'a un malen
coritreux hasard et que ,ce choix n'est pas le fruit d'un subtil 
calcul. Quoi qu'il en i.oit, le retard pris dans cette affaire oe doit 
etre imp\Jte ni au Departement federal des transports, des 
comm\Jnlcations et de l'energie, qui publialt son message en 
janvier 1992, ni a la Commission des transports et des tele
commun ications du Consei~ national, qui traltait deja cet objet 
en avrll 1992. Nous avons laisse passer le temps. · 
Quant au fond, nous retiendrons les elements suivants qui 
parlent en faveur de la reconduction des taxes. ' 
Premierement, ,,me non-entree en matlere, teile que la sugge
rent deux de nos collegues, signifieralt l'abandon pur et simple 
de ces deux taxes des le 1 er janvier 1995. Une prorogation de 
90lles-ci est imperative dans la mesure ou le campte routier 
ne peut tout simplement plus se passer de ces rentrees, du 
moins- permettez-moi la parenthese-c'etait essentiellement 
le cas avant la hauss13 du prix dE)s carburants acceptee par le 
peuple il y a dix Jours. , · 
Deuxiemement, malgte un produit annuel cumule de celles-ci 
d'un montant net de·350 millions .de francs, la taxe poids 
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lourds, toujours selon legouvemement, semble presenter un 
decouvert de 18 millions de frane'S, ou 3 pour cent: alors que le 
decouvert de la vignette est de 76 millions, soit 1,9 pour cent 
N'etant pas specialistes dans le domaine de ces frais du 
campte r6utier, vous admettrez ici qu'en tant que simples par
lementaires nous sommes bien obliges d'admettre les chiffres 
quisontavances. · 
Dans la mesure ou eile se laisse verifier, cette situation justifie 
donc, au-dela de la prorogation du systeme, une adaptation 
appropriee du rencherissement, d'autant que les normes qua 
nous 'fixerons aujourd'hui ne deploieront leurs effets qu'a par
tir de 1995, ne roublions pas. Nous. nous opposons cepen
dant a l'idee de deleguerau Conseil federal la competence de 
readapter a l'avenir, par simple voie d'ordonnance, les taxes 
definies dans la constitution. Cette reserve emise par notre 
parti vaut taut autant pour l'arrete A qua pour l'arrete B, aux 
articles 20 et 36quinquies de la constitution respectivement 
On ne comprendrait pas aujourd'hui qua des normes qui sont 
ancrees dans la constitution soient simplement readaptees au 
gre du vent par le Conseil federal. 
De surcroit, nous nous opposons aussi a une prorogation ad 
aeternum de ces arretes, contrairement aux affirmations de 
M. Vollmer, rapporteur de la commission, ces arretes que 
nous souhaitons voir limites a une nouvelle periode de dix ans, 
comme ce tut d'ailleurs le cas jusqu'a present Souvenons
·nous, en effet, qu'en date du 12 juin 1988 le souverain suisse 
s'est prononce contre _ les dispositions constitutionnelles 
d'une politique coordonnee des transports qui devaient no
tamment permettre d'octroyer durablement a la Confederation 
la competence de percevoir des redevances sur l'utilisation 
des routes. Vouloir definitivement institutionnaliser ces taxes 
et donner au Conseil federal la competence de les readapter 
au fur et a mesure irait a l'encontre de la volonte du peuple. 
Au vu de ce qui precede, et SOUS reserve bien entendu des Ob
servations evoquees, le groupe de !'Union democratique du 
centre plaide en faveur de l'entree en matiere sur les trois 
arretes portant sur les redevances concemant l'utilisation des 
routes. 

Glezendanner: In der Schweiz gewinnt der Transport auf der 
Strasse unzweifelhaft an Bedeutung. Die Besiedlungspolitik 
und der Wandel in der Güterproduktion bedingen eine gut 
funktlpnierende Logistik und eine hohe Mobilität Die Versor-
1;1ung der Randregionen, vor allem Im Güterbereich, Ist eine 
der wichtigsten Aufgaben des Strassentransports. Auch bei 
den SBB hat man erkannt, dass der Strassentransport für die 
Feinverteilung der Güter prädestiniert Ist Sie haben entschie
den, In Zukunft einen grossen Teil dbs Stückgutvetl<ehrs auf 
die Strasse zu verlagern. Das Cargo-Domizil-Konzept sieht 
vor, die Zahl der Güterzentren von rund 100 auf etwa 20 zu re
duzieren. Auch Cargo-Domizil-Fahrzeuge sind übrigens der 
Schwerverkehrsabgabe unterstellt! 
Selen wir ehrlich: Die Schwerverkehrsabgabe hat rein fiskali
schen Charakter! Schon vor zehn Jahren, als man die Abgabe 
einführte, fand keine, aber auch gar keine Verlagerung des 
Verkehrs von der Strasse auf die Schiene statt - dies, weil die 
Schiene dazu einfach nicht prädestiniert ist Auch bei Cargo 
Domizil geht man mit den Transporten zurück auf die Strasse. 
So läuft die Entwicklung In unserem Land mit seiner Topo
graphie. 
Schon vor zehn Jahren wurde die Schwerverkehrsabgabe -
ich betone: ohne seriöse Abklärung im Ausland - eingeführt 
Herr Frldericl Charles hat es gesagt: Norwegen, Schweden 
und auch die· Ostblockstaaten haben dann als Retorsions
massnahme für Schweizer Lastwagen eine Strafsteuer einge
führt Besonders schwerwiegend · für das schweizerisqhe 
Strassentransportgewerbe ist die Massnahme, die die BRD; 
unser wichtigster Handelspartner, ergriffen hat In Deutsch
land bezahlen wir Schweizer - und nur wir Schweizer! - eine 
Strafsteuer, die höher ist als die schweizerische Schwerver
kehrsabgabe. Unsere Diplomaten haben wiederholt verhan
delt, aber nichts erreicht Wir bezahlen munter weiter. Von 
i;jlelch langen Spiessen mit dem benachbarten ausländischen 
Transportgewerbe kann also keine Rede sein. 
Ich habe vor dieser Debatte ~it dem mächtigen deutschen 

Strassentransportverband, dem BDF, Kontakt gehabt Eine 
Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe hätte zusätzliche 
schwerwiegende Massnahmen zur Folge. Der BDF - Herr 
Bundespräsident Ogi weiss das - war bereits bei Herrn Ver
kehrsminister Günther Krause. 
Am Rand sei bemerkt, dass 1980, vor 13 Jahren, rund 8000 
«saubere» Schweizer Lastwagen internationale Transporte 
ausgeführt haben. Die unselige Schwerverkehrsabgabe hat 
die Zahl der im Ausland verkehrenden LKW auf 4500 reduziert 
Wo ist die Ratslinke mit ihren Arbeitsplätzen, die sie schaffen 
will? ' · 
Die Güter wurden aber nicht auf die Bahn, sondern auf auslän
dische Lastwagen verlegt Mittlere und grössere Transportun
ternehmer. aus der Schweiz wurden gezwungen, sich zu orga
nisieren, das heisst, wir mussten Niederlassungen im Ausland 
eröffnen, um die Fracht trotzdem transportieren zu können. 
Ich habe in diesem Parlament bereits früher einmal gesagt, 
dass meine Unternehmung - abgesehen vom kombinierten 
Verkehr - mit ausländischen Lastwagen in die Schweiz fährt, 
Der Unterschied liegt einzig in den fremdländischen Kontroll
schildern und den ausländischen Fahrern. Im Klartext: Die Ar
beitsplätze und die Steuersitze wurden ins Ausland verlegt 
Kann das der Sinn sein? 
Im benachbarten Oesterreich kennt man auch eine Schwer
verkehrsabgabe. Oesterreicher, die ins Ausland fahren, erhal
ten aber vom Staat alle im Ausland im Sinne von Retorsions
massnahmen erhobenen Abgaben zurück Wir Schweizer be-

. kommen lediglich 1/360, das heisst in etwa Fr. a50 pro Tag, 
und am ersten Tag bekommen wir gar nichts. Hingegen be
zahlen wir zum Beispiel in Deutschland für einen fünfachsigen 
Zug bis zu 48 Franken pro Tag. 
Uebrigens: Haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht, 
wie viele Arbeitsstunden in den Betrieben aufgewendet wer
den, um die Rückforderungen zu Papier zu bringen, oder wie 
viele Beamte beim Bund unsere Rückforderungen bearbei
ten? Von diesen Kosten spricht man nicht 
Im Moment wird-vor allem von den Linken- lauthals von den 
sozialen Kosten des Schwerverkehrs gesprochen. Sogar der 
Kommissionssprecher hat in seinem Eintretensvotum darauf 
hingewiesen. Vom sozialen Nutzen aber hat er nichts gesagt 
Wussten SiE:l, dass zum Beispiel unsere Milizarmee im Kriegs
fall auf die privaten Transportunternehmungen angewiesen 
ist? Deren Fahrzeuge werden requiriert Beim Bundesamt für 
Transporttruppen gibt es eine «Sektion Fahrzeugrequisition». 
Nebenbei gesagt: ein brillanter Verwaltungszweig( Diese Sek
tion arbeitet, wie man es in der Privatwirtschaft gewohnt ist Ein 
Kompliment an Bundesrat Villigerl Selbstverständlich erhält 
der private Transportunternehmer keinen Franken für die zu 
stellenden Fahrzeuge. Die Schwerverkehrsabgabe muss er 
aber entrichten! • 
Im Katastrophenfall gibt es nur den Lastwagen, der hilft Erin
nern Sie sich an die Unwetterkatastrophe im Kanton UrL Sofort 
waren Lastwagen eingesetzt worden, die die Versorgung des 
ganzen Tessins via San Bernardino wahrnahmen und mithal
fen, im Kanton Uri aufzuräumen. 
Dle'heute vor Ihnen liegende Vorlage hat gravierende Mängel, 
ja, es ist ein Scherbenhaufen. Ich kann es nicht anders sagen. 
Ich habe heute morgen Herrn Bundespräsident Ogi bereits 
mein Beileid ausgesprochen, dass er diese Vorlage vertreten 
muss. 
Ich habe Ihnen Unterlagen zugestellt, die darüber Aufschluss 
geben, wie Anhängerzüge und Sattelschlepper unrec::htrnäs
sig unterschiedlich belastet werden. Das ist unseriöse Arbeit, 
es tut mir leid! Ich habe auch bereits in der Kommission darauf 
hingewiesen und 1:mtsprechende Anträge gestellt Niemand 
konnte mir antworten, auch die Verwaltung nicht, weshalb der 
Anhängerzug und der Sattelzug nicht gleichgestellt sind Das 
Baugewerbe wird drastisch benachteiligt, vor allem in der heu
tigen Zelt, und ich bin erstaunt, dass Herr Schmied Walter ge
sagt hat; die SVP unterstütze eine Erhöhung. Herr Schmied, 
das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie sprechen von Revitali-· 
sierung; das ist ja Wahnsinn. Der Huckepackverkehr, von die
sem Parlament stets lauthals gefordert, wird in dieser Vorlage 
so drastisch benachteiligt, wie er es bis heute war. Der umwelt
freundliche, zukunftsträchtige Verkehrsträger spielt keine 
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Rolle mehr; wenn es ums ßeld geht, sagt man einfach ja Mit 
der Vorlage des Bundesrates würde man den Huckepackver
kehr aufs schärfste behindern. Ich frage mich auch, wo die 
Freunde des EWR oder gar der EG sind Ich frage mich, wes
halb .uns sogar der Bundesrat mit dieser neuen Vorlage eine 
Schwerverkehrsabgabe präsentiert, die wßder eurokompati-
bel noch huckepackfördernd Ist -
Vor gut einer Woche haben wir der Dieselpreiserhöhung zuge
stimmt, die den Transport auf der Strasse .In der Schweiz um 
3 Prozent verteuert Mit der Vorlage des Bundesrates zur 
Strassenlfanatzurigsabgabe würde der Transport auf der 
Strasse nochmals um 3 Prozent verteuert Vergleichen Sie 
doch mit anderen europäischen Ländern. In der Schweiz be
zahlte man vor der Treibstof:fpreiserhöhung für einen LastvJa
gen pro Tonne ,Gewicht im Jahr rund 675 Franken Steuern. Im 
Vergleich: Der italienische Lastwagen bezahlt pro Tonne Ge
wicht pro Jahr nur 26 Franken - Sie haben richtig gehört Im 
europäischen Vergleich liegt der Schweizer Lastwagen Im 

1 • 

·der Luftverschmutzung schlechthin geht Wir sind gewillt; die 
Bestrebungen für eine lelstungsabhängige Abgabe des 
Schwerverkehrs zu akzeptieren. 
Es ist nicht verständlich, dass gerade das Strassentransport
gewerbe meint, eine Expal']slon ins unermesslichfll sei a_uf un~ 
seren Strassen möglich. Das stimmt nicht! Machen wir doch 
die Augen auf! Beobachten Wir den Verkehr auf den Autobah
nen, z. a. zwischen Bern und Basel Dann müssen wir erken
nen, dass der Schwerverkehr die Fahrbahnen dermassen be
lastet, dass tatsächlich keine Zunahme.mehr stattflrlpen kann. 
Die Umlageru'ilg von der Strasse auf diE3 Schiene muss - be
sonders für den Transitverkehr- unbedingt gefördert werden. 
Gerade diese Bestrebungen, besonders Bundesbeschluss C, 
sind geeignet, die Umweltsituation und die Lebensqualität des 
Schweizerlandes schlechthin zu verbessem 
Wir bitten Sie, auf die Vorlagen ~inzutreten und die Linie des 
Bundesrates zu unterstützen. 

Durchschnitt rund 6,5mal höher. Blrcher Peter: «Was Ist Wahrheit?» rief schon Pilatus ins Volk 
Revitalisierung oder Deregulierung sind doch unglaubtla~e Ueber diesen Vorlagen steht einmal mehr die Grundsatzfrage: 
Schlagworte. Wir verteuern den Werkplatz Schweiz und för- Was Ist Kostenwahrheit Im Verkehr? Was vorliegt, Ist eine wei-
dern auch im Transportgewerbe die Verlegung der Arbeits- tere Annäherung daran. Dieser weitere Schritt ist richtlQ- Die 
plätze ins Ausland. · CVP-Fraktion steht dafür ein Die Zielsetzung Ist klar. 
Ich plädiere als einziger meiner Fraktion trotzdem für Eintreten Die Strasse und auch die Schiene müssen eine akzeptable 
auf die Vorlage. Warum? Wir haben heute die Gelegenheit, mit Kostendeckung erreichen. Leider fehlen aber nach, wie vor 
dem Minderheitsantrag I bei Artikel 20 die bestehende ausrf:!ichende Grundlagen, vor allem was die Erfassung der 
Schwerverkehrsabgabe zu korrigieren beziehungsweise die externen Kosten anbetrifft: Was kostet Lärm? Was kosten Ver-
Erhebung korrekt zu machen. Die Strassen° oqer Kategorien- kehrsunfälle? Was kosten Gebäudeschäden? Es purzeln. 
rechnung beweist eindeutig, dass der Nutzverkehr seine Ko- immer wieder wild Zahlen durcheinander. Immerhin wissen 
sten. bezahlt Obwohl die Kategorienrechnung auf keinen Fall wir von einer Studie - sie stammt allerdings aus dem Jahre 
korrektist-derNutzverkehrwird,wiedereinmalstletmatterlich 1988-, dass Kosten von rund 1 Milliarde Franken allein bei 
behandelt-, bildet diese Rechnung dje Basis für die heutige I den Verkehrsunfällen ungedeckt blieben, d. h~ zu Lasten der 
Diskussion. • , · öffentlichen Haushalte gingen. All c;lle menschlichen Tra-
ich kämpfe nicht gegen d!e Schwer:verkehrsabgabe in der gqdien, die mit Unfällen verbunden sind, sind aber nicht bezif. 
heutigen Form, hoffe aber sehr, dass Sie dem Antrag der Min- ferbar. , 
derheit 1 (GißZendanner) bei Artikel 20 (Vorlage A) ium Durch- Eine neue, detaillierte Darstellung über Kosten und· Nutzen, 
bruch verhelfen; dann ist wirklich gerecht gearbeitet worden. extem,e Verkehrskosten usw. ist auf den Sommer 1993 ange-

sagt - das ist zwingend Die Dauerstreiterei zwischen Ver-
Stalder: Die Mehrheit der SD/Lega-Fraktion ist für Eintreten, kehrsverbänden, Umweltsctiutzgremieri und Behörden Ober 
und zwar auf alle drei Bundesbeschlüsse. · ' . · die Frage, wo nun die Kostenwahrheit liege, sollte endlich ein-
Die beantragten Strassenb1,mützungsabgaben erscheinen · mal ein Ende finden. , 
uns als sinnvoll In dem Sinne, als wjr endlich begreifen müs- · Ich postuliere dies hier erneut und ausdruck!lch und ersuche 
sen, dass im Verkehrsbereich gleich lange Spiesse für alle ge- den hferrn Departementsvorsteher vorwärtszumachen. Aehn-
schaffen werden müssen. Die Vorgaben des Bundesrates ver- lieh wie Im Energiebereich sollte es doch endlich möglich sein,· 
dienen Unterstützung. Wir sind nicht bereit, die Obrigen An- hier einvernehmliche Regelungen aufgrund erhärteter Grund-
träge anzuerkennen, denn es ist eine Tatsache, dass die ,Ver- lagen zu finden. . 
kehrspolitik des Bundesrates unterstützungswürdig Ist Zur'Vorlage: Die Verfassungsgrundlagen für die Schwerver-
Wlr sind also gewillt, die. Linie des Bundesrates zu unterstüt- kehrsabgabe und die Nationalstrassenabga6e sind auf zehn 
zen, einzig bei Artikel 20 des Bundesbeschlusses A unterstüt- Jahre befristet und laufen Ende 1994 aus. Beide Abgaben sind 
zen wltdie Minderheit II. · · nach Meinung unserer Fraktion weiterhin gerechtfertigt, weil, 
Die Strassenbenützungsabgaben können doch nicht einfach abgesehen von den externen Kosten, die engeren Betriebskö-
fallengela:ssen werden, denn es geht um die Bewältigu'ng ~es sten im Strassenverkehr nicht voll gedec!<t werden, mlnde- . 
Verkehrs. Ich muss hier die Frage stellen: Wird nicht beson- stensnachdenAusführungenderBotschaftnicht Wirwissen, 
ders der Schwerverkehr je länger, je mehr zum grundlegen- das hat sich aufgrund der erfreulichen Zustimmung des Sou-
den Belastungsfaktor unseres Lebensraumes? Durch die Zu- veräns zur Benzlngrundzollerhöhung etwas geändert Es 
nahme · des Strassenverkehrs, besonders des Schwerver- steht aber fest, dass die Hälfte des Ertrages der Benzlngrund-
kehrs, wird der Verkehrsfluss auf der Autobahn sehr stark ein- zollerhöhung zweckgebunden in die Strassenrechnung 
geschränkt , fllesst, und wir sehen auch hier die Lweckbindung für die 
Wir müssen doch anerkennen, dass die Umlagerung des Strassenabgaben vor. , 

' Transitverkehrs von der Strasse auf die Schiene gefördert wer- Neu sollen auch die Kantone daran beteiligt werden. Und es 
den muss, und dies kann sicher durch die Gebührenordnung geht he~e um eine Anpassung dieser Abgabesätze an die 
geschehen. Meistens ist ja der Markt über das -Portemqnnaie Teuerung, aber auch um die Finanzierung der ganzen lnvesti-
am besten ansprechbar. · tlonspolitik, der weiterhin grossen Unterhaltsaufwendungen 
Wir sind also auch für die Erweiterung des «Pflichtenheftes» im Strassenbau .. Die leistungs- und verbrauchsabhängige 
der Erträge des Benzinzollzuschlages. Wir sind voll damit ein- Schwerverkehrsabgabe, die Umstellung von der 111rlifY'11=mtär 
verstanden, dass besonders hier der Katalog der Aufgaben, festgelegten Pauschalgebühr a'.uf die Leistungs- ,m,11 Ver-
welche durch diesen Zollzuschlagsertrag bezahlt werden · brauchsabhängigkelt sollte nach Meinung der CVP-Fraktion 
müssen, erweitert werden muss. Zwar i~ vieles noch nicht vollzogen werden können. . · 
festgelegt Die KostP.nwahrheit der Strassenrechnungen lässt Im Moment massen wir noch mit der Pauschalgebühr weiter-
immer noch viele Fragen offen. Ich denke· da zum Beispiel ~utschieren, eine neue Verfassungs- und Kompetenznorm ist 
daran, dass dµrch diesen Ertrag auch die kosten abgedeckt zu begrOssen. Es ist aber klar, dass eine Umstelfung nur im 
werden sollten, wenn es um Lärmschutzvorrichtungen geht, Gleichschritt mit den EG-Sta!;l.ten möglich ist Ein AlleJngang 
wenn es um Sicherheitsvorrichtungen geht, wenn es um ni- der Schweiz wäre in diesem Bereich unmöglich, sowohl von 
veautreie Kreuzungen von Schiene und Strasse geht, beson- der Erhebung als auch von der Konkurren~ählgkeit unseres 
ders auch, wenn es um Gebäudeschäden und um die Folgen Transportgewerbes her. · 

'1 
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D~ss wir aber heute den Schritt zu einer Verfassungsnorm tun, 
isfsohon deshalb sinnvoll, weil das ganze Paket dem Volk u11-
terbreitet werden muss. Alle Erlasse, die wir heute beschlies
$en, unterstehen der Abstimmung des Volkes und,der Stände; 
es sind Regelungen auf Verfassungsstufe. ' 
Abschliessend halte ich namens der CVP-Fraktion fest: Ja zur 
Weiterführung der Schwerverkehrsabgabe ohne System
wecilsel und :zµr teuerungsbedingten Erhöhung der Pau
schalabgabe; Ja zur Weiterführung der Nationalstrassenab
gabe mit der teuerungsbedingten Anpassung; Ja zu einem 
Bundesbeschluss für-eine Verfassungs- und Kompetenzhorm 
für eine Jelstungs- und verbrauchsabhängige Schwerver
kehrsabgabe - in Zusammenarbeit mit den EG-Staaten.· 
Dringliche Forderung an den Bundesrat: Die Studien im Be
reich Kostenwahrheit im Verkehr sind voranzutreiben und so 
zu vertiefen, dass endlich eine gemeinsame Basis gefunden 
wird und die seit Jahren andauernden Grabenkriege, hier Ver
kehrsinteressen und dort öffentliche und Umweltinteressen, 
mindestens von der Kostenseite her beendet werden können. 
Die Vorlage ist .massvoll und vernünftig;' sie eignet sich aber, 
wie die bisherige Debatte zeigt, sehr gut für die Vertretung von 
mannigfachen Einzel.Interessen. Hier kann die klassische In
teressenvertretung wieder aufblühen. 
loh vertrete hier auch ein Interesse: das Gesamtinteresse, das 
uns gebietet, kleinliche Abgabenzänkereien hintanzustellen 
und gesamtverantwortlich zu handeln. Wahren wir doch auch 
die Verhältnismässigkeitl Das düstere Finanzszenario, das 
Herr Bundesrat Stich im Rahmen der Beratung der Finanzord
nung gezeichnet hat, muss uns doch aufrütteln. Jedenfalls ist 
es ein Gebot der Stunde, mindestens Im Verkehr die effektiv 
ahfallenden Kosten annähernd abzudecken. 
Die Vorlage ist vertretbar, Wir sind für Eintreten und stellen uns 
hinter die Anträge der Kommlssronsmehrheit 

tf erczog: Die politischen Hauptfragen lauten hier: Sollen die 
Strassenbenützungsabgaben weitergeführt werden, und soll 
die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe neu einge
führt werden? .Diese beiden Fragen bejaht die SP-Fraktion 
klar. Wir sind für die Weiterführung und für die neue Möglich
keit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. 
Wenn wir die Nlchtelntretensanträge betrachten, rnit denen ei
gentlich sehr partikuläre Auto-Interessen vertreten werden 
und die teilweise auch sehr Ideologisch begründet worden 
sind, müssen wir uns grundsätzlich die Frage stellen: Wie ist 
diese Vorlage politisch positioniert? Die Verkehrspolitik ge
hört, das wissen Sie alle, heute europaweit, wie die Art?eltslo
sigkeit, die Migration und die Wohnungsnot zu den Hauptpro
blemfeldern 
Etwas ist aber gegenüber den anderen Problernfeldem sehr 
speziell: In der Verkehrspolitik sind die Probleme bekannt und 
erkannt-zur Erinnerung: , 
1. die massive Zunahme des Güterverkehrs auf der Strasse; 
2. die volkswirtschaftlich nach wie vor falsche Aufteilung auf 
die Verkehrsträger zugunsten der Strasse bei gleichzeitiger In
vestitionsbenachteiligung der Schiene; 
3. die Umweltbelastung, Stichwort: der C02-Ausstoss, der in 
Europa seit den siebziger Jahren bis heute um gegen 80 Pro
zent angestiegen ist; 
4. der Energieverbrauch: Sie wissen, der Benzinverbrauch 
wird bis zum Ende dieses Jahrtausends noch um etwa einen 
Viertel zunehmen; 
5. die mangelnde Sicherheit: einerseits Unfallgefahr und an
dererseits Transport gefährlicher Güter. 
Was in der Verkehrspolitik noch speziell ist: Es Ist nicht nur so, 
dass die Probleme erkannt und bekannt sind. Es gibt beigen
weise Forschungsberichte, die alles belegen, die alles darstel
len, die die Ziele richtig präsentieren, die Lösungen vorschla
gen. Nur gibt es auf politischer Ebene selten genug Ent
scheide dazu. 
Ziele und Lösungsvorschläge lauten wie folgt: 
1. Eindämmung des Verkehrswachstums, heute in erster Linie 
auf der Strasse: Das helsst Aufhören mit der Angebotspla
nung, Insbesondere bei der Strasse, und Begrenzung der 
Nachfrage. 

2. Kostenwahrheit: Das heisst in erster'Unie: Die Strassenbe
nützer müssen einerseits für alle,Kosten der Benützung der In
frastruktur, aber andererseits auch für die externen Kosten auf
kommen. Externe Kosten heisst - das ist keine Unbekannte, 
darüber gibt es beigenweise Forschungsberichte, Diskussio
nen; es sollte nur endlich ein politischer Entscheid gefällt wer
den -: Unfallkosten, Kosten wegen Lärmschutz, Energiever
brauch, Bodenbeanspruchung; alles quantifizierbar, alles~
kannt • 
3. Den unvermeidlichen Verkehr von der Strasse auf die 
Schiene verlagern. 
4. In aer Raumplanung und auch in der Produktion endlich 
eine verkehrsärmere Siedlungs- und Produktionsstruktur an
streben, bloss verknüpft mit dem kombinierten Verkehr. 
All dies ist bekannt, hinlänglich bekannt; es brauoht keine wei- · 
teren Forschungsberichte mehr, sondern politische Ent
scheide. Diese sind in der heutigen Verkehrspolitik schwierig, 
da hüben und drüben leider-wir sehen das teilweise auch an 
den Nichteintretensanträgen - nicht die reine Vernunft vor
herrscht, sondern eher 1deologie und Partikularlnteressen Im 
Vordergrund stehen, insbesondere was das Automobilge
werbe betrifft 
Diese Vorlagen sind in den Augen der sozia:ldemokralischen 
Fraktion ein minimaler Schritt in Richtung Kostenwahrheit und 
in Richtung Verursacherprinzip. Das ist nicht das gleiche wie 
Lenkungsabgaben. Es hat niemand behauptet-weder vorher 
noch in der Kommission, noch 1983, als hier diskutiert und 
entsoi,ieden wurde -, dass die Schwerverkehrsabgabe und 
die Vignette irgendwelche Lenkungsabgaben seien. Aber 
diese Strassenbenützungsabgaben sind eindeutig ein richti
ger und ein minimaler Schritt Richtung Kostenwahrheit und 
Richtung Verursacherprinzip. 
Was wir brauchen, Ist eine stufenweise und substantielle Erhö
hung der Transportkosten. Diese substantielle Erhöhung der 
Transportkosten ist die Voraussetzung für den Erfolg einer ver
kehrspolitischen Strategie. Alles andere hat keinen Sinn, alles 
andere wird ins Fiasko führen. Das ist keine Erfindung der 
Schweiz. Das wissen wir heute europaweit 
. Das wichtigste Instrument, das heute auch wieder von selten 
des Automobilgewerbes bekämpft wird, ist die leistungs
abhängige Schwerverkehrsabgabe gemäss Bundesbe
schluss C. Diese Vorlage betrachten wir als. die wichtigste der 
drei Vorlagen. 
Wir sind der Ansicht - dazu gibt es 1:luch wieder Forschungs
berichte, Dutzende, Hunderte -, dass der Strassenverkehr 
nicht genug an seine Kosten bezahlt Ich möchte Ihnen nur ein 
Beispiel nochmals in Erinnerung rufen - es geht dabei nicht 
um alle externen Kosten, nicht um weiss ich was, sondern le
diglich um die Unfallkosten, die Kosten infolge von Verkehrs
unfällen (Personenschäden, Sachschäden, Rechtsfolgeko
sten, ProdUktionsausfälle usw.) -: Der Strassenverkehr verur
sacht Schäden in der Grössenordnung von 5,3 Milliarden • 
Franken. Die Strassenbenützer tragen davon nicht einmal 
30 Prozent selbst Der Rest der Kosten wird von jenen, die als 
Opfer dastehen, und vor allem von der Oeffentllchkeit getra
gen. Das ist nicht nur keine Kostenwahrheit, das ist politisch 
verantwortungslos. Auf keiner anderen poJltischen Ebene hä
ben wir eine derartige Nichtbeteiligung der Verursacher, eine 
derartige Belastung der Oeffentlichkeit Im Hinblick auf Dinge, 
für die die Oeffentlichkeit nicht verantwortlich ist 
Solange die Kostenwahrheit nicht einmal im Ansatz besteht, 
solange hier aus allgemeinen Steuermitteln - aus einer mo
mentanen Laune heraus, wie im letzten Dezember in der Bud
getdebatte - irgendwelche Strassenabgaben und Strassen
ausgaben beschlossen werden, sind solche Strassenbehüt
zungsabgaben, die übrigens lediglich weitergeführt werden, 
politisch unerlässlich. 
Wir sind in der sozialdemokratischen Fraktion der Meinung, 
dass bei den beiden Neuerungen die Anpassung an die Teue
rung in Ordnung, riohtig,ist, dass hingegen die Zweckbindung 
falsch ist Ich werde in der Detailberatung noch darauf zurück
kommen: Die Zweckbindung ist finanzpolitisch und verkehrs
politisch falsch. 
Ich bitte Sie, die Nichteintretensanträge allesamt abzulehnen. 
Die,Art und Weise, wie wir hier jetzt Verkehrspolitik betreiben, 
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ist mühsam; Herr Bircher Peter hat teilweise darauf hingewie
sen. Es besteht heute -wie in anderen B~reichen der Politik, 
wie früher in de~ Energiepolitik - nicht der geringste Konsens, 
nicht einmal die Bereitschaft, Richtung Konsenslösung zu ar-
beiten. . . 
Da kommt Herr Miesch mit einem Nichteintreterisantrag da
her. Er glaubt, die Wirtschaft zu kennen, und meint, dass er mit 
diesem Nichteintretensantrag für die Wirtschaft etwas Gutes 

. tue. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Wirtschaft wäre 
daran interessiert, dass der Transport nicht einen Selbstzweck 
darstellen, sondern. kostengerecht beurteilt würde. Das. ist 
real: Man strebt beute in der Wirtschaft einen optimalen Mittel- . 
einsatz an; der Transport kann ja überhaupt nicht Selbstzweck 
sein. 

routier montre, avec Ja vignette actuelle, une couverture d'en
viron 87 pour cent Les modalites de perception cle la vignette 
sonttres simples et n'ont pas pose de problemes. Entout cas, 
eile raste tnl1s modeste si on la compare aux taxes de peage 
prelevees dans les nations qul nous entourent De plus, le pro-· 
duit de cette vlgnette autoroutiere sera aussi affecte a l'avenir 
en fonction des criteres utilises pour la surtaxe sur ies carbu- · . 
rants, et les cantons et les communes recevront environ le 
12 pour cent du produit de cette vignette. Nous ne pouvons 
pas comprendre que ron veuille combattre une augmentation 
de 1 0 francs par annee de cette vignette - 40 fr;3.ncs raste une 
proposition tres modeste, comme je le disais - et meme q11e 
!'oh veuille refuser l'entree en mattere sur cette forme de per-
ception. · 

· En conclusion, en ce qui concerne les deux premiers arretes, 
nous acceptons l'entree en matiere, la proposition de la 
minorite I concemant la redevance sur le traflc lourd et la pro
'position concernant l'augmentation de 1 0 francs de la Vignette 
autoroutle~e. · 

Wenn Sie meinen, diese Vignette und diese wirklich niedrige 
Schwerverkehrsabgabe belasteten 'die Wirtschaft, dann ha
ben Sie eine schlechte Meinung von der Schweizer Wirtschaft. 
Ich bin absolut der Auffassung, dass wir auch im Bereich des 
Verkehrs - wie in der Energiepolitik - je länger, je mehr zu ei
ner konsensfähigen, tragfahigen Politik kommen müssen. Wir -
müssen davon wegkommen, dass nur noch Ideologie und · Fls~her-Seengen: Die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, wie be-
Partikularlnteressen die Politik in diesem aereich bestimmen. reits angetönt, Nichteintreten auf den Bundesbeschluss C. 
Ich bitte Sie, jetzt den Vorlagen -die nichts Neues-bedeuten-, Heute beraten und beschliessen wir über die Verlängerung 
der Weiterführung der Strassenbenützungsabgaben, . zuzu, und Anpassung von zwei Verfassungsbestimmungen über die 
stimmen und die Nichteintretensanträge abzulehnen. pauschalen Verkehrsabgaben. Gleichzeitig sollen wir heute 

, . . gemäss Bundel?_rat ebenfalls über eine Verfassungsbestim-
M. Cavadlol Adriane: Le groupe radical soutient l'entree en mung beraten und beschliessen, welche geeignet ist, diese 
matiere sur la redevance sur les poids iourds et sur la vignette beiden Verfassungsbestimmungen bereits abzulösen. Wir 
autoroutiere. II refuse donc les propositions de non.-entree en handeln also nach detn Motto: «Meister, die Arbeit ist fertig, 
matiere qui ont ete deposees a ce sujet Par contre, il n'ap- soll ich sie gleich flicken?» Das ist ein unhaltbares Vorgehen 
cepte pas aujourd'hui le nouvel article constitutlonnel pour eines Verfassungsgebers, denn die Bundesverfassung ist 
une taxe liee aux prestations, qui figure dans l'arrete C. C'est nicht Irgendeine Verordnung, die man alle 14 Tage einmal ab-
M Fischer-Seengen qul expliquera las raisons du refus de la ändern: kann, sondern die Verfassung ist auf langfristige Gel-
part du groupe radical. tung ausgerichtet Sie ist das Grundgesetz unseres Landes. · . 
En ce qui concerne la redeva:nce sur les poids lourds, nous la Das Hauptargument, welches nun geltend gemacht wird, be-
soutenons pour les trois ralsons principales suivantes: steht darin, dass man bereit sein will, in dem Zeitpunkt eine 
1. Le campte routier montre que la tax~ actuelle ne.couvre pas Aenderung vornehmen zu können, wenn qie EG eine entspre-
entierement Jes co0ts provoques par le traflc lourd. II y a, chende Vorlage verabschiedet Aber, es ist ja völlig unklar, In 
d'apres le dernler campte routler qu'bn nous a montre, une . - welche Richtung die EG tatsächlic.h gehen wird; es stehen· 
couverture d'envfron 82 pour cent II nous appara'it donc justl- blass vage Andeutungen im Raum. Man weiss auch gar nicht 
fle de continuer a percevoir cette taxe pour essayer de couvrlr ob die EG je eine solche Abgabe beschliessen Ul')d erheben 
las frais occaslonnes par cette categorie d'usagers. Suppri- wird. Da ist es doch vorßilig, wenn wir be.reits heute eine solche 
mer la redeva:nce provoquerait donc dans le compte routier un, Verfassungsbestimmung verabschieden und uns wieder·ein-
excedent de frais considerable et, a notre avls, c~ attitude mal päpstlicher als der Papst selber benehmen una das mög-
n'est pas justlflable. . liehst rasch nachvollziehen wollen! · · 
2. la taxe actue)le de type forfaltaire est assez simple et n'a . Verfassungsgebung «aufVorrat»-istein Unding. Man soll dann 
pas cree de graves problemes ·d'application, sott erivers les legiferieren, wenn man weiss, was man will, wenn der Anlass 
Suisses, soit envers les transporteurs etrangers. dazu da Ist, weshalb eine solche Aenderung überhaupt vorge-
3. La Confeder~tlon ne peut pas renoncer aux recettes de nommen werden muss. Diese Verfassungsgebung, die der 
cette taxe (133 milllons de francs en 199'1, 136 miUions de Bundesrat vorschlägt, ist nicht kluge Voraussicht, sondern 
franC$ en 1992), surtout aujourd'hui avec les difficultes flnan- vpreiliger, unsinniger Aktivismus, der eines Rechtsstaates un
cieres des comptes de l'Etat II faut tenir compte ici qu'a würdig ist 
l'alinea 6 de l'article 20 on lntroduit une nouveaute dans le Ich bitte Sle, auf den Bundesbeschluss C nicht elrizµtreten. 
sens que cette taxe sera utilisee comme la siJrtaxe sur les car
burants, dor:ic en fonction des besoins routiers. C'est aussi 
pour cette raison qu'il est justlfle de voter encore cette rede
vance dont proflterons a'ussi les cantons et les communes 

· avecun pourcentäge d'envlron.12 pourcent 
Toutefois, le groupe radical n'a pas suivi entierement les pro
positions du Conseil federal et de la majorite de la commis
sion. En particulier, nous 1/oulons eviter des discriminatjons 
entre differei;its types de transports routiers, vehicules articu
les et trains routiers, par exemple, et en meme temps nous ne 
voulons pas frappertrop durement letraflc lourd suisse qui est 
en premier lieu un traflc national servant les interets de notre 
economie et ceux de notre population. Sans oublier qu'une 
taxe forfaitaire trop elevee punit les poids lourds qui parcpu
rent un nombre limite de kilometres par annee, 'par rapport a 
· ceux qui circulent beaucoup. · · 
Donc, pour- ces i"aisons, te groupe radical soiJtiendra ä 
l'article 20 alinea 6 la proposition de minorite 1. 
En ce qui concern'3 la vignette autoroutiere (200 millions de 
francs l'annee passee), nous la soutenons en tantque contri-. 
bution au campte routier pour la cou~erture des couts provo
ques par les us~gers des autoroutes. Aujourd'hui, ie C?mpte 

Zwygart: Die LdU/EVP-Fraktion ist für Eintreten auf diese drei 
Vorlagen. ,Aus Vernunft- unq Sachgründen verwenden wir uns 
für diese Vorlagen. Aus finanzpolitischen Gründen müssen wir 
eintreten, und das Gezänk um die 1 O Franken bei der Vignette 
zum Beispiel finden wir kleinlich. 
Wir stellen fest: Die Zahl der Fahrzeuge nimmt zu. Die Anzahl 
gefahrener Kilometer nimmt zu. Der Verkehr.auf der Schiene 
und auf der Strasse wächst, und Wachstum kann nicht unbe
grenzt sein: Irgendwann ist der Stau programmiert Ohne 
Masshahmen werden wir in den Infarkt hineinlaufen. · 
Woher kommt das? Der Verkehr ist zu billig, und wir sind in die-, 
sem Bereich nach wie vor zu sorglos. Die Kostendeckung 
stimmt nicht Die, Kostenunterdeckung im Strassenverkehr -
auch im Schwerverkehr - ist sch~inbar ein Streitpunkt der Ex
perten. Aber wenn wir gesamtheitlich zu denken beginnen, 
werden wir zugeb~n müssen, dass die Kosten, die wir heute 
nicht begleichen wollen, später einmal mit Zins und Zinses-· 
zins eingeford8i', werden. Altlasten kommen immer wieder ans. 
Tageslicht,, nicht nur beim Kehricht un9 beim Sondermüll, son
dern auch anderswo, bei der Belastung der Gewässet oder 
eben beim Strasserwerkehr: 

• 
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Die Schwei:z'hät im europäischen Verkehr e1ne Drehscheiben
funktion. lh bezog auf «saubere» Fahrzeuge waren wir einmal 
Spitzenreiter und hatten damifäine Leitplanke gesetzt, die Wir
l<urig zeigte. Auch im Schwerverkehr sind wirvorang~gangen, 
und d1e Abgaben, die wir heute beim Schwerverkehr und ,bei 
der Benützung der Natronalstrassen (Vignette) kennen, 'sind 
anderswo ir't Diskussion. Ueber kurz oder lang werden auch 
i'inder'eStaaten zu dieser Massnahme greifen. 
Unsere Fraktion begrüsst die Anpassung der Strassenbenüt
~ungsabgaben an die Teuerung. Die Zweckbindung und die 
Befeifigüng der Kantone hingegen begrüsser\ wir nicht, 
stimmen aber trotzdem zu. Wenn der Verkehr als Gesamtsy
stem b'etrachtet wird, ist nicht einzusehen, warum Geld aus 
de~ Strassenbenqtzungsabgaben nicht anderen Verkehrsträ
gern zugute 'kommen kann. Mit sektonellem Denken wird 
al.ich im Verkehrsbereich die Entsolidarisierung weiter geför
dert, und wenn das Gesetz des Stärkeren und des Mächtige
ren im Verkehrswesen Raum greifen sollte, würde zuviel in 
Frage gestellt 

1 Die Weiterführung von Vignette und Schwerverkehrsabgabe 
rst efn Minimum, mehr nicht Vor diesem Hintergrund begrüs
sen wir es, , dass wenigstens für eine zweite Phase die lei
sfilr\gsabhängige Schwerverkehrsabgabe ermöglicht werden 
Söll. Wir sind also auch für den Bundesbesctiluss C. Diese 
Form der Abgabe ist ein Schritt hin zur Kostenwahrheit, d1es 
vor anem auch beim Güterverkehr. Unser Verkehrsminister, 
1;1err ·suhdespräsident Ogi, hat wohl für die Schweiz mit seinen 
Koßeger\ n'ocb manchen Strauss auszufechten, bis diese Ein
sicht europaweit gewachsen ist und es zu einem Konsens 
~oi,:lmt Aber wir sind zuverslchtllch, dass es gelingen wird 
Weil wir den Termin der Einführung nicht kennen, findet es die 
LdU/EVP-Fraktion richtig, dass keine Geltungsdauer vorgese
hen ist, damit diese Uebergänge klappen. 
bie Unbmnstete Vßrankerung der Strassenverkehrsabgaben 
rillt der Möglichkeit der Teuerungsanpassung auf dem Verord
nungsweg ist berechtigt 
J',fcich ein Wort zu den vielen Minderheitsanträgen: Wir stellen 
fest, dassman mit dem Auto politisieren kann. Damit zeigt sich 
einmal mehr, dass die Strasse ein Schlachtfeld ist Aber wir 
fässen uhs durch das Brummen der Vertreter der schweren 
uhd terchten Brummer nicht beeindrucken. · 
Wi~ lehnen dfe Nichteintretensanträge daher ab und hoffen auf 
Zustimmung des Rates bei allen drei Vorlagen. 

Frau Diener: Ich nehme mir seit oaoo Uhr die Mühe, genau 
zuzuhören, was hier zu diesen beiden Abgaben, · der Auto
bahhvignette und der Schwerverkehrsabgabe, gesagt wird. 
Und .ich muss sagen, Ich bin sehr erstaunt: erstaunt Ober die 
kleinkarierten Partikularinteressen, die sich eigentlich nur auf 
das elgehe Portemonhaie reduzieren. Ich bin erstaunt, dass_ 
Herr Friderlcl Charles, Herr Miesch und Herr Dreher nicht ein
treten wollen; dass sie die Gesamtüberlegungen zu unserer 
l'y1obllitätsproblematik beiseite lassen und sie hler auch keih 
Wort über eine gesamtvolkswirtschaftliche Verantwortung 
äussem; sondern dass ihre Aeusserungen sich nur auf die Ar
gumente der Autolobby, auf die Interessen der LKW-Besitzer 
reduzieren. Ich muss sagen, von Volksyertretern erwarte ich ei- · 
gehtllch ein bisschen ein grösseres politisches Spektrum. 
Für mich ist das, was heute morgen an diesem Mikröfon wie
der passiert, ein Trauerspiel der Lernunfähigkeit und der 
Selbstbefriedigung in alten Grabenkämpfen. Genau diese 
Kreise, die auf diese Vorlagen jetzt nicht eintreten wollen, stel
len ständig neue Forderungen an Strasseninfrastrukturen und 
postulieren eine weitere Förderung der Mobilität auf der 
Strasse, ohne dann bereit zu sein, wenigstens.die volkswirt
scliaftllchen Kosten dafür zu tragen. Denn gerade die Ver
k~appung unserer öffentlichen Gelder steht immer häufiger im 
Widerspruch zu den Begehrlichkeiten und zu den Kosten von 
neuen Verkehrsinfrastrukturen; das Wehklagen darüber ertönt 
gleichermassen von den Schienenbauern und den Strassen
bauern. Oft wurde- und wird immer noch-grosszügig weiter
geplant, allerdings ohne die Frage zu beantworten, wer län-
gerfristig diese Kosten tragen kann. . , 
die Forderung der grünen Lind ökologischen Kreise hier im 
Saal, die massiven Strassenbaukosten urid die Unterhaltsko-

sten sowie die entstehenden externen Verkehrsk6sten nach 
dem Verursacherprinzip den Strassenbenützerinnen urid 
Strassenbenülzern zu überbürden, wurde uber Jahre immer 
wieder bekämpft und abgelehnt In diesem Zusammenhang 
muss ich auch unser Bedauern darüber äussern, dass die Un
terlagen über die Rect.mung der externen Kosten und des Nut
zens immer noch nicht vorliegen. An sich wurden sie auf An
fang 'dieses Jahres angekündigt Jetzt heisst es: Sommer 
1993; es kann auch sein, dass es wieder Herbst und wieder 
Winter wird. Wir sind der Meinung, dass dieses so dringende 
Thema jetzt endlich in der Kommission für Verkehr urid Fern
meldewesen und im Plenum ausdiskutiert werden i'nüsste. Wir 
hoffen sehr, Herr Bundespräsident Ogi, dass uns diese Unter
lagen in diesem Frühjahr zur Verfügung gestellt werden. 
Heute bietet sich nun die Gelegenheit, auf einen dieser Punkte 
zurückzukommen. Die leeren Kassen des Bundes soW10 die 
Notwendigkeit, d1e Autobahnvignette ung die Schwerver
kehrsabgabe neu zu regeln, sind die auslösenden Faktoren. 
Wrrsind der Meinung, dass diese Faktoren auch mitfolgenden 
Realitäten verknüpft werden müssen: 
1. Wir verzeichnen wachsende Grossinvestitionen für die Bah
nen, die vön sinkenden Erträgen im Personen- und im Güter
bereich begleitet sind. 
2 Wir verzeichnen massive ·1nvestitionsbedürfnisse für cten 
Strassenbau mit einer heute schon ausgewiesenen Unter
deckung der Strässenrechnung. 
3. Wir verzeichnen wachsende Kosten im Oekologie- und Ge
su'ndheitsbereich als Folge unserer Mobilität 
All diese Fakten müssten doch bei Ihnen endlich ein gewisses 
Umderlken bewirken. 
Gefreut hat mich das Votum von Herm Bircher Peter. Bei der 
CVP spürt man, dass im Bereich dar Mobilität neue Wege ein
geschlagen werden. Das war für mich heute morgen einer der 
wenigen Voten-Lichtblicke. 
Wir Grünen sind der Meinung, dass die Verkehrsabgaben 

. baldmöglichst nach dem Leistungs- und EmissionsprJnzip zu 
erheben sind, mit Einbezug der externen Kosten. Wir sind wei
ter der Meinung, dass die Verwendung dieser Abgaben für 
den Gesamtverkehrsbereich und nicht nur einseitig uhd 
sdhwergewichüg für einen einzelnen Verkehrsträger zu be
schliessen sind. Spätestens seit der Neat-Diskussioli ist uns 
doch allen klargeworden, dass die Finanzproblem~ der Bahn 
nicht losgelöst von der Strassenpolitlk - und umgekehrt - be
trachtet werden können. Diese beiden Verkehrsträger sind 
Wiederum verknüpft mit den externen Kosten, die sle beide, 
wenn auch in unterschiedlicher Stärke, verursachen. 
So s<:>llten wir endlich dazu kommen - Herr Herczog hat d~ 
bereits angetönt -, die alten Grabenkämpfe auf dem Gebiet 
des Verkehrs aufzugeben lind mit einer gemeinsamen Strate-
gie sinnvolle Lösungen anzustreben. . 

· Wir Grünen sind für Eintreten auf diese beiden Vorlagen, aller
dings nur mit bedingter Begeisterung. Bedingt aus folgenden 
Gründen: Die notwendige und längst geforderte Leistungsab
hängigkeit wird ein weiteres Mal verschoben, und wir zemen
tieren heute für weitere Jahre eine Ungerechtigkeit, die Jegli
che lenkende Funktion vermissen lasst Die festgehaltene Ori
entierung am diesbezüglichen, hypothetischen Entscheid vorl 
seit~n der EG garantiert uns weder einen verbindlichen Zeit
punkt noch eine ökologisch sihnvolle Ausgestaltung. 
Auf Ablehnung stösst das bundesrätliche Ansinnen, diese 
Abgaben mit einer ZWäckbindung zu versehen. Die Zweck
bindung der zu entrichtenden Abgaben wird ja neu an Artikel 
36ter BV geknüpft und somit den allgemeinen Bundesmitteln 
entzogen. Solange wir aber Artikel 36ter In der bisherigen en
gen Zweckbindung belassen, wfderspricht dies einer vernErtz
ten Verkehrspolitik, wie ich sie eingangs verlangt habe. 
Wir Grünen sind der Meinung, pass zum Beispiel Defizite des 
Schienen-Huckepackkorridors ebenso von diesen Verkehrs
abgaben gedeckt werden sollten wie auch die massiven Bau
kosten bei der Erstellung des 4-Meter-Eckhöhen-Schierien
korr.idors durch den Lötsehberg, der ja nur wegen den zu hb
hen LKW gebaut werden muss. 
Wir Grünen wenden uns also gegen diese neue Zweckbin
dung, solange Artikel 361:er so eng ausgelegt tirid angeweh
det wird wie heute. Wir werden noch in dieser Woche einen 
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Vorstoss einreichen, damit diese Zweckbindung gelockert Der Bundesrat hat in der Kommission mit Nachdruck darauf 
wird. - hingewiesen, dass es ihm ein Anliegen sei, seine Kompetenz 
Wir bedauern, dass der rasche Uebergang zur Leistungsab- auf Verordnungsebene im Bereiche des Huckepackverkehrs 
hängigkeit, der volle Einbezug der externen Kosten und die fi- auszun~tzen, damit der Huckepackverkehr mit diesen Stras-
nanzielle Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger heute bei senabgaben, wenn sie verlängert werden, nicht zusätzlich 
beiden Vorlagen nicht stattfinden. So sehen wir denn diese nur penac;:htelligt wird. Er hi;it diese Kompetenz, und ich hoffe, der 
als Uebergangslösung an und erwarten in Bälc;le ein effizien- Bundesrat wird hier auch noch entsprechend Klartext 
tes, leistungsabhängiges Abgabesystem. Eine Verfassungs- sprechen 
grundlagedafüristim1BeschlussentwurfCvorgesehen. '· Ich bitte Sie im Name,n der Kommission bzw. der Kommis-
Wir sind für Eintreten auf die Entwürfe A und B, weil uns das im sionsmehrheit: Lehnen Sie die Nichteintretensanträge ab. Wir 

· Rahmen der Kontinuität richtig zu sein scheint Sollten aller- müssen eintreten, wir müssen diese Vorlagen verlängern , . 
dings die durch die Anträge der Autolobby vertretenen Partiku- (Bundesbeschlüsse A und B), und wir wollen mittels Bundes- ·. 
larinteressen, verknüpft mit der Zweckbindung, eine Mehrheit beschluss C eine Verfassungsgrundlage schaffen, damit :vvir 
in diesem Saal finden, behalten wir uns die Ablehnung vor. - in diesem Rat in Zukunft überhaupt eine moderne, eben lei-

stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe diskutieren kön

M. Spielmann: Dans le projet de prorogation des redevances 
sur le trafic des poids lourds et des differentes taxes relatives a 
la circulation routiere se profile un probleme de fond, celui du 
coOt du frafic public et du trafic prive, plus particulierement le 
cout du transport ferroviaire et le coOt du transport routier. On 
deja eu l'occasion d'en disctiter a plusieurs reprises et je crois 
qu'on aura J'occaslon d'y revenir, notafnment a la suite du de
pöt du «llvre vert» et des differentes propositions qui y sont. 
contenues. Ce qui vient immediatement a l'el?prlt, quand on 
examine les differents rapports .et documents qui sont presen
tes, c'est qu'on n'arrive pas a presenter le cout global du traf.ib 
routier et qu'on n'est pas en mesure .de presenter les co0ts In
dults par le trafic routier - je pense notarnment aux co0ts so
ciaux, a tous les couts qui resultent du trafic, de 1a pollutlon et 
de l'utilisation des routes. Dans ce pays, on ne parle pratique
ment plus de la pollutlon et du deperissement' des fpräts qui 
etaient tellement a !'ordre du jour voici simplement quelques 
annees. ' . . 
Pour nous, II semble donc necessalre de tracer une politique 
coher~nte en la mati~re et de faire' payer au traflc routier les 
coOts Indults qui en resultent Au travers detelles proposltions, 
il s'aglt aussi de permettre une comparaison et de favoriser le 
transport du material lourd par le chemin de fer. II faut egale
ment mettre a profit et utiliser le plus lntelligemment posslble le 
potential qua nous avons et qui est quasiment unique alJ 
monde: les infrastruqtures ferroviaires qul permettent.de trans- . 
ferer une bonne partie du trafic routler des. poids lourds vers le 
chemtn de fe.r. Je crols que c'est au beryeflce de l'ensemble de 
la poputation. 
Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de presenter les 
comptes d.etailles qui resultent de l'utilisation des routes, nous 
devons soutenir toutes les demarches qui favorisent le trafic 
ferroviaire etfalre payer le coOt reel-c'est loin d'ätre le cas aC-: 
tuellement - du trafic des poids lourds, ne seralt-ce que par 
egard a la pollution qul en resülte et a la volonte d'utiliser les 
investissements considerables que nous consacrons au ehe
min de fer qui doivent alnsi trouver une rentabilisation plus fa
vorable que ce n'est le cas actuefü3ment 

Voflmer, Berichterstatter: Diese Eintretensdebatte hat nöch 
einmal deutlich gezeigt, wie tief die Gräb~n In der Verkehrspo
litik heute offenbar sind. Es geht bei diesen Vorlagen doch 
nicht darum, dass wir jetzt das Transportgewerbe verteufeln 
oder so tun, als würden wir mit diesen Vorlagen das Lastwa
gengewerbe verbieten oder die Bedingungen der schweizeri
schen Wirtschaft im Transportbereich verschlechtern. 
lclJ möchte noch einmal unterstreichen - die Kommission hat 
das deutlich zum Ausdruck gebracht,-: Es geht mit dem Ein~ 
treten auf diese Vorlagen einzig ünd allein 'darum, etwas 
durchaus Bewährtes, Anerkanntes, vom Schweizervolk .be
reits vor zehn Jahren Gutgeheissenes weiterzuführen. Wenn 
wir nicht eintreten, lassen wir die Autobahnvignette und die 
Schwerverk13hrsabgabe aus Abschied und Traktanden fallen. 
All diejenigen, die heute bessere Vorschläge gemacht haben, 
werden damit ihre Vorschläge nicht verwirklichen können.· 
Hier ist wirklich dc:s Bessere der Feind des Guten. Wenn wir 
nicht eintreten, geben wir diese heutigen Ve~kehrsabgaben er
satzlos aus der Hand Ich meine, das kann nicht der Will,e die-
ses Rates sein. · · 

nen. Ohne Verfassungsgrundlage wird es uns ·nicht möglich 
sein, diese Aufgabe in diesem Rat überhaupt gesetzgeberisch 
anzugehen. Mit dem Bundesbeschluss C wollen wir die Vor
aussetzungen dafür schaffen. 
. Ich bitte Sie im Namen der Kommission bzw. der Kommis-.' 
sionsmehrheit: lehnen Sie die Nichteintretensanträge ab. 
Stimmen.Sie für Eintreten. Wir wollen diese Vorlagen heute be
raten; wir wollen, dass die-Autobahnvignette und di~ Schwer
verkehrsabgabe verlängert und angepasst werden können, 
und wir wollen eine Grundlage für eine moderne, zweckmäs
sige, le1stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe schaffen, 
wie sie IJeute überall in Europa diskutiert wird. 

M. eaccla, rapporteur: Je pense que le debat que nous ve
nons d'entendre a bien montre les· difficultes ä tröuver un 
consensus. M. Thür a dlt ä cette tribune que las difficultes de 
consensus dans ce domaine s'approchent de celles touchant 
la politique energetique. Je pense qu'on est facilement pro
phete en di~nt que, dans ce domalne, les difficultes de trou
ver un consensus ont depasse ou vont depasser largement 
celles que l'on a dans la politique energetlque. 
Le consensus sur la motorisation, sur le developpement eco
non;iique, sur le developpement des infrastructures, qui a ca
racterise les annees du .boom eoonomJque, s'est detlnltlve-:
ment effrite a. partir du debut des annllles septante, quand on a 
vu les consequences negatives de cette evolution. Un nou
veau consensus dans ce domalne, base eventuelleme'nt sur la 
qualite de la Vie, la protection de l'environnement, est loin 
d'ätre a la portee de la polltlque actuelle. La mediatlon polltl
que dans ces domaines est tres difficile, solt a cause du fonc
tionnement des lnstltutions demQcratlque~. soit a cause des 
caracteristiques de la societe actuelle, soit a cause de la na
ture mäme dt! probleme destransports. Mais l'essai que l'on 
fait avec ces arretes, en particulieravec l'arräte C, c'est quand 
mäme d'ouvrir une voie qui devralt amener a l'appllcatlon des 
instruments economlqu,es dans la pollti_que des transports, et 
qui est vraisemblablement la seule reilliste dans un domalne 
ou.un consensus n'est pas atteint II ne raste plus qu'a utiliser 
ces instruments qui devraient en tout cas permettre a moyei, 
et a long terme d' obtenir des r'esultats. . . 
C'est la raison pour laquelle, au noni de Ja grande majorite de 
la corrimission, je vous invlte a repousser les propositlons de 
non-entree en matlere sur les trois arretes que rious avoni; a 
tralter aujourd'huL 

-
. ~undespräsident Ogl: Nach all dem Gehörten ist es nicht 
ganz einfach, hier all die verschiedenen Bemerkungen und 
yor allem die Einstellungen unter einen Hut zu bringen. Für die. 
einen .geht diese Vorlage viel zu weit, und für die·anderen geht 
sie viel zu wenig weit Aber ich möchte dem Rat hier schon klar 

· sagen: Wir können und wir dürfen nicht ein sogenanntes Be
troffenheitsgesetz machen, sondern wir müssen im Interesse 
des Li;lndes und im Interesse einer guten; zukunftsträchtigen 
Verkehrspolitik diesen Mittelweg gehen, den Ihnen -der Bun-
desra\ heute mit dieser Vorlage vorschlägt . 
Wir müssen dieses Gesetz mit einer ökologischen Verantwor
tung, VE:lrbunden mit einer ökonomischen Vernunft, angehen. 
Wir müssen aufhören, immer wieder zu fordern, aus diesem 
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land Schweiz sei sozusagen ein Erstklasshotel zu bauen. Das 
haben wir gemacht Aber wenn ich .dieses Erstklasshotel be
traclite, sann habe ich manchmal den Eindruck: Wir sind nicht 
bereit, dte sanitarischen Installationen zu akzeptieren. Wir 
brauchen eben die Toiletten für die Entsorgung, wir brauchen 
auch die Heizung, wir brauchen die Lüftung. Und d.as alles will 
man nicht mehr. In diesem Zusammenhang ist eine Anpas
sung an eine neue Mentalität dringend notwendig. 
Die Vig)i8tte und die Schwerverkehrsabgabe haben wir seit 
1985. Sie werden somit seit acht Jahren erhoben. Die Erfah
run~en sind nicht so schlecht, wie sie hiervon den Herren Dre
her, Ftiderici Charles, Miesch und Giezendanner dargestellt 
wurden. · · 
Es ist auch nicht ganz fair, Herr Giezendanner, wenn man ge
gen etwas ist, einfach zu sagen, die Vorlage sei unseriös. Ich 

' wurde meinen, es ist auch unseriös, wenn man sie einfach so 
abqualifiziert Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, Herr 
Glete'ncianner, dass sich europaweit in den letzten acht Jah
ren das Klima in Richtung Strass·enbenützungsabgaben ver-

' bessert hat Ich komme noct'r darauf zurück. 
Schauen Sie nach Deutschland, das heute mehrmals erwähnt 
wurde. Dort hat die Regierung die Einführung einer Autobahn-

. vlgnette beschlossen. Die Einsicht wächst also, dass man et
was tun muss. Ich kann Ihnen mitteilen, dass am letzten Frei
tag eine deutsche Delegation hier in der Schweiz war und sich 
über unsere Autobahnvignette informieren liess. In Deutsch
land steht übrigens auch eine nochmalige Erhöh~ng der Mi
neralölsteuer um weitere 13 Pfennige zur Diskussion, wenn 
mögllch auf den 1. Januar 1994. Darüber hinau~ soll noch 
efne Autobahnvignette eingeführt werden, und 7:War bei Per
sonenwagen wie bei Lastwagen; dies auc.h bereits auf den 
1. Januar 1994. Darüber verhandeln die Deutschen zurzeit mit 
der EG. ' 
Die belegatlon, die sich ain letzten Freitag bei uns über unsere 
Erfahrungen erkundigt hat, lless sich auch Oger die von Ihnen 
kritisierte Vignette informieren, Herr Dreher. Es freut mich sehr, 
dass uriserVignettensystem für die Deutschen ein wenig weg
weisend ist Also ist die Vignette nicht so sch,echt, wie sie 
heute dargestellt wurde. Wenn Sie sich noch daran erinnern, 
wie sehr sich die Deutschen 1985 gegen diese Vignette ge
stemmt haben, dann muss man mindestens sagen: Die Zeiten 
ähdemslch. 
Schauen Sie auch nach Brüssel. Auch bei der EG wird über 
die Einruhrung von Strassenbenützungsabgabeh diskutiert 
Ein· neuer Richtlinienentwurf der EG-Kommission vom Sep
tember 1992 will Eß-weit Benützungsgebühren zUlasseh. 
Das ist bereits ein Grund, weshalb wir jetzt alle diese.Anträge, 
die heute morgen gestellt wurden, ablehnen müssen. «Gou
verner, c'est prevoir», und das heisst: Nachdem man sich nun 
eir1er neuen. europäischen Verkehrspolitik anschllesst, nach
dem man einsieht, dass wir so nicht mehr weiterfahren dürfen, 
nachdem man einsieht, dass nun gewisse Korrekturen im Ver
ket:tr dringend notwendig sind, sollten wir heute nicht zurück
gehen und das, was wir seit zehn Jahren aufgebaut haben, 
t~lchtfertig aufgeben. Die EG geht in diese Richtung, die Deut
schen ebenfalls, und auch die Franzosen und dle Italiener ge
hen in ähnliche Richtungen. Also halten wir an unserem Sy
stem fest und verlängern wir esl 
Wir müssen ehrlich.und objektiv zugestehen: Der Verkehrsin
farkt ist-wenn wir so weiterfahren - zu einer realen Gefahr ge
wo~den. Die Mobilität, Insbesondere die Automobilität, Ist 
heute zu billig! Wir müssen vernünftig sein, oder wir müssen 
vemünftig werden. 
Wenn loh Herrn Dreher gut z1,1gehört habe und höre, was er 
beim Budget und bei der Rechnung der SBB sagt, dann habe 
Ich Mühe. hier eine deckungsgleiche Aussage zu finden .. Wir 
können nicht sagen, die Budgets und die Rechnungen der 
SSB seien miserabel, und auf der anderen Seite hinnehmen, 
dass der Strassenverkehr immer billiger wird So geht es nicht! 
Wir müssen das Verkehrswachstum in den Griff bekommen. 
bas Laisser-aller, Laisser-roulef oder Lalsser-faire tel quel ist 
heute nicht mehr möglich. Ein Mittel dazu Ist die Kostenwahr0 

hell Wir wollen Im Rahmen des Transitvertrags diese Kosten
wahrheit angehen. Wir kämpfen darum; aber wir kämpfen 
nach dem~ Dezember 1992 nichfim Raume, sondern vor der 
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Türe, und da lässt man uns manchmal hinein und manchmal 
nicht Es wird auch hier schwieriger. Wir müssen das ge-
stehen. , 
Was Herr airt:her Peter forderte, können wir tun, sobald wir in
ternationale Koordination und Absprachen getätigt haben. Wir 
sind nicht die Insel der Seligen, die zwischen Rotn und Narvlk 
tun und lassen können, was sie wollen. Aber Sie haben recht, 
Herr Bircher, wir brauchen diese Strassenrechnung. Wir brau
chen diese Kostenwahrheit, aber wir sind nicht alleine, son
dern wir brauchen eine internationale Koordination, und wir 
brauchen ein marktwirtschaftliches Mittel. Das sieht man auch 
bei der EG so; deshalb wurde im Transitabkommen verein- · 
bart, dass dem Strassenverkehr In einer ersten Phase die Intra~ 
strukturkosteri und in einer zweiten Phase auch die Umweltko
sten ang~lastet werden sollen. 
Bei den Umweltkosten gibt es natürlich auch eine politrsche 
Diskussion über die Frage, was wir einbeziehen. Herr Herczog 
hateine·Uste vorgestel,lt loh würde noch weiter gehen. Es gibt 
noch weitere Elemente, die berücksichtigt werden müssen. 
Aber in diesem Punkt werden wir uns bei Philippi wieder
sehen: Was bezieht man ein, und was kann man nicht einbe
ziehen? 
Was heisst das im Klartext? Es heisst nichts anderes, als dass 
wir unsere Strassenbenützungsabgaben beibehalten sollen 
und dass wir flexibel bleiben müssen, um die Abgaben später 
mit einem europäischen Erhebungssystem koordinieren zu 
können. Das gilt insbesondere für die Schwerverkehrsab
gabe. Als leistungsabhängige Abgabe soll sie eine flankie
rende Massnahme zur Neat sein. Auch das möchte ich Ihnen 
in Erinnerung rufen. Wir werden die Neat auch mit aiesen 
Strassenverkehrsabgaben finanzieren helfen. In der Debatte 
wurde zum Ausdruck gebracht, dass wir 25 Prozent durch 
diese Abgaben finanzieren woll~n. Es geht nicht, dass wir auf 
der Schiene den kombinierten Verkehr subventionieren und 
auf der Strasse den Transitverkehr fast zum Nulltariffahren las
sen. D~ möchte Ich Ihnen in aller Klarheit sagen. 
Welche Erfahrungen haben wir bisher mit den StrasseribenOt
zungsabgaben gemacht? Die Autobahnvignette hat sich gut 
eingespielt Der Betrag von 30 Franken ist Im Vergleich zu den 
Autobahngebühren in den Nachbarstaaten eigentlich gering. 
Bei der Schwerverkehrsabgabe gab es zu Beginn gewisse 
Probl~me, inzwischen hat sich aber auch diese Aufregung ge
legt Dabei ist auch von Bedeutung, dass ein 28-Tönner für 
den Transit in Oesterreich bedeutend mehr Strassenbenüt
zungsgebühren bezahlt als in. der Schweiz. Wir müssen auf7 
passen, dass wir den Anteil des Transitverkehrs auf der 
Schiene nicht durch eine Lockerung unserer Schwerverkehrs
abgabe und allenfalls weitere Lockerun·gen in Frage stellen. 
Wir haben heute 80 Prozent des Gütertransitverkehrs auf der 
Schiene, und wenn wir nun die Kosten in bezug auf die· 
Schwerverkehrsabgabe senken würden, müssten wir als Kon
sequenz damit rechnen, dass noch mehr Verkehr auf der 
Strasse durch unser Land fahren würde. Deshalb ist die Beur
teilung auch aus dieser Sicht zu machen. 
Sind diese Abgaben vom finanziellen Gesichtspunkt her ge
rechtfertigt? Das ist die zentrale Frage. Die Beurteilungsbasis 
für den Bundesrat ist die Strassenrechnung. 
Frau Diener, ich entschuldige mich: Diese Rechnung hängt 
nicht von Unserem Departement ab;sonst hätten Sie sie schon 
lange. Wir sind hier auf statistische Angaben angewiesen, und 
ich kann nicht mehr tun, als praktisch alle Monate eihen Brief 
schreiben oder telefonieren und sagen: «Bitte, geben Sie uns 
diese Grundlagen!» Sobald wir sie haben, werden wir sie in dle 
Kommission bringen und dann ins Plenum. 
Was wir vorliegen haben, ist die Rechnung von 1989, und zum 
ersten Mal ist die Strassenrechnung fast ausgeglichen, aber 
nur dank den 300 Millionen Franken Erträgen aus der Auto
bahnvignette und der Schwerverkehrsabgabe- und ohne ae
rücksichtigung der externen Kosten und des externen Nut
zens des strassenverkehrs. Das ist eine reine We~ekosten
analyse. 
Aufgrund der Resultate bei der Strassenrechnung sind diese 
Ausgaben also ausgewiesen, und das wird voraussichtlich 
auch ih der Zukunft so bleiben, Uhd zwar auch bei einer Treib
stoffzollerhöhung von 20 Rappen pro Liter. Die BelastUng der 
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Treibstoffzollkasse wird stark zunehmen; obwohl wir das 
Strassennetz langsam fertigbauen können, brauchen wlr wei
terhin rund 22 Milliarden Franken für die Fertigstellung des 
Nationalstrassennetzes. ·, 
Ich bitte Sie: Vergleichen Sie diese Zahlen, die wir für den 
Strassenbau brauchen. Man hat seinerzeit von 7 Milliarden , 
Franken für d_en ganzen Nationalstrassenbau gesprochen. ltn 
Endausbau wird uns das Nationalstrassennetz gegen 60 Milli
arden Franken kosten. Deshalb muss man das auch ein wenig 
in Relation zu «Bahn 2000» und in Relation zur Neatsehen. Die 
Unterhaltskosten beim Nationalsfrasser:ibau und vor allem 
beim Betrieb der Nationalstrassen werden zunehmen: Unsere 
Nationalstrassen und unsere Tunnels kommen ja ins Alter. 
Denken Sie an eine Sanierung des Gotthardtunnels, denken 
Sie an eine Sanierung des San-Bemardlno-Tunnels. Das wird , 
immense Kosten auslösen; 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und aufgrund der Er
gebnisse des Vernehmlassungsverfahrens stellt Ihnen also 
der Bundesr~ den Antrag, die Nationalstrassenabgabe wei
terzuführen; die Erträge dieser Abgabe sollen aber zweckge
bunden verwendet werden, dainit wir den Gebührencharakter 
unterstreichen. Der Preis derVignette soll der Teuerung ange
passt werden; das ist nicht mehr als richtig. Ab 1994 soll die Vi
gnette 40 Franken kosten. In diesem Zusammenhang möchte 
ich Ihnen sagen, dass die Vignette rund 200 MUlionen Franken . 
jährlich elnb'ringt Neu würde sie uns In etwa 270' Millionen 
Franken bringen. · , 
Herr Dreher hat gesagt, die Sctiweizer hätten diese Vignette 
weitgehend selber bezahlt Ich habe hierzu eine Analyse: Sie 
können 2ur Kenntnis nehmen, Herr Dreher, dass knapp 
100 Millionen dieser Einnahmen von 200 Millionen Franken 
durch Ausländer bezahlt wurden; etwas mehr als 100 Millio
ne.n Franken wurden durch die Schweizer bezahlt . 
Die Schwerverkehrsabgabe soll ebenfalls über das Jaf:ir 1994 
hinaus weitergeführt werden. Die Schwerverkehrsabgabe hat 
bis heute jährlich 136 Millionen Franken eingebracht, un.d sie 
wird zusätzlich 45 Millionen Franken einbringen. Das wird in 
etwa 180 Millionen Franken ausmachen. Bis zum Vorliegen ei
ner EG-Lösung .soll. sie weiterhin pauschal erhoben werden, 
und die Erträge sollen auch zweckgebunden verwendet wer
den, damit der Gebührencharakter unterstrichen wird. Die Ab
gabesätze sollen ebenfalls der Teuerung angepasst werden. 
Die Erhöhung Ist im Mittel ab 1995 auf etwa 30 Prozent anzu
setzen. 
Die Zweckbindung, die hier auch diskutiert wurde, ist aus fol
genden Gründen notwendig: 
1. Die Abgabe hat Gebührencharakter. 
2. Die politische Akzeptanz ist besser. 
3. Die Zweckbindung Ist im Verneh!'Tilassungsverf~hren auf 
überwiegende Zustimmung gestossen. 

1 
· 

4. Die Transparenz ist besser gewährleistet 
5. Die Beiträge an die Fertigstellung des Nationalstrassennet
zes und an die steigenden Unterhalts- und Betriebskosten 
werden damit abgesichert 
Ich möchte auf einige Bemerkungen, die in der Diskussion ge- · 
fallen sind, eingehen. tierr Miesch, die Schwerverkehrsab
gabe bringt,jährlich Einnahmen von 136 Millionen Franken. 
Das haben wir 1992 eingenommen. Diese Abgabe ist für un
sere Volkswirtschaft, so meinen wir, verkraftbar. Auch die An
passung an die Teuerung ist verkraftbar. Bei einem leichten 
Lastwagen mit Jahresgesamtkosten von etwa 80 000 Frank.an 
macht dieser Aufschlag lediglich'1 Prozent dieser Kosten aus. 
Wir sollten hier nicht ubertreiben. . ' 
In bezug auf die Bemerl<ungen zur «Quersubventionierung» .. 
möchte ich. festhalten, dass bei Ueberdeckung der Strassen
rechnung andere Bereiche subventioniert würden, wie Sie das 
gesagt haben. Man muss daran erinnern, Herr Mlesc.h, .dass 
der Strassenverkehrwährend vieler Jahre seine Wegekosten
ich betone: Wegekosten - nicht deckte und dass deshalb, 
ganz im Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, der Stras
senverkehr subventioniert wurde; ja, wir haben den Strassen
verkehr subventioniertl Dabei sind noch nicht einmal alle Ko
sten eingerechnet Uie sozialen Kosten - Lärm, Unfall, usw. -
sind nicht berücksichtigt und mussten somit durch die Allge
meinheit gedeckt werden. 

• Herr Frlc;lerici .Charles wollte- das ganze Geschäft zurückwei
sen mit der Begründung, 18 Anträge seien zuviel, die Vorrage 
sei noch nicht reif für die Behandlung in diesem Saal. Wenn 
dieses Argument stimmen würde, wäre eine Vorlage einfach 
nie reif für die Behandlung in diesem Saal! Die meisten An
träge wurden bereits in der Kommission gestellt und dort rela
tiv deutlich abgelehnt; sie stammen zum guten Teil von Krei
sen, die Herrn Friderici nahestehen. 
Noch einmal: Wir können hier nicht ein Betroffenheitsgesetz 
machen. Es gibt eine kl.are Linie, welche der Bundesrat unter
stützt Die Vorlage ist somit reif für die Behandlung in diesem 
Saal Wenn Sie sie nicht behandeln, setzen Sie 500 Millionen 
Franken a1,1fs Spiel. ,Die Volksabstimmung. muss zu Beginn 
des nächsten Jahres angeisetzt werden, damit die Bestimmun
gen über die Autobahnvignette und _die Schwerverkehrsab
gabe nicht per Ende 1994 auslaufen Wenn Sie die·Vorlage 
nicht behandeln, riskieren Sie - r:iaphdem Sie· schon weitere 
Ausgaben zum Budget 1993 beschlossen haben-, dass diese 
5p0 Millionen Franken ab 1995 nlch, mehr ·zur Verfügung 
stehen. - . · 
In bezug auf die Studien, die Herr'f°riderici erwähnte: Unsere 
Studien zeigen, dass die zitlerten Experten einen methodi
schen Fehler machen. Was diese nämlich als elcternen Nutzen 
bezeichnen, ist gemäss unseren Oekonomie-Experten in Tat 
und Wahrheit internalisiert .Als externe Effekte gelten nur Ko
sten und Erträge, die vom Markt nicht abgegolten werden. 
Echter externer Nutzen entsteht etwa durch den raschen Ein
satz von Ambulanzfahrzeugen, Feuerwehren usw. 
Zu Hen;n Giezendanner: Wir wollen nicht die Feinverteilurm 
der Güter bestrafen. Diese muss auf der Strasse stattfinden; 
das haben die SBB, die Sie mehrmals gelobt haben, auch ein
gesehen. Ich möchte Sie bitten, es auch einmal zu erwähnen, 
wenn einige Fbrtschritte erzielt werden. Gerade deshalb müs
sen wir eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe ha-

- ben. Diese begünstigt die · Kurzdistanztransporte, belastet 
aber die Transporte auf weite Distanzen. und belastet - und 
das wollen wir doch gerade - die Leerfahrten.· Es darf nicht 
mehr sein, dass man nur «Valpplicella» vom Tessin nach Basel 
transportiert und vergisst, zwischen Basel und dem Tessin bei
spielsweise einen Transport chemischer Mittel zu organisie
ren. Damit können wir diese Leerfahrtert etwas ausmerzen; sie 
sind wirtschaftlich nicht mehr zu verantworten 
«Unseriöse Arbeit» haben Sie gesagt, Herr Giezendanner. Ich 
hoffe, das sei ein Ausrutscher gewesen. Aber ich muss diesen 
Ausrutscher trotzdem aufnehmen und den Ball zurückwerfen, 
nicht gerade ihnen, da bin Ich ehrlich, korrekt und fair. Ich 
muss den Ball aber ans Parlament zurückspielen. Der Bun-

. desrat wollte 1983/84 - ich war auch im Parlament- eine an-
dere Schwerverkehrsabgabe. · · · ' 
Jetzt geht es darum: Wollen wir etwas anderes, oder wollen wir 
auf dem, was sich trotz allem bewährt hat, aufbauen, nach . 
dem Prinzip der Einfachheit weiterfahren? Wir haben uns für 
das zweite entschieden. Man k_ann Immer anderer Meinung 
sein, aber man darf dann die anderen nicht als unseriös be- ~ 
zeichnen. Ich bitte Sie um Verständnis; · 
Ueber die Situation beim Huckepackverkehr hat der Kommis- · 
sionssprecher, Herr Vollmer, alles gesagt Ich kann es nur be
stätigen: Huckepack wird zurzeit tatsächlich in beachtlichem 
Ausmass subventioniert, und zwar mit gegen 300 Franken pro 

. Sendung. Aber das ist gewollt Die heute zur Diskussion ste
henden Vorlagen tragen dazu bei, die Schiene und damjtauch 
den Huckepackverkehr konkurrenzfähiger zu machen. Herr 
Vollmer hat gewünscht, dass ich bestätige, dass wir dem 
Huckepackbereich in der Verordnung Rechnung tragen wer
.den.und die nqtwendigen Anpassungen vornehmen. 
Ich bitte Sie, alle Nichteintretensanträge, die zu den Bundes
beschlüssen A, B und C eingereicht wurden, abzulehnen. Ich 
erinnere Sie daran: Wenn Sie diese Anträge akzeptieren,' stel
len Sie 500 Millionen Franken, die wir auch 1995 dringend · 
brauchen, in Fr~ge. Auch die ganze Arbeit, die wir in der Ver
kehrspolitik in den letzten Jahren aufgebaut haben, würde in 
Frage gestellt · 
Bitte beurteilen Sie diese Vorlage aus der ökologischen Ver
antwortung heraus, und verbinden Sie das Ganze mit.der öko-
nomischen Vernunft! - · 
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A. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Schwer-
ver~ehrsabgabe · 
A. Arrete fede~I conc,rnant la prorogatlon de la rede-
vance sur le traflc des polds lourds · 

Abstimmung:.._ \lote 
Für den Antrag der Kommission 

(Eintreten) 1.08 Stimmen 
Für den Antrag Miesch 

(Nichteintreten) 25Stimmen 

Detailbe(fJtung - Discussion par artic/es 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung, Art. 17 Abs. 5 
AntrfJg der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon, art. 17 al. 5 
Proposition de Ja commission 
AQherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopta 

Art. 2Q Ab$. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit • :'\ · 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Glezendanner, Bezzola, Binder, Cavadini Adriane, Etique, Fi
scher-Seengen, Frlderici Charles, Giger) 
Diese Abgabe beträgt: 
a für Lastwagen, Sattelmotorfahrzeuge und Anhängerzüge 
-vonüber3,5bis12Tonnen · 500Fr. 
- von über 12 bis 16 Tonnen 1500 Fr. 
- von über 16 bis 22 Tonnen 2000 Fr. 
-von über22 Tonnen 3000 Fr. 
b. Streichen 
o. für Gesellschaftswagen 500 Fr. 

Minderheit II 
(Schmiel Peter, Diener, Stalder, Steiger, Zwygart) 
Diese Abgabe beträgt: 
a für Lastwagen und Sattelmotorfahrzeuge 
-von über3,5 ols8 Tonnen 
- von über 8 bis 12 Tonnen 
-von über12bis 16 Tonnen 
- von über 16 bis 19 Tonnen 
- von über 19 bis 22 Tonnen 
- fQr jecle weitere Tonne 

\ 

Minderheit III 

650 Fr." 
1000 Fr. 
2000 Fr. 
3000 Fr. 
4000 Fr. 
200 Fr. 

(Binder, Fischer-Seengen, Friclerlcl Ch~le~. Giezendanner, 
Giger, Luder, Schmied Walter) 
Streichen 

Antrag Friderici Charles 
Abs.1 
.... 1n-. und ausländischen Motorfahrzeugen mit einem Ge
samtgewicht .... 
(«und Anhängern» streichen) 
Abs.2Bst.b 
Streichen 

Antrag Meier Hans 
Ab$.2 
Diese Apgabe beträgt: 

. a für Lastwqgen und Sattelmotorfahrzeuge 
• -:-vonüber3,5bis8Tonnen 
-von übera bis 12 Tonnen 

1000 Fr. 
2000 Fr. 

- von über 12 bis 16 Tonnen 
- von über 16 bis 19 Tonnen 
- von über 19 bis 22 Tonnen 
-fürjedeweitereTonne 
b. für Anhänger 
- von über 3,5 bis 8 Tonnen 
-von über8bis 12 Tonnen 
- von über 12 bis 16 Tonnen 
· - von über 16 Tonnen 
c. für Gesellschaftswagen 

Antrag•Steinernann 
Abs. 2 Bst. d (neu) -

3000 Fr. 
4QQO Fr. 
5000 Fr. 
'300 Fr. 

1000 Fr. 
2000 Fr. 
3000 Fr. 
4000 Fr. 
1000 Fr. 

d. Fahrzeuge, die für Vor- bzw. Nachläufe - Be- und Ent
laden von Wechselbehältern und im kombinierten Verkehr 
Schiene/Strasse-eingesetzt werden, sind von der Schwerver-
kehrsabgabe befreit · · 

Art.20al.1,2 
Proposition de Ja commission 
A/.1. 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.2 
Majorite 
Adherer au pr-0jet du Conseil federal 

Minoritet 
(Giezendanner, Bezzola, Binder, Cavadini Adriane, Etique, Fi
scher-Seengen, Friderici Charles, Giger) 
Cette redevance s'eleve a: 
a pour les camions, les vehicules articules et las trains rou
tiers 
- de plus de 3,5 ä 12 tonnes 
-deplusde12a 16 tonnes 
- de plus de 16a.22 tonnes 
- de plus de 22 tonnes 
b. Biffer 
o. pour les autocars 

Minoritell 
(Schmid Peter, Diener, Stalder, Steiger, Zwygart) 
Cette redevance s'eleve ä: . 

. a. pour les camions et les vehicules articules 
- de plusde3,5a.8 tonnes 
- de plus des ä 12 tonnes 
- de plus de 12 ä 16 tonnes 
- de plus de 16 ä 19 tonnes 
- de plus de 19 ä 22 tonnes 
- pour chaque tonne supplementalre 

Minorita III 

500fr. 
1500fr. 
2000fr. 
3000fr. 

500fr. 

650fr. 
1000fr. 
2000fr. 
30Q9fr. 
4000fr. 

200fr. 

(Binder, Fischer-Seengen, Frlderici Charles, Giezendanner, 
Giger, Luder, Schmied Walter) · 
Biffer 

Proposition Friderici Charles 
A/.1 
.... les vehicules automobiles immatricules en Suisse au ä 
l'etranger d'un poids total .... · · 
(Biffer «et les remorques») 
Al.2/et.b 
Biffer 

Proposition Meier Hans 
Al.2 
Cette redevance s'eleve ä: 
a pour les camions et les vehicutes artict~!es 
- de plus de 3,5 ä 8 tonnes 
-deplusde8a 12 tonnes 
- de plus de 12 ä 16 tonnes. 
-de plus de 16a 19 tonnes 
- de plus de 19 a.22 tonnes 
- pour chaque tonne supplementaire 

1000fr. 
2000-fr. 
3000f,. 
40Q0fr. 
5000fr. 

;300 fr. 
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b. · pour tes remorques 
- de plus de 3,5 ä 8 tonnes 
- de plus de 8 a 12 tonnes 
-de plus de 12a 16 tonnes 
.:.. de plus de 16 tonnes 
c. pour tes autocars 

Proposition Steinemann 

1000fr. 
2000fr. 
3000fr . 
4000fr. 
1000fr. 

Al. 2 /et. d (nouvel/e) , , 
d. les vehicules qui peuvent efre util1see pour le tram1port de 
calsses mobiles destinees au trafic combine rail-route, lors du 
chargement et du dechargement, sont exempts de la rede-
vance sur le trafic des poids lourds. · 

Glezendanner, Sprecrer derMinderheit 1: Ich habe.es bereits. 
beim Eintreten gesagt- doch werde Ich Jetzt auf Wunsch von 
Herrn Bundespräsident Ogi das Wort «u,nserlös» durch «In~ 
konsequent» ersetzen. . 
Ich spreche vorerst nicht über die Höhe der Belastung. Im Bau
gewerbe werden vor allem drei- und vlerachsige Kipper einge
setzt Ein solches Fahrzeug würde flach Vorschlag des Bun
desrates und dem Antrag der Kommissionsmehrheit inskünftig 
mit 4000 Franken belastet Jeder Bauunternehmer braucht 
nebst Drei- und Vierachskippern aber auch Anhänger für den 
Transport von Baumaschinen, für die Versorgung der Baustel
len mit Treibstoff; Anhänger für Fliessbeton usw. Die meisten 
dieser Anhängerwerden oft nur einmal pro Woche gebraucht 
Sie sehen: Nach dem Vorschlag des Bundesrates und d~m 
Antrag der Kommissionsmehrheit müsste für diese Anhänger 
aber voll bezahlt werden, und ,:las Ist doch nicht richtig. Es soll 
bezahlt werden, wenn jemand die Strasse benützt; es heisst ja 

. •~Strassenbenützungsatigaben». · 
· Zum Huckepackverkehr: ·1ch habe die SBB schon mehrfach 
gelobt und es auch heute beim Cargo Domizil getan. Die SBB 
sind absolut auf dem richtigen Weg; das sage Ich gerne. Aber 
beim Huckepackverkehr wird der Anhängerzug benachteiligt, 
nicht zuletzt deshalb stellt die Min~erheit I ihren Antrag. Der 
Anhängerzug wird zumeist aus technischen Gründen einge
setzt Das Huckepacksystem -Sie wissen es- ist wie folgt auf
gebaut: Fahrzeuge beladen die Container im Ausland (Köln, 
Antwerpen, Busto Arslzio usw.) jeweils mit einem Anhänger
zug. Diese können Im Ausland mit 44 Tonnen Gesamtgewicht 
fahren; es sind im Normalfall zwei sieben ~eter lange Contai
ner. Diese Fahrzeuge dürfen dann abends via Bahriverlad bis · 
ins Land hinein im Nachtsprung transportiert werden, müssen 
dann aber in der Schweiz mit drei- oder vierachslgen Lastwa
gen vom Terminal weggef~hren werden, weil wir in der 
Schweiz die 28-Tonnen-Limite haben .. Es gibt aber nicht nur 
schwere Güter; es gibt auch leichte Güter, die ebenfalls in die
sem System verladen werden. Diese Container können in der 
Schweiz nicht mittels zwei Fahrten transportiert werden; dies 
aus Kosten- und Umweltschutzgründen. Desh'alb hängt man 
an den dreiachsigen LKW einen Anhänger an. Für dieses Fahr
zeug, aus erwähnten Gründen mit fünf Achsen gebaut, sollen 
In Zukunft 5000 Franken bezahlt werden. . 
Der Bauunternehmer zahlt für seinen LKW, den Vierachser, 
und den Baustellenanhänger sogar 6000 Franken. Für den 
entsprechenden Anhängerzug - konventionell, also nicht im 
Huckepackverkehr. eingesetzt - müssten nur 4000 Franken 
bezahlt werden. . 
Im weiteren ist auch die Besteuerung von Lastzügen, die inter- . 
nationale Strecken fahren, völlig unlogisch. Ich habe Ihnen 
entsprechende Zeichnungen zugesandt Für einen fünfachsi
gen Anhängerzug sollen in Zukunft 4000 Franken bezahlt wer
den, wenn er nur eine getriebene Achse am Motorwagen hat: 
hafer aber zwei getriebene Achsen, dann ist er 1000 Franken 
teurer. Das ist doch inkonsequent Der strassenschonende 
Lastwagen soll me~r bezahlenl 
Ich habe es heute schon einmal gesagt: Mit der Erhöhung der 
Schwerverkehrsabgabe erreichen.wir keine Verlagerung, wie 
Herr Herczog gewünscht t,at, von der Strasse auf die Schiene; 
das ist nicht so. Der Schweizer Lastwagen ist -6,5maL teurer; 
Sie fördern nur deri ausländischen Lastwagen, der inskünftig 
in die Schweiz kqmmt Man hat heute auch vergessen zu er
wähnen, dass der Schweize1 Lastwagen dem Nachtfahr- unp 

dem Sonntagsfahrverbot unterstellt wird, dass für ihn zudem 
die schärfsten Umweltschutzbestimmungen der ganzen Welt 
gelten. Ist es del}n sinnvoll, dass Sie ausländische Lastwagen 
mit einer höheren Schwerverkehrsabgabe in unser Land zie
hen und damit diese Umweltschutzvorschriften umgehen,? 
Noch ein Wort zur europäischen Schwerverkehrssteuer, die 
Herr Bundespräsiqent Ogi erwähnt hat: Leider· kann man das 
In den Zeitungen nicht immer lesen; Tatsache ist aber, dass 
Holland bereits angekündigt hat, dass es beim Europäischen 
Gerichtshof klagen will,' wenn Deutschland eine ßchwerver-

. · kehrssteuer einführt Diese Schwerverkehrssteuer In Deutsch
land ist also bereits wieder begraben; das ist Tatsache. Frank
reich will gar nichts davon wissen, Italien auch nicht; nur die 

. Schweiz uridOesterreich wollen etwas davon Wissen. Das be
lege ich thnen 'ganz klar. Aber man rrtuss in der Presse halt 

, auch die kleinen Artikel lesen. · 
Wir haben heute die Möglichkeit, ein schlechtes System zu 
korrigieren. Mit dem Minderheitsantrag I bekämpfen wir nicht 
die Schwerverkehrsabgabe, sondern nur das System der Er-
hebung. . . 
Ich bitte Sie im Sinne der Förderung des Werkplatzes Schweiz, 
dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen. 

Schmid Peter, Sprecher der Minderheit II: Ich ersuche Sie, 
den Antrag qer Minderheit II zu unterstützen. Wenn Sie die An
sätze der Minderheit II mit jenen des Bundesrates bzw. der 
Kommissionsmehrheit vergleichen, dann stellen Sie fest, dass 
da gar nicht so grosse Unterschiede sind. 
Unser Antrag berücksichtigt nur einen Sachverhalt um so kon
seqüenter. Wenn Herr· Glezendanner konsequent sein will, 
dann muss er jetzt gut zuhören: Das Gewicht eines Fahrzeugs 
steht närrtlich in einem direkten Zusammenhang mit der öko
logischen und finanziellen Belastung, die der Allgemeinheit · 
zugemutet werden. Je schwerer ein Motorfahrzeug ist, desto 
mehr Treibstoff verbraucht es, und desto mehr beansprucht es 

. auch die Strassen, und zwar nicht linear, sondern exponentiell 
stärker. Das helsst, ein doppelt so schwerer Lastwagen bean
sprucht die Str~senynterlage viermal SQ $k, ein dreimal so 

, schweres Fahrzeug strapaziert sie um das Neunfache. Von da
her wäre es eigentlich naheliegend, nicht nur lineare, sondern 
progressive Abgaben zu verlangen. 
Nun leuchtet es natürlich ein, dass der Ersatz eines grossen 
Lastwagens durch rriehrere kleine auch nicht wünschenswert 
ist, weshalb wohl gleichmässig ansteigende Beträge durch
aus vertretbar sind Unter keinen Umständen dürfen jedoch 
die Abgaben von einer bestimmten Gewichtslimite an einfach 
dieselben bleiben, wie dies der Bundesrat, die Komm1$Sions
mehrheit und auch die Minderheit 1 ($iezendanner) für Fahr
zduge Gber 22 Tonnen vorsehen Es ist nicht einzusehen, wes
halb zum Beispiel «28-Tönner» eine 'gleich hohe Abgabe ent~ 
richten.wie «22-Tönner» . .Wenn man bedenkt, dass mit dem 

. Transitabkommen noch schwerere Fahrzeuge die Verkehrsin

. frastruktur belasten, so sollen diese auch entsprechende Ent
schäc;ligungen zahlen. Dies ergäbe nebenbei auch einen klei
nen Lenkungseffekt; Indem die Za~I der überschweren Brum
mer einigermassen in Grenzen gehalten werden könnte. 
Der Antrag der Minderheit II (Schmid Peter) sieht aber gegen
über dem Vorschlag des Bundesrates und dem Antrag der 
l<ommissionsmehrheit wenigstens in den höheren Gewichts
kategorien von über 22,Tonnen auch leicht höhere Ansätze 
-vor. Wenn man. Qedenkt, dass die Schwerverkehrsabgabe 
1984 eingeführt worden ist und seither keine preisliche Anpas
sung mehr erfQlgt ist, dann wird mit den neuen Ansätzen ge
mäss Bundesrat/Kommissionsmehrheit nicht viel mehr als die 
Teuerting·ausgeglichen. Das scheint uns eindeutig zu wenig, 
auch wenn. man in Aussiclitstellt, zu einem späteren Zejfpunkt 
würden dem Strassenverkehr die effektiven Kosten, die er ver
ursacht, überbunden. Wenn eine proportional zum Gewicht 
konsequent ansteigende Gebühr vorgesehen. würde, dann 
hätten wir prinzipiell a_uch nichts gegen den Antrag der Minder
heit 1 (Giezendanner) - Lastwagen und Anhänger nicht ge
trennt zu berechnen-einzuwenden. Wenn man aber bedenkt, 
dass die Vertreter jenes Vorschlages die Schwerverkehrsab-
. gabe überhaupt nicht erhöhen wollen und ery;t noch alle gleich • 
bescheiden zur Kas~e bitten wollen - die Fahrzeuge mit über 
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22 Tonnen Gesarntgewicht mit Anhängern inbegriffen-, .dann 
wird die Absicht allzu durchsichtig. 
Kommt dieser Antrag der Minderheit 1 (Giezendanner) durch, 
dann geht real noch weniger Geld ein. Wer von Lastwagen 
sachgerechte Abgaben einfordern will, muss eine nach oben 
offene Gebührenskala vorsehen. Wir hätten auch nichts dage
gen, wenn man das nach einem anderen Prinzip, etwa nach 
der Anzahl Achsen, bezahlen müsste. Doch jetzt ist nicht der 
Zeitpunkt, die Vorlage, die ohnehin eine zeitlich befristete ist, 
wegen eines neuen B~rechnungssystems wieder auf die 
lange Bank zu schieben. 
Ich rate Ihnen vom Minderheitsantrag 1 (Giezendanner) darum 

· nicht nur ab, ich muss Sie davor eindringlich warnen. Der An
trag l9ckt Sie in eine Falle. Wenn nämlich die Abgaben für Last
wagen und Anhänger gesamthaft nach dem Gewicht entrich
tet werden und die Gebühren über 22 Tonnen Gesamtgewicht 
gleich bleiben, dann fahren die Anhänger praktisch gratis mit 
Wer die Minderheit 1 (Giezendanner) unterstützt, stimmt 
gleichzeitig auch für die Streichung von Artikel 20 Absatz 2 
Buchstabe b. 
Starren Sie also nicht auf diesen Antrag wie das Kaninehen auf 
die Schlange! Es wird Ihnen damit suggeriert, es gehe um das 
Problem, dass Zweiachslastwagen mit Dreiachsanhängern 
billiger wegkommen als Dreiachslaster mit Zweiachsanhän
gern. Da muss ich im übrigen Kollege Giezendanner fragen: 
Wie häufig kommt es wohl vor, dass ein Zweiachser einen 
Dreiachsanhänger zieht? Ich denke, vom physikalischen 
Standpunkt aus ist es wohl kaum üblich, dass leichtere Last~ 
wagen überschwere . Gewichte als Anhänger nachziehen. 
Wenn es dies gibt, müssten solche Gefährte schleunigst aus 
dem Verkehr gezogen werden, bevor eines In einem Gefälle 
ins Schleudern gerät und die Kurve nicht erwischt 
Die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips erfor
dert eine linear zum Gewicht ansteigende Schwerverkehrsab
gaba Wir haben nichts dagegen, wenn Sie dabei auch An
träge unterstützen, die höhere Ansätze vorsehen. Mindestens 
aber sollten Sie dem Antrag der Mi11derheit II (Schmid Peter) 
zustimmen. 

Binder, Sprecher der Minderheit III:. Der Antrag der Minder
heit III (Binder) könnte den Eindruck erwecken, dass wir gar 
nichts mehr wollen, die Schwerverkehrsabgabe also sogar ab
zuschaffen gedenken. Dies Ist nicht der Fall. Vielmehr stellt 
sich für uns die Frage, ob die Bundesverfassung der richtige 
Ort ist, um solche Limiten wie Tonnagen und Beiträge zu ver
ankern. Ich sage deshalb «verankern», weil für mich die Bun
desverfassung ein Dokument ist, das vor allem Grundsätze 
festzuhalten hat und auf das die Bürgerinnen und Bürger die
ses-Landes vertrauen. Die Verfassung Ist nicht irgendein Brief
markenalbum, in dem man Objekte auswechseln kann, wie 
wir es gerade so wollen und wie es uns passt. 
Ich schätze die Demokratie und damit auch die Pflichten und 
Rechte ·der Bürger. Allerdings soll man diese auch nicht stra
pazieren und die Urnengänge mit Geschäften vermehren, die 
ohne weiteres Im nachgeordneten Recht geregelt werden 
können. 
in der heutigen, schnellebigen Zeit - Herr Bundespräsident 
Ogl sagte es auch: die Zeiten ändern sich- Ist es nötig, Flexibi
lität zu haben. Verkehr findet nicht nur Innerstaatlich statt; Ver
kehr findet letztlich, auch In der Philosophie des EWR und der 
EG, Immer grenzüberschreitender oder, bessergesagt, grenz
überfahrender statt Darum Ist es wichtig, dass auch wir uns 
Flexibilität verschaffen, um uns letztlich nicht selber zu diskri
minieren, weil wir auf Veränderungen zuwenig schnell reagie
ren können. 
Darum meinen wir, wir sollten diese Sätze auf Gesetzesstu{e 
regeln. Zeitlich, sagte man mir, könnte das knapp werden oder 
sogar unmöglich sein. Dafür kann man uns nicht verantwort
lich machen; denn immerhin sehen Sie auf der Fahne, wann 
dieses Geschäft hätte behandelt werden sollen, nämlich In der 
Sommersession 1992. Das Geschäft wurde verschleppt und 
wurde d~mals, auch unter dem Zeitdruck der Verhandlungen 
um den E:WR, von der Traktandenllste abgesetzt Es kommt. 
heute, praktisch ein Jahr nach f'.bschluss der Kommissions
verhandlungen, zur Debatte. 

Wie schnell aber Gesetze gemacht oder allenfalls auch geän
dert werden können, haben wir in letzter Zeit sehr oft miterlebt, 
wenn der politische Wille oder der Druck vorh~nden ist Damit 
der Volkswille aber gewahrt bleibt, sieht die Minderheit 1 (Ca
vadini Adriano) bei Artikel 20 Absatz 3 vor, dass Erhöhungen, 
die die Teuerung betreffen, referendumspflichtigwerden sol
len. Damit erhält also auch das Volk, wenn es das wünscht, die 
Mitsprache. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit III 
(Binder) zuzustimmen. Wenn Sie ihm zustimmen, erübrigen 
sich nach meiner Meinung am heutigen Tag alle Diskussionen 
über die Höhe der Sätze; diese werden erst dann behandelt, 

• wenn das Gesetz zur Debatte steht 

Meier Hans: Herr Bundespräsident; Sie haben mir vorhin aus 
dem Herzen gesprochen. Jawohl, die Automobilität Ist zu bil
lig. Wir müssen endlich vernünftig werden. Die Mobilität muss 
'teurer werden, und zwar im privaten Verkehr «viel» teurer, im 
öffentlichen Verkehr «etwas» teurer. 
Heute und morgen, mit dem europäischen Binnenmarkt, wer
den unsinnige Güter viel zu billig in Europa herumgekarrt Die
ser Schwerverkehr macht alles kaputt, vor allem unsere Alpen
täler. Es ist doch ein Unsinn, wenn in unseren Läden Bananen 
und andere exotis9he Früchte trotz den langen Transportwe
gen viel billiger sind als unsere eigenen Aepfel. 
Mein Antrag ist ein erster Schritt hin zur Kostenwahrh.eit Da 
kann Herr Giezendanner noch so behaupten, dass der 
Schwerverkehr seine Kosten vollurnfänglich bezahle. Herr 
Giezendanner, wir rechnen ~ben anders; Sie zählen die unge
deckten lasten der Verkehrsunfälle, die .Schäden durch den · 
Verkehrslärm und die Gebäudeschäden nicht - all das zählen 
Sie nicht, gar nicht zu reden von der Landschaftszerstörung 
und vom Verlust der Lebensqualität all der Anwohner an den 
Verkehrsachsen. 
In der Vorlage des Bundesrates Ist das Ziel der Erreichung der 
Kostenwahrheit nicht erkennbar; es ist «Pflästerli»-Poiitik. Man 
will die Lastwagenlobby, die Zerstörer und Verpester unserer 
Heimat, sanft anfassen, man will ihnen nicht weh tun. Aber die 
jaulen noch auf, die wollen nicht einmal das. 
Ich wiederhole: Mein Antrag ist ein erster Schritt hin ;zur Ko
stenwahrheit Gewiss eine Uebergangslösung, aber diese 
Uebergangslösung muss möglichst teuer sein, sie muss weh 
tun, damit der Druck zum zweiten Schritt endlich kommt, damit 
auch all die Lastwagen- und Anhängerbesitzer, die ihre Last
wagen und Anhänger wenig brauchen, ebenfalls Druck aus
üben, d~mit endlich die leistungsabhängige Schwerverkehrs
abgabe kommt 
Die Zweckbindung ist ein ganz grober Unfug, wenn noch 
mehr Strassen gebaut werden. Die Zweckbindung könnte 
aber auch segensreich sein. Wir verlangen deshalb zur Ver
wirklichung der Kostenwahrheit im Verkehr eine Strassenrech
nung mit neuem Gesicht: · 
1. Es müssen für die Kantone und die Gemeinden separate 
Strassenrechnungen geführt werden Die Eigenwirtschaftlich
keit auf kantonaler Ebene beträgt rund 82 Prozent, auf Ge
melndestrassen gar nur rund 8 Prozent 
2. Die Bodenkosten für die Strassenverkehrsflächen, es sind 
total 730 Quadratkilometer, sollten mit mindestens 50 Fran
ken-- heute sind es Fr. 8.50-veranschlagt werden. Ich erhielt 
kürzlich von der Gemeinde den Befehl, meinen ökologischen 
Lebensraum mit 50 Franken In meiner Steuerrechnung aufzu
führen. Da ist es nur richtig, wenn die Strassen' auch so bela
stet werden. 
3. Die externen Kosten des Strassenverkehrs von mindestens 
10 Milliarden Franken pro Jahr sind In einer zusätzlichen 
Strassenrechnung zu erfassen und durch die Verursacher zu 
bezahlen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag,dereine TOE!-S
sive Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe beinhaltet, zuzu
stimmen. 

M. Frlderlcl Charles: Permettez-moi tout d'abord de repren
dre quelques affirmatlons de M. Schmid Peter. Heureusement 
qua dans cette salle personne n'ecoute, car si vous ecoutiez, 
vous auriez peut-etre entendu un certain nombre d'aberra-
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tions tellement incroyables que mäme mon petit-neveu qui a 
six ans, 'S'il avait entendu cela, en rirait encore. . · _ 
Monsieur Peter Schmid, je crois que vous n 'avez jamais vu un 
qamion de pres. Regardez M. Giezendanner qui s'eci;ase de 
rire, je crois qu'il allaitfalre les memes remarques dans un mo
ment Ce que M Glezendanner a dit ce matin est'vrai: un ca
mion ,de 12·tonnes pourrait tres bien tirer une remorque de 
16 tonnes. J'ai conduit un tel camion l'annee derniere en ltalie , 

1 etje peux vous dire que cela•roule tresbien, II prend tres bien 
les virages et il n'y a absolument aucun probleme, Monsieur 
Schmid. 
J'ai fait une proposition ä l'artlcle 20. concernant l'alinea pre
mier. En effet, depuis plus de huit ar1s, la p_erceptlon de la taxe 
poids lourds cree une distorsion de concurrence entre cer
tains types de vehlcules. Tous les vehicules utilitalres ne sont 
pas traites d'une maniere equitable. Pour un professionnel, la 
distinctlon entre un vehicule articule et un train routier est une 
chose alsee. II semble toutefois que cette distinction alt 
echappe au legislateur enJuin 1983, lorsque l'lntroductfon 
d'une taxe poids lourds a ete discutee saus cette coupole. 
Pour ne pas entrer dans trop de details techniques ä cette trl
bune, je vous propose de vous reporter aux documenta et gra
phiques qui vous ont ete envoyes par M. Giezendanner. Ces 
documents et ces graphiques ont d'ailleurs ete transmis ce 

, matin meme ä M. le president de la Confeder.ation, afin qu'il 
puisse en prendre connaissance. . ' ' 
A l'article 20 allnea 2 lettre a, on prevoit que les camions et les 

. vehicules articules sont soumis a la redevance sur les trafics 
polds lourds., Or, si le camlon peut etre une entite en sol, les 
vehicules artlcules sont des ensembles routiers constitues 
d'un vehicule tracteur et d'un vehicule tracte, appele aussi 
seml-remorque. Dans le cas du vehicule articule, la perceptlon 
de l'entler de la redevance est prevue sur le vehicule tracteur, 
le vehicule tracte ou seml-remorque etant exempte. Cette dls
position est correcte au ~ux des utllisateurs, un tracteur ne 
pouvant se deplacer avec plus d'une semi-remorque a la fois, 
meme sl de nombreuses entreprtses, pour des ralsons d'orga
nlsation du travall ou de specialisatlon des transports, dispo
sent de plus'de vehlcules tractes que de vehlcules tracteurs. 
Dans l'autre cas d'espece, celui d'un traln routlet, compose 
d'un qamlon et d'une ren;torque, les deux en'gins soritsoumls 
a la perceptlon de la taxe, ce qul cree une dlstorsion avec le 
cas precedent et meme, dans certaines composltions, entre 
camlon et remorque, selon le nombre d'essleux des uns et des 
autres. Ainsi, un vehicule articule compose d'un tracteur et 
d'une seml-remorque s'acquittera d'une redevance de 
4000 francs seien le projet du Conseil federal, qu'il compte 
quatre ou clnq essieux pour un poids total en charge de 
28 tonnes. II en sera de meme pour un camion de deux es
sieux, tractant une remorque ä trois essieux. Par contre, ·pour 
le camion qui comporte trois essleux et qui. tracte une rempr- · 
que ~ deux essleux, cet ensemble ·routier devra s'acquitter 
d'une redevance de 6000 francs par annee, alors que le poids 
total a~orise sera egalement de 28 tonnes. Cette importante 
inegalite de traitement est encore amplifiee par le fait que les 
camions a trois essieux sont precisement ceux qui sont utilises 
dans le trafic international, donc ceux qul sont soumis ä la plus 
forte concurrence-etrangere: - -

macht werden: Wenn im Ausland sogar auf die ordentlichen 
Verkehrssteuern verzichtet wird, sollten wir für die genannten 

-Fahrzeuge wenigstens von der Schwerverkehrsabgabe. ab
sehen . 

. Wie Sie wissen, diskriminiert man In der Schweiz. Fahrzeuge, 
die Im Kombiverkehr eingesetzt werden Dies geschieht son
i::lerbarerweise nicht nur durch erhöhte Abgaben für die ge,.: 
nannten Fahrzeuge, sondern es kommen noch andere Nach
teile dazu. Ein Beispiel: Truckingfahrzeuge:... das sind Träger
fahrzeuge für Co~lner und Wechselbehälter - haben, -be
dingt durch die Konstruktion, ein um rund 2 Tonnen höheres 
Eigengewicht Beim zulässigen Gesamtgewicht von 28 Ton
.nen kann das mit Containern zu beladende Fahrzeug um 
2 Tonnen weniger laden Mit höheren Steuern und tieferer 
Nutzlast wird der Huckepackvsrkehr nicht gefördert Wir kön
nen doch nicht auf der einen Seite eine Neat bauen, vor allem 
für den unbegleiteten kombinierten Verkehr, und dann die 
Strassenfahrzeuge für diese wünschbare lind zukunftswei
sende Beförderungsart mit Steuern belasten Vor allem die 
~-und EG-Befürworter können heute it:lre J=orderung nach 
Europakompatibilität unter Beweis stellen· 
Wie bereits erwähnt, sind die Trägerfahrzeuge für Container in 
allen europäischen Ländern von Strassenverkehrssteuern- ln 
Oesterreich von der dort auch bekannten Schwerverkehrs
steuer-befreit Im weiteren wird bei diesen Fahrzeugen In Eu- · 
ropa nebst dem Erl.ass der Steuern zusätzlich die Limite des 
Gesamtgewichts erhöht: In 'Deutschland z.B. von 40 auf 
44 Tonnen, in Oesterreich von 38 auf 42 Tonnen, In Holland 
von 48 auf 54 Tonnen usw'. Die Schweiz hat, nicht zuletzt dank 
dem· Engagement von Herrn Bundespräsident Ogl, die Füh
rungsrolle Im Kombiv~rkehrin Europa übernommen Die glei
che Schweiz behindert aber diese Verkehrsart, wie Ich es so-

~ eben geschildert habe. 
Unterstützen Sie deshalb bitte meinen Antrag; damit machen 
Sie Ernst mit der Förderung des Kombiverkehrs. 

Glger: Im Namen der FDP-Fraktion bitte Ich Sie, bei Artikel 20 
Absatz 2 der Minderheit 1 (Giezendanner) zuzustimmen. · 
Eine allgemeine Bemerkung: Im Abstimmungskampf _ fOr 
eine befristete Schwerverkehrsabgabe Im Jahre 1983/84 
habe ich mich für diese Abgabe eingesetzt, obwohl ich sel
ber sehr stark - wie sich natürlich erst im Nachgang heraus
gestellt hat - von dieser Steuer öetroffen wurde. Nach der 
Anwendung dieser Abgabe war Ich, wie gesagt, überrascht, 
wie stark diese Steuer In der Praxis durchgeschlagen hat 
Das war für mich ein böses Erwachen. 
Es hat sich einmal mehr bewahrheitet: Je einfacher ein Tarif für 

· die praktische Anwen<;lung gestaltet wird - aus administrati- -
ven -Gründen -, desto ungerechter ist er. Das helsst: Sie be
zahlen dem Staat pro Jahr gleich Viel an Schwerverkehrsabga
pen, ungeachtet, ob Sie im Durchschnitt 70 Kilometer oder 
700 Kilometer pro Tag zurücklegen, also eine zehnmal grös• 
sere Kilometerleistung erbringen Hinzu kommen für uns 
noch -· und damit meine ich das Baugewerbe, aber auch 
kleine bis mittlere T~ansportuntemehmungen · - die, aufge
zwu ngenen Stillstände in den Wintermonaten, die sich oft über 
Wochen hinziehen Die öffentlichen Strassen werden also von 
gewissen Fahrzeugen dieser Branchen nur wenig befahren 
und folglich auqh nicht abgenützt; diese Fahrzeuge belasten 
somit ai.ich die Umwelt wenig. 
Diese falsche Besteuerung trifft ~rst recht auf die Anhänger 
zu - und wir sprechen ja jetzt über Artikel 20 Absatz 2-, die ei
nen noch viel schlechteren Ausnützungsgrad haben urid oft 
nur zwei bis drei Tage Im Monat eingesetzt werden. Denken 
Siez. B. an den Einsatz von Tiefladern, die eine äusserst kleine 
Ausnützung haben. Für Anhänger sind die Ansätze, wie sie 

Jene sais si vous m'avez suivi dans les meandres de ces expli- · 
cations techniques-assez compliquees, je vous .l'accorde. Je 
vous demande cependant de faire confiance aux profession
nels et, a l'instar du groupe liberal, devoter la proposition de la 
minorite 1 (Giezendanner) et de ne plussoumettre a l'avenlr les 
remorques a la perception d'une taxe poids lourds, comme 
c'est deja le cas des seml-remorques, le~ modalites de per- · 
ception pouvant etre prevues dans l'ordonnance promulguee 
par le Conseil federal, cette ordonna,;ice prevoyant que la taxe 
est pergue sur le poids total de l'ensemble routier, que ce seit 
un vehicule articule ou un train routier. · 

- vorliegen, meiner Ansicht nach stark übersetzt Deshalb schla-, 
gen wir Ihnen Im Antrag der Minderheit 1 (Giezendanner) vor, 
die Anhänger nicht separat zu besteuern 

Steln~mann: Ich begründe meinen Antrag (Abs. 2 Bst d): Im 
europäischen Raum sind die Fahrzeuge, die bahnfähige.Con
tainer beladen und entladen, von den ordentlichen Verkehrs
steuern befreit lm

1
Sinne der gewünschten Förderung des kom- · 

binierten Verkehrs sollte auch in der Schweiz damit Ernst ge-

Schwerwiegend ist jedoch für mich - und da sind wir Bau
unternehmer. offenbar dem Bund auf den Leim gekrochen -, 
dass. alle Klelntranspoi ier wie Dumper und Muldenkipper 
von dieser Schwerverkehrsabgabe erfasst werden, also eine 
Kategorie Fahrzeuge, die sehr wenig bis_ nie auf öffentli
chen -Strassen· verkehren urid, wenn schon, dann in einem 
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Tempo, das kaum zum Verschleiss unserer Strassen beitra
gen wird. 
Es wird also in der Praxis immer offensichtlicher, dass diese 
Schwerverkehrsabgabe sehr ungerecht ist Zwar möchte ich 
der Schwerverkehrsabgabe nicht ihre Berechtigung abspre
chen, sondern nur deren Anwendung in Frage stellen. Alle 
Transportfahrzeuge werden aufgrund-des Gesamtgewichts 
erfasst, unbesehen, wie gross die Jahreskilometerleistung so
wie die Strassen- und Umweltbelastung sind. Die Schwerver
kehrsabgabe ist vom Verursacherprinzip her gesehen sehr un
gerecht Zusammen mit den allgemeinen Verkehrsabgaben, 
die von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind, potenzieren 
sich die Verkehrsabgaben. 
Die Lösung dieses Problems kann nur in der Schaffung einer 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe liegen. Mittler
weile, d h., bis sich eine Lösung in dieser Richtung abzeich
net, sind wir gegen eine Erhöhung der Schwerverkehrsab
gabe. Es kommt dazu, dass der Souverän vor anderthalb Wo
chen eine Erhöhung des Zollzuschlages auf dem Treibstoff 
beschlossen hat, wovon auch der Dieseltreibstoff erfasst wird, 
obwohl er in der Schweiz im europäischen Vergleich mit Ab
stand am-teuersten ist Oabei hätte gerade eine Nivellierung 
der Preise des Dieseltreibstoffs auf europäischer Epene eine 
Schwerverkehrsabgabe auf dem Dieseltreibstoff ermöglicht -
was übrigens die einzige sinnvolle Lösung wäre. Mit der Erhö
hung laufen wir deshalb in der total falschen Richtung. 
Ich verstehe nicht, dass wir in diesen vergangenen zehn Jah
ren keine verantwortbare Lösung auf europäischer Ebene ge
funden haben, in einer Zeit, da täglich vom EWR- oder gar EG
Beitritt gesprochen wird. Neuerdings versuchen wir ja mit der 
Swisslex, Hindernisse. gegenüber unseren Partnern in den 
EG-Ländern abzubauen 
zusammenfassend möchte ich festhalten, dass eine Erhö
hung der Schwerverkehrsabgabe gegenwärtig nicht in Frage 
kommen kann, weil 
1. das heutige Bemessungssystem nichts taugt, d h., dem 
Verursacherprinzip nicht gerecht wird; , 
2. vor anderthalb Wochen der Preis für Dieseltreibstoff, wel
cher bereits höher ist als in allen EG-Ländern, um 22 Rappen 
erhöht wurde. 
Wir befürchten, dass mit einer Zustimmung zu dieser Erhö
hung der Schwerverkehrsabgabe auch In Zukunft bei der Be
messung alles beim alten bleiben wird, unabhängig davon, ob 
diese Besteuerung gerecht oder ungerecht Ist 
Aus diesen Ueberlegungen bitten wir Sie, In Artikel 20 Ab
satz 2 Buchstaben a, b und c der Minderheit 1 (Giezendanner) 
zuzustimmen. 

' Zwygart: In der EG läuft zurzeit die Diskussion um die Anla-
stung der W~ekosten an die schw~ren Nutzfahrzeuge. Man 
hat also eingesehen, dass günstige Abgaben nicht nur Frei
heit bedeuten. Wenn beispielsweise die enorm tiefen Abga
ben In Italien hervorgehoben werden, dann Ist das ein nicht 
zulässiger Vergleich, weil nämlich die Autobahngebühren auf 
eine andere Art erhoben werden. Eine Fahrt von Corno nach 
Rom kostet für einen Personenwagen 46 Franken, zurück wie
der den gleichen Betrag, also mehr als unsere Vignette: von 
der Abgabe für ein schwereres Fahrzeug nicht zu redenl In 
diesem Sinn müsste man dann Gleiches mit Gleichem ver
gleichen 
Bei uns ist es anders. In unserern Gebirgsland gelten andere 
Grundlagen für Unterhalt und Betrieb. Deshalb ist esauch ver
ständlich, dass in Oesterreich-ähnlich wie bei uns-Abgaben 
erhoben werden oder erhoben werden sollen. Vor diesem Hin
tergrund finden wir es richtig, dass in Artikel 20 Absatz 2 eine 
Erhöhung vorgesehen wird. 
Wir lehnen also den Antrag der Minderheit 1 (Giezendanner) 
ab und finden den Antrag der Minderheit II (Schmid Peter) 
richtig, allenfalls den Entwurf des Bundesrates bzw: den An
trag der Mehrheit Der Antrag der Minderheit III (Binder) würde 
eine Systemänderung bedeuten, die wir heute in der Form 
nicht zur Diskussion stellen können 
Kollege Giezendanner hat Im Elntretensvotum gesagt, dass 
der Strassengüterverkehr an Bedeutung gewinne. Wenn das 
so ist, dann muss man auch den Hintergrund ausleuchten und 

die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Die hier festzule
gende Belastung steht im Zusammenhang mit unserem dich
ten und gut ausgebauten Strassenverkehrsnetz. 
Wir finden die Anträge auf eine Erhöhung der Schwerverkehrs
abgabe im Bereiche der Teuerung nötig, politisch sinnvoll und 
umweltgerecht Die Schwerverkehrsabgabe hat sich zudem 
eingespielt, eingespielt auch in der Weise, dass halt vom Aus
land- umgekehrte Massnahmeh getroffen werden. Auch das 
gehö~,dazu. Schwerverkehrsabgaben sind ein Beitrag zu flan
kierenden Massnahmen für die Verlagerung des Schwerver
kehrs über längere Distanzen auf die Schiene. 
Wenn wir sehen, mit wieviel Geld wir den Huckepacktransport 
unterstützen müssen, dann ist es nur gerechtfertigt, dass wir 
den Schwerverkehr ganz allgemein belasten. Würden wir 
diese Belastung verringern, hätte das zur Folge, dass Trans
porteure weniger rechnen müssten - oder kurz gesagt: Es 
gäbe wieder mehr Fahrten, vor allem mehr Leerfahrten. Das 
wäre kurzsichtig, und zu einer solchen Politik möchten wir 
nicht Hand bieten. 
Die Notwendigkeit einer substantiellen Erhöhung ist gegeben, 
und wir bitten den Rat, seine Entscheide dementsprechend zu 
fällen. -

,Binder: Sie haben recht, Herr Bundespräsident, wenn Sie sa
gen: Wir wollen heute kein Betroffenheitsgesetz schaffen. Da 
bin ich mit Ihnen einig. 
Aber was tun wir denn in der Gesetzgebung? Wir machen viel
fach nichts anderes. Wir haben über die Arbeitslosenversiche
rung geredet; das ist für mich ein Betroffenheitsgesetz. Wir re
den über die AHV; das ist ein Betroffenheitsgesetz. Jedes Ge
setz betrifft irgendwo irgend jemanden. So gesehen, unter die
sem Aspekt, wäre es zumindest nichts Neues. 
Unsere Fraktion-zumindest ein Teil davon -vertritt nach dem 
Entscheid vom 7. März betreffend den Treibstoffzoll die An
sicht, die Abgaben sollten nicht erhöht werden Wir sind der 
Meinung, die Branche, die das betrifft, sei mit der Trelbstoff
zollerhöhupg nun schon sehr stark betroffen, und es würde 
nicht verstäpden, wenn nur zehri Tage.später eine weitere Er
höhung zu lasten dieser Branche vollzogen würde. 
Wenn Herr Meier Hans sagt- ich hoffe eigentlich, dass Ihr zer
störendes Votum nicht so emstgemeintwar, wie Sie es gesagt 
haben, aber die Miene, die Sie gemacht haben, als Sie das 
sagten, sagt mir eigentlich etwas anderes-, es gehe hier um 
ein Zerstören der Landschaft, der Umwelt, der Natur, so muss 
Ich Ihnen sagem Das stimmt nicht! Es ist auch so, dass wir 
z. B. beim öffentlichen Verkehr den Schwerverkehr auf der 
Strasse nicht belasten; die konzessionierten Unternehmen, 
die Linien fahren, ~erden also nicht belastet, Im Gegensatz 
zum Privatverkehr. Man könnte also sagen, das sei eine Diskri
minierung der privaten Gesellschaftswagen 
Ich bitte Sie im Namen einer Mehrheit der SVP-Fraktlon, bei Ar
tikel 20 Absatz 2 Buchstabe a der Minderheit 1 (Glezendan
ner) zuzustimmen. Bei Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b betref
fend die Anhänger sind wir der Meinung, dass dies zu strei
chen sei, dass also die Anhänger von der Entrichtung einer 
Abgabe befreit oder gar nicht mit einer Abgabe belastet wer
den sollten; denn Sie müssen sehen, dass viele dieser Anhän
ger über eine grosse Zelt leerstehen-vor allem auch In kleine
ren Unternehmen Sie belasten die Strasse nicht, und vor al
lem belastet ein Anhänger ja auch die Umwelt nicht 
Zudem möchten wir Ihnen beantragen, In Artikel 20 Absatz 2 
Buchstabe c die Beiträge Im Bereich der Gesellschaftswagen 
nicht zu erhöhen. 

Schmid Peter: Herr Friderici Charles, darf Ich Sie rasch um 
Ihre Aufmerksamkeit bitten? Da Sie mir einiges unterstellt ha
ben, möchte ich doch wiederholen: Ich glaube, man muss 
nicht Chauffeur sein, um zu wissen, dass Anhänger In der Re
gel nicht schwerer sind als Lastwagen. Es mag sein, dass es 
ausnahmsweise vorkommt Aber wenn das so wäre, dann 
müssten Sie die Anhänger doch erst recht gleich besteuern 
Aber mit Ihrem heimtückischen Antrag wollen Sie die Anhän
ger Indirekt von jeglicher Abgabe befreien. 
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Scherrer Jürg: Es wärß tatsächlich besser gewesen,, man 
hätte das Geschäft zurückgewiesen, denn es ist schwierig, 
sich in diesem Wust von Anträgen zu orientieren. Die Fraktion 
der APS.wird alle Anträge unterstützen, die in Schadenbegren
zung machen, mit anderen Worten, die die Schwervenkehrs-
steuer nicht erhöhen. · · · 
Auf einen Antrag legen wir besonderen Wert Es Ist der Antrag 
Steinemann, den wir voll unterstützen. Wir erachten· es als 
wichtig, dass die Befreiung von der Schwerverkehrssteuer von 
Fahrzeugen, welche im kombinierten Verkehr eingesetzt wer
den, in der Vetfassung festgeschrieben wird. 
Herr Bundespräsident, ich ·bitte Sie, dies zu akzeptieren. Es 
wäre rNar heute schon möglich, diese Fahrzeuge von der 
Schwerverkehrssteuer zu befreien, aber es wird nicht, ge
macht Deshalb legen wir Wert darauf, d~s dieser Antrag ak
zeptiert wird, damit das elnmal~n der Verfassung steht 
Wenn ich die grüne Seite sprechen höre, Herrn Meier Hans 
und auch Herrn Zwygart, muss ich feststellen, dass diese 
L~ute immer noch in der Hochkonjunktur leben. Für die Sozia
listen und die Grünen ist das Bruttpsoziaiprodukt offensicht
lich einfach da, entsteht es auf wundersame Art und Weise. Es 
geht nur noch darum, wie man es verteilt Es geht nur noch 
darum, laufend Steuern zu erhöhen. Ich frage diese Exponen
ten, wie lange und wie stark sie den Bogen der fiskalischen 
Belastung und Ueberbelastung noch überspannen wollen 
Sie sprechen von Kostenwahrheit Nach marktwlrtschaftlic(:len 
Grundsätzen gibt' es nur eine Kostenwahrheit, nämlich die· 
Preisbildung aufgrund von Angebot und Nachfrage. Alle staat
lichen Eingriffe in den natürlichen Mechanismus der Preisbil
dung sind planwirtschaftlich. in diesem Sinne sind die so oft zi
tierten marktwirtschaftlichen Instrumente eben keine markt
wirtschaftlichen Instrumente, sondern sie sind «planwirtschaft
liche Markteingriffsinstrumente». 
Wollen, Sie die Planwirtschaft? Wollen Sie dem Staat die All
macht übertragen; unsere Wirtschaft zu steuern . und zu len
ken, darin sagen Sie es hier und heutet Dann sagen Sie aber 
auch, weiches die Folgen sind. 

1 

Herr Bundespräsident Ogi wird nicht müde zu behaupten, die 
Mobilität sei zu billig. Ich weiss nicht, woher er diese Ueberzeu
gung nimmt Er sagt gerade, er meine die Automobilität; ja, 
Herr Bundespräsident, dann ist auch die Zugsmobilität zu bil
lig. Wir haben heute- das wi~en Sie-auf gewissen Strecken 
des . öffentlichen Verkehrs noch eine Kostendeckung von 
17 Prozent 1 

Aber grundsätzlich: Wenn Sie sagen, etwas sei zu blilig, so 
müssen Sie sich fragen, wieso es heute vie1 billiger ist als frü
her. Alle Produkte des täglichen Bedarfs ,sind billiger gewor
del'). Herr Bundespräsident,_können Sie mir sagen, was im 
Jahre 1956 ein Kugelschreiber gekostet hat und was er heute 
kostet? Oder wollen Sie sagen, das Skifahren sei heute auch 
zu billig? Früher hat es viel mehr gekostet, da konnte man eine 
Familie nicht mit einer vollständigen Skiausrüstung versehen. 
Heute Ist das möglich. Es ist billiger geworden, weil rationeller 
produziert wird. Der Markt hat dazu geführt, dass auch dje Mo
bilität - und wenn Sie t;10 wollen, Herr Bundespräsident, auch 
die Autornobilität- relativ billiger gewor-den ist 
Wenn man will, dass sich nur noch die Gutbetuchten in die
sem Land ein privates Verkehrsmittel leisten können, wi1:1 das 
in den vierziger und fünfziger Jahren der Fall war, dann sagen 
Sie dies bitte auch klar und deutlich. Dann sagen Sie, dass Sie 
wollen, dass der «kleine Mann» sein privates Verkehrsmittel 

. nicht mehr benützen kann Das wäre wenigste11s ehrlich. Dass 
alles gegenüber früher relativ billiger geworden ist, ist ja der 
Grund, wieso wir heute in einem relativen Wohlstand leben. 

· Mit staatlichen Eingriffen und einer·Ueberreglementierung auf 
allen Ebenen haben wir es tatsächlich geschafft, der schwei
zerischen Wirtschaft nachhaltigen Schaden zuzufügen. Falls 
Sie es noch nicht bemerkt haben: Wir haben heute über 
150 000 Arbeitslose. Ich habe vor etwa drei Jahren einmal ge
sagt, wenn wir dann 100 000 Arbeitslose hätten, würden auch 
die Politiker merken, dass etwas falsc(J laufe. Ich muss heute . 
feststellen, dass mP.n nichts gelernt hat Man bemerkt nichts. 
Man will einfach nichts merken. Man fährt weiter, wie wenn 
alles bestens laufen würde, und schröpft den Steuerzahler bis 
zum Gehtnichtmehr. Die Folgen scheinen in diesem Saal die 

wenigsten zu interessieren. Wir müssen die staatliche Be
vorrnuhdung . und die Steuerbelastung senken und riicht 
erhöhen. · 
Herr Bundespräsident, Sie zitieren Deutschland und rechtfertl~ 
gen so das Weiterführen und die Erhöhung der Vignettenab
gabe und der Schwerverkehrssteuer. Abgesehen davon, dass 
sich in Deutschland doch entschiedener Widerstand dagegen 
breitmacht, stelle ich fest: Es Ist offer,slchtlich keine politische 
Dummheit gross genug, um nicht Nachahmer i;u finden. 

Blrcher Peter: Ich möchte nur wiederholen, was ich schon 
beim Eintreten gesagt habe: Die CVP~Frliktion stimmt mit 
grosser Mehrheit für die Anträge der Kommissionsmehrheit . 
Ich vertrete .die Meinurg, da~ all diese Minderheitsanträge 
abzuJehnen seien. 
Was Herr Giger vorgebracht hat, ist sehr richtig. Aber das Ist ja 
gerade das Problem: Wir können erst von 'der Pauschalisie
rung weg- und zur Verbrauchs- und Leistungsabhängigkeit 
hinkommen, wenn das :zusammen mit den anderen europäi
schen Staaten geschehen kann. Darum ist es richtig, diese 
Verfassungsnorm zttmachen. , 
Man muss das Ganze heute als Paket sehen. Es ist.doch ein 
sehr bescheidenes Paket: Wir gleichen auf den b•henden 
Grundlagen die Teuerung aus und schaffen die Verfassungs
norm für ein zukunftsgerichtetes System zusammen mit den 
EG-Staaten. Nat-ürJich 1st diese Pauschale grob; sie ist wenig 
differenziert Sie hält nicht vielen Kriterien stand Diese Anga
ben über gie Anhänger usw. sind problematisch. Das Ist das 
Schicksal einer Grobpauschale. Aber das hat man einmal so 
gewollt; es ist das bisherige System, und das wollen wir vor
derhand weiterführen, bis wir es mit dem besseren, ver-
brauchsabhängigen System weiterführen können. , 
Nach den grossen Worten von Herrn Scharrer Jürg muss Ich 
noch sagen: Nach allem, was ich über die Steuerbelastung 
der Industriestaaten gelesen habe, liegt dieses Land ar:i der 
untersten Grenzei Es ist nicht so, dass wir eine überrnässige 
Steuerabschöpfung haben. Wir können die Steuerbelastung, 
zum Beispiel im Vergleich mit allen OECD-staaien, bestens , 
vertr~ten. Es ist nichts Unvernünftiges, was wir hier tun. 
Der Anpassung, die für den Komblverkehr verschiedentlich 
gefordert wurde, kann ich mich auch anschllessen. Hier muss 
eine bessere Lösung gefunden werden. Ich bin der Meinung, 
das lasse sich - wie auch vol')'l Bundesrat schon zugesichert 
wurde - auf der Verordnungsstufe lösen Wir können doch 
nicht auf Verfassungsebene solche Regelungen treffen; das 
wäre unverhältnismässlg. . 
Ich bitte Sie, den Anträgen der Kommissionsmehrheit .zuzu
stimmen und dieses zu lange und zu aufgefächert geratene 
Antr'agsprozedere abzulehnen. Wir empfehlen ein Ja für die 
Mehrheit · 

Vollmer, Berichterstatter: Wir haben hier So viele Artikel, die 
at.if so verschiedene Dinge zielen, dass bei vielen im Rat eine 
gewisse Verunsicherung und Verwirrung herrScht 
Wir haqen das Votum von Herrn Scharrer Jürg gehört, der 
nochmals ganz andere Probleme auf den Tisch bringt Es geht 
hier nicht darum, dass wir über den Wert oder Unwert der heu
tigen Strassenrec;:hnung diskutieren. Es geht heute bei diesem 
Artikel lediglich darum, ob wir die Anpassung der heutigen 

· Schwerverkehrsabgabe an die Teuerung vornehmen wollen 
oder nicht · 
Herr Giezendanner hat gesagt, die Vorlage des Bundesrates 
sei inkonsequent Ich kann'thnen, HerrGiezendann~r. bestäti
gen: Sie sind konsequent! Sie haben am heutigen System 
eine Kritik formuliert Diese Kritik hat aus Ihrer Sicht durchaus 
eine gewisse Berechtigung. Jede Einteilung nacti Fahrzeu
gen, nach Tonnen, nach Anhängern usw. hat etwas Willkürli
ches, kann aus der bestimmten Opti~ -eines Benützers oder 
Steuerzahlers kritisiert werden. Wir gehen davon aus, dass wir 
heute ein System haben, das sich bewähJ1 hat, das akzepttert 
Ist, und dass wir daran jetzt nicht grundlegende Aenderungen 
anbringen, sondern es lediglich der Teueryng anpassen wol
len. Wenn der Antrag der Minderheit 1 (Giezendanner) durch
geht - das muss deutlich· gesagt werden -, dann bedeutet 
das, dass die l;>isherigen Ab_gaben real und auch nominal zu-

, 
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rückgehen. Was der Minderheitsantrag 1 (Giezendanner) for• 
dert, ist eine Verminderung der heutigen Abgaben; es kann . 
doch nicht die Meinung dieses Rates sein, dass wir die Abga
ben jetzt vermindern. 
Herr Binder hat in seinem Votum gesagt, nachdem die Stimm
bütget den 20 Rappen Treibstoffzollzuschlag zugestimmt hät
ten, könnten wir jetzt für die Lastwagen eine Kompensation 
machen. Darum kann es doch nicht gehen. Es geht hier nach 
Meinung des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit 
darum, das bisherige System weiterzuführen, die Teuerung zu 
berücksichtigen, nicht aber darum, Dinge zu kompensieren, 
die die Stimmbürger vor kurzem beschlossen haben. 
Ich m.öchte Sie bitten, den Antrag der Minderheit II (Schmid 
Peter) und den Antrag Meier Hans ebenfalls abzulehnen._ 
Herr Meier, ich glaube fast, wir sind hier an einem Basar: Jeder 
kommt und macht noch ein bisschen andere Anträge. Die ei
nen wollen ein bisschen weniger, die anderen ejn bisschen -
mehr. Was Sie hier vorschlagen, läuft im Grunde darauf hin
aus, die Chance zu packen und eine Lenkungsabgabe einzu
führen. Sie möchten das, was wir für den Bundesbeschluss C 
vorgesehen haben, nämlich die Verfassungsgrundlage für 
eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, bereits im 
Bundesbeschluss A · unterbringen, quasi den ersten Schritt 
dieser leistungsabhängigen Abgabe hier verwirklichen. 
Die Kommissionsmehrheit hat dazu ganz klar und deutlich 
Stellung genommen: Wir-wollen keinen Systemwechsel, wir 
wollen die Weiterführung. Wir werden das, was für die Lei
stungsabhängigkeit notwendig ist-:-da haben Sie vollkommen 
recht -, diskutieren, wenn es darum geht; die Folgeerla~e 
zum Bundesbeschluss C auszuarbeiten. Das wird dann die 
Aufgabe sein, dann werden wir einen Systemwechsel ma
chen, dann werden wir auch die Kritiken berücksichtigen kön
nen; die jettt von Seiten von Herrn Giezendanner und Herrn 
Friderlci Charles geäussert worden sind Jetzt ist dafür nicht 
der Zeitpunkt; jetzt geht es darum, dieses System zu verlän
gern und gleichzeitig aer Tceuerung anzupassen. 
Ich bitte Sie deshalb eindringlich: Lehnen Sie diese Anträge 
abl Lehnen Sie sowohl den Mtrag der Minderheit II (Schmid 
Peter) als auch den Antrag Meier Hans und den Antrag der 
Minderheit 1 (Giezendanner) ab; bleiben wir jetzt auf unserer 
Linie. 
Die Minderheit III (Binder) schlägtvor, dass wir überhaupt dar~ 
auf verzichten, Abgabesätze in der Verfassung festzuschrei
ben.· Das tönt an sich sehr plausibel. Wir wissen aber, dass das 
in der Finanzpolitik mehr als üblich Ist, .und das hat auch sei
nen Grund. Herr Binder, wenn wir heute diese Abgabesätze 
nicht in die Verfassung schreiben - heute sind · sie darin -, 
dann machen wir doch nichts anderes, als der Schweizer Be
völkerung eine Vorlage zu präsentieren, bei der sie die Katze 
im Sack kaufen muss. Man wird dann argumentieren: Ja halt, 
jetzt sind die Abgabesätze nicht in der Verfassung. Dann • 
kommt das Parlament und beschliesst irgendeinen Abgabe
satz, dann muss man wieder das Referendum ergreifen usw. 
Wn; wollen doch Transparenz und Klarheit Deshalb schreiben 
wlr diese Abgabesätze wie bisher In der Verfassung fest 
Dann kommt noch etwas dazu: Herr Binder, es überrascht 
mJch, dass Ihre Minderheit diesen Antrag stellt Die Konse
quenz des Antrages der Minderheit III (Binder), die Abgabe
sätze nicht festzuschreiben, wird sein, dass wir ein neues Ge
setz machen müssen. Wir müssen ein neues Gesetz machen, 
in dem wir diese Abgabesätze festschreiben. Was machen wir 
damit? Wir machen neue Gesetze; wir belasten den ganzen 
Apparat nochmals zusätzlich. Allenfalls muss man dann dar
über auch noch abstimmen, dann haben wir zwei Volksab
stimmungen Ober den gleichen Gegenstand Wir wollen doch 
das, was sich bis heute bewährt hat, insofern beibehalten, als 
wir mit der Verfassung unmittelbar anwendbares Recht schaf
fen und nicht noch die Gesetzesmaschinerie zusätzlich In 
Gang setzen. Damit dienen wir eigentlich det Sache Ober
haupt nicht, sondern verwirren, im Gegenteil, nur die Stimm
bürgerschaft Man Wird dann rätseln, was die Absicht für di~ 
Streichung der Abgabesätze war. 

'Wir bitten Sie: Lehnen Sie den Antrag der Minderheit III (Bin
der) ab, sosehr er auf den ersten Blick eine gewisse Berechti
gung haben könnte! Wir belasten sonst nur JJnseren eigenen 
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Apparat, und das kann nicht die Meinung der Mehrheit dieses 
Rates sein. ' 
Den Antrag von Herrn Steinemann bitten wir ebenfalls abzu
lehnen. Ich glaube, da geht es um eine ganz praktische Sa
che. Herr Bundespräsident Ogi hat in seinem Eintratensvotum 
ganz klar und deutlich zugesichert, dass das Huckepackpro
blem In der Verordnung berücksichtigt wird. Wenn wir den An- . 
trag Steinemann annehmen, schaffen wir eine Verfassungs
grundlage, die in der Anwendung sehr problematisch sein 
wird. Wir müssen nämlich davon ausgehen, dass ein Fahr-_ 
zeug vielleicht einmal Im Jahr im Huckepackverkehr einge
setzt wird und die anderen 364 Tage eben nicht Wir müssen 

· di;l eine Lösung finden. Aber der Antrag Steinemann ist so rigo
ros und so eng ausgestaltet, .dass er als Verfassungsgrund
lage nicht brauchbar ist 
Die Kommissionsmehrheit bittet Sie: Stimmen Sie dem Antrag 
der Mehrheit zu, dem Entwurf des Bundesrates! Das ist ein An
trag, der weder nach unten noch nach oben korrigiert, son
dern davon ausgeht, das bisherige Regime zu verlängern, der 
Teue,tmg anzupassen und dann mit dem Bundesbe
schluss C, mit einer Verfassungsgrundlage, die Vorausset
zung für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe zu 
schaffen. Damit können wir ein ausgeklügeltes System ge
setzlich verankern, das all den Wünschen, die hier geäussert 
worden sind, Rechnung trägt 
Es ist richtig, heute dem Bundesrat bzw. der Kommissions
mehrheit zu folgen und die anderslautenden Anträge abzuleh
nen. Diese Anträge haben zum Teil gravierende finanzielle 
Konsequenzen; das wurde hier voh den Antragstellern 
schlicht unterschlagen und verschwiegen. Dieses Parlament 
hat mehr als einmal deutlich gemacht: Wir wollen hier nicht 
Anträge beschliessen, von denen wir nicht wissen, welche fi
nanziellen .Konsequenzen sie haben werden- und der Antrag 
det Minderheit 1 (Giezendanner) würde massive Ausfälle zur 
Folge haben. 
Die Kornmlssionsmehrheit war gut beraten, hier dem Entwurf 
c;ies Bundesrates zu folgen. Ich bitte auch Sie: Lehnen Sie alle 
anderslautenden Anträge ab, stimmen Sie mit dem Bundesrat 
und mit der Mehrheit der Kommission. 

IVI. Caccla, rapporteur: Lors de ses debats: la commisslon 
s'est deJa trouvee confrontee a une quantite enorme de propo
sltlons. Une partie figure dans le depliarft et les autres sont pre
sentees sous la forme de propositions lndMduelles. 
Apres de longues discussions, la majorite de la commisslon a 
ete convaincue que la saute fa~n de s'en sortlr est de malnte
nir le systeme pratique depuis 1985, en y apportant un mfni
mum d•adaptatlons. La majorite de la commission est cons
ciente que des faiblesses existent dans un systeme de taxe for
faltaire comme celul-ci, mals, forts des experiences acqulses 
durant las huit demieres annees, on pense pouvolr vivre avec 
ce systeme, campte tenu d'une adaptation des taux de rede
vancei au rencherissement et d'une adaptation plus petite 
pour les categories de poids qul flgurent a l'article 20 alinea 2. 
J'en viens aux differentes propositions, tout d'abord a la pro
position de la minorite III (Binder) dont la consequence, selon 
M. Binder, n'est pas de ne rien faire, mais de renvoyer a une loi 
d'application la definitlon des taux de redevance. II y a des pro
blemes de temps et des problemes politiques conslderables 
dans cette demarche. Des problemes de temps, parce que, 
pour une teile loi, II faudrait suivre la procedure normale. En 
approuvant l'article 20 selon la proposition de la minorite III 
(Binder), cela entrainerait le devoir d'elaborer la loi qul ende
coule. On risquerait alors d'arrlver a la fin de la validite du sys
teme actuel sans avoir un systeme de remplacement D'ou un 
probleme politique parce qu'on soumettrait au peuple un arti
cle constitutionnel qui prevoit cette redevance sur le trafic des 
poids lourds sans indications de type quantitatif, ce qul signi
fierait que le peuple donnerait un peu un cheque en blanc au 
Parlament et au gouvernement Evidemment, il y aurait possi
bilit~ d'user du droit de referendum, mais cela allongerait da
vantage encore le temps d'elaboration du regime substltutif. 
Quant ä la mlhorite II (Schmid Peter), alle propose de compli
quer davantage encore les divisions entre las categorles de 
polds, afin de pratiquer aussi quelques relevements des taux 
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de redevanpe. Pour les memes raisons que celles que j'ai invo
quees to.ut a !'heure, la majorite de Ja commission propose de 
repousser egalement la version de la minorite IL 
La proposition de la minorite 1 (Giezendanner) est apparentee 
a celle de M. Friderici Charles, et vlse a bitter sii:nplement l'ap
plication des taxes aux rerriorques et a englober les remor
ques dans la categorie prevue a l'article 20 alinea 2 lettre a La 
majorite de la commission est de l'avls que ce systeme compli
que davantage l'application de la pratique de la redevance ac-

, tuelle. De plus, un manque de recettes est difflcilement calcu
lable a l'avance. La majorite pense que la· propositlon de la 
minorite I doit egalement etre rejetee en faveur de la solutlon 
du Conseil federal. 

. La propositlon la moiris lointaine de ra positipn de la majorite 
. de la commission est celle de M. Fridetici Charles qui accepte-

rait · Ie relevement des taux de redevance, mais sans traiter 
separement les remorques. Or, cette proposition n'a pas ete 
examinee par la commission. Mais je peux me faire l'interprete 
de la volonte de la majorite de la commission de maintenir le 
systeme actuel et je vous invite par consequent a rejeter la pro
position de M. Friderici .. 
Dahs sa propositlon, M. Steinemann considere en particulier 
le systeme «Huckepc\ck». M. le conseiller federal a deja dit ce 
matin qua, dan.s l'appllcation de cet article 20, on prendra en 
consideration le systeme «Huckepack», mais il taut voir dans 
quelle mesure ori pourra en tenir campte. La C9nfederation 
soutient ce systeme par le biais de plusieurs interventions, no7 
tammentflnancieres, si l'on considere que chaque envoi estfl
nance par un montant d'envlron 300 francs. 
J'ai faill.i oubller. la proposition de M. Meier Hans qui reprend 
en quelque sorte la proposition de la minorite II (Schmid Pe
ter), en augmentantencore les taux de la redevance. M. Meier 
Hansa fait etat d'une taxe d'incitatlon. Or, nous pensons que 
ce n'est pas le moment. de tenlr un tel discours. C'est a 
I.'arrete C qu'on essaie de degager de nouvelles possibilites 
dans le domaine de la politlque des transports par l'applica
tion d'instruments economiques. Par consequent, II y a egale
ment lieu.de rejeter 1a proposition de M. Meier Hans et de s'en, 
tenir a l'avis du Conseil federal. 
Nous ne pensons pas qu'il faut suivre le Conseil federal dans 
tous les detalls, mais, er'I l'occurrence, la majorite de la com
misslon est convaincue que c'est la seule voie praticable. . t . 

Bundespräsident Ogl: Vor Ihnen liegen sechs zusätzliche 
Anträge. Ich empfehle Ihnen - zusammen mit den beiden 
Kommissionssprechern-, alle sechs Anträge konsequent~ 
zulehnen. 
In Ergänzung zu dem, was die Herren Kommissionsreferenten. 
gesagt haben, f)1Öchte ich zum Antrag der Minderheit 1 (Gie
zendanner). nur sagen: Herr · Giezendanner, wir' können im 
Rahmen der Pauschalabgabe keine «Feinchirurgie» betrei
ben; die Lösung· bringt dann die vorgesehene leistungs
abhängige Schwerverkehrsabgabe. Ich komme noch darauf 
zurü~ · 
Gewisse Härten bringt jede Kategorienschaffung, und ge
wisse Härten bringt auch jede Grenzziehung. Diese Ordnung 
ist seit immerhin acht Jahren in Kraft, und das System wird 
grundsätzlich weitergeführt Einige Dinge könnten wir sogar 
korrigieren, z. a wird der Uriterschied zwischen 5-Achs
Anhängerzug und 5-Achs-Sattelzug um Immerhin 500 Fr~
ken kleiner. Das haben Sie nicht ges~gt. Herr Giezendanner; 
ich begreife auch, warum Sie das nicht gesagt haben. . 
Wenn wir pei den bisherigen Abgabesätzen bleiben würden, 
könnten wir die von Ihnen - und vehement von Herrn Bircher 
Peter - geforderte Kostendeckung nicht'mehr erreichen, vor 
allem, wenn wir. daran denken, dass die, -Erhöhung, über die -
wir hier reden, ,ers_t 1995 in Kraft gesetzt werden soll. Bei den 
Abgabesätzen dürfen wir nicbt auf ein einziges Resultat c;ler 
St'rassenrechnung abstellen, sondern müssen einen Mehrjah-

- resverg leich machen. Dieser Vergleich zeigt, dass der Schwer
verkehr die Kostenc;leckung ~isher noch nie voll erreicht hat 
Die Antragsteller der Minderhe~ 1 (Giezendanner) wollen die 
Anhänger nicht mehr separat erfassen. Das würde den Vollzug 
erleichtern, vereinfachen; das stimmt. Aber rnan·muss sich fra
gen, weshalb diese Lösung nicht schon 1985 eingeführt 

wurde, und da trifft nicht Sie, Herr Giezendanner, aber doch 
· das Parlament eine gewisse Schuld 
Das Parlament hat eine solche Lösung damals verworfen, weil 
es für Anhänger eben eigene Abgabesätze braucht, und das 
aus folgenden Gründen- ich möchte Ihnen das in Erinnerung 
· rufen -: Die Anhänger werden auch bei der Motorfahrzeug
steuer separat erfasst; sie brauchen eine eigene Nummer. 
Wenn für einen Anhänger die Nummer abgegeben wird, kann 
die Schwerverkehrsabgabe pro rata zurückerstattet werden 
Damit es keinen Missbrauch geben könnte, müsste man auch 
jeden Lastwagen mit Anhängerkupplung als Lastenzug be
handeln; das wäre vor allem gegenüber den kleinen Transpor
teuren - Sie wissen das, und Sie sind ja immer ehrlich; Herr 
Giezendanner- ungerecht An der Grenze müssten wir dage
gen auf die aktuelle Fahrzeugkombination abstellen, und das 
wäre gegenüber dem inländischen Schwerverkehr ungerecht 
Ich habe auch etwas Mühe, das Votum von Herrn Gigerzu ver
stehen. Was er empfiehlt, Ist inkonsequent, was sonst bei 
Herrn Giger nicht vorkommt Man kann nicht beklagen, dass 
die Pauschalabgabe Fahrze.uge benachteiligt, die weniQ fab-

. ren, und zugleich, wie offensichtlich die FDP-Fraktion - Ich 
hoffe;dass ich sie hier noch umstimmen kann-, Nichteintre
ten für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe bean-
tragen. . 
Meine verehrten Damen und Herren der FDP-Fraktion, eben 

• gerade die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe hellt 
diesen vbn Herrn Giger angesprochenen Mangel Deshalb ist 
es. inkonsequent, jetzt mit der Minderheit 1 (Giezendanner) zu 
stimmen und dann den Bundesbeschluss C abzulehnen. Ge
rade mit dem Bundesbeschluss C-Herr Giger, sagen Sie das 
Ihren Leuten noch -wollen wir das l,Jebel korrigieren, das Sie 

, angesprochen haben. 
Die Minderheit II (Schmid Peter) will bedeutend höhere Abga
besätte, als der Bundesrat vorschlägt Ein «28-Tönner»' 
müsste · dann 5200 Franken bezahlen, heute bezahlt er · 
3000 Franken. Der Vorschlag des Bundesrates ist, wie immer, 
schön In der Mitte: 4000 Franken. Der Tarif würde um 73 Pro
zent höher sein als heute. Ich möchte Sie bitten, diesen Antrag 
ebenfalls abzulehnen. Wir haben die 28-Tonnen-Umite, Herr· 
Schmid, und'auch beim Ueberlauf müssen die Fahrzeuge be
zahlen Diese Erhöhung ist somit ungerecht, und Ich möchte 
Sie bitten, diesem Antrag nicht zu folgen. 
Aucf-! den Antrag der Minderheit III (Binder) bitte ich Sie abzu
lehnen. Herr Binder hat kritisiert,,dass wir diesen Beschluss
entwurf erst heute behandeln; das ist nicht unser Problem. Wir 
haben diesen Beschlussentwurf Im Januar 1992 im Bundesrat 
verabschiedet, und Sie haben diese Vorlage auf Eis gelegt Ich 
bedaure das sehr. Wenn Sie das Stichwort Betroffenheitsge
setzgebung aufnehmen, dann wollen wir eben in der Ver
keh1'5politlk keine Batroffenheitsgesetzgebung; wir wollen das 
verhindern. . , 
Jedermann, jedes Dorf und jede Stadt in diesem Land, muss 
lernen, die L,a.sten und den Nutzen gemeinsam zu tragen. In 
diesem Sinne möchte die Minderheit III (Binder) mit der Strei
chung von Artikel 20 Absatz 2 rri:ehr Flexibilität erreichen. Für 
diesen Zweck ist die Streichung aber nicht das richtige Mittel 
Wenn wir diesen Absatz streichen, dann haben wir überhaupt 
keine Abgabesätze met)r, und wir würden ein wesentliches 
Element aus der Vorla~e herausbrechen. Das dürfen wir nicht 
tun; wir müssen bedenken, dass es sich hier um direkt an
wendbares Verfassungsrecht handelt 
Herr Meier Hans geht mit der von ihm vorgeschlagenen 'Ab
gabe noch weiter als die Minderheit II (Schmid Peter). Die Be-

, merkung, dass die Lastwagen Zerstörer und Verpester seien, 
möchte ich zurückweisen als einer, der aus dem Berggebiet 
kommt, aus dem Randgebiet So kann man natürlich die Last
wagen und die Strasse auch nicht verteufeln. Was wäre mit 
diesem Land, wenn wir keine Strassen hätten? Was wäre mit 
diesem Land, wenn wir nicht Lastwagen hätten, die auch ab
gelegene Gebiete bedienen und nicht nur das Zürcner Unter-

. land, sondern eben auch in die Täler hineinfahren, In das Löt
schental, in das Engstligental, wo keine Züge verkehren? _ 
Ich mö.chte Sie a'uch bitten, dem Antrag Meier Hans nicht zu. 
zustimmen. Er-will einen «28-Tönner» mit 6800 Franken bela
sten.· Er. will eine über hundertprozentige Erhöhung. Diese 
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Zahfen spre6hen Klartext Ich brauche es nict}t weiter zu bes:: 
gründen. 
Herr Frl~erici Charles möclite die Lastwagenanhängi9rvon oor 
Sohwerverkehrsabgabe befreien. Das dürfen wir auch nicht 
hinnsl'lmen. Die Anh~nger verursachen erhebliche Wegeko
sten. Die Unterdeckung im Jahr 1989 betrug bei den Anhän
getn 7 Prozent Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommis
sion möohtM die Kategorien absichtlich nicht verändern. Ich 
habe das tnehtmals erklärt Sonst' wäre das Gleichgewicht im 
System gefährdet Wir wollen ntcht nach oben korrigieren, und 
wir wollen nicht nach unten korrigieren. · 
Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, der Kommissions
mehrheit und dem Bundesrat zu folgen, denn sonst würden 
Ungerechtigkeiten entstehen. Wäre es zum Beispiel zu verant
worten, dass für einen leichteren Lastwagen von 4 Tonnen 
eine Abgabe von 650 Franken bezahlt werden muss und für ei
nen Anhänger von über 8 Tonnen überhaup~ keine Abtlabe 
verlangt würde? Ich glaube, das zeigt klar auf, dass wir auch 
diesen Antrag nicht annehmen können. 
Schllesslich zum Antrag von Herrn Steinemann: Ich muss ge
stehen, der Antrag ist auch'für mich sympathisch. Er ist des
halb sympathisch, weil er auch sympathisch und zurückhal
tend begründet wurde. Und der Nachdoppler, Herr Scharrer 
JOrg, hat noch den Vergleich mit dem Skisport gebracht Da
mit hat er mich schon in die Enge getrieben: aber ich muss ein
mal mit ihm einen Tee trinken, weil der Vergleich mit dem Ski
sport schlecht gewählt Und vor allem nicht richtig ist Ich muss 
rfllt Ihnen Ober Zahlen des Skisports reden; da bin Ich Fach-
mann. Sie sind es nicht , 
loh 111uss Ihnen aber sagen, dass wir Härten für den Kombiver
kehr - wie ich und auch beide Kommissiortssprecher bereits 
gesagt haben - in der Verordnung korrigieren werden. D~ 
könnett Wir korrigieren. l:s ist zu überlegen, ob man bei der 
pauschalen Schwerverkehrsabgabe solche Schwierigkeiten 
In Kalif nehmen soll. Es handelt sich um eine Uebergangslö
sUfi!'.l; und Wir werdeh dieser Sache die nötlge Aufmerksam
keit schenken. 
Aber loh rnöchte Sie bitten, konsequent zu bleiben, wie das 
Herr Giezendanher von uns verlangt, und so beantrage Ich lh
neh konsequenterweise, alle sechs zusätzlichen Anträge ab
zulehnen. 

M. Ftiderlcl Charles: Une courte remarque personnelle ä l'in
tention de M. Schrnid Peter: Non seulement il n'a rien cornpris, 
mals en plus II est venu le conflrmer au mlcro. 
Monsieur le f:>r6sident de la Confederation, la propositlon de la 
tnlnorite 1 (Giezendanner), pr6sentee par M. Giezendanner et 
que je soutiens, ne coOteralt pratlquement pas un centime a la 
C:onfederatlon. En effet, a l'alihea 2 tattre a, II est mentionne: 
«pour les oamlons, las vehicules artlcull:ls et les tralns 
routlers .... » Donc, un train routler de 28 tonnes paierait 
4000 francs cornme aujourd'hui. Simplerrient, II y a une diffe
rence entre le vehicute artlci.Jle, ou l'on prend, sur le permls, le 
pöids total autorisl:I, alors que pour l'lmposition des camions 
at des tr'ains routlers on prend le poids total du vehicule, et rton 
le poids total de l'ensemble routler autorise. Telle est la seule 
differenca. fiour la caisse federale, cela ne feralt pratiquement 
aucuns dlfferenoe. 

Abs.1-Al.1 
ÄrlgMommerl gemäss Antrag der Kommission 
Adopta helcm la propositlon de la commission 

Abs. 2 Bst. a -Al. 2 /et. a 

Abstimmung- Vote 

· Erste Eventualabstimmung-Premlervote prellminmre 
Für den Antrag der Minderheit II 34 Stimmen 
Für den Antrag Meier Hans 32 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote prelifninaire 
Für den Antrag der Mehrheit offenslehtliche Mehrheit 
Förden Arttrag der Minderheit II Minderheit 

Dritte, ttamentliche Eventua/abstimmung 
1toisleme vote preliminaire, par appel nom,,,.al 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour 1a proposition de 1a majorite: 
Aguet, Bär, Baumann, Bäumlin, Beguelin, Bircher Peter, Bir
cher Silvio, Bischof, Blatter, Bodenmann, Borel Fran9ois, 
Brügger Cyrill, Bühler Sirneon, Bühlmann, Bürgi, Caccia, Ca
robbio, Caspar-Hutter, Columberg, Daepp, Danuser, Darbel
lay, de Dardel, David, Deiss, Diener, Dormann, Dünki, Eggen
berger, Fankhauser, Fasel, Fehr, von Feiten, Fischer-Sursee, 
Gardiol, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Gros
senbacher, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ursura, Hal
ler, Hämmerle, Hari, Herczog, Hess Otto, Hess Peter, Hollen
steln, Hubacher, lten Joseph, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, Kel
ler Anton, Kühne, Ledergerber, Leu Josef, Leuenberger Ernst, 
Maeder, Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, 
Meyer Theo, Misteli, Nabholz, Nebiker, Raggenbass, Re
beaud, Rechsteiner, Robert, Ruckstuhl, Ruffy, Rutishauser, 
Rychen, Sehmid Peter, Schnider, Segmüller, Seiler Rolf, Spfef
mann, StaldEir, Stamm Judith, Steiger, Steinegger, Strahrn 
Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Wanner, Wiek, 
Zisyadis, Zölch·, Züger, Zwygart (96) 

Für den Antrag der Minderh.eit I stimmen: 
Votant pour la propositlon de la minorite J: 
Ategger, Aubry, Berger, Bezzola, Binder, Bonny, Borer Ro
länd, Borradori, Bortoluzzi, Bührer Gerold, Cavadini Adriane, 
Ohevallaz, Clncera, Comby, Couchepin, Dettling, Dreher, öu
cret, Eggly, Epiney, l:tique, Eymann Christoph, Fischer
Hägglingen: Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey Walter, Fri
derici Charles, Fritschi 0$car, Früh, Giezendanner, Giger, Go• 
bät, Gros Jean-Michel, Guinand, Gysin, Heberlein, Hildbrand, 
Jenfli Peter, Keller Rudolf, Kern, Leuba, Loeb Franyois, Maitre, 
Märnie, Maspoli, Mauch Rolf, Maurer, Miesch, Moser, Müller, 
Narbel, Neuer1schwancter, Oehler, Perey, Philipona, fiidOI.Jj(, 
Plfll, Poncet, Reimann Maximilian, Rohrbasser, ·Ruf, Sändoz, 
Savary, Stnerrer Jürg, Scheurer Remy, Schwab, Stamm Luzi, · 
Steinemann, Stucky, Suter, Tschopp, Tschuppert Karl, Vet
terll, Wittenwiter, Wyss Paul, Wyss William, Zwahlen (77) 

Der Stimme enthslten sich-S'abstiennent: 
Schmied Walter (1) 

Abwesend sind-Sont absents: 
Allenspach, Baumberger, Blocher, Brunner Christiane, Bundi, 
Camponovo, Cottl, Duvolsin, Engler, Hegetschweiler, Jaeger, 
Leernann; Leuenberger Moritz, Martl Werner, Mühlemann, 
Scheidegger, Scherrer Werner, Seiler Hanspeter, Sieber, 
Spoerry, Steffen, Theubet, Weder Ha)1sjürg, Wiederkehr, 
Ziegler Jean (25) 

Präsident Schmldhalter stimmt nicht 
M. Schntldhalter, president ne vote pas 

Definitiv.-DMnitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für llen Antrag der Minderheit III 

'Abs. 2Bst. b-AI. 2/et b 

Abstimmung-Vate 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1/ 

Friderici Charles 

Abs. 2 Bst. c -Al. 2 let. c 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für dert Antrag der Minderheit 1 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

84Stlmmen 

55Stlmmen 

88 Stlmrnett 
55Stimmen 
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Abs. 2 B~t d-A/. 2 let. d 

Abstimmung - Vote 

eppesants, seit centre la redevance sur les peids leurds, seit 
centre la vignette autoroutiere. . 
C'est denc peur cette raisen que je veus invite a appuyer ,la 

Für den Antrag Steinemann Minderheit propesition !'.le la minerite 1, qui est seutenue aussi par la majo-
Dagegen · effensichtliche Mehrheit rite du groupe radical 

Art. 20 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit J · . . 
(Cavadini Adriane, Bezzola, Binder, Caccia, Deiss, Fischer
Seengen, Giezendanr'ler, Giger, Luder, Schmied Walter) 
Die Abgabesätze können mit einem referendumspflichtigen 
Bundesbeschluss angepasst werden, sofern die Strass~nver
kehrskosten dies rechtfertigen 
Minderheit II 
(Fischer-Seengen, aezzola, Binder, Etique, Friderici Charles,· 
Gieze11danner, Giger, Luder, Schmied Walter) 
Streichen · · · 

· Art.20al.3 . 
Proposition de Ja commission 
Ma/orite 
Adherer au prejet du Conseil federal 
Mlnoritel 
(Cavadini Adriane, Bezzela, Binder, Caccia, Deiss, Fischer
Seengen, Giezendanner, Giger, Luder, Schmied Walter) 
Les taux de redevance peuventetre adaptes, dans la mesure 
ou les coOts du trafic routier le Justifient, au moyen d'un arrete 
federal soumis au referendum. 
Minorite II . . 
(Fischer-Seengen, Bezzola, Binder, Etique, Friderici Charles, 

- Giezendanner, Gig er, Luder, Schmied Walter) 
Biffer 

M. Cavadtni Adriano,·porte-parole de ia minorite 1: La proposi
tion de la minorite 1 (Cavadini Adriane) que neus forrnulons 
dans cet arrete se retrouvera par analogle clans l'arrflte B sur la 
vignette autoroutiere. Pourquoi dette mlnorite? Le Conseil fe
deral prevoit, a l'alinea 3, une adaptatlon automatlque a l'evo
lution des prix de la redevance sur lespoids lourds, alnsi que, 
dans l 'arrete B, celle de 1a vignette autoroutlere. Cette decision 
serait de la competence du Conseil federal, qui pourra 1a pren-
dre par voie de simple ordonnance. . 
Avec ma proposition, je 111:l conteste pas le principe de l'adap
tation des taux de la redevance sur las poids lourds, mais etaryt 
donne que cette redevance doit couvrir les fr.ais et las coOts 
occasionnes par le trafic poids loµrd~, II taut qua l'augmenta
tlon soit justifiee par le campte routier. Voila pourquoi j'al pre
sente a la commission cette proposition seien laquelle si le 
campte routler presente un deficlt, une augmentation de la re
devance se justifie. Le Conseil federal presentera au Parla
ment le campte mutier comme base du calcul ,En meme 
temps, le Parlament peurra decider quant a l'augmentatlon 
qui nous sera proposee et sa decision sera soumiseau refe
rendum facultatif. 
De plus, il ne faut pas oublier ~ue si nous sulvens le Conseil fe
deral et la majerite de la commission a l'alinea 3, nous introdul
sons dans la cqnstitution un element d'indexatlon d'une taxe 
qui va contre l'esprit de lutte contre l'inflation. Nous essayons 
aujourd'hui en Suisse de combattre l'inflatlon qui est en 
grande partie une inflation indigene, c'est-a-dite que nous 
creons nous-memes. Avec sa version, le Conseil federal se 
voi_t pratiquement autorise a suivre l'evolution des prbc, t;mdis 
que ma propositlon perrnet une augmentatlon, mais seule-
ment si alle est justifiee par le campte routler. · 
Encore un autre argument: sl nous acceptons la propositlon 

. du Conseil federal, il y a le risque que, lors de la votation popu
laire sur cet article constitutionnel, les opposants utilisent cet 
argument pour combattre la. redevar\ce, tandis qu'avec ma · 
proposition cet elernent ne pot.irra plus etre utilise parce que 
l'augmentation sera possible, mais alle pourra etre soumise a 
la decision du Parlament, avec a la limite une possibilite de re
ferendum; cet argument ne pourradonc pas etre utilise par les 

Fischer-Seengen, Sprecher der Minderheit II: Eine starke 
Minderheit bildet die Minderheit II der Kommission. Gemäss 
Bundesrat und Mehrheit sollen die Abgabesätze auf dem Ver
ordnungsweg der Teuerung angepasst werden können. Da
gegen sprechen verschiedene Argumente: 
1. Grundsätzlich ist heute das Indexdenken nicht mehr zeitge
mäss. In vielen Gebieten macht man den Versuch, von diesem 
Indexdenken wegzukommen; aber ausgerechnet hier schlägt 

· nuri der Bundesrat einen lndexautomatlsmt,.1s vor, der neu ein
geführt werden soll, und zwar dort, wo er früher nicht bestan
den hat Neuere Erkenntnisse, die gegen diese lndexautoma
tismen sprechen, werden durch den Bundesrat geradezu In 
das Gegenteil verkehrt Dazu kann ich nicht ja sagen. 
2. Die Teuerung ist für diese Abgabesätze der falsch'[) Anknüp
fungspunkt Als diese Abgabe seinerzeit eingeführt WJ,Jrde; 
woHte man ein Mittel zum Ausgleich der Strassenrechhung 
schaffen. Das. Ergebnis der Strassenrechnung müsste dem
nach der Ankniipfungspunkt für diese Anpassung der Abga
ben bilden und nicht die Teuerung. Uebrlgens: Die Strassen
rechnur\g war in vielen Kategorien bisher schon ausgegli- · 
chen. Mit der Erhöhung der Treibstoffzölle ist sie ohne.jeden 
Zweifel auch Insgesamt ausgeglichen. Es wird sogar zu einer 
wesentlichen Ueberdeckung kommen .. 
3. Völlig neu ist, dass die Exekutive die Höhe von Abgaben auf 
dem Verordnungsweg festlegen kann. Bisher war es so, dass 
man sogar die Höhe dieser Abgaben auf Verfassungsstufe 
festgelegt hat, und zwar nicht nur die Verkehrsabgaben, son
dern zum Beispiel auch die Ansätze der Warenumsatzsteuer. 
Der Vorschlag des Bundesrates bzw. der Antrag der Kommis
sionsmehrheit würde bedeuten, dass der Bundesrat auf dem 
Verordnungs1-Yeg die Bundesverfassung. abändern könnte. 
Nach meinem Verständnis und meinem Rechtsempfinden ist 

. das völlig undenkbar. Die Ansätze sind in der Verfassung fest
gelegt Folglich sollen auch Aenderur'lgen nur auf dem Weg 
über ·eine Verfassungsänderung vorgenommen werden 
können · 
Wenn Sie dem Antrag des Bundesrates und der Mehrheit der 
Kommission folgen, so geben Parlament und Volk das Heft 
aus der Hand. Sie stärken die Machtfülle des Bundesrates und 
der Verwaltung in völlig unzulässiger und unverantyJortbarer · 
Weise. Dies möchte ich und möchte die Minderheit II nicht zu-
lassen. · ·· 

' tch l;>itte Sie deshall;>, der Minderheit II (Fischer-Seengen) oder 
allenfalls, wenn Sie nicht so weit gehen können, mindestens 
der Minderheit 1 (Cavadini Adriano) zuzµstimmen. 

M. Frey Claude: Au nom du groupe radlcal, nous intervenons 
ici non seulement pour cet alinea 3, · mais aussi · par ga,in de 
temps en ce qui concerne ia delegation de competence pre
vue pour la vign'ette, alnsi nous ferons d'une pierre deux 
coups. · 
Monsieur le Presldent de la Confederation, en vous deman
dant de biffer cet allnea, nous souhaitons faire votre bonheur · 
malgre vous. Vous demandez la competence de pouvoir, par 
ordonnance, adapter a l'evolution du coat de la vie et la taxe
poids lourd~ et la vignette. En cela, vous commettez une taute 
polltique et vous allez avoir un lourd handicap lors de la vota
tion populaire. Et pour le prouver, Monsieur le President de la · 
Confederation, je vais vous raconter une petite histoire: en , 
1991, le Conseil d'Etat neuchätelois decide de demander la 
mflme competence, c'est-a-dire d'indexer la taxe cantonale 
pour las automobiles, le Grand Conseil vote cette compe- · 
tence, on est comme par hasard en juin, juste avant las vacan
ces d'ete; malgre ce handicap, le referendum est lance et pen
dant' les quelques sernaines des vacances d'ete de juillet et 
d'aout, 25 ooo signatures sont recoltees, ce qui signifie pour le 
canton de Neuch~tel un record historique, parce qua cela re
presente le quart du total du corps electoral neuchätelois. 
Monsieur le President de la Confederation, que croyez-vous 
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qu1il·arriva? CS fut·la taxe qui creva l:.e Conseil d'Etat; et c1etait 
une innovatlon anticonstitutionnelle, mais pratique, n'a meme 
pasorganise le scrutin populaire, tant0 il etaitevident qu'il allait 
au•devant d'un echec. Alors qu'il n'en avait plus la compe
tence- 98 avait ete vote par le-Grand Conseil, puis soumis au 
referendum- il a retire le projet et le Grand Conseil ~ vote une 
adaptation moderee de lataxe, mais sans la-competence de 
l'inclexation, parce que c'est a cette competence que le l')euple 
enavait · 
Aters, jlaimelrai~ que cet exemple serve de le9on et qu'on ne 
fasse pas it:i; a l'echelon national, l'erreur qui avait ete faite 
dans mon canton, parce q1:1e, Monsieur le President de la 
Confederation, si on evite cette erreur, vous gagnerez et du 
temps et de l'argent Et surtout, et nous en sommes lä a l'es
sehtiel, il n'appartient pas aux collectivites publiques, en ma
ttere d'indexation a l'evolution du cout de la vie de donner le 
inauvais exemple. M. Cayadini Adriano vlent de le rappeler, il 
s'agit de se battre sur Je front de l'inflation · et les pouvoirs pu
blics n'om: pas a prevoir de telles clauses. Monsieur le nou
veau Monsieur Prix, vous serez d'accord avec moi, ce serait un 
tr~ mauvais exemple qua de donner cette competence-la au 
seul Conseil federal. Avez-vous dejä vu un executif qui a la 
competence d'augmenter une taxe et qui ne le fasse pas? 
Cela ne s'est jamais vu ni en Suisse ni aillettrs. t.a competence 
que vous clemandez a l'altnea 3, c'est pratiquement l'indexa
tion automatique. Dans la realite ce sera 98 et meme VOS dene
gations ulterleures ne Stlffiront pas ä calmer nos craintes. 
Alors, nous vous demandons de biffer cet alinea 3 soutenu par 
la maJorite de 1a commission. Le groupe radicalvous demande 
de sulvte les propositions de 1a minorite 1, ces demleres ayant 
au moins le cöte pratique de permettre une adaptation, en ve
nant devant le Parlament eten prevoyant le referendum faculta
tif. Cela nous para1t indispensable pour qu'en votation popu
lalre, le projet dont nous parlons, ne capote simplement pas. Ce 
serait un taut petit peu dommage pour ce detail-lä, mais qui est 
undetall important, parceque c'est unefaute.de principequele 
Conseilfederal a commise. Je vous demande de rejeter 1a pro.
position de la majorite de la commission. 

Präsident: Die LclU/EVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag 
der Kommissionsmehrheit unterstützt 

Voliit,.-r, Berichterstatter: Herr Frey Claude hat eben gesagt, 
es sei eigentlich ein Detail, aber es gehe hier um das Prinzip. 
Ich möchte den Rat bitten, nicht mit Prinzipien, sondern mit 
der Vemunft•zu arbeiten und gleichzeitig auch die Proporti6-
nen zu wahren. Es geht hier nicht darum, dass die Kommis
sionsmehrheit mit dem Bundesrat einen Indexautomatismus 
in der Verfassung verankert, überhaupt nicht! Wir geben dem 
Bundesrat lediglich die Kompetenz, mindestens bei der Teue
rung eine Anpassung vornehmen zu können, wenn es nach el
rier Anzahl Jahre angezeigt ist Er muss sie nicht vornehmen; 
er kann sie vornehmen. Von einem Automatismus zu spre
chen, tstvölllgtalsch. 
Jetzt geht es um die Proportionen, Herr Fischer-Seengen und 
Herr Cavadini Adriane. Die Minderheit II (Fischer-Seengen) 
wm nicht einmal dem Parlament die Kompetenz geben, mit ei
nem refett:3hdumspflichtigen Erlass eine Anpassung vorzu
nehmen, und zwar weder für deri Bereich der Schwerverkehrs
abgabe noch für die Autobahnvignette. 
Nehmen wir einmal an, wir wollen In zehn Jahren eine Anpas
sung des Preises für die Autobahnvignette vornehmen, viel
leicht von 40 auf 48 Franken, wie wir jetzt nach zehn Jahren 
von 30 auf 40 Franken gehen. Finden Sie es nicht absolut 
übertrieben, wenn wir dann gemäss Antrag der Minderheit II 
(Fischer-Seengen) die Verfassung ändern und eine Volksab-. 
stimrnung obligatorisch org·anisleren müssen? 
Sie sprechen immer von der Verwesentlichung der Demokra
tie, und hier in diesem kleinen Detail, wo wir dem Bundesrat 
eine Kompetenz geben, von der er nicht automatisch Ge
brauct-, machen muss; wollen Sie plötzlich diese Kompetenz 
ausschalten Und neue Volksabstimmungen organisieren, um 
diese allenfalls vielleicht einmal notwendige Teuerungsanpas
suhg vornehmen zu können. lch meine, wir hätten hier die Pro
portionen zu wahren. 

In, dem Sinne bittet Sie die KQmmissionsmehrheit, beide Min
dt,rheitsanträge• abzulehnen. Der Bundesrat wird· von dieser 
Kompetenz sehr zurückhaltend Gebrauch machen: Wir haben 
als Parlament in unserer Oberaufsichtsfunktion immer noch 
die Möglichkeit; dem -Bundesrat allfällige Vorgaben zu ma
chen. Aber hier eine Kornpetenz nicht zu erteilen, um später 
mit refereridumspfllchtigen Erlassen die Gesetzesmaschine
rie, die Volksabstimmungsmaschinerie in Gang zu setzen, 
steht in keinem Verhältnis zu dem, was hier der Bundesrat als 
selne Kompetenz beansprucht 
In die'sem·Sinne bitten wir Sie mit Ueberzeugung: Stimmen 
Sie mit der Kommissionsmehrheit, geben wir dem Bundesrat
diese Kompetenz Es istweiss Gott eine Kompetenz, die in an
deren Bereichen, wenn es um die Festlegung von Preisen 
geht, völlig unbestritten ist Wenn es um die Preise der Bun
desbahnen geht, hat das Parlament auch nichts zu sagen, das 
Volk hat nichts zu sagen. Hier geht es wirklich nur um diese 
kleine Möglichkeit der Anpassung an die Teuerung, nicht um 
den Automatismus. 
Ich glaube, wir sollten hier die Proportionen wahren und mit 
der Mehrheit dem Bundesrat zustimmen. 

M Caccla, rapporteur: Quand on parle de rencherissement•, il 
y a norinalement difficulte s'il s'agit de payer; les choses chan
gent s'il s'agit de recevoir. 
Nous sommes ici dans un domaine Oll le seut äse rejouir du 
rencherissement est le Conseil federal, tous les autres devront 
payer, ca qui-explique les reactions a ee propos. 
Au nomde fa, majorlte de la commission, je voudrais souligt:1er 
'qu'it, s'agtt de laforme potestative quifigure ä l'alinea3 de cet 
article, «t.e Conse1t federal peut», il n'est pas oblige, et il est 
faux, je t::rois, de parler d'un automatlsme lie a l'evolution des 
prix. On a asse:z largement souligne, en commission, qu'il ne 
s'agissait aucunement d'une adaptation ä l'evolutlon de rin
dice des prlx, mais d'une evaluation du compte mutier. 
les deux propositions de minorite qui vous sont presentees 
mit ete discutees en cotnmission. La proposition de la mino
rite II (Fischer-Seengen) est plus comprehensible pulsqu'elle 
se propose de limiter aussi la validite de cet arrete. On com
prend mieux aussi la position de la majorite de la commission 
qul dit non a cette proposition parce que, pour un arrete qui n'a 
pas de limites de validite, il serait evidemment inopportun de 
n'avoir aucune clause pour l'adaptation des .taux de rede
vanoe, cela impliquerait de passer de nouveau par une modifi
cation constitutionnelle. La majorite de la commission a donc 
refuse, par 13 voix contre 9, la proposition de la minorite II 
(Fischer-Seengen). . 
4i minorite 1 (Cavadini Adriane) s'approche un peu plus de 
!'Idee qu'il faut trouver un Instrument pour adapter les taux de 
redevance en passant non pas par la modiflcatlon constitu
tionnelle; mals par la voie legislative. Cette proposition a ete 
refusee en commisslon par 13 voix contre 1 0. 
La majorite de la commission vous invite donc a donner au 
Conseil federal la competence d'adapter le cas echean}, et se
lon l'evolutloh du oompte mutier, letaux de redevance du trafic 
lourd. 
Vous retrouverez evidemment les mämes arguments a 
l'arrete B concemant la vignette autoroutiere. 

M. Schmied Walter: Je m'adresse lci ä M. Vollmer, rapporteur 
de la cornmission, et Je m'lnscrls en faux contre l'affirtnation 
falte ici que ceux qui se declarent en faveur de la minorite II 
(Fischer-Seengen) font preuve d'un manque de bon sens. 
C'est partrop simplifier le probleme dans la mesure Oll il s'agit 
d'un rencherissement, comme on vient de le discuter Ge ma
tin, qul permet a la Confederation d'encaisser 1 oo milllons 
supplementaires. L'exercice que nws faisons ici peut se repe
ter sur dix ans, ce qul represente alors un milliard de francs 
supplementaires. Je crois que ces chifftes autorisent notre 
Parlament a se prononcer maintenant, puis ä revoir le pro.
bleme dans dix ans. 
On peut donc sans autre, comme vous l'avait propose l'UDC 
ce matin, accepter la proposition de biffer cela, ce qui nous 
permettra de rouvrir un debat dans dix ans lorsque l'arräte de
viendra caduc. 
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Bundespräsident Ogl: Ich möchte mich zunächst zum Antrag 
der Minderheit 1 (Cavadini Adriane) äussern. Die Antragsteller 
sind damit einverstanden, dass die Schwerverkehrsabgabe in 
Zukunft der Teuerung angepasst werden kann. Sie wollen 
aber - darauf möchte ich Sie hinweisen -·für eine solche An
passung den Weg des Referendums offenhalten. 
Wie müsste man nach diesem Antrag konkret vorgehen? Ich 
könnte mir folgendes Szenario vorstellen: Im Jahr 2000 stellt 
der B,undesrat den Antrag, die Schwerverkehrsabgabe urri 
5 Prozent zu erhöhen. Dieser Antrag wird anschliessend in 
den eidgenössischen Räten beraten. Nehmen wir an, dass die 
Räte ebenfalls eine Erhöhung von 5 Prozent beschliessen 
würden. Diesem Beschluss für 5 Prozent - ich muss bei ,die- · 
sen Zahlen bleiben - müsste dann das Volk eventuell aµch 
,noch zustimmen. Wenn es um die 5 Prozent geht, wäre die Er_. 
höhung dann im Jahre 2004 möglich. Ich frage mich, ob das ' 
verhältnismässig wäre. Erst recht, wenn wir daran denken, 
dass zu jenem Zeitpunkt wohl eher die leistungsabhängige 

· Schwerverkehrsabgabe ein Thema sein wird. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit 1 (Cavadini 
Adriano) abzulehnen. · 
Ich will noch etwas zum Antrag der Minderheit II (Fischer
Seengen) sagen: Herr Fischer, was wir damit machen wollen, 
ist eigentlich Deregulieren. Ich bin deshalb überrascht, dass 
Sie hier wieder regulieren wollen. Wir möchten keine unnöti
gen Gesetze ins Parlament bringen, Sie aber wollen dem Par
lament weitere Vorlagen des Bundesrates unterbreiten Der 
von ßundesrat und Mehrheit der Kommission vorgeschlagene 
Absatz ,3 ist lediglich eine Kompetenzbestimmung. 
Herr Frey Claude, ich danke Ihnen sehr für die Anekdote ä la 
Frey, «bien raconteeetä votrefa9on». AbE3rich möchte Ihnen 
jetzt antworten - es gibt ja immer ein Aber, und Sie müssen 
das akzeptieren -: Wenn wir vor dem Jahre 2000 auf die lei
stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe umsteigen kön
nen, werden wir von diesen Bestimmungen kaum Gebrauch 
machen; wenn wir aber nicht vor.dem Jahre 2000 auf die lei
stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe umsteigen ·kön
nen, sollten V'f'.lr, sollte der Bundesrat die Abgabe an die Teue
rung anpassen kö.nnen. Sonst werden die Tarife dauernd ent
wertet Deshalb ist der schöne Vergleich, den Sie so wunder
schön auf französisch erläutert haben, hier nicht stichhaltig. 
Die Kaufkraft der zweckgebundenen Gelder in der Treibstoff
zollkasse würde dann dauernd sinken. Wir müssen irgendei
nen Mechanismus einbinden oder einfügen, und zwar über 
.den Bundesrat ·oamit er einmal reagieren und entscheiden 
· kann, müssen wir diese Möglichkeitv9rsehen. · 
Die Kosten für Bau und Unterhjilt der Nationalstrassen, auch 
~ie schöne Umfahrung in Neuenburg - die schönste Umfah
rung einer Stadt, die beispielhafteste Umfahrung mit einer Na-

• tionalstrasse - müssen wir bezahlen Wir bezahlen sie ja sei~ 
tens Bern mit recht grossen Beiträgen. Wir sollten auch für die 
Neat Geld bekommen, damit wir die Neat baueri können. 
Diese Teuerungsklausel ist für uns gerechtfertigt, und 'ich bitte 
Sle, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir das alles in angeh Gren
zen halten werden. Nur-wenn die Teuerung ausgewiesen ist, 
wird der Bundesrat handeln. Hören Sie zu, bevor Sie die Erklä
rung vorbereiten; vi.elleicht kann ich Sie noch umstimmen, da
mitwir etwas Zeit gewinnen. Nur wenn eine Anpassung mit der· 
Strassenrechnung vereinbar ist, das sieht auch die Botschaft 
deutlich vor - auf Seite 19, vielleicht haben Sie es gelesen, 
aber wenn Sie. es nicht gelesen haben, dann lesen Sie es viel
leicht noch -, wird der Bundesrat handeln. Schliesslich ·soll 
eine Anpassung an die Teuerung nicht jedes Jahr, sondern 
nur etwa alle drei bis fünf Jahre erfolgen. Also auch hier ist der 
Vergleich mit Neuenburg nicht ganz ge~echtfertigt 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat diese Kompetenz zu geben: Er 
wird davon zurückhaltend' Gebrauch machen, das möchte ich 
auch Herrn Fischer-Seengen sagen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der. Minderheit .II (Fischer-Seengen) 
abzulehnen. · 

Cavadlnl Adriane, Sprecher der Mi~derheit 1: Vielleicht hat 
man mich fal&ch verstanden .• 
1. Wir sind gegen eine Anpassung an die Teuerung, aber nicht 
gegen eine Anpassung an die Strassenrechnung. 

2. Wenh die Räte diese Anpa5!>ung beschliessen, dann ist nur 
ein fakultatives Referendum notwendig, nicht ein obligatori~ 
sches Referendum Wenn das Referendum nicht ergriffen 
wird, dann gilt der Entscheid der Räte. Das ist ein fakultatives 
und nicht ein obligatorisches Referendum 

AQstimmung ~ Vote ·· 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Mehrheit 

Definitiv- Deflnitivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Minderheit II 

' . . 

66Stimmen 
, 61 Stimmen ' 

82Stimmen 
38Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu. 

\ 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est /evee a 13 h oo . 
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Schmid Peter, Sprecher der Minderheit: Zur Neugestaltung 
der wejter;zuruhrenden Strassenbenützungsabgaben gehört 
die Einführung der Zweckbindung. Bis jetzt kam der Reiner
trag der Schwerverkehrsabgabe - wie übrigens auch der Au
tdbat:mvignette - der allgemeinen Bundeskasse zugute. Das 
l=VEO will dies nun anders und führt dazu zwei Gründe an: 
1, Pie Schweiz sollte vermeiden, dass die erhobenen Abga
ben wegen ihrer Verwendung eine Art Steuercharnkter erhiel
ten und damit im Gegensatz zu fnternationalen Vereinbarun
gen stünden, welche solche Abgaben als zweckbestimmte 
Gebühren verstehen. 
2. Oie Kantone könnten nur dann in den Genuss von solchen 
Geldern gelangen, wenn diese Gelder ebenfalls gemäss Arti
kel jfiler BV für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stras-
senverkehr eingesetzt würden. • 
Zum ersten Punkt: Angesichts unserer nicht gerade übervol
len Bundeskasse scheint es uns anachronistisch zu sein, das 
Prinzip der Zweckbindung auf weitere Einnahmequellen aus
zudehnen. Bereits die Hälfte des Treibstoffgrundzolls und der 
gesamte Zollzuschlag fliessen in den Strassenfonds, ohne 
dass wirklich alle Kosten, die der Strassenverkehr verursacht, 
Ober diese Kasse abgewickelt werden. Also wird leider weiter
hin die allgemeine Bundeskasse dafür aufkommen, neue
stens ohne Gegenleistung, während immer mehr Geld für den 
eigentlichen Strassenverkehr zur Verfügung steht und zu er
neuten Sachzwängen im Strassenbau führt 
Wenn diese Zweckbindung zugunsten einer europäischen 
Harmonisierung des Strassengebührensystems eingeführt 
werden sollte, wären wir sehr dafür, wenn auf der anderen 
Seite nicht weiterhin in diesem übertriebenen Ausmass 
schon die rreibstoffzölle dieser Zweckbindung unterworfen 
wären. 
Natürlich würden sich die Automobilverbände und diejenigen, 
die sie in diesem Rat vertreten, einmal mehr darüber beklagen, 
dass die Automobilisten ständig als Milchkühe der Nation her
halten müssten. Ihnen möchte ich doch einmal zu bedenken 
g~ben, dass die Autofahrer keine arme kleine Minderheit in 
diesem lande sind: Die erdrückende Mehrheit der Autofahre- • 
rinnen und Autofahrer, vielleicht 4 Millionen an der Zahl, sind 
doch auch Steuerzahler. Ja, ich behaupte, diese beiden Be
völkerungsgruppen sind nahezu miteinander identisch, es 
sind keine sich feindlich gegenüberstehende Lager. Darum 
meine ich, es gebe nichts Gerechteres als eine Besteuerung 
des Strassenverkehrs. Denn keine aevölkerungsgruppe hat 
nur annähernd so viele Repräsentanten und verteilt sich so 
gleichmässig auf alle Bevölkerungsschichten und Landesteile 
wie die Autobenützerinnen und Autobenützer und jene, die 
von den Fahrten und Gütertransporten pr<;>fitieren. Denn auf 
diese können ja die Transportunternehmer ihre Gebühren 
auch überwälzen. 
Wenn sich also das EVED den internationalen Gepflogenhei
ten anpassen will, könnte und müsste es gleichzeitig veranlas
sen, dass andere Zweckbjndungen dafür fallen. Solange es 
aber so bleibt, wie es ist, halten auch wir am bisherigen Sy
stem fest 
Zum zweiten Punkt: Eine weitere Oeffnung der Strassenka:sse 
zugunsten der Kantone halten wir ebenfalls nicht für vordring
lich. Schon jetzt beziehen diese Gelder aus den Treibstoffzöl
len, und das wird weiterhin so bleiben. Allzuviel tut auch da 
nicht gut, wenn wir bedenken, dass auch die Kantone ihren 
Strassenbau über die allgemeine Staatskasse zusätzlich fi
nanzieren. Wenn genug Geld vorhanden ist, wird es ja be
kanntlich ausgegeben. Ueberhaupt hören wir jetzt von jenen; 
die das professionelle Sparen auf ihre Fahne geschrieben ha
ben, keinerlei Sparappelle. Die Ausgabenbremse, nach der 
dann ieweils gerufen wird, ist ein sehr parteiliches lnstrume11t 
S,ie wird mit schöner Regelmässigkeit immer dann versagen, 
wenn Strassenausgaben zur Diskussion stehen , 
Daher ersuche· ich Sie im Namen der Minderheit, diesen 
Streichungsantrag zu unterstützen. Entziehen Sie der Bun
deskasse nicht noch mehr, Gelder, und lassen Sie es nicht 
zu, dass in Zeiten der Finanzknappheit ausgerechnet jene Art 
VQO Verkehr weiterhin gefordert wird, die uns künftig gesll;Tld
heitlich und ökologisch zusätzlich noch teurer zu steher,1 
kommt 
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Strahrri Rudolf: Mein Eventualantrag ist ein Ergänzungsan
trag zur Formulierung der Kommissionsmehrheit Er käme nur 
dann zum Zug, wenn der Streichungsantrag der Minderheit 
Schmid Peter nicht durchkäme. · · · · 
Ich beantrage, dass die Zweckbindung des Ertrages aus der 
~chwerverkehrsabgabe etwas modifiziert y,.,ird, nämlich dass 
der Ertrag nicht nur wie der Zollzuschlag gemäss Artikel 36ter 
BV verwendet wird, also nicht nur zweckgebunden für die 
Strassenkasse und für den Strassenbau, sondern dass er 
auch zur Deckung erfassbarer externer Kosten eingesetzt wer
den kann - und zwar der externen Kosten, soweit sie dem 
Schwerverkehr zugeordnet werden können. · 
Es ist allgemein anerkannt, dass der Verkehr die Wegekosten 
tragen· und die Investitionen finanzieren soll Das ist ja der tie
fere Sinn der Zweckbindung für die Strassenkasse. Es ist aber 
auch anerkannt, von der Gesamtverkehrskonzeption her, von· 
bundesrätlicheri Voten her, dass der Verkehr auch die exter- . 
nen Kosten bezahlen soll · 
Welches sind die externen Kosten, die ungedeckten Kosten, 
die vom Verkehr noch anderweitig verursacht werden? Unge
deckte Kosten sind Sozialkosten, d. h., es sind Kosten, die die 
Allgemeinheit zahlt und die nicht vom Verursacher getragen 
werden, zum Beispiel die ungedeckten Unfallkosten. 
Es gibt eine Erhebung des Stabes für die Gesamtverkehrskon-

den externe,n Kosten, z. B. die Unfallkosten, zu bezahlen. Das 
ist mit dieser Zweckbindung nicht möglich. 
Sie binden sich selber die Hände und haben keine Flexibilität 
mehr, um die Abgaben auch zur Deckung der effektiven exter
nen Kosten zu verwenden. Eigentlich ist das widersinnig. Ich 
halte das für eine Fehlkonstruktion. 1 

Ich bitte Sie, meinem Antr~ zuzustimmen. An sich bin ich ge
gen die Zweckbindung und unterstütze deshalb den Antrag 
der Minderheit Die Zweckbindung ist eine Fehlkonstruktion: 
Aber wenn man schon eine Zweckbinqung hat, kann man die 
Mittel nicht hundertprozentig für die Strassenkasse reservie
ren. Auch die externen Kosten müssen gedeckt werden. Ich 
möchte die Zweckbindung in diesem Sinne erweitern und 
bitte Sie, zu bedenken: Mein Antrag bringt einen moderaten 
Kompromiss.zwischen der totalen Zweck~indung, wie sie der 
Bundesrat will, und einer völligen Streichung der'Zweckbin- : 
dung nach dem Antrag der Minderheit Das wäre eine Korn-, 
promisslösung. Wenn wir diese Oeffnung nicht zustande brin
gen, werden wir später lamentieren, dass wir sämtliche Er
träge aus den Strassenabgaben in die Strassenkasse fliessen 
lassen, die früher .oder später zuviel Geld haben wird, und 
dass es eine falsche Politik i'st, ein solches Kassensystem wei-
terzuführen. . · 

zeption. Die Unfallkosten des Gesamtverkehrs, die nicht durch Steiger: Verkehrspolitik wird in diesem Lande, von schönen 
die Verkehrsteilnehmer, durch Versicherungsprämien UßW. Sprüchen einmal abgesehen, durch lnfrastrukturentscheide 
bezahlt werden, betragen 1,5 Milliarden Franken. Es gibt wei- gemacht Zurzeit heisst das Abbau bei der Bahn, selbst wenn 
tere Kosten durch Lärmschäden. Es gibt die Abwertung von Versprechen gebrochen werden müss~n. Wir haben noch ent-
Liegenschaften. Es gibt Kosten bei den Fassadenschäden -:-- sprechende·lnterpellationen traktandiert . ' 
von den Fassadenerosionen, vor allem bei den Sandsteinfas- Beim Privatverkehr habe ich noch nichts V0!1 Verzichtplanung 
saden in den Städten, ist mindestens die Hälfte dem motori- · gehört Die Auto-Freaks sind in der Offensive;-mindestens hier 
sierten Verkehr anzulasten. Es gibt Schäden durch Luftver- im Saal haben sie auch schon rechte Teile der Mitte dieses 
schmutzung, Schäden an' Kulturen, an Lungen von Kindern · Parlamentes ins Schlepptau genommen. · 
usw. Die nicht zugeordneten Kosten, die nicht vom Verursa- Wir stehen vor einem sehr harten Verteilungskampf. Was soll 
eher bezahlt werden, sind die ungeaeckten, externen Kosten. noch zum öffentlichen Verkehr fliessen, was in den Privatver-
Nochmals: Es ist unbestritten, dass die externen Kosten ei- kehr? In dieser Lage ist es vollig verfehlt, eine weitere halbe 
gentlich dem Verkehr angelastet werden sollten. Milliarde .Franken pro Jahr automatisch auf die falsche Seite zu 
Ich möchte mit meinem Antrag ermöglichen, dass der Schwer- lenk!=)n. Die Abgaben gernäss den Bundesbeschlüssen A und 
verket,r durch die Schwerverkehrsabgabe auch diese exter- B zusammen mit dieser Zweckbindung käm~m für den Rest 
nen Kosten bezahlt Laut Entwurf des Bundesrates soll der ge~ , dieses Jahrtausends etwa in .diese Grössenordnung. 
samte Ertrag wie der Zollzuschlag für den Strassenbau einge- Ich weiss, es gibt theoretisch bei dieser Zweckbindung einen 
.setzt werden. Ich muss sagen, ich verstehe den Bundesrat . gewissen Spielraum. Neben dem eigentlichen Strassenbau 
nicht, Herr Bundespräsident Ogi. Es ist für mich unverständ- . sind werkgebundene . Umweltschutzmassnahmen, Land- . 
lieh, dass der Bundesrat nicht eine Vorlage präsentiert, die we- schaftsschutzmassnahmen möglich. Real kommen dem Um-
nigstens einen Spielraum für die Anlastung auch der externen weltschutz im Budget 1993 nur 0,5 Prozent zugute. Leider be-
Kosten an den Verkehr einräumt, naqh den Zielen, die der Bun- steht wenig Anlass zur Annahme, dass dieser. Spielraum in Zu-
desrat selber festgelegt hat Es ist unverständlich, dass kunftwesentllch besser, wenigerstrassenseitlg, genutzt wird 
100 Prozent des Ertrages aus der- Schwerverkehrsabgabe Genausowenig glaube ich an einen Erfolg der Vorstösse, die 
zweckgebunden in die Strassenkasse fliessen sollen. Diese jetzt vbn der grünen und der SP-Fraktion zur Modifizierung der , 
Zweckbindungen sind unheilvoll Diese ZweG!f:bindungen :lweckbindung eingereicht worden sind Für mich hat das ein · 
sind eine Fehlkonstruktion, vor allem dann, wenn sie, wie es in wenig mit politische~ Augenwischerei zu tun: Man will getrost 
der Botschaft des Bundesrates helsst, zeitlich unbefristet wei- wieder einmal «ja, aber;, sagen können. Wenn schon, müsste 
tergeführt werden sollen. die Oeffnung jetzt erfolgen, beispielsweise mit dem Eventual-
Ein Wort zur EG-Verträglichkeit: Es ist von den Kommissions- antrag Strahm Rudolt Dann hätten wir es genagelt Dann hät-
sprechern gesagt worden, man müsse eine Zweckbindung· ten .wir vor der Schlul[lsabstimmung wenig~tens diese Oeff-
dieser Abgabeerträge mit Rücksicht auf die EG vornehmen, nung sicher. · . . 
weil <lie EG rein fiskalische Belastungen des Schwerverkehrs Besser wäre es aber, diese unheilvolle Zweckbindung ganz 
nicht toleriere. Oamit wird die voße Zweckbindung· für die bleibenzulassen. Ich sage bewusst «bleibenzulassen», nicht 
Strassenkasse begründet · . die Zweckbindung zu streichen, denn sie kommt ja erst mit 
Mein Vorschlag ist EG-verträglich: Nach dem Transitabkom- dieser Vorlage ins Spiel; sie wird für die Weiterführung dieser 
men mit der EG - Artikel 12 Absatz 1 - sollen dem Schwerver- beiden Abgaben aus ökologischer Sicht zu einer enormen Be-
kehr nicht nur die Wegekosten angelastet werden können, lastung werden. · 
sondern auch die externen Kosten. Das Transitabkommen Die SP-Fraktion ersucht Sie um Unterstützung der Minderheit 
lässt das zu. Es besteht sogar eine Absichtserklärung beider Erlauben Sie noch einen persönlichen Nachsatz: Für mich 
Parteien, der Schweiz und der EG, dass die externen Kosten selbst ist es nicht nur wichtig, dass keine Zweckbindung 
dem Schwerverkehr angelastet werden sollen. kommt, für mich ist es entscheidend Mit diesem Strassenbau-
Der Entwurf des Bundesrates erlaubt diese Oeffnung nicht, automatismus würden für mich persönlich die Bundesbe-
und meine Hauptfrage zu dieser Vorlage ist folgende: Wie kön- schlüsse A und B unannehmbar. Ich könnte mir vorstellen, 
nen Sie, Herr Bundespräsident, mit Ihrem Entwurf den Art,- , dass es l:>ei der Volksabstimmung einigen anderen gleich er~ 
kel 12 Absatz 1 des Transitabkommens realisieren? Sie haben gehen Würde. 
dann g~r keinen Spietraurn, ·um gemäss Transitabkommen 
auch die externen Kosten entsprechend anzulasten und zu 
entschädigen. Das heisst: Selbst wenn Sie sie anlasten - das 
_können Sie-, fliessen sie nach Ihrem Entwurf in die Strassen
kasse; Sie müssen sie aber auch benützen, um die anfallen-

M. Cavadlnl Adriano: Je serai tres bref. Je vous invite a re
pousser la proposition de miriorite Schmid Peter. 
Si vous vous reportez a ta page 19 du message du Conseil fe
deret, les motifs qui ont pousse le Conseil federat a prev~ir cet 
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article sont exposes tres clairement II n'y a pas seulement ~M 
faoilite d'application en fonction des criteras utilises pou'r 'ra 
surtaxe sur les carburants, il y a aussi la praticabilife de la rede
vance sur les poicls lourds, etant donne qu'avec ce systeme 
celle-ci prenqra la forme d'une taxe et non pas d'un impot, ce 
qul ne posera pas de probleme au niveau international. 
Enfin -je reprends las arguments qua j'ai deja developpes ce 
matin - si l'on veut augmenter les chances d'acceptation de 
cet arrl!!te par le peuple, l'alinea 6 est un element positif du fait 
de cette affectation bien determlnee qui, en plus, assure une 
rentree finanoiere aux cantons, rentree provenant qu produit 
de la radevance. Ce sont des elements qui pourront €itre deve-
loppes et utilises lors de la campagne. · 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a ne pas accepter la pro
position de minorite Schmid Peter et a suivre le Conseil federal 
et la majorite de votre commission. 

Blnd$r: Die SVP-Fraktion tritt für die Zweckbindung ein und 
lehnt den Minderheitsantrag Schmid Peter ab. Von dieser 
Zweckbindung profitieren auch die Kantone und die Gemein
den, deren Aufgaben im Bereich des Strassenunterhaltes lie
gen. Ich betone: Wir sind auch nicht der Meinung, dass über
mässig Strassen gebaut werden müssen. Aber die Strassen 
müssen längerfristig unterhalten werden können; und auch 
diese Kosten müssen gedeckt sein. 
Im übrigen verursacht der Verkehr natürlich nicht nur externe 
Kosten, sondern er hat auch externe Nutzen. Wir haben in der 
Kommission des langen und breiten darüber gesprochen. 
Nur, das gebe ich zu, sind diese viel schwieriger zu quantifizie
reh, darum wird man es wohl bis zum heutigen Tag nicht getan 
haben. Ich meine, sinnigerweise müssten den externen Ko
sten auch die externen Nutzen gegenübergestellt werden, 
und das Resultat müsste dann beurteilt werden 
Die Zweckbindung ist ein neues E'lement In dieser Schwerver
kehrsabgabe. Dies aus internationalen Gründen, Herr Cava
dini Aariano hat das bereits betont Die Abgabe erhält hier den 
Charakter der Gebühren, und es wird Ihr der Steuercharakter 
genommen. 
Im übrigen möchte i_ch Ihnen einmal mehr sagen, dass diese 

· Zuweisung an die Treibstoffzollkasse letztlich auch dazu da ist ' 
und dazu beiträgt; dass Gelder an den öffentlichen Verkehr 
weitergöhen, also zum Beispiel an den kombinierten Verkehr 
Sohlene/Strasse. Sie tragen so gesehen auch etwas zur Um
weltverbesserung bei. 
In diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der SVP-Fraktion, den 
Antrag der Mlnderhe.it Schmid Peter abzulehnen. 

Vollmer, Berichterstatter: Ich möchte nicht verhehlen, dass 
ich. persönlich für den Antrag .der Minderheit Schmid Peter 
Sympathien habe · und auch für den Vermittlungsantrag 
Strahm Rudolf grosse Sympathien hege. 
Ich möchte Ihnen aber als Kommissionssprecher dennoch na
helßgen, diese beiden Anträge abzulehnen. Die Kommission 
hatte gute Gründe, weshalb sie nicht auf den Antrag Schmid 
t=)eter eingetreten Ist; sie wurden bereits dargelegt 
1. Dass diese Zweckbindung überhaupt eingeführt wurde, hat 
damit zu tun, dass wir schon seinerzeit, als wir diese Schwer
verkehrgabgabe einführten, sehr grosse internationale 
Schwletigkeiten bekamen. Es gibt noch heute Retorslons
massnahmen gegenüber der Schweiz Die Zweckbindung 
löst dieses Problem insofern, als damit ganz klar belegt ist, 
dass es sich nicht mehr um Fiskala!)gaben, sondern eben um 
zweckgebundene Gebühren handelt In dem Sinne gibt es tat
sächlich einen sehr guten Grund, dass der Bundesrat diese 
Zweckbindung einführt 
2. Es war für die Kommission sicher mit ausschlaggebend, 
dass man davon ausging, mit dieser Zweckbindung werde 
auch die AkZeptanz in der Volksabstimmung, die über diese 
Vorlagen nötig sein wird, erhöht 
Man muss vielleicht hier deutlich sagen: Es gibt keine verbind
liche EG-Richtlinie, obwohl wir uns als Nichtmitglied der EG 
. auch nicht daran halten müssten; aber wir sind mit dem Tran
sitvertrag auch in diese \/f>rkehrspolitik mit eingebunden. Es 
Q.ibt · aber i11nerhalb der europäischen Verkehrspolitik eine 
l<lare Vorgabe, wonach ein Zusammenhang zwischen den Be-

nützungsgebühren·und den Wegekosten hergestellt werden 
muss. Diesen Zusammenhang stellen wir mit der Einführung 
dieser Zweckbindung für die Autobahnvignette und vor allem 
für die Schwerverkehrsabgabe beim Beschluss A her. 
Herr Strahm Rudolf möchte jetzt diese Zweckbindung modifi
zieren. Wir haben den Antrag nicht in dieser Form in der Kom
mission gehabt Sinngemäss hat die Kommission aber dar
über beraten und ist zum Schluss gekommen, dass es so 
nicht geht Was Herr Strahm Rudolf hier vorschlägt, wäre letzt
lich die Eröffnung einer neuen Kasse. Wir haben jetzt die 
Kasse nach Artikel 36ter BV, in welche die Gelder der Treib
sto,ffzölle fliessen, rnlt einer bestimmten Zweckbindung verfas
sungsmässig festgelegt Herr Strahm will jetzt einzig und allein 
für diese Vignette und für die Schwerverkehrsabgabe eine 
ne1,1e ZwE:lckbindung definieren, so dass wir in Zukunft riicht 
mehr eine Treibstoffzollkasse mit einer bestimmten Zweckbin
dung hätten, sondern zwei. Wir können uns mit Recht fragen, 
ob es sich rechtfertigt, lediglich für diese doch verhältnismäs
sig bescheidenen Beiträge, die aus der Schwerverkehrsab
gabe und aus der Autobahnvignette · in diese Treibstoffzoll
kasse fliessen, eine Sonderzweckbestimmung zu schaffen. 
Das sind die Gründe, weshalb Ihnen die Kommissionsmehr
heit hier deutlich, mit 18 zu 4 Stimmen, empfiehlt, diese 
zweckbindung·so zu akZeptieren. . 
Ich möchte aber diese Gelegenheit wahrnehmen - das ist 
durchaus auch im Sinne der Kommission, und Herr Binder hat 
schon darauf hingewiesen-, um folgendes klarzustellen: Die 
Zweckbindung, wie sie heute in Artikel 36ter festgelegt ist, ist 
eigentlich eine sehr viel offenere als die heute in der Praxis an
gewendete. Nach diesem Verfassungsartikel ist es durchaus 
möglich, dass auch Umweltmas$nahrnen, Landschaftsmass
nahmen, Huckepackverkehr und verkehrstrennende Mass- . 
nahmen mitfinanziert werden. Wenn wir Ende Jahr die Rech
nung ansehen, stellen wir abar fest, dass für all diese mögli
chen verfassungsrechtlichen Aufgaben der Zweckbindung 
sehr wenig Geld bereitgestellt wird, dass der Grosstell, über 
90 Prozent der Mittel, ausschiiesslich in den Strasseribau 
fliesst 
Wenn wir heute schon argumentieren - wie Herr Binder das 
getan hat-, dass diese Zweckbindung ja sehr vlel offener ist, 
dass es sich r:ilcht nur um den Strasseribau handelt, wäre es 
sicher angez~igt, dass der Bundesrat diese Zeichen aufnimmt 
und in Zukunft dafür sorgt, dass diese Zweckbindung tatsäch
lich so auSgeschöpft wird, wie es uns die Verfassungsgrund· 
tage ermöglichen würde. 
Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten: Stimmen Sie ·dem 
Bundesrat und der ·Kommissionsmehrheit zul Es gibt eben 
doch diese beiden ganz gewichtigen Argumente der Interna
tionalen Koordination. Vor allem wäre eine Annahme dieser 
Anträge für die Zukunft der Strassenbenützungsabgaben 
nicht von Gutem: Wir würden dann wieder in Schwierigkeiten 
kommeh, weil man uns nachweisen könnte, dass wir sogar die 
Fiskalabgaben erhöhen und uns damit gegen unsere Ab
sichtserklärungen im Transitvertrag stellten. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen im Namen der Kommissions
mehrheit, dem Bundesrat zuzustimmen. 

M. Caoola, rapporteur: La minorite Schmid Peter met en cause 
l'affectation de cette redevance, on le verra aussi dans 
l'arrete B sur la Vignette autoroutiere. 
A propos de cette affectatlon, II taut reparier des difflcultes qui 
ont marque l'introduction de ces redevances au niveau inter
national, difficultes qui decoulaient du falt que ce systeme de 
redevance ressemblait beaucoup a un systeme d'impositlon 
flscale. II taut rappeler qua la Suisse a ml!!me slgne des ac
cords de non-imposition fiscale dans le domaine routier avec 
de nombreux pays. 
La proposition du Conseil federal vise effectivement a eliminer 
ou a eviter les difficultes de caractere international. En souli
gnant davantage ie caractere de taxe de cette redevance, on 
evite qu'on puisse l'interpreter comme un impöt, afin de sup
piimer las resistances, voire d'eventuelles mesuras de retor
sion. 
II taut cependant rappeler qua, dans la formulatlon de 
l'artlcle 36ter de la Constitution federale, il y a une possibilite 
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d'utilisation qui est assez ouverte. 1,1 ne s'agit pas simplement 
de la realisation d'infrastructures routieres, il y a aussi des pos
sibilites d'engagement financier de la part de Ia Confederation 
sur les problemes d'amelioration du trafic dans les agglomera
tions, pour des mesures en favj3ur de la protection de l'envi
ronnement ou pour des mesures relatives au soutien du trafic 
combine. II taut donc essayer d'exploiter de fa9on cömplete 
.(es possibilites et l'ouverture de la formulation de l'article 36ter 
et accepter la proposition du Conseil federal si l'on veut eviter 
de nouvelles difflcultes au niveau international. 
-La proposition Strahm Rudolf tend a redefinir l'objet de cette 
affectation, .c'est-a-dire les mesures.pour lesquelles on peut 
envisager l'utilisation de ces redevances. C'est une demarche 
qui m'interesse t:,eaucoup, personnellement, mais qui, dans la 
logique de l'arrete actuel, qui veut prolonger un systeme d'im
position tel que noas l'avons introduit en 1985, pose c'ertains 
problemes. . 
A mon avis et selon celui de la majorite de la commission, 
apres les deba:ts qu'on a eus, il faut attendre, 'pour cet elargis
sement de l'utilisation possibl.e Eies redevances, l'applicatiqn · 
du nouvei article constitutionnel -qui vous est propose dans 
l'arrete c. La. on abordera de fa9on plus etendue le probleme 
de l'affectation ou le probleme des recettes de cette rede- · 
vance. · 
Donc, au nom de la inajorite de la commission, je vous invite a 
suivre le Conseil federal Cette majorite s'est exprimee dans 
les debats de notre commission par 18 voix en faveur de cette 
affectatlon contre 4 voix pour la minorite Schmid Peter et avec 
deux abstentions. C'est dono ce resultat qui me permet de 
vous inviter a soutenir la majorite, et avec alle, ie Conseil 
federal 

Bundespräsidel")t Ogl: Pie fehlende Zweckbindung wurde im
mer wi~qer als ein grosser Mangel empfunden. Das ist der 
Grund, weshalb der Bundesrat - jetzt unterstützt durch die 
Mehrheit Ihrer Kommission - diese fehlende Zweckbinc;h,mg 
vorgesehen hat Das heisst: M~ kann diese Abgabe ,nicht, 
mehr als Fis~alabgabe bezeicfmen, sondern es ist eine Ab
'gabe, die dem Verkehr zugute kommen soll Damit wird die· 
von uns verlangte Klarheit geschaffen. 
Die Erträge aus der Schwerverkehrsabgabe sollen künftig für 
Strassenzwecke, aber auch für Umweltmasshahtnen im Zu- . 
sammenhang mit dem Strassenverkehr verwendet. werden. 
Hier hat man also eine Verbesserung im Sinn. Ziele, wie sie 
Herr Schmid Peter vorgetragen hat, hat man · durchaµs er
reicht 
ich möchte Sie deshalb bitten, der Mehrheit Ihrer Kommissfon 
zu folgen und hier unbedingt diese fehlende Zweckbindung 
zu korrigieren. - , , 
Nachdem ich annehmen darf, dass Sie der Kommissions
mehrheit und dem Bundesrat folgen werden, möchte ich Sie 
bitten, auch den Antrag Strahm Rudolf abzulehnen. Herr Voll
mer hat ausführlich begründet, weshalb der Antrag Strahm 
Rudolf abgelehnt werden soll. Namentlich hat man die Erwei
terung dieser Zweckbindung vorgenommen, und das heisst, 
dass die Neat beispielsweise mit 25 Prozent finanziert werden 
kann. Das ist etwas, was· das Parlament genehmigt hat, und 
das sinq viele Milllarden Franken - Milliarden, riicht Millionen! 
ich erinnere daran - Herr St~iger hat es zu Recht gesagt -, 
dass man jetzt auch Umweltschutzmassnahmen und Land
schaftsschutzmassrtahn;ien - soweit sie im ZUsammenhang 
mit dem Strassenverkehr stehen - unterstützen kann. ich erin
nere auch an die Förderung des kombinierten' Verkehrs, er 
kann nun ebenfalls durch diese Treibstoffzollkasse und durch . 
die Schwerverkehrsabgal:!e unterstützt werden. ' 
Ich t)atte etwas Mühe, Herr Strahm Rudolf, Ihrer Logik zu fol
gen: Sie haben den Artikel 12 des Transitabkommens er
wähnt Lesen Sie Absatz 21 Wir habeh dieses vorgehen mit der 
EG abgesprocheP und koordiniert Ich habe weiter etwas 
Mühe, Ihrer Logik zu folgen, wenn Sie, der Sie doch eigentlich 
gegen «Kässeli» sind - l;lerr Vollmer hat BS! bereits gesagt-, 
jetzt für die 136 Mi!lionen Franken, die die Sqhwerverkehrsab
gabe einbringen wird, ein besonderes «Kässeli» einrichten 
wollen -so haben wir Sie jedenfalls verstanden. , 
Die Situation ist also so; dass Sie hier' als erstes diese Zweck-

bindung beschliessen und damit den Minderheitsantrag 
Schmid Peter ablehnen sollten. zweitens dürfen Sie dem An
trag Strahm Rudolf auch nicht folgen, weil Sie damit eine spe
zielle Kasse bilden würden. Wir sind gegen Sonderkässeli. Wir 
haben aber•diese Zweckbindung auf alle Bereiche erweitert, 
die die beiden Kommissionsreferenten erwähnt haben. 
Ich bitte Sie deshalb, beide Anträge abzulehnen. 

Abstimmung-Yofe 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit _ 

•·Definitiv-Deffnltivement 
Für den Antrag der Mehrheit 

, Für den Antrag Strahm Rudolf 

Art. 20 Abs. 7 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.20al. 7 
Pr:oposition qe la commfssion _ 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

, Art. 20 Abs; 8 
Antrag de,r Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit · 

87~timmen 
48Stimmen 

87Stimmen 
53Stimmen 

(Fischer-Seengen, Bezzola, Blnder,,Cavadini'Adriano, Etique, · 
Friderici Charles, Glezendanner, Giger, Luder, Schmied 
Walter) 
Dieser Artikel I gilt mit Wirkung ab 1. Januar 1995 und bleibt 
längstens bis zum 31. Dezember2004 in Kraft 

Art.20al.8 
Proposition de la commissfon 
Maforite 
Adherer au pro]et du Conseil federal 
Minorite 
(Fischer-Seengen, Bezzola, Binder, Cavadini Adriano, Etique, 
Friderici Charles, Giez~ndanner, Glger, Luder, · Schmied 
Walter) · 
Le present artitle est applicable des le 1 er janvier 1995; il raste 
en vigueur Jusq1,1'au 31 decembre·2004 au ph,Js ~d. , 

Fischer-Seengen, Sprecher der Minderheit:. Die Minderheit 
und die einstimmige FDP-Fraktion beirntragen Ihnen, diese 
Befristung aufrechtzuerhalten. Es Ist bl~her bewährte Praxis 
gewesen, dass die Bundesabgaben befristet werden., Selbst 
die Bundesfinanzordnung war bisher. stets befristet, und das 

. hat sich tatsächlich bewährt 
Der Versuch, diese Befristung bei der Bundesfinanzordnung 
aufzuheben, Ist in der Abstimmung am 2. Juni 1991 geschei
tert. Ich behaupte nicht, die Abstimmung sei nur deshalb•g&
scheitert, aber auch deshalb. 
Das Prinzip ist sicher richtig, wonach sich Volk und Stände von 
Zeit zu Zeit darüber aussprech1:m können, ob eine bestimmte 
Abgabe noch nöti~ sei, ob sie noch gerechtfertigt sei.· Es ist ja 
denkbar, dass sich die Situation bis In zehn Jahren so ändert, 
dass eine Abgabe nicht mehr als sinnvoll oder nicht mehr 
als nötig e_rachtet wird, so dass neue Ueberlegungen nötig' 
werden. ' 
Wenn wir aber diese Abgabe unbefristet beschllessen, wird 
_der Bundesrat- das wissen Sie ganz genau - nie und nimmer 
darauf verzichten. Er wird sich hüten, diese Frage überhaupt 
zur Diskussion zu stellen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, 
dass diese Diskussion in zehn Jahren wieder stattfinden kann. 
Bei der Einführung von Schwerverkehrsabgabe und Vignette 

· ist diese Befristung ebenfalls als richtig erachtet worden. An 
dieser Situation hat sich seither nichts geändert Was damals 
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als richtig angesehen wurde, kann auch heute noch als richtig 
angesehen werden. 
Bei der Schwerverkehrsabgabe soll nun die bisherige Lösung 
durch eine leistungs- beziehungsweise verbrauchsabhängige 
Regelung abgelöst werden. Wann - wenn überhaupt - dies 
geschehen soll, steht noch in den Sternen. Wenn nun tatsäch
lich die neue Form dieser Abgabe kommt, is( es automatisch 
so, dass die bisherige Regelung dahinfällt Sollte aber der Fall 
eintreten, dass diese neue Regelung überhaupt nicht oder in
nert der nächsten zehn' Jahre nicht eingeführt wird, so isfes 
richtig, dass wir erneutüber den Sinn der heutigen Regelung 
befinden können. Solche Abgaben sollten nicht verewigt wer
den. Wir sollten hier die Befristung belassen: 
In diesem Sinn beantrage ich Ihnen Zustimmung zur Minder
heit 

Vollmer, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit emp
fiehlt Ihnen (13 zu 8 Stimmen), den Antrag der Minderheit Fi, 
scher-Seengen abzulehnen. Wir haben in der Eintretensde
batte ausführlich und deutlich klargemacht, dass gerade die
ses Wegkommen von der Befristung eines der Kernstü9ke die
ser Vqrlage ist Es macht doch keinen Sinn, dass wir diese Ue
bung allenfalls in zehn Jahren wieder durchführen, wieder das 
Volk bemühen und eine Volksabstimmung über etwas durch
führen, was sich seit zwanzig Jahre bewährt hat und akzeptiert 
worden ist Vermeiden wir doch solche unnötigen Uebungen, 
solche unnötigen Belastungen des Parlamentes, solche uri
riötigen Belastungen mit der Volksabstimmung. 
Es kommt dazu - das war für die Kommissionsmehrheit der 
wichtige Grund dafür, keine Befristung mehr in den Beschluss 
aufzunehmen -, dass dieser Bundesbeschluss A mit der 
Schwerverkehrsabgabe ohnehin nur als Uebergangsrege- · 
lung gedacht ist Wir möchten mit dem Beschluss C diesen jet
ziger) Beschluss A ablösen, d. h. die jetzige Schwerverkehrs
abgabe mit,einer lelstungsabhängigen ersetzen: Diese Ab
gabe berücksichtigt all diese Kritiken und Positionen, die 
heute morgen dargelegt worden sind, weil sie sinnvoller ist, 
wenn sie leistungsabhängig ist; dann wird dieser Beschluss A 
wegfallen. Es könnte sein, dass wir diese Frist von zeh!J Jah
ren nicht einhalten können, dass es länger dauert, weil wir das 
wenn möglich europäisch koordinieren möchten. Dann stün
den wir vor der Situation, dass wir wegen einem oder wegen 
zwei Jahren Verspätung bei der Inkraftsetzung der neuen, lei
stungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe das Volk für die 
Verlängerung des bisherigen Regimes um vielleicht ein oder 
zwei Jahre noch einmal bemühen müssten. 
In dem Sinpe ist die Kommissionsmehrheit eindeutig den Ar
gumenten des Bundesrates gefolgt Es geht nicht darum, 
dass wir eine solche Abgabe für alle Ewigkeit festschreiben. 

_ Es geht darum, dass wir die heutige Abgabe ablösen, uns aber 
nicht unter Druck setzen lassen, weil nicht wir. allein darüber 
bestimmen werden, wie diese neue Abgabe aussehen wird. 
Das müssen wir mit unseren Nachbarländern koordinieren. 
Herr Fischer-Seengen, wenn der Bundesrat nach zehn Jah
ren - wenn es eigentlich Sinn machen würde, diese Abgabe 
abzuschaffen und auf diese Einnahmen zu verzichten - so 
hartnäckig wäre und uns das nicht unterbreiten wollte, hätte 
dieses Parlament jederzeit mittels seiner Instrumente - mittels 
einer parlamentarischen Initiative - die Möglichkeit, diese 
Schwerverkehrsabgabe wieder aufzuheben und das den 
Stimmberechtigten zu unterbreiten. Wlr sind nicht völlig ohr_1e 
Mittel, wenn diese Schwerverkehrsabgabe in zehn Jahren nur 
wegen der Starrköpfigkeit des Bundesrates einfach weiterge
führt würde -was ich mir nicht vorstellen kann. 
Wir bitten Sie deshalb: Stimmen Sie mit der Ko-mmissions
mehrheit und mit dem Bundesrat, beenden wir die unnötigen 
Uebungen im Parlament und diese unnötigen Volksabstim
mungen für Dinge, die unbestritten sind, die akzeptiert sind. 
Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, den Antrag 
der Minderheit Fischer-Seengen abzulehnen. · 

M. Caccla, rapporteur: La majorite de la commission propose 
par 13 voix contre 8 d'en rester au texte du Conseil federal. 
L'arrete que nous sommes en train de discuter devrait en tout 
cas etre considere comme une transition en direction de la so-

57-N 

lution qui est proposee a l'arrete C. Mais il nous semble qu'en 
limitant sa duree on risquerait d'amener quelques complica
tions supplementaires peut-etre pour un temps tres court Si 
vous avez bien suivi la formulation de ce nouvel arrete, vous 
verrez au chiffre II alinea 2 qu'on a meme du s'empresser de 
definir clairernent son entree en vigueur, le 26 fevrier 1994, afin 
de liquider l'ane des questions ouvertes, a savoir si la periode 
de dix ans inscrite a l'article 17 actuel des dispositions transi
toires etait valable a partir du 26 fevrier 1984 ou du 1 er janvier 
1985. Donc, il nous semble raisonnable de ne pas prevoir une 
limite pour la duree de la validite de cet article constitutionnel. 
Mais il vaut la peine de rappeler, si vous avez bien lu l'alinea 7 
de l'article que nous sommes en train de discuter, que si pour 
l'introduction ou pour la prolongation de la.duree de la percep
tion de cette redevance ,il taut passer devant le peuple, en vota
tion populaire, par contre pour reduire cette redevance ou 
melile pour la supprimer, il n'estplus necessaire d'aller devant 
le peuple. L'alinea 7 stipule: «La perception de cette rede
vance peut etre restreinte ou supprimee par 1.me loi.» Donc, 
avec une initiative parlementaire, on peut meme proposer une 
loi qui rend caduc cet article dans une annee, dans cinq an
nees, dans dix annees, il n'est meme plus necessaire d'aller 
devant le peupl9. 
C'est la raison pour laquelle nous croyons que ne pas preciser 
la duree de validite de cet artlcle constitutlonnel ne restreint ni 
les droits du peuple ni surtout de fagon illicite les droits de ce 
Parlament · · 

Präsident: Die Mehrheit der SVP-Fraktion lässt mitteilen, dass 
sie für die Befristung ist 

Bundespräsident Ogl: Ich finde diese Befristung falsch und 
möchte versuchen, auch die Mehrheit der SVP-Fraktion zu 
überzeugen. Herr Fischer-Seengen hat kein Vertrauen in den 
Bundesrat Herr Fischer glaubt, der Bundesrat habe Lust, 
diese Schwerverkehrsabgabe bis zum Geht-nicht-mehr auf
rechtzuerhalten. Dem ist nicht so. Auch der Bundesrat möchte 
keine unbegrenzte Verlängerung der pauschalen Abgabe, 
aber der Bundesrat möchte nicht einen fixen Termin in-die Ver
fassung schreiben. 
Schauen Sie, wie ·fange wir gebrauclit haben, bis wir Ihnen 
diese neue Vorlage präsentieren konnten, wie lange die Kom
'mission sie behandelt hat, wie lange Sie nun brauchen, um 
diese Vorlage zu beraten. 
Wir wissen heute nämlich noch nicht, wann eine EG-weite 
Schwerverkehrsabg1;tbe kommt Dabei ist uns aber klar: Je frü
her eine solche Abgabe kommt, desto besser. Der Vorschlag 
des Bundesrates und der Mehrheit der Kommission lautet 
deshalb dahin, die pauschale Abgabe solle so lange beste
henbleiben, bis sie durch eine leistungsabhängige Abgabe er
setzt werden kann. Damit dienen wir mehreren Anliegen. Wir 
dien·en dem Anliegen der Flexibilität; wir bleiben flexibel, und 
wir sollten gerade in der heutigen Zeit flexibel sein. Wir können 
die pauschale Abgabe nahtlos durch die künftige Abgabe er
setzen, das ist in der heutigen Zelt au.eh sehr wichtig, und wir 
schreiben in die Verfassung, dass wir eine solche AblGsung 
wollen und setzen damit auch ein politisches Zeichen, nicht 
nur ein politisches Signal. 
Ich qitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag Fischer-Seengen 
abzulehnen. Haben Sie doch etwas mehr Vertrauen in diesen 
Bundesrat( Machen Sie doch nicht eine unnötige Uebung. 
Herr Fischer, Sie verlangen ja immer wieder, dass wir schlanke 
Vorlagen präsentieren. Et voila, könnte ich sagen! Wir haben 
jetzt etwas Schlankes vorgeschlagen. Und dann baut man 
wiederum Hindernisse auf. 
Ich möchte Sie bitten, konsequent zu sein und diesen Minder
heitsantrag abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Ziff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

64Stimmen 
55Stimmen 
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Ch. II . 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung-Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des-Entwurfes 
Dagegen 

71 Stimmen 
20Stimmen 

· B. Bundesbeschluss über die Wetterführung der Natlonal-
strassenabgabe , . 
B. Arr&te federal concernant la prorogatlon de ta rede-t 
vance pour l'utlllsatlon des routes nationales 

Präsident: Herr Dreher hat seinen Nichteintretensantrag be
reits begründet 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Kommission 

(Eintreten) offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Dreher 

(Nichteintreten) 

petailberatung - Dlscussion par articJes 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung 
. Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule,_9h. l lntroductlon 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 36qulnqules Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwu·rf des Bundesra~es 

Minderheit ( , 

Minderheit 

(Giezendanner, Be~ola, Binder, Fischer-Seengen, Frldericl 
Charles, Glger) 
., .. eine jährliche Abgabe von 30 Franken. 
(Rest des Absaµes streichen) 

Minderheit 1/ 
(Cavadinl Adriane, Bezzola, Binder, Fischer-Seengen, Frlde
rici Charles, Giezendanner, Giger, Schmied Walter) · 
.... eine· jährliche Abgabe von 40 Franken. Der Abgabesatz 
kann mit einem referendumspflichtigen Bundesbeschluss an
gepasst werden, sofern die Strassenverkehrskosten dies 
rechtfertigen. · · 

Minderheit III · , , 
(Fischer-Seengen, Bezzola, Binder, Etique, Frlderlcl Charles, 
Glezendanner, Giger, Luder, ·schmied Walter) 
.... eine jährliche Abgabe von 40 Franken., 
(Rest des Absatzes streichen) 

Art. 36qulnqules al. 1 
Proposition de /a commission 
Majorite , 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite / 
(Giezendanner, Bezzola, Binder,· Fischer-Seengen, Friderici 
Charles, Giger) . . · 
.... une redeva11,ce annuell(;') de 30 francs .... ne depasse pas 
3,5tonnes. · 
(biffer le reste de l'alinea) 

Minorite II . 
(Cavadini Adriano, Bezzola, Binder, Fischer-Seengen, Fride-
rici Charles, Giezendanner, Giger, Sc,hniied Walter) · 
.... une redevance annuelle de 40 francs .... ne de passe pas 
3,5 tohnes. Le taux de redevance peut 13tre adapte, le cas . 
echeant, dans la mesure au les coCrts du trafic routier le justi
fient, au moyen d'un arrete federal s9~mis a 'referendum. 

Minorite III 
(Fischer-Seengen, Bezzola, Binder, Etique, Friderici Charles, 
Giezendanner, Giger, Luder; Schmied Walter) 
.... une redevance annuelle de 40 francs .... ne depasse pas 
3,5tonnes. 
(biffer le restede l'alinea) , 

Kern, Sprecher der Minderheit 1: Vor nicht ganz zwei Wochen 
hat das Volk zur Treibstoffpreisverteuerung ja gesagt Mit 
20 Rappen pro Liter rreibstoff wird der Automobilist mehr be-
lastet . \ . . 
Sicher 'haben Sie gelesen, dass auch die Tourlsmusbranche 
leidet Die Lbgiernächte sind drastisch zurückgegangen. Je
der ausländische Gast, der mit dem Auto oder Motorrad in die 
Schweiz kommt, muss eine Vignette zu ;30 oder neu 40 Fran-
ken lösen, oder er muss die Autobahn meiden. · 
Ja, glauben Sie .denn wirklich, eine Verteuerung der Vignette 
werde von den Touristen einfach so. hingenommen? Schon 
bei der Einführung der Vign~e haben Umfragen ergeben, 
dass sich viele, ja sogar alle Touristen an der Vignette mehr als 
nur stören. Auch hierstellt sich doch wieder die Frage der Revi
talisierung. Die Tourlsmusbranche leidet, dieses Parlament 
aber wird nicht müde, der Wirtschaft in der Schweiz Hürde um 
Hürde auf:zllbauen. Das Wort Deregulierung wird doch schon 
lächerlich. · 
Ich bitte Sie im Interesse einer gesunden Volkswirtschaft, einer 
gut funktionierenden Tourlsmusbranche und nicht zuletzt in 
Ihrem eigenen Interesse· dringend, der Minderheit I zuzu
stimmen. 

M. Cavadlnl Adrlanoi potte-parole de la minorite II: Deux mots 
pour dire qu;on retrouve ici la mfüne proposition que celle dis
cutee ce matln pour l'adaptation de ces taxes, soitä l'evolution 
des prix - comme dans le projet du Conseil federal-, seit- se
ien ma proposition -a l'evolutlon du campte routier. Ce matin, 
notre conseil a approuve ma proposition relative a la rede-
vance sur les poids lourds. , 
Je vous lnvite a aglr de mime lors de la dlscusslon sur la vi
gnette. La majorite du groupe radical est.favorable a ma pro-;· 
position, comme a l'augmentation de la vignette de 30 a 
40 francs. Jene comprends vraiment pas 'qu'on puisse discu
ter ici sur une difference de 1 o francs. Quand vt>u~ vous depla
cez en ltalie, par exemple sl vous allez de la frontiere tessinolse 
jusqu'a Florence, vous depensez entre 80 et 90 francs en une , 
journee pour l'aller et retour, alors qu'ici an envisage d'aug-

. menter' le prix de la vignette pour une an11ee de, 30 a 40 frahcs. 
Je vous invite donc, soit a rejeter la proposition de la minorite 1, 
s9it a approuver 1a proposition de la minorite II. qui est prati
quement analogue a Celle qu:on a deja votee ce matin .. 

Flscher-Seengan, Sprecher der Minderheit III: Ich habe heute 
morgen eingeh~nd den gleichlautenden Antrag , für die 
Schwerverkehrsabgabe begründet Ich finde es nicht notwen-

- dig, das nochmals zu wiederholen: Ich bitte Sie einfach, dem 
Antrag der Minderheit III zuzustimmen. 

Präsident: Die SP-Fraktion läs~t mitteilen, dass sie den Antrag 
der Mehrheit unterstützt 

Vollmer, Berichterstatter: Zum Antrag der Minderheit 1 (Gie
zendanner) möchte ich keine weiteren Aeusserungen ma
chen. Ich habe vom Vertreter der fy'linderheit, Herrn Kern, keine 
Argumente gehört, die ,nan widerlegen könnte, weil er gar 
keine auf den Tisch geleyt hat ich glaube, es wäre diesem Rat 
nicht.angemessen, wenn wjr jetzt noch eine halbe Stunde lang 
darüber diskutieren würden, ob diese Erhöhung auf 40 Fran
ken tatsächlich gerechtfertigt ist oder nicht Der Bundesrat hat 

' ' 
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das in seiner Botschaft mehr als deutlich begründet Seit der 
Einführung der Vignette sind zehn Jahre verflossen·. Es -ist 
absolut massvoll und vertretbar, diese Anpassung vor
zunehmen. 
Ich möchte jetzt aber doch noch eine Bemerkung zum Antrag 
der Minderheit'il (Cavadini Adriano) machen. Es ist - rein for
mell gesehen - der gleiche Antrag, den die Minderheit 1 (Cava
dini Adriano) bei Artikel 20 Absatz 3 Beschluss A vorgelegt 
hat Und ich möchte den Rat auf etwas aufmerksam machen; 
weil ich den Eindruck habe, dass bei der Abstimmung von 
heute morgen nicht alle Ratsmitglieder genau herausspüren 
konnten, wie die Gegenüberstellung in der Abstimmung zwi
schen dem Antrag der Kommissionsmehrheit und dem Antrag 
der Minderheit 1 (Cavadini Adriano) vollzogen wurde: Wir ha
ben bei diesem Antrag diskutiert, ob es richtig ist, dass dem 
Bundesrat die Kompetenz erteilt wird, die Teuerung allenfalls 
mit einer Abgabeerhöhung zu berücksichtigen. Und Herr Ca~ 
vadini Adriano hat den Antrag der Minderheit I damit begrün
det, dass man das nicht einfach dem Bundesrat überlassen 
dürfe, sondern dass man hier einen referendumspflichtigen 
Erlass beschliessen müsse und dem Bundesrat diese Kompe
tenz nicht automatisch geben dürfe. 
Lesen Sie einmal den Antrag der Minderheit II (Cavadini 
Adriano), und Sie stellen fest, dass der Rat auch mit einem sol
chen referendumspflichtigen Erlass die Teuerung nicht be
rücksf chtigen könnte. Der Antrag der Minderheit II (Cavadini 
Adriano) beschränkt sich mit l'!einer Kompetenz darauf, dass 
dieser Rat mit einem referendumspflichtigen Erlass nur dann 
die Anpassung des Abgabesatzes vornehmen kann, wenn es 
sich aus der Strassenrechnung aufdrängt Nur wenn also die 
Strassenverkehrsrechnung derart negativ ausfallen würde, 
wäre es dem Parlament überhaupt möglich, diese Gebühren 
mit einem referendumspflichtigen Bundesbeschluss anzu
passen Es istnicht einmal mehr eine Kompetenz an den Ge
setzgeber gegeben, nach einigen Jahren diesen Abgabesatz 
der Teuerung anzupassen Nicht einmal dem Gesetzgeber ist 
es damit erlaubt, auch nicht mit einem referendumspflichtlgen 
Erlass, es sei denn, wir würden die Verfassung nochmals ab
ändern. 
Der Rat hat heute morgen diesbezüglich offenbar in Unkennt
nis der genauen Auswirkungen des Antrages der Minderheit 1 
(Cavadini Adrlano) zu Artikel 20 Absatz 3 Beschluss A diesen 
knappen Entscheid gefällt Ich möchte Sie bitten, bei der Auto
bahnvignette' nicht noch einmal den gleichen Fehler zu ma
chen. Es geht hier einzig und allein darum, die Kompetenz zu 
erteilen, dass im Falle einer Teuerung nach einigen Jahren 
eine Anpassung erfolgen kann , 
Wenn Sie den Antrag der Minderheit II (Cavadini Adriano) zu 
Artikel 36quinquies Absatz 1 Beschluss B annehmen, wird 
dieses Parlament unter keinem Titel mehr eine Anpassung an 
die Teuerung vornehmen können, auch nicht unter Respektie
rung des Referendums, und das ist ein ganz gewaltiger Unter
schied zu dem, was Bundesrat und Kommissionsmehrheit 
vorschlagen. 
Ich bitte Sie oeshalb im Namen der Kommissionsmehrheit 
(17 zu 6 Stimmen), deren Antrag zuzustimmen und d_en An
trag der Minderheit II (Cavadini Adriano) abzulehnen. Wir müs
sen eine gewisse Kompetenz offenlassen, damit die Teuerung 
später allenfalls berücksichtigt werden kann. Mit dem Minder
heitsantrag II (Cavadini Adrlano) verbauen wir diese Möglich
keit, und wir könnten uns einzig und allein auf die Situation der 

, Strassenverkehrsrechnung abstützen. Die Strassenverkehrs
rechnung - Sie wissen das genauso gut wie ich- ist eines der 
umstrittensten Instrumente der Verkehrs- und Fiskalpolitik. Es 
wäre nicht klug, wenn wir eine allfällige Erhöhung an diese 
Strassenverkehrsrechnung koppeln würden. 

M Caccla, rapporteur: Au nom de la majorlte de la commis
sion, je vous propose de repousser les trois propositions de 
minorite. 
1 a pro!)osition de la minorite 1 (Giezendanner) prevoit d'en 
rester ä la redevance actuelle de 30 francs. La majorite de la 
commission l'a repoussee par 17 voix contre 6. Sur le pro
bleme de l'adaptation de cette redevance la discussion a ete 
plus difficile. La proposition'de la minorite III (Fischer-Seen-

gen) de ne pas prevoir d'adaptation a ete repoL1ssee par une 
majorite de 13 voix contre 9, tandis que la proposition de la 
minorite II (Cavadini Adriano), prevoyant ur\e adaptation de la 
redevance dans la mesure ou les co0ts du trafic routier Ja justi
fie et non en raison seulement des problemes de rencherisse
ment, a et(3 repoussee par 11 voix contre 1 o. 
La majorite de la commission vous propose. d'en rester, dans 
las trois cas, ä la proposition du Conseil federal. 

Bundespräsident Ogi: Ich bitte Sie, alle drei Minderheitsan~ 
träge abzulehnen. · 
Zu den Ausführungen von Herrn Kern, der den Antrag der Min
derheit 1 (Giezendanner) vertreten hat, möchte ich festhalten, 
dass ich vor z.ehn Jahren seinen Ueberlegungen hätte folgen 
können. Nun hat sich aber die Vignette in der Praxis gut einge
spielt; sie hat sich eingelebt Deshalb wäre es falsQh zu glau
ben, dass sich, wenn wir ihren Preis um 10 FranJ<en erhöhen, 
auch international gesehen Schwierigkeiten ergeben könn
ten. Ich bitte Sie deshalb, die 40 Franken zu bewilligen und die 
30 Franken, wie von der Minderheit 1 (Giezendanner) bean
tragt, nicht anzunehmen. 
Denken Sie an all das, was wir mit diesem Geld auch zllgun
sten der Autofahrer tun können, und denken Sie auch an die 
Neat! Wenn Sie all das bedenken, werden Sie begreifen, dass 
dieser Aufschlag um 1 0 Franken sicher massvoll ist 
Sie sprechen immer wieder von «gleich langen Spiessen», die 
wir für den öffentlichen und den privaten Verkehr anstreben 
sollten. Es ist in dJesem Saal sicher nicht bestritten, dass der 
öffentliche Verkehr im Verhältnis zum privaten Verkehr zu teuer 
ist Deshalb sollten wir diese Anpassung jetzt vornehmen. 
In bezug auf den Antrag der Minderheit II (Cavadini Adrlano) 
möchte ich festhalten, dass die Herren Kommissionssprecher 
Vollmer und Caccia das Problem erläutert haben. Die Minder
heit II will für eine Anpassung das fakultative Referendum vor
sehen. Wir können davon ausgehen, dass auch die Vignette 
zu 40 Franken einmal der Teuerung angepasst werden muss. 
Man würde in einem solchen Fall aber wohl zuwarten, bis sich 
eine Anpassung um 1 0 Franken rechtfertigt 
Ich frage Sie: Ist es tatsächlich verhältnismässig, für eine sol
che Erhöhung allenfalls eine Volksabstimmung durchzufüh
ren? Das wäre eine sogenannte Zehn-Franken-Abstimmung. 
Wenn Sie wissen, was eine Abstimmung heute kostet, was 
heute in eine Abstimmung investiert Wf:!rden muss, was eine 
Abstimmung auch den Bund kostet, dann können wir uns eine 
sogenannte Zehn-Franken-Abstimmung nicht leisten 
'Im übrigen möchte ich Sie auf eine Unklarheit in diesem Min
derheitsantrag II aufmerksam machen: Was ist unter «Stras
senverkehrskosten» zu verstehen? Sie haben heute morgen 
immer richtig abgestimmt- mit einer einzigen Ausnahme: Das 
war der entsprechende Artikel bei der Schwerverkehrsab
gabe, den wir jetzt auch bei der Vignette behandeln Ich 
möchte Sie bitten, diesen Fehler jetzt zu korrigieren, und ich 
möchte Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen. Sie müssen ihn 
ablehnen, weil wir uns auch im Ausland lächerlich machen 
würden, wenn wir eine Zehn-Franken-Abstimmung durchfüh
ren müssten. 
Deshalb bitte ich Sie, die Konsequenzen dieses Antrages zu 
sehen und ihn abzulehnen. 

1 ' 

Cavadlnl Adriano, Sprecher der Minderheit II: Es tut mir leid, 
aber ich muss noch eine Präzisierung machen. Im Text des 
Minderheitsantrages II handelt es sich nicht um ein obligatori
scheis, sondern um ein fakultatives Referendum Wenn die 
Räte eine Erhöhung beschliessen und kein Referendum ergrif
fen wird, dann tritt die neue Erhöhung in Kraft Wenn dies in der 
Formulierung nicht so klar herauskommt, sollte die Redaldi
onskommission das später noch überprüfen. 

Bundespräsident Ogl: Wissen Sie, Herr Cavadini Adriano, wir 
haben im Volk einmal über die Lastwagenbreite abgestimmt 
Es ging um zwanzig Zentimeter, hier geht es um zehn Fran
ken. Deshalb träumt der Bundesrat nicht, er muss auch damit 
rechnen, dass wir bei einer Erhöhung um zehn Franken mit ei
ner Volksabstimmung rechnen müssen - die Abstimmung 
über 2,3 Meter oder2,5 Meter hat es gezeigt 
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Präsident: .Wir kommen zur Bereinigung von Absatz·1. Ich 
schlage·lhnen folgendes Vergehen vor: Wir stimmen zuerst 
über die Höhe der Abgabe ab, 30 oder 40 Franken. Anschlies
send stimmen wir über die Anpassungsart ab, d h. wir stellen 
den Antrag der Mehrheit gegen jenen der Minde_rhE;lit 1,1. pem 
Rsultat wird der Streichungsantrag der Minderheiten I und III 
gegenübergestellt 

Erste Absümmung-Premiervote 
Für den Antrag der Mehrheit 
FürdenAntrag der Minderheit 1 

Zweite Abstimmung-Deuxleme vote 

Eventuell--' A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
f:.ürdenAntrag der Minderheit II 

Definitly- Definitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1/111 

Art. 36qulnqules Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des BundE3Srates 

Art. 36qulnqules al. 2 
Proposiüon de la commission · 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 36qulnqules Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Schmid Peter, OienE;ir, Herczog, Steiger) 
Strei9hen 

· Eventualantrag Strahm Rudolf 
(falls der Antrag der MindE;irhelt abgelehnt wird) 

99Stimmen 
23Stimmen 

73Stimmen 
55Stimmen 

80Stimmen 
37Stimmen 

.... gemässArti~el 36terundfürdle Deckung erfassbarer exter
ner l<osten verwendet 

Art. 36qulnqules al. 3 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 1 

Minorfte 
(Schmid Peter, Diener, Herczog, Steiger) 
Biffar 

Proposition subsldiaire Strahm Rudolf 
(en cas de rejet de la proposition de la minorite) • , 
.... de l'article 36ter et pour couvrir les co0ts externes calcu
lables. 

Schmid Peter, Sprecher der Minderheit: Ich ziehe den Minder
heitsantrag zurück, da er wohl ebensowenig eine Chance hat 
wie der analoge Antrag zur Schwer:verkehrsabgabe. Ich 
möchte aber Herrn Bundespräsident Ogi bitten, dem Gesamt~ 
bundesrat einmal vorzuschlagen, zu prüfen, ob der Treibstoff
grundzoll zu einem späteren Zeitpunkt nicht besser vollum
fänglich der Bundeskasse zugeführt werden soll. Herr Bun-
desrat Stich.wird Ihnen dafür dankbar sein. · · 

Präsident: Herr Strahm Rudo,lf hat seinen Eventualantrag be
reits zurückgezogE;)n. 

Angenommen gerhäss Antrag der Mehrheit 
· Adopte se/on la propositlon de la majorlte 

Art. 36qulnquies Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf'des Bund,esrates 

Art. 36qulnqules al. 4 
Propositiön de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 36qulnqules Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit · · 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit· 
(Fischer-Seengen, Bezzola, Binder, Etique, Friderici Charles, 
Giezendanner, Giger, Luder, Schmied Walter) 
Dieser Artikel gilt mit Wirkung ab 1. Januar 1995 und bleibt 
längstens bis zum 31. Dezember 2004 in Kraft 

Art. 36qulnqules al. 5 
Proposition de Ja commission 
Majorite · , · 
Adherer au pro]et du Conseil federal 
Minorite 
· (Fischer-Seengen, Bezzola, Binder, Etique, Friderici Charles, 
, Giezendanner, Giger, Luder, Schmied Walter) -
Le present article est applicable des le 1 er janvier 1995; il raste 

. en vigueur jusqu'au 31 de~mbre 2004 au plus tard. 

Flscher~seengen, Sprecher der Minderheit: Wir ziehen die
sen Antrag ebenfalls zurück, da nicht zu erwarten ist, dass Sie 
anders entscheiden werden als vor einer Viertelstunde. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon la propositionde la majorlte 

Art. 18 Abs. 3, Zlff.11 , 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zu'm Entwurf des Bundesrates 

Art. 18 al. 3, eh. II 
Proposltlon de Ja comml$Sion 
Adherer au pro]et du Conseil federal 

· Angenommen-Adopte 

' Gesamtabstimmung-Vota surl'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

86Stimmen 
12Stimmen 

C. Bundesbeschluss Über die Einführung einer lelstungs
abhänglgen Schwerverkehrsabgabe 
C. Arr6te federal concernant l'lntroductlon d'une rede
vance sur le traflc des polds lourds llee aux prestatlons 

Präsident: Harr Friderici Charles hat den Minderheitsantrag 
auf Nichteintreten berejts begründet 

Absümmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 

(Eintreten) 
Fµr den Antrag der Minderheit 

(Nichteintreten) ' 

Detailberatung - DiscUS$iOn par arüc/es 

Titel 
Antrag der Kommission, 

76Stimmen 

32Stimmen 

Bundesbeschluss· über die Einführung einer leistungs- oder 
verbrauchsabhängigen Schwerverkehrsabgabe · 

Tltre 
, Proposition de Ja commisslon 
Arrete federal concemant l'introduction ·d'une redevance sur 
le trafic des poids lourdslie~. seit aux prestations, soit a la con-
sommation ' ' ' 

Angenommen-Adopte , 
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Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 

. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Preambule, eh. l lntroductlon 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 36quater 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

453 

.... eine leistungs- oder verbrauchsabhängige Abgabe .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 36quater 
Proposition de la commission 
Al.1 
.... redevance liee, soit aux prestations, soit a la consomma
tion. La redevance .... 
Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Zlff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.II 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Gesamtabstimmung-Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

79Stimmen 
29Stimmen 

Herczog: Es sind jetzt verschiedene Abstimmungen relativ 
rasch durchgeführt worden. Ich möchte Sie bitterr, eine Ab
stimmung zu wiederholen bzw. auf eine Abstimmung zurück
zukommen, nämlich zum Bundesbeschluss A Dort haben wir 
bezüglich Referendumspflicht ein kleines Tohuwabohu pro
duziert Ich glaube, im Bundesbeschluss B war die Abstim
mung korrekt und kam auch richtig heraus. 
Es ist materiell falsch, wie es jetzt beim Bundesbeschluss A 
herausgekommen ist Ich bitte Sie, melnerii Rückkommens
antrag zuzustimmen, damit wir über Artikel 20 Absatz 3 noch
mals abstimmen können. 

• 
Präsident: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Rückkom
men nach der Gesamtabstimmung laut Reglement nicht mehr 
möglich ist Aber weil wir ja als Parlament über unser Regle
ment selber entscheiden, bin ich einverstanden, den Ord
nungsantrag anzunehmen. (Heiterkeit) 

Stucky: Ich bitte Sie nun wirklich, das Reglement anzuwen
den; denn ein Reglement ist für alle Fälle geschaffen worden 
und kann nicht aus der augenblicklichen Stimmung des Rates 
heraus einfach ad hoc geändert werden; sonst hat es gar kei
nen Sinp, ein Reglement zu machen. 
Es ist etwas Pech, Herr Herczog: Ich hätte Ihnen auch noch 
zugestimmt, wenn es um die Sache gegangen-wäre. Aber da 
müssen wir uns schon an das Reglement halten, das wir ein
mal akzeptiert haben; wir können das nicht einfach ad hoc auf
heben. 

Präsident: Dura lex est lexl Wir gehen somit zum nächsten 
Geschäft über. 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

Oefferitlicher Ve!'kfhr. ~ :it:1terpef~tronen 

• 
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Strassenbenützungsabgaben. 
Verlängerung und Neugestaltung 

N , 1er juin 1993 

, Redevances sur l'utilisation des routes. 
Prorogation et refonte 

Differenzen-: Divergences 

Siehe Seite 445 hlervor -Volr page 445 cl-devant 
Beschluss des Ständerates vom 28. April 1993 
Declsl<>n du Conseil des Etats du 28 avril 1993 

A. Bundesbeschluss über die Weiterführung der_Schwer
verkehrsabgabe 
A. Arrete federal concernant la prorogation de la r~de-

, vance sut.le traflc des polds lourds · , 

Art. 20 Abs. 3bis 
Antrag der Kommission '\, 

• Z-ustimmung ~um Beschluss des ,Ständerates 

' 1 ' 
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Art.20al3bis 
Proposition de la commissiort . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 20 Äbs. 8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Beguelin, Diener, Hämmerle, Hollenstein, Stalder, Steiger, 
Vollmer, Zwygart) 
Festhalten 

~.ioa1.a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du ponseil des Etats 
Minorite 
(Beguelin, Diener, Hämmerle, Hollenstein, Stalcler, Steiger,, 
Vollmer, Zwygart) 
Maintenir 

M. Beguelln, poi1e-parole de la minorite: L'alinea 8 de 
l'article 20, dans la version du Conseil federal, est d'une logi
que et d'une coherenpe parfaites. II s'inscrit dans l'objectif a 
moyen et long termes de l'introduction, au niveau europeen, 
d'une taxe sur le traflc des poids lourds liee aux prestations. 
Comme on le -sait, la taxe poids lourds a la prestation est la 
plus equitable qui soit, et son introduction au niveau eUropeen 
est tout aussi souhaitable pour egaliser les conditions de 
concurrence entretransporteurs nationaux. 
Le projet du Conseil federal va dans le sens de l'interet collectif 
bien pompris. En revanche, la decision du Conseil des Etats, 
qui vise simplement a proroger pour cjix ans la taxe poids 
lourds a forfait, constitue non seulement un signe d'immobi
lisme mais encore une manifestation d'interäts · egoistes a 
courte vue d'une partie de la branche routiere. . · 
Je vous invite a soutenir le projet du Conseil federal e1 a en res
ter au te,qe que vous. avi~z deja accepte. 

· $ta,der: Die SD/Lega-Fraktion möcpte Sie bitten, der Version 
c;Jes' Bundesrates zuzustimmen. Wir finden, dass sich gerade 
angesichts der Bescheidenheit der Beträge, um die es sich 
hier handelt, eine auf zehn Jahre begrenzte Lösung nicht 
lohnt Ich glaube, es ist an der Zeit, das!iwirdem Bundesratfür 
solche Bagatellbeträge die nötige Kompetenz erteilen. 

Hämmerle: Im Namen der SP-Fraktion pitte ich Sie, dem Min
derheitsantrag Beguelin zuzustimmen und am ßesctiluss qes 
Nationalrates festzuhalten. Beachten Sie bitte, dass ss sich 
um eine Uebergangsbestimmung handelt Der hier diskutierte 
Absatz 8 stellt in der Fassung des Nationalrates und des Bun
desrates genau den Ueberga11g von der Uebergangsbestim
mung zur definitiven Lösung her. 
Die jetzt beschlossene Schwerverkehrsabgabe soll also nicht 
bis zu einem willkürlich gewählten, bestimmten Datum in Kraft 
bleiben, sondern nur, bis sie durch eine bessere und dauer
hafte Lösung ersetzt wird, nämlich durch die leistungs- oder 
verbrauchsabhängige Schwerverkehrsabgabe. · 
Das Ablösungskriterium ist also nicht ßin formal zeitliches, son
dern ein inhaltliches. Im übrigen wird ja die definitiv einzufüh
rende leistungs- oder verbrauchsabhähgige Abgabe -wenig
stens aufVerfassungsebene-gleichzeitig beschlossen wie die 
Uebergangsbestimmung, im Beschlussentwurf C nämlich. 
Wenn die Räte nur halbwegs effizient arbeiten, wird es hoffent
lich nicht zehn Jahre dauern, bis die definitive Lösung in Kraft 

· treten kann. Wenn das wider Erwarten doch der Fall sein sollte, 
ist es immer noch bedeutend gescheiter, sich dannzumal ernst
haft mit der leistungsabhängigen Abgabe zu befassen, statt 
nochmals an einem Provisorium herumzubasteln, das dann 
womöglich nur für ganz kurze Zeit in Kraft sein wird. 
Stimmen Sie aus diesen Gründen dem Antrag der Minderheit 
Beguelir zu. · 

Präsident: Die liberale Fraktion, die SVP-Fraktion und die 
LdlJ/EVP-Fraktion stimmen der Mehrheit zu. 

M. Cavac;finl Adriano: Je serai tres bref. Nous avons ici un sys
teme du type du forfait qui, normalement, devrait etre rem
place par un systeme de redevances calculees en foncticin 
des prestations, si, au cours des prochaines annees, on arrive• 
a trouver une solution qui soit acceptee par les nations euro
peennes. Si tel est le cas, ce premier arrete deviendra caduc 
puisqu'!I sera remplace par l'arrete C que noµs avons egale
ment adopte. Silu contraire, d'ici dix ans, une solution eu'ro
peenne n'est pas trouvee, cela signifierait qu'on a rencontre 
des obstacles dans la mise au point d'1.me solution basee sur 
les prestations. · 
Des lors, il nous semblerait utile de rediscuter cette formule (!u 

. forfait pourvoir si, a la limite, nous ne devrions pas trouyer une 
autre solution ou prolonger le regime actuel. · · 
Par consequent, le vote du groupe radical n'est pas un vote 
contre la redevance sur les poids lourds, c' est un vote contre la 
reconduction automatique de ce systeme dens dix an$, sl; 
dans ce laps de temps1 on ne parvient pas a elaborer une solu
tion au plan europeen, qui tienne campte des prestatibns. · 

Hlldb~and: Ich erlaube mir einleiterd folgende Vorbemer
kung:. 
Angesichts der wirklich katastrophalen Situation der Bundesfi
nanzen laufen wir in diesem Saal zunehmend Gefahr, die l;ln
stehenden Geschäfte nicht mehr nach ihrer politischen, sqn
dern nur noch nach ihrer finanziellen Bedeu.tung anzugehßn 
und zU erledigen. «Sparen» heisst das zurzeit von Regierung 
unq Parlament wohl meistgebrauchte Schlagwort, das wir if 
lerdings viel zu oft, viel zu leicht in den Mund nehmen. Denn 
was wir hier Sparen nennen, erleben die Bürgerinnen und a~f 
ger draussen im Land in den meisten fällen als reine Al:lub
züge der Behörden auf ihre Portemonnaies. lmmßr nac~ dem 
Motto «Ein wenig Treibstoffz9II mehr hier, ein bisschen rpe,hr, 
Postporto da, ein Stückchen mehr SBB-Taxe dort» usw. Mit 
dem Auspressen der Zitrone Volk bis zum Gehtpic!itmeh'r 
kann die kranke Bundeskasse letztendlich nicht kuriert 
werden 
Einmal ist die Belastbarkeit der Bürgerinnen und Bürger er
schöp~ Bald schon dürften diese Bürgerinnen und aürger 
das Erreichen ihrer finan~iellen Schmerzgrenze an der Urne 
manifestieren. Denn auch das vorliegende Gesch~~. die Wej-

, terführung der um einen Drittel erhöhten Schwerverkehrs~ 
gabe, erleben Herr und Frau Schweizer al~ erneuten Zugriff in 
ihre Geldbeutel. Schliesslich wird das Transportgewerbe,, wie 
bereits angekündigt, die verteuerte Schwerverkehrsabgabe, 
vollumfänglich auf den Konsumenten abwälzen. Nur ist die 
Schwerverkehrsabgape wohl nicht gerade das geeignetst~ 
Objekt, um den Versuch, aus c:!iesem Teufelskreis auszubllr 
chen, zu starteri. · · · · · 
Deshalb' stimmt die CVP-Fraktion dem ßundesbeschluss A 
über die Weiterführung der Schwerverkehrsabgape iu - ich 
persönlich aber sehr missmutig. Die CVP-Fraktion unterstüt;# 
bei Artikel 20 die Beschlüsse des Ständerates und der Mehr
heit der nationalrätlichen Kommission für Verkehr und Fern
meldewesen, die eine Befristung der Abgabe auf zenn JahrE! 
biszum31. Dezember2004vorsehen. ' 

Präsident: Eine Korrekturmelc:!ung: Die LdU/EVP-Frak
tion stimmt der Minderheit unp dem.Bundesrat zu, nicht qe,r 
Mehrheit 

Schmid Peter: Die·grüne Fraktion unterstützt in der Differenz• 
bereinigung zu den Strassenbenützungsabgaben die Anträge 
der Kommissionsminderheit 
Wann endlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der bürgerli
chen Ratsseite, helfen Sie als Mitglieder der höchsten gesetz
gebenden Behörde mit, dem Souverän wirk:ich weitJ;ragende 
Entscheide anheimzustellen und ihn von Lappalien zu entla
sten? Sie haben in der Sondersession im April einmal mehr die 
Einführung des Verwaltungsreferendums abgelehnt, 4nd Sie 
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' haben auch mehrheitlich sauer reagiert, als das Referendum 
gegen die Neat ergriffen und eine Initiative gegen den Kauf 
des F/A-18 lanciert wurde. Jetzt aber wollen Sie das Volk-für, 
eine mögliche Weiterführung der Schwerverkehrsabgabe 
nach dem Jahre 2004 bemühen. Ich hoffe zwar schon, dass 
bis zu diesem Zeitpunkt eine leistungsabhängige Schwerver
kehrsabgabe unter Dach ist Ich frage mich aber um so mehr, 
wer, da eigentlich beabsichtigt, eine solche Abgabe mit allen 

1 Kräften bis ins Jahre 2004 hinauszuzögern - wenn es nach 
zehn Jahren angeblich noch aktuell sein soll, eil)~ abermalige 
Verlängerung zu beschliessen. Noch unverhältntsmäsi,iger ist 
der Antrag - und ich rede für die Fraktion gleich zum Be
schlussentwurf B -, .die teuerungsbedingte Anpassung der 
Nationalstrassenabgabe; die für den einzelnen Automobili
sten vielleicht um fünf oder zehn Franken erhöht wird, einem 
referendumspflichtigen Bundesbeschluss zu unterstellen. 
Glückliche Schweiz, die sich solche Verfassungsa~ikel leisten 
kann! Wenn unser Schicksal wirklich derart vom Preis der Aue 
tobahnvignetfe abhängt, clann ist die Auto-Partei eine wirkli
che Volkspartei. Aber selbst wenn es so wäre, sollte dies uns 
Politikerinnen und Politiker nicht davon abhalten, das Wesent
liche vom Nebensächlichen zu unterscheiden. 
Im übrigen hält sich unsere Begeisterung zu den Vorlagen 
über die Strassenbenützungsabgaben in Grenzen: Ein Dorn 
im Auge ist uns die vollständige·Ueberführung der Abgaben in 
den Strassenfonds, denri mit solchem «Kässeliwesen» ist 
.keine koordinierte und umweltfreundliche Verkehrspolitik 
möglich. Vor allem kommt es nicht zu einer vernünftigen Be
grenzung des Verkehrswachstums und zu einer wirksamen 
Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene. 
Die grüne Fraktion stilT)mt den Vorlagen mit wenig Beg eiste-

. rung zu. Eine Unterstützung der Minderheitsanträge, die die 
bundesrätliche Version vertreten, wäre aber immerhin ein be
scheidener Anfang, künftig die Volksrechte_ nicht für Lappalien 
zu bemühen. 

Gtezendanner: Der .Herr Bundespräsident hat versucht, mich. 
at.is der Fassung zu bringen, aber ich habe sie zuruckgewon
nen. Herr Schmid Peter, hat auch gesagt, dii3 Auto-Partei sei 
eirie Volkspartei, wenn ~ie jetzt der ständerätlichen Fassung 
zustimmten. Sie merken:' Der Ständerat hat es bereits ein-
ges·ehen. . . , 
Nun werden wirwieder ernst Die EG kennt keine Schwerver
kehrssteuer. Man sagt zwar, sie sei im Raum, aber sie Jst ge
storben. Die EG baut 12 000 Kilometer neue Strassen. In der 
EG haben sie gemerkt, dass die Güterverteilung auf den na
hen Raum nur über die Strasse erfolgen kann. Das ist Tatsa
che; Deshalb auch keine Verteuerung der Lebensader der 
Wirtschaft, der Strasse. _ 
Ich werde mich heute nicht mehr gegen diese Schwerver
kehrsabgabe wenden, die ja beschlossene Sache ist Ich 
weiss, das hat ~einen Sinn. Aber ich glaube, wir können viel
leicht im Jahr 2004 froh sein, wenn wir kein Definitivum haben, 

· damit wir wieder darüber diskutieren können. Wenn man sagt, 
man müsse das Volk wieder an die Urne bemühen, dann 
weiss man nicht, wovon man spricht Ich kann Ihnen sagen: 
Das Transportgewerbe leidet schon heute arg unter der 
Schwerverkehrsabgabe. Ich kann-Ihnen auch sagen, dass wir 
die Treibstoffzollerhöhung nicht zu zehn · Prozent überwäl
zen konnten. Man kann nicht auf der einen Seite - wie Herr . 
Oehler - von 4000 arbeitslosen Fernfahrern oder Lastwagen
fahrern sprechen und auf der anderen Seite unser Gewerbe so 
. behelligen., Herr Oe hier, das sind Tatsachen. Sie können nicht 
von der einen Seite immer mehr Geld fordern und auf der an
deren Seite den SBB Vergünstigungen geben. Das geht nicht 
Da liegt des Pudels Kern. Das ist eine Sabotage des Gewer
bes. Nehmen Sie das zur Kenntnis. ' 
Ich bitte Sie, der ständerätlichen Fassung zuzustimmen, alfCh 
in Anbetracht der Retorsionen, die kommen werden. Die Mög
lichkeit von Retorsionen..im Äusland ist nicht abgeklärt wor• 
den. Ich weiss, Herr Bundespräsident Qgi wird noch diese Wo
che beim deutschen Verkehrsminister seln, Der wird ihm dann 
eröffnen, wie die Retorsionen etwa aussehen könnten. , 
Bitte folgen Sie dem Ständerat und der Mehrheit der Kornmis
sion. 

Vollmer, Berichterstatter: Viele Voten haben sich einmal mehr 
mit dem Grundsatz der Schwerverkehrsabgabe beschäftigt 
Es geht aber jetzt nicht mehr darum, sich für oder ,gegen diese 
Abgabe auszusprechen, sondern es geht jetzt, in der Diffe
renzbereinigung, nur noch um den Punkt, ob die Schwerver
kehrsabgabe befristet in der Verfassung blei.bt oder ob die Be-
fristung wegfällt _ · 
Die Mehrheit der Kommission (11 zu 8 Stimmen) schlägt Ih
nen in' Üebereinstimmung mit dem Ständerat vor, die Befri
stung in die Verfassung aufzunehmen. Der Rat hat seinerzeit, 
in der ersten Debatte über diesen Artikel, eine Befristung noch 

· mit 64 zu 55 Stimmen abgelehnt Wenn Sie heute eine Befri
stung aufnehmen, dann -. ich entnehme das auch den Voten 

· der Fraktionssprecher, die sich für den Mehrheitsantrag einge
setzt haben - geschieht dies in der Hoffnung und mit dem Wil
len, dass die Form der Schwerverkehrsabgabe bis zu diesf:!m 
Zeitpunkt durch eine leistungsabhängige Schwerverkehrsab
gabe abgelöst werden kann. Hoffen wir, dass dem so seil Neh
men wir die Voten, die für die Befristung gefallen sind, als Auf
trag an den Bundesrat, dem Parlament innerhalb dteser Zehn~ 
jahresfrist eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten. 
lh diesen, $inne hat die Kommissionsmehrheit (11· zu 8 
Stimmen) der Befristung zµge&timmt, und ich mu~s Ihnen als 
Kommissionssprecher dasselbe empfehlen. 

M. Caccl~ •. rapportear: Nous sommes un beau et rlche pays 
qui se permet ,de discuter longtemps sur une difference mi
nime entre la version du Conseil des Etats et celle du Conseil 
national, qui, en l'occurrence, Eist identique au projE!t du 
Conseil federal. · · · 

· II s'agit donc soit de suivre. le projet du Com;eil federal et 1~ da
cision du Conseil national, en limitant la duree de validite de 
cet arrete A a l'entre_e en viguei.Jr des nouvelles dispositions le
gislatives liees a l'arrete C dont on ne parle plus, celui des re
devances sur les poids lourds liees aux prestations, ou'bien, 
comme l'a voulu le Conseil des Etats, de fixer une limite au 
31 decembre 2004 au plus tard pour l'echeance de cet arrete. 
II y a eu en commission un debat assez limite, et la majorite de 
la commission a finalement decide par 11 voix contre 8 et avec 
une abstention de suivre le Conseil des Etats et donc d'elimi
ner la divergence, et elle vous invite a la suivre. 

Bundespräsident Ogl: Im Gegensatz zu Herrn Vollmer möchte 
Ich Ihnen-aus Ueberzeugung empfehlen, der Minderheit Be
guelin zu folgen. Das heisst aber auch, dass Sie Ihren früheren · 
Entscheid bestätigen, den Sie klar, nämlich mit 64 zu 55 
Stimmen, ~etroffen haben. · . 
Der Ständerat will die Schwerverkehrsabgabe um höchstens 
10 Jahre verlänge'rn. Im Nationalrat wurde eine solche Befri
stung kl~r abgelehnt - im Basketball würde man von einem 
klaren Resultat sprechen. Der Bundesrat empfiehlt Ihnen, an 
Ihre~ Beschluss festzuhalten und dem Minderheitsantrag zu 
folgen. Auch der Bundesrat möchte die pauschale Abgabe 
nicht unbegrenzt verlängern, aber der Bundesrat möchte nicht 
einen fixen i"ermin in die Verfassung schreiben. Wir wissen 
nämlich heute noch nicht, wann eine EG-weite Schwerver
kehrsabgabe kqmmt Herr Vollmer, wir können sie nur einfüh
ren, wenn das t;Jmliegende Ausland dies auch tut, ein Allein
gang ist nicht möglich. Es ist nicht damit zu rechnen, da$$ die 
EG~Schwerverkehrsabgabe heute oder morgen kommt, aber 
sie könnte plötzlich rasch kommen, das ist meine Meinung, 
ganz im Gegensatz zu dectenigen von Herrn Giezendanner . 
Uebrigens habe ich am nächsten Donnerstag ein · Rendez
vous; ich werde Ihnen dann sagen, was mir der neue Verkehrs
minister aus Deutschland - der fünfte, mit dein ich wieder be
ginnen darf-, Herr Minister Wissmann,·gesagt hat 
Die pauschale Abgabe soll so lange bleiben, bis sie durch eine 
leistungsabhängige Abgabe ersetzt werden kann. Damit die
nen wir mehreren Anliegen: Wir dieneh dem Anliegen, dass 
wir.flexibel bleiben -.wir brauchen hier unbedingt Flexibilität-; 
wir können die Pauschale nahtlos durch, die künftige Abgabe 
ersetzen, denn' ein nahtloser .Uebergang wäre dannzumal 
möglich. Wir schreiben in die ~erfassung, dass wir eine solche 
Ablösung wollen, und setzim damit auch ein politisches Si
gnal. Diejenigen, die für die Befristung sind, wollen nicht die 
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flankierenden Massnahmen, die Sie immer wieder gefordert 
haben, sie wollen nicht, oass Wir hier legiferieren können. 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat Vertrauen zu schenken und der 
Minderheit der Kommission zu folgen - d. h., Ihren Entscheid, 
den Sie bereits mit 64 zu 55 Stimmen getroffen haben, zu be
stätigen. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

%iff. II Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch,llal.2 
Proposition de fa commission 
Biffer 

SO Stimmen 
62Stimmen 

• 

Vollmer, Beriehterstatter: Die Kommission empfiehlt Ihnen 
hier die Sttelchung von Absatz 2. Wir führen diese Streichung 
neu ein und gehen davon aus, dass uns auch der Ständerat 
folgen 1wird. Es war ursprünglich vorgesehen, diese Vorlage 
bereits früher zu beraten. Diese Beratungen haben sich verzö
gert, und es Ist nicht sichergestellt, dass wir rechtzeitig eine 
Volksabstimmung durchführen können. Wir möchten dem 
Bundesrat die nötige Flexibllität bei der Ansetzung dieser 
Volksabstimmung geben. 
Stimmen Sie bitte für diese Streichung von Absatz 2. Es ist ei
gentliclit eine unnütze Bestimmung. In anderen Vorlagen ha
ben wir die Inkraftsetzung nicht bereits im Verfassungstext vor
gesehen. Wenn Sie dieser eytreichung zustimmen, wird die In
kraftsetzung automatisch mit dem Beschluss des Volkes mög
lich sein, und das wird auch der Wille des Volkes sein. 
Wir empfehlen Ihnen also, Im Hinblick auf die Flexibilität be
züglich der Ansetzung der Volksabstimmung diesen Absatz 2 
zu streichen. 

M. Caccla, rapporteur: Lors de son examen, la commission a 
finalement decide de proposer une modification dans cette 
partle, ce qul, malheureusement, cree une divergence avec le 
Conseil.des Etats. 
Le traltement de cet objet s'est prolonge et a ete retarde, avec 
pour resultat que le Conseil federal va avoir des difflcultes a 
respecter le delai mentionne a l'alinea 2 du chiffre II. C'est la 
raison pour laquelle la commlssion eh est arrivee a la conclu
sion qu'II fallait biffer cet alinea et laisser un peu plus de flexibi
lite au Conseil federal pour flXer la date de la votation populaire 
sur cet arrete federal, ce qui, a mon avls, para'it tres raisonna
ble et trouvera l'accord du Parlament .-

Angenommen =Adopte 

B. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Natlonal
strassenabgabe 
B. Arr&te federal concernant Ja prorogatlon de Ja rede
vance pour l'utlllsatlon des routes nationales 

Art. 36qulnqules Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Hämmerle, Beguelin, Diener, Hollenstein, Stalder, Vollmer, 
Zwygart) 
Festhalten 

Antrag Dreher 
.... von 40 Franken. Der Abgabesatz kann mit einem referen
dumspflichtigen Bundesbeschluss der Teuerung angepasst 
w~rden, sofern .•.. 

4-N 

Art 36quinquies aL 1 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Hämmerle, Beguelin, Die,ner, Hollenstein, Stalder, Vollmer, 
Zwygart) 
Maintenir 

Proposition Dreher 
.... depasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut etre 
adapte au rencherissement, dans la mesure .... 

Hämmerte, Sprecher der Minderheit: Ich bitte Sie im Namen 
der Kommissionsminderheit, am Beschluss des Nationalrates 
festzuhalten und dem Bundesrat die Kompetenz zu geben, 
den Abgabesatz auf dem Verordnungsweg der Teuerung, an
zupassen. 
Nationalrat und Ständerat haben entgegen. der Vorlage ~ 
Bundesrates im Beschlussentwurf A die Anpassung der 
Schwerverkehrsabgabe einem referendumspfllchtigen Bun
desbeschluss unterstellt Wir betrachten diesen Entscheid als 
wen!~ überzeugend, aber er ist nicht zu ändern. Immerhin sind 
dafür noch eher Gründe zu finden als bei der hier zur Diskus
sion stehenden Autobahnvignette, denn es handelt sich dort, 
wo es pro Fahrzeug immerhin um bis zu 4000 Franken geht, 
um ganz andere Grössenordnungen als hier. Jene Abgabe ist 
etwa hundertmal teurer als die Vignette. Allein schon dieser 
enorme quantitative Unterschied rechtfertigt eine unterschied• 
liehe rechtliche Behandlu.ng dieser Abgaben. 
Wichtiger ist aber ein Zweites: Es geht um eine demokratiepo
litische Frage. Halten Sie sich bitte kurz die bürgerliche Argu
mentation im Hinblick auf die Volksabstimmung vom 6. Juni 
-1993 vor Augen. Da hören wir noch und noch: Das Land wird 
unregierbar, wenn das Volk überall das letzte Wort haben soll 
Die Demokratie muss verwesentlicht werden. Bundesrat und 
Parlament sollen ihre Führungsaufgabe wahrnehmen und 
durchsetzen. 
Das tönt mutig, doch zur gleichen Zeit, wo Sie die Neuanschaf
fung von 34 Kampfflugzeugen für 3,5 Milliarden Franken expli
zit dem Volk" nicht zur Abstimmung unterbreiten wollen, be
haupten Sie im Brustton der Uebarzeugung, die•Anpassung 
einer-bestehenden Abgabe von 410 Franken an die Teuerung 
müsse einem referendumspflichtigen Bundesbeschluss un
terstellt werden - da kommt die stärkste Demokratin nicht 
mehr mit Wahren Sie bitte für einmal die Proportionen, und 
halten Sie am Beschluss des Nationalrates fest! 

Dreher: Mein Antrag liegt lhoen vor. Hinter ihm steht die Frak
tion der APS. 
Wir haben zwei verschiedene Sprachregelungen. Der Minder
heitsantrag Hämmerle will den Abgabesatz auf dem Verord
nungsweg der Teuerung anpassen können, also die Fassung 
des Bundesrates - es heisst klar «der Teuerung anpassen». 
Die Fassung des Ständerates, welcher die Mehrheit der Kom
mission zustimmt, lässt den Begriff der Teuerung weg. Es wäre 
also denkbar, dass der Bundesrat, je nach Entwicklung der Fi
nanzlage im Strassenbereich, die Ansätze festlegt, da wir Ja ei
genartigerweise keine separate Strassenrechnung und keine 
separate Kasse kennen, wo diese Milliarden hineinkommen -
die Motion des Kollegen Fischer-Seengen ist Ja jetzt nach zwei 
Jahren nicht mehr unter den pendenten Geschäften. 
Wir haben also hier die Teuerung nicht explizit formuliert. Wir 
möchten jedoch klar ausgedrückt haben, dass ein referen
dumspflichtiger Bundesbeschluss notwenpig ist, wenn der 
Abgabesatz der Teuerung angepasst werden soll, und dass 
nicht einfach angepasst werden kann, mehr oder weniger 
nach Belieben von Bundesrat und Parlament Ich weise darauf 
hin, dass wir mit jedem Liter Benzin, mit jedem Liter Treibstoff, 
bereits 30 Rappen «Autobahnvignette» bezahlen, so dass 
keine Veranlassung besteht, hier neue potentielle Geldschleu
sen zu öffnen, welche über die Teuerung hinausgehen . 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, dem Antrag meiner Frak
tion -vertreten durch mich-zuzustimmen. 
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Hildbrand: Die CVP-Fraktion ist durchaus damit einverstan
den, 'Class der Preis für die Autobahnvignette künftig der Teue
rung angepasst wird Doch obwohl wir durchaus grosses Ver
trauen in den Bundesrat haben, steUen wir uns dagegen, ihm 

. bei der Autobahnvignette die Kompetenz zu erteil,en, die Abga
besätze auf dem Verordnungsweg anpassen zu können. Auch 
wenn es sich im EinzelfalJ um einen geringen Betrag-40 Fran° 
kenl - hand~ln mag, soll das Parlament die, Möglichkeit zur 
Mitbestimmung haben, und auch das Volk soll sein Rechtha
ben, nötigenfalls über d~s Referendum mitreden zu können. 
Und die Volksrechte fragen - im Gegensatz zu Bundespräsi• 
dent Ogi und einer Minderheit der nationalrätlichen Kommis
sion für Verkehr und Fernmeldewesen - nicht nach ·der Ver
hältnismässigkeit, sie. fragen auch nicht danach, ob bei 
40 Franken pro Jahr eine Anpassung an die Teuerung weltbe-
wegend sei oder nicht · · , 

· Wir haben die Referendurnsmöglichkeit bei der Schwerver
kehrsabgabe bereits geschaffen. Nun geht es darum, das glei
che System bei der allfälligen Anpassung der Abgabesätze an 
die Teue·rung auch bei der Vignette einzuführen. Eine unter
schiedliche Behandlung Ist durch nichts gerechtfertigt 

. Deshalb bitten wir Sie, in diesem Punkt dem Ständerat und der 
Kommissionsmehrheit zu folgen und die kür,ftige Anpassung 
des Vlgnettenpreises an die Teuerung dem fakultativ.an Refe
rendum zu unterstellen. 

Stalder: Die Fraktion der Schweizer Demokraten und der 
Lega dei Ticinesi empfiehlt Ihnen, den Minderheitsartrag zu 
unterstützen. Es ist doch so, dass dem Bundesrat ein gewis
ses Vertrauen entgegengebracht werden kann, wenn es sich 
um so bescheidene Beträge wie der Preis einer Autobahnvi
gnette handelt · · 
Aus diesem Grund sind wir der. Meinung, dass die erste Ver
sion (Bundesrat) unterstützungswürdig ist 

M. Cavadlnl J\drlano: lci, on discute des possil?irrtes et des 
modalites de l'augmentation Mure' du prix de,la vignette. D'un 
cöte, le Conseil federal aimerait augmenter le prix de la Vi
gnette en fonction du renct:,erissement, soit de l'evolutlon des 
prix, et de l'autre cöte, le Conseil des Etats estime qu'une aug
mentation devrait pouvoir etre effectuee si le compte routier le 
justifie. , 
Teile est la premiere difference de conception. Nous preferons 
la solution du Conseil des Etats, parce qu'on sort ainsi d'un 
automatisme existant dans le systeme du rencherissement 
De meme, dans les p~ix administres, il taut e',,'.iter de faire figu
rer dans la constitution le prlncipe de l'adaptation au. renche
rissenient 
La deuxieme difference est que le Conseil federal veut pouvoir 
prendre cette decision. par le biais d'une ordonnance, tandis 
qua le Conseil des Etats prefere que la decision soit prise par 
les Chambres, avec la possibilite, a la limite; d'un referendum .. 
Nous pensons que la deuxieme version est preferable, notani
ment en fonction du succes de cette modification constitution
nelle devant le peuple, car nous voulons obtenir cette aug-
mentation de 30 a 40 francs. . . 
Afin d'assurer les chances d'obtenir une reponse positive de la 
part du peuple, nous vous invitons a soutenir la solution du 
Conseil des Etats et de la majorite de la commission. · 

Herczog: Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie, den Minder
heitsantrag Hämmerle zu unterstützen und in diesem Sinne 
die Formulierung des Bundesrates zu belassen Es 1st nämlich 
so, dass dieser Beschluss des Ständerates erstens nicht an
wendbar und zweitens politisch nicht zu rechtfertigen·ist 
Es geht nicht - und hier wurzelt das Missverständnis der AP
Fraktion - um einen Index-Automatismus, sondern lediglich 
um eine Geldwerterhaltung. Gemäss Ständerat geht es hier 
darum, die Strassenverkehrskosten, anstatt die Teuerung als 
Massstab zu nehm~n. Dieser Massstab ist so gesehen Uf!
brauchbar, erstens, weil eine Anpassung erst in drei bis fünf 
Jahr!,m geschieht, und zweitens, weil kein politischer Begriff so 
schillernd und unklar ist und bis heute politisch nic_ht ausge
wertet ist wie die Strassenrechnung oder diese Strassenver
kehrskosten. Woraus sollen diese Strassenverkehrskosten 

bestehen? Ist jetzt das Verursacherprinzip ber()cksichti'gt, sind 
die Unfallkosten und Umweltschaden berücksichtigt?· Nie-

. mand weiss es; Die Formulierung ist einfach auf der Fahne 
und soll so ins Gesetz kommen, sie ist also zurzeit weder als 
Erhebungsart noch als Auss.age brauchbar: 
Zum zweiten Punkt,,wieso es politisch nicht gerechtfertigt ist, 
hier einen referendumspflichtigen Bundesbeschluss zu ver
langen: ~s ist doch eigenartig, dass jene Kreise, die heute auf 
dem «Z~itgeist» der Deregulierung reiten und hier jede SBB
Tax- und SBB-Tariferhöhung ad hoc beschliessen, jetzt für ein 
paar Franken einen referendumspflichtigen Beschluss verlan
gen. Das ist unverhältriismässig und politisch auch für die Be
völkerung, nicht einsichtig, zumal, wenn hier im Saal Leute 
über SBB-Tarife beschliessen, die ihre Generalabonnements 
gratis erhalten. Solange also der öffentliche Verkehr im Ver
hältnis zum privaten Verkehr nach wie vor viel zu teuer ist, ist 
also nicht einzusehen, wieso man jetzt diesem ständerätlichen 
Beschluss zustimmen sollte. 
Mit anderen Worten: Ich werde den Verdacht nicht los, dass es 
bei diesem Antrag um irgend etwas ganz anderes geht, näm-

1 lieh darum, dass jene, die das Automobil als Leitlinie ihres poli
tischen Wirkens missbrauchen, an einem zweifellos ungeeig
neten Objekt wie .der um ein paar Franken teureren Autobahn
vignette wieder einmal die endlose Ausplünderung der Auto
fahrer bek.lagen wollen. Das ist unnütz, L!nsinnig. Es braucht 
keine Volksabstimmungen, das wäre wieder ~um Fenster hin
ausgeworfenes Geld. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit Hämmerle und damit 
dem Entwurf des Bundesrates zuzusti,mmen. 

Zwygart: Die LdU/EVP-Fraktion ist für Zustimmung zur Min- . 
derhejt, also für Pesthalten am Beschluss des Nationalrates, 
der·dem bundesrätlichen Vorschlag gefolgt war. 
Es geht hier um einen geringen Betrag für den einzelnen, um 
einen lächerlichen Be,rag. Wir kennen das Finanzreferendum 
nicht Hier aber will man Volksplebiszite, und zwar Volksplebis
zite über minimalste Beträge. Diese Erhöhung ist .nicht einmal 
ein Ausgleich der Teuerung, und künftig können die Ansätze
je nachdem, welcher Fassung man zµstimmt- höchstens der 
Teuerung angepas,st werden. Es geht höchstens um ein Bei
beh,alten des Geldwertes. Wenn wir von «Verwesentlichung 
der Demokratie» reden, von der «Straffung der lnstanzen
züge», dann Ist es blauäugig, hier Immer wieder auf qiese Art 
Volksabstimmungen provo=?ieren zu lassen. Dieses Politspiel, 
das hier gemacht werden soll, ist ein Rückfall ins Altertum, und 
dementsprechend ist es falsch, diesen Weg zu beschreiten. 
Wir sind deswegen für die Minderheit 

M. Schmied Walter: J'aimerais, au nom du groupe UDC, vous 
encourager a soutenir la majorite de ta commission. II ne s'agit 
pas d'orgaoiser des plebiscites electbraux ou popullstes pour 
quelques dizaines de francs, mais le fait d'augmenter le prix de 
la vignette autoro.utiere est un principe qu'il estjustifie desou
mettre au peuple, dans la mesure ou ce principe est ancre 

· dans la constitution et que le Conseil federal, et lui seul, seralt 
competent pour adapter la taxe de ia vjgnette autoroutiere au 
rencherissement · . · 

· Monsieur Herczog, lorsque vous serez arrive a vos fins et que 
vous aurez obtenu la suppression des routes nationales, je_ 
vous demande s'il sera toujours justifie d'adapter le co0t de la 

· vignette autoroutiere a t'evolution des prix. Si vous avez peur. 
d'un vote populaire, il taut croire qu'il y a effectivement peril en 

-Ia demeure. Si vous pensez que le Conseil federal va adapter 
la taxe de la vignette autoroutiere dans des proportions justi
fiees, vous ne devez pas craindre le resultat d'un vote po-
pulaire. . , . 
En conclusion, je vous irwite a soutenir la majorite de'la com-
mission. · 

Giezendanner: Ich glaube, man muss hierwirklich an die Mo
tion Fischer-Seengen denken, die eine separate Strassenver
kehrsrechnung veric:ngt Wenn man eine separate Strassen
verkehrsrechnung führen würde, würde auch der PW-Ver
kehr seine Kosten decken. Also hat die Vignette nur steuerli
chen Charakter. Tatsache ist, dass in der Zwischenzeit der 
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Schwerverkehr seine Kosten auch zahlt, trotzdem auferlegen 
wir ihm eine neuerliche Schwerverkehrssteuer. Ich sage noch
mals: Wenn die Strassenverkehrsrechnung sauber, differen
ziert geführt würde, würde der:Personenwagen seine Kosten 
decken, und eine Vignette wäre überflüssig. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Ständerat zuzustimmen. Es 
steht hier ganz klar: « •..• angepasst werden, sofern die Stras
senverkehrskosten dies rechtfertigen.» Ich hoffe sehr, dass 
Herr Fischer-Seengen seine verfallene Motion wieder einrei
chen wird. Wenn diese Rechnung separat geführt wird, sieht 
alles anders aus. · 

Vollmer, Berichterstatter: Die Kommission hat auch in dieser 
Frage nicht gerade. überzeugende Mehrheiten gefunden. Mit 
10 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen empfiehlt sie Ihnen, die 
Fassung des Ständerates zu übernehmen. Noch vor der März
session hat die Kommission mit 11 zu 10 Stimmen für die Fas
sung des Bundesrates plädiert, und der Ständerat hat dann 
mit 17 zu 16 Stimmen für diese jetzt eingefügte Fassung ge
stimmt Der Nationalrat war in der Märzsession recht deutlich
mit 73 zu 55 Stimmen - der Meinung, für die Erhöhung der Vi
gnette brauche es keinen referendumspflichtigen Erlass. 
Trotzdem hat die Kommissionsmehrheit jetzt diesem Begeh
ren des Ständerates zugestimmt Ich finde, wir müssen hier 
nicht mehr die Grundsatzdiskussion führen. Die Argumente 
werden nicht stichhaltiger, wenn wir sie jetzt in dieser Diffe
renzbereinigung noch einmal wiederholen. 
Was ich aber deutlich hier festhalten möchte, ist, dass der An
trag Dreher nicht nur in der Kommission nicht gestellt worden 
ist Der Antrag Dreher bringt neben dem Beschluss des Stän
derates eine doppelte Bedingung. Er möchte das Ganze von 
der Teuerung und zusätzlich auch noch vo_n der Erhöhung der 
Strassenverkehrsrechnung abhängig machen, und diese bei
den Bedingungen kumuliert würden es erst möglich machen, 
dem Rat einen Antrag zu stellen, der dann noch dem Referen
dum unterstellt werden müsste. Die Kommission ist der Auffas
sung, dass wir höchstens das aufnehmen sollen, was bereits 
im Bunqesbeschlussentwurf A festgehalten worden Ist 
Wir haben offenbar keine anderen Probleme, die Schweizer 
Bevölkerung hat keine anderen Sorgen, als über solche Dinge 

, abzustimmen. 
Ich bitte Sie deshalb mit Ueberzeugung und aufgrund der Er
läuterungen in der Kommission, dem Antrag Dreher keines
falls zuzustimmen. Die Kommissionsmehrheit befürwortet 
aber - eigentlich nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern vor 
allem in Konsequenz des Bundesbeschlusses A-, dass man 
eben die gleiche Logik in den Bundesbeschluss B übernimmt 
und auch da eine zukünftige Anpassung der Abgabe einem 
referendumspflichtigen Erlass unterstellt (und nicht, wie der 
Bundesrat uns das vorschlägt, ihm auf dem Verordnungs
wege die alleinige Kompetenz überträgt). 
Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, mit 10 zu 7 
Stimmen bei 3 Enthaltungen, der Fassung des Ständerates 
zuzustimmen. 

M. Caccia, rapporteur: La majorite de la commission, par 
1 0 voix contre 7 et avec 3 abstentions, vous invite ·a suivre le 
Conseil des Etats et a regler cette divergence. Cela signifie 
que la question est, comme dans le cas precedent, assez 
controversee, Le Conseil des Etats a eu lui-meme une deci
sion quelque peu difflcile a prendre; il s'est en tout cas ecarte 
des decisions du Conseil national en voulant introduire dans 
cet arrete las memes criteres qua ceux adoptes dans l'arrete 
precedent concernant les redevances sur le trafic des poids 
lourds. • · 
Avec la proposition Dreher, on va so.it reprendre le critere qui 
etait prevu par le Conseil federal, soit celui prevu par le Conseil 
des Etats. En additionnant ces deux criteres, on cree une nou
velle divergence avec le Conseil des Etats. Or, s'il y a une 
banne raison de suivre la majorite de la commission pour re
gler les divergences, il y en aurait en tout cas deux pour ne pas 
suivre M. Dreher, bien que sa proposition n'ait pas ete faite en 
commission. Sfnous voulons conclure ce debat aujourd'hui, il 
fautvoter pour la majorite de la commission. Si d'autres propo
sitions sont votees, la discussion sera reprise dans une pro-

chaine session afin de regler las nouvelles di\fergences par 
rapport au Conseil des Etats. 
Donc, la majorite de la commission vous invite a suivre le 
Conseil des Etats. 

Bundespräsident Ogi: Der Entscheid des Ständerates kam 
nur knapp zustande. Unter der Führung aer Herren Loretan 
und Büttiker kam ein 17 zu 1.6 zustande. Der Ständerat ist aber 
grundsätzlich damit einverstanden, dass der Preis für die Vi
gnette in Zukunft der Teuerung angepasst werden kann. Er will 
aber für eine solche Anpassung das Referendum vorsehen. 
Herr Vollmer hat es gesagt: Ein fakultatives Referendum für 
drei Kaffee Creme, das ist etwas weitgegangen. 
Wir sollten uns besser die für die grossen Fragen nötige Zeit 
sparen; es wäre nicht angemessen; dass eine Volksabstim
mung durchgeführt werden müsste, wenn der Bundesrat 
diese Vignette auf 50 Franken erhöhen würde - er wird es si
cher erst tun, wenn die Teuerung pas rechtfertigt-; eine 10-
fränkige Anpassung wäre möglich; das ganze Prozedere we
gen einer Erhöhung von 40 auf 50 Franken durchzuführen -
das ist nicht verhältnismässig. Ich bitte Sie dringend, hier der 
Minderheit der Kommission zu folgen. 
Der Antrag Dreher war der Kommission nicht bekannt Herr 
Dreher will wie der Bundesrat die Anpassung ari die Teuerung, 
aber mit fakultativem Referendum. Das ist, wie gesagt, ein 
neuer Antrag, der nicht auf der Fahne vorzufinden ist 
Der Ständerat will wie Herr Dreher zwar das fakultative Refe
rendum, aber nicht Anpassung an die Teuerung, sondern An
passung an die Strassenverkehrskosten. 
Der Bundesrat beantragt Ihnen, den Antrag Dreher abzuleh
nen und d~m Antrag der Kommissionsminderheit Hämmerte 
zu folgen. 
Noch zu Herrn Giezendanner: Die vignettenpflichtlgen Fahr
zeuge, Herr Giezendanner, wiesen in der Periode 1985 bis 
1989 eine Unterdeckung von durchschnittlich etwa 3 Prozent 
aus; ohne Vignette wären es etwa 8 Prozent gewesen. Damit 
habe ich Ihre Frage oder Bemerkung auch richtiggestellt 
Ich bitte l:>ie, an die 10 Franken zu denken und zu überlegen, 
ob es Sinn macht, wegen 1 0 Franken eine Volksabstimmung 
durchzuführen. Wenn Sie der Kommissionsmehrheit folgen, 
dann werden Sie diese Abstimmung sicher noch erleben, 
denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sich gewisse Parteien 
diese Möglichkeit entgehen lassen. 
Ich bitte Sie dringend, der Kommissionsminderheit zuzu
stimmen. 

Abstimmung- Vota 

Eventuell -A titre prel/minalre 
Für den Antrag der Mehrheit 
FürdenAntrag Dreher 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

' Zlff. II Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. II al.2 
Proposition de Ja commissioo 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

74Stimmen 
62Stimmen 

An den Ständerat~ Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 19.40 Uhr 
La seance est levee a 19 h 40 



Votations finales 1452 

92.012 

Strassenbenützungsabgaben. 
Verlängerung und Neugestaltung 
,Reäevances sur l'utilisation des routes. 
Prorogation et refo.nte 

Siehe Seite 884 hiervor - Voir page 884 ci-devant 
- Beschluss des Ständerates vom 14. Juni 1993 
Decislon du Conseil des Etats du 14 juin 1993 . 

1. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Schwer
verkehrsabgabe · 
1. Arrete federal concernant la prorogatl9n de la rede
vance sur le trafic dtrs polds lourds · 

Schlussabstimmung - Vote finf!.I 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

107Stimmen 
•27Stimmen 

2. Bundesbeschl~ss über die Weiterführung der Natlonal-
strassenabgabe -
2. Arrete federal concernant la prorogatlon de la rede
vance pourl'utlllsatlon des,routes nationales 

Schlussabstimmung - Vote final· 
Für Annahme des Entwl!rfes 
Dagegen 

116Stlmmen 
19Stimmen 

3. Bundesbeschluss über die Einführung einer lelstungs
abhänglgen.Sctiwerverkehrsabgabe 
3. Arrete federal concernant rlntroductlon d'une rede
vance sur le trafic des poids lourds liee aux prestatlons 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

104Stimmen 
37Stimmen 

N 18 juin 1993 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 

Seance du 

28.04.1993 
14.06.1993 
18.06.1993 (Schlussabstimmung) 

28.04.1993 
14.06.1993 
18.06.1993 (Vote final) 
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Strassenbenützungsabgaben. 
Verlängerung und Neugestaltung 
Redevances suf t'utilisation des routes. 
Prorogation et refonte · 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 27. Januar 1992 (881, 11729) 
Message et projets d'arr6tes du 27 Janvler 1992 (FF 11725) 
Beschluss des Nationalrates vom 1-7. März 1993 
Decision du Conseil national du 17 man.1993 

Küchler, Berichterstatter: Obwohl wir es beim heutigen Ge
schäft _über die Strassenbenützungsabgaben grundsätzlich · 
mit drei. verschiedenen, separaten Vorlagen zu tun haben, ste
hen diese doch in einem engen sachlichen Zusammenhang 
miteinander, weshalb es sich rech,:fertigt, die Eintretensde
batte über die Beschlussentwürfe A, B und C gemeinsam zu 
führen. 
Der Beschlussentwurf A möchte die Erhebung der bisherigen 
Schwerverkehrsimgabe verlängern; der Beschlussentwurf B 
will die bisherige Autobahnvignette weiterführen, und Be
schlussentwurf C will die Verfassungsgrundlage für die spä
tere Einführung einer leistungs- oder verbrauchsabhängigen ' 
Schwerverkehrsabgabe schaffen. 
Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Vorlagen nicht nur 
verkehrspolitischer, sondern ebensosehr finanzpolitischer 
Natur sind Gerade in letzterem Zusammenhang mussten wir 
ja vor wenigen Tagen erfahren, dass sich die Staatsrech
nung 1992 noch trister als erwartet präsentiert, schliesst sie 
doch mit einem Defizit von etwa 4 MIiiiarden Franken ab. Auch 
in den kommenden Jahren drohen uns weitere jährliche Defi
zite in Milliardenhöhe.. 
Als Parlament sind wir aufgerufen, jede sich bietende Gele
genheitwahrzunehmen, um dem Bund nicht nur seine bisheri
gen Einnahmenquellen zu garantieren, sondern diese wenn 
immer möglich sogar zu verbessern. Vor diesem finanzpoliti
schen Hintergrund sind also die heutigen drei Vorlagen über 
die Verkehrsabgaben zu betrachten. · 
Sodann haben neueste verkehrspolitische Veröffentlichungen 
ergeben, dass der Strassengüterverkehr - trotz Rezession -

. im Jahre 1991 neue Rekordwerte aufweist Die Gütertrans
porte zwischen Nordeuropa und Italien beispielsweise sind 
auf den Rekordstand von rund 94 Millionen Tonnen angestie
gen, wobei bemerkenswert ist, dass der in- und ausländische 

Güterverkehr auf der Strasse sowie die eindeutig att!aktiveren 
ausländischen Bahnen zulegten, während die Schweizer Bah
nen deutlich an Terrain einbüssten. 
Wollen wir aber die Konkurrenzfäh.igkeit unserer Bahnen ge
genüber der Strasse verbessern und die Bewäl~igung dieses 
ständigen Mehrverkehrs nach unserer schweizerischen Fa-. 
gon ermöglichen, d. h. so, dass er von einem Alpenland wie 
der Schweiz überhaupt verkraftet werden kann, dann benöti
gen wir nicht nur die Weiterführung der rechtlichen Grund!~- , 
gen für die Strassenbenützungsabgaben: Wir benötigen viel
mehr die Weiterführung in einer korrigierten Fassung, die es 
uns gleichzeitig erlaubt, künftigen europäischen Entwickl1,1n
gen rechtzeitig Rechnung zu tragen. 
Daraus ersehen Sie, dass wir uns mit den heutigen Vorlagen 
an einer wichtigen, sehr heiklen und brisanten Schnittstelle 
von Finanz-, Verkehrs- und Europapolitik befinden. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass im Erstrat bei der Diskussion 

· die Emotionen hochgingen, dass ellenlange Diskussionen 
stattfanden und zahlreiche Abänderungsanträge eingebracht 
wurden. Dennoch folgte der Erstrat schliesslich in grossen Zü
gen dem Entwurf des Bundesrates. . 
Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Ihres Rates 

· hat sich an ihrer zweitägigen Sitzung vom 25./26. März 1993 
eingehend mit dem brisanten Thema befasst Und auch sie 
stimmt den bundesrätlichen Vorlagen weitgehend zu. 
Im Unterschied zu Bundesrat und Nationalrat ergänzte die 
Kommission jedoch dEm Beschlussentwurf A über die Weiter
führung der Schwerverkehrsabgabe mit einem Absatz, der 
künftig eine Anpassung der Gewichtskategorieneinteilung an, 
allfällige SVG-Aenderungen erlaubt (Art 20 Abs. 3bis [neu]). 
Ferner will die Kommissionsmehrheit die Laufzeit des Be
schlussentwurfes A befristen (Abs. 8), und sie schafft schliess
llch eine Differenz zum Nationalrat bezüglich der Teuerungs
anpassung (Abs. 3). Auf all diese Anträge werden wir in der 
Detailberatung zurückkommen. 
Nun kurz ein Wort zur kurzfristigen, speditiven Betlandlung 
dieses Geschäftes. Die beiden ersten Vorlagen, die Be
schlussentwürfe A und B, laufen bekanntlich aufgrund der sei
nerzeitigen Befristung Ende 1994 aus. Ohne neue Verfas
sungsgrundlage würden diese Abgaben anschliessend nicht 
mehr erhoben werden können. Dies kann sicher nicht die Ab
sicht des PMamentes sain. Deshalb drängt sich eine zügige, 
abschliessende parlamentarische Behandlung dieser Vorla:
gen auf, damit das Geschäft dem Volk rechtzeitig zur Abstim
mung unterbreitet werden kann. 
Gestatten Sie mir einige allgemeine Bemerkungen zu den bei
den Beschlussentwürfen A und B. Bei der Einführung dieser 
beiden Beschlüsse auf den 1. Januar 1985 wurden die heute 
geltenden Verfassungsartikel Ober die Erhebung eine~ 
Schwerverkehrsabgabe bzw. einer Nationalstrassenabgebe 
befristet 'Mit der Einführung dieser Abgaben betrat die 
Schweiz damals Neuland Die Befristung sollte ermöglichen, 
nach einer Erfahrungszeit von zelin Jahren eine Standortbe
stimmung vorzunehmen. Dieser Zeitpunkt ist inzwischen ge
kommen. 
Wir können feststellen, dass sich das Abgabesystem nach a~
fänglichen Schwierigkeiten eingespielt und grundsätzlich be
währt hat Obwohl die Abgaben bei ihrer Einführµng im In-und 
Ausland sehr umstritten waren, ist deren Akzeptanz heute 
zweifellos vorhanden. Wir alle erinnern uns noch gut daran, 
dass sich das Ausland damals gegen unsere Abgaben ge
sträubt und Retorsionsmassnahmen ergriffen hat Heute hat 
sich das Klima in Europa zugunsten von Strassenbenützungs
abgaben wesentlich verbessert

1 
So wird heute auch in der EG 

über die Einführung von Strassenbenützungsabgaben disku
tiert Ein neuer Richtlinienentwurf der EG-Kommission vom 
September 1992 will im ganzen EG-Raum Benützungsgebüh
ren zulassen. Erhoben werden sollen sie entweder in der Form 
von Autobahngebühren wie in Frankreich oder aber als Vi
gnette wie in der Schweiz Sp~ter soll ein harmonisiertes Sy
stem angestrebt werden. 
ACJch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat 
kürzlich beschlossen, zusätzlich zu einer Anhebung der Mine
ralölsteuer ab 1994 eine Autobahnvignette einzuführen, und 
zwar sowohl für Lastwagen als auch für Personenwagen. 



Redevances sur l'utilisation des routes 262 E 28avril 1993 

Solche Entwicklungen sind für uns erfreulich, wenn man an heit nachgelebt Die Kosten, die der Verkehr verursacht, hat er 
die zahlreichen Proteste denkt, die die schweizerischen Stras- gemäss dem Verursacherprinzip zu bezahlen. Dieses Prinzip 
senverkehrsabgaben nach ihrer Einführung gerade in der ist übrigens von der E~ Im Transitabkommen anerkannt wor-
Bundesrepublik Deutschland ausgelöst hatten. Diese euro- den: Diesem Abkommen hat auch das Parlament kürzlich zu-
päischen Entwicklungen bestätigen die Richtigkeit unserer gestimmt Mit der zumindest .teilweisen Umsetzung dieses 
bisherigen Verkehrspolitik - eine Verkehrspolitik, die nachhal~ Verursacherprinzips werden auch die Wettbewerbsverzerruh-
tig von unserem Departementsvorsteher vertreten wird. - gen zwischen privatem und öffentlichem Verkehr vermindert 
Einige Bemerkungen ·zu den Erträgen aus den Benützungsa,b- Deshalb sind die . Verfassungsbestimmungen bezüglich 
gaben und zur Strassenrechnung: Die Schwerverkehrsab- Schwerverkehrsabgabe und bezügliph Autobahnvignette 
gabe erbringt gegenwärtig etwa 140 Millionen Franken jähr- grundsätzlich zu erneuern und die Abgabesätze der Teuerung 
lieh. Davon entfallen etwa 17 Prozent auf die. ausländischen anzupassen. - . · . 
Fahrzeuge. Der Ertrag aus der Autobahnvtgnette l:)eläuft sich Welches sind nun die ziele der beiden Beschlussentwürfe A 
heute auf über200 Millionen Franken; davon stammt rund die und B? Die Beschlussentwürfe A und B beinhalten folgende 
Hälfte von ausländischen Fahrzeugen drei Hauptanliegen: . 
Die jährlichen Zuwachsraten von gegen 5 Prozent liegen of- 1. Sie wollen 1die Abgaben über das Jahr 1994 hinaus In der 
fensichtlich über den Steigerungen ,der. entsprechenden bestehenden und akzeptierten Form verlängern. Obwohl die 
Strassenverkehrssegmente, woraus wiederum auf eine zu- pauschale Schwerverkehrsabgabe später durch eine lei-
nehmende Akzeptanz der Abgaben geschlossen werden stungsabhängige Schwerverkeh~bgabe abgelöst werden 
kann. Sowohl der Erstrat als auch Ihre vorberatende Kommis- soll und somit der Beschlussentwurf A eigentlich nur eine 
sion wollen den Strassetwerkeh.r auch inskunftig zur Finanzle- Uebergangslösung darstellt, soll dieser nach Auffassung der 
rung seiner Wegekosten heranziehen Selbst unter Berück- Kommissionsmehrheit dennoch pefristet werden. Wir werden 
sichtigung der heutigen Abgaben decken nämlich gemäss un- uns in, der Detailberatung mit dieser Thematik a.useinanderzu-
serer bisherigen Strassenrechnung weder der 5Jrassengüter- 1 setzen haben. 
noch der Strassenpersonenverkehr ihre 'Wegekosten -von. 2. Neu werden künftig-eine Zweckbindung der Ertrage und 
Dies, obwohl gemäss heutiger Strassenrechnung die soge- eine Ertragsbeteiligung der Kantone vorgesehen. Die bis 
nannten externen Kosten und Nutzen des Strassenverkehrs heute fehlende Zweckbindung hat im In- und Ausland immer 
nicht erfasst sind. · wieder Kritik hervorgerufen, weil diese Abgaben als vorausset-
Unter externen r<osten können wir beispielsweise die unge- iungslos geschuldete $teuer betrachtet wurden. Mit der 
deckten Unfall- und Emissionskosten Oder aber die Kosten für . Zweckbindung tragen wir also nicht nur der bisherigen Kritik, 
Bodenbeanspruchung usw. verstehen. sondern auch dem Transitabkommen mit der EG Rechnung. · 
In diesem Zusammenhang hat die Kommission aber mit Be- Es soll also künftig de_r Abgabechwakter hervorgestrichen 
friedigung zur Kenntnis genommen, dass das zuständige De- werden. · 
partement bestrebt ist, so rasch als möglich die erforderlichen · Gleichzeitig können die Mittel, die der Strassenverkehrsteil
. Unterlagen zu beschaffen, um künftig auch die sogenannten - nehmer aufbringt, künftig analog dem Ertrag des Zollzuschla-
externen Kosten In die Strasse,nrechnung mit einbeziehen zu ges gemäss Artikel 36ter der Bundesverfassung verwendet 
können. Die Kommission IE!gt Wert auf diese Feststellung und werden, d. h. nicht bloss für reine, eigentliche lnfrastrukturko-
auf diese Zusic!'lerung. , · _ . . sten, sondern auch für Umwelt- oder Lärmschutzmassnah-
Wie Sie alle aus einer Zuschrift vom 16. Aprll 1993 des Astag, men, für Schutzbauten gegen Naturgewalten oder zur Förde-
des Schwelzerischeh Nutzfanrzeugverpandes, entnehmen rung des Huckepackverkehrs. . \ 
konnten, widersetzt sich dieser vehement eine.r Erhöhung der Die Zweckbindung gemässArtikel 36ter hat überdies den Vor-
Schwerverkehrsabgabe, indem er behauptet, zusammen mit teil, dass aucti die Kantone an den Erträgen aus den Abgaben 

, der eben beschlossenen Treibstoffzollerhöhung wü~de die . künftig partizipieren können. Diese Beteiligung der Kantone 
künftige 'Erhöhung der Strassenbenützungsabgaben insge- führt immerhin zu einem gewissen regionalpolltischen .Aus-
samt eine Ue~erd~ckung der Strassenkategorienrechnung gleich - ein Anliegen, das in unserem Rat ja immer wieder be-
ergeben. tont wird. 
Diesen Schlussfolgerungen kann ich nicht folgen. Trotz der 3. Das dritte Ziel und Hauptanliegen ist, dass die Abgabesätze 
kürzlich erfolgten Treibstoffzollerhöhung um 20 Rappen pro der seit 1985 aufgelaufenen Teuerung angepasst werden. Der 
Liter benötigen wir auch die auf den 1 .. Januar 1995 vorgese- Bundesratsoll künftig die Abgabesätze auf dem Verordnungs-
henen erhöhten Strassenbenützungsabg~en. Wesh·alb? In · weg der Teuerun9 anpassen können. Ueber diese Anpas, 
den nächsten Jahren werden beim Strassenverkehr grosse sungskompetenz werden wir uns ebenfalls noch in der Detail-
Aufgaben und Auslagen auf uns zukommen; diese müssen al- beratung unterhalten müssen. 
lesamt aus der iifreibstoff:zollkasse bestritten werden. Denken Aus den aufgezählten drei Zielsetzungen ersehen Sie, dass es 
wir an die rasche Fertigstellung des gesamten restlichen Na- also-abgesehen von den Anpassungen 13:n die Teuerung und 
tionalstrassennetzes. Diese Aufgabe beansprucht nach einer · die Zweckbindung - heute in den Beschlussentwürfen A und 
,Information, die wir in der Kommission erhalten haben, noch B nur um die Verlängerung der bereits existierenden und voll 
etwa 20 Milliarden Franken Denken wir an die enormen Ko- akzeptierten Abgaben geht Ausschliesslich darüber gilt es im 
sten für den künftigen Unterhalt und die kostspielige Errieue- Zusammenhang mit diesen beiden Beschlussentwürfen zu 

· rung der inzwischen alternden Nationalstrassenteilstücke und diskutieren. Erst beim Besohlussentwurf C beschreiten wir 
der Nationalstrassentunnelsl Nicht zu vergessen ist der Bau Neuland. · 
der Neat, der zu 25 Prozent aus Treibstoffzoll mitteln finanziert Zum Beschlussentwurf C liegt ein Nichteintretensantrag sei-
werden soll. _ tens einer Kommissi_onsminderhelt vor, aligefuhrt von Herrn 
Die Bauteuerung wird auch in den kommenden Jahren zuneh- Kollege Loretan. Ich begründe mm den Antrag der Kommis-
men. Zu beachten ist ferner, dass der Bund dem gesamten sionsmehrhelt auf Eintreten auf diesen Beschlussentwurf. Die 
Strassensektor für die Finanzierung der Nationalstrassen an-. Kommissionsmehrheit beantragt lhnen Eintreten auf den Be-
färiglich grosse Beträge vorgeschossen hat Elrie allfällige schlussentwurf C, denn dieser bildet nach unserer Auffassung 
kurzfristige Ueberdeckung würde also nur eine Kompensation einen Eckpfeiler unserer. künftigen Verkehrspolitik. Die iei-
dieser Vorschüsse darstellen. stungs- oder verbrauchsabhängige Schwerverkehrsabgabe 
Sie sehen: Eine teuerungsbedlngte Anpassung ist heute · soll nämlich zum gegebenen Zeitpunkt das heutige, pau
durchausberechtigt,dadieentsprechendenKostenausgewie- -schale und zugegebenermassen mit gewissen Mängeln be-
sen sind Eine zusätzliche Inanspruchnahme allgemeiner Bun- haftete Abgabesystem ersetzen. 
desmittel für den Strassen bau wäre angesichts der leefen Bun- Mit diesem künftigen Systemwechsel -lassen sich wiederum 
deskasse nicht nur nicht zu verantworten, sondern geradezu folgende Ziele realisieren: · . · · . 
fatal; solches kann bestimmt nicht ernsthaft erwogen werden. 1. kann das \lerursacherprir,zlp optimaler als bisher verwirk-

. Mit der Weiterführung der bisherigen Strassenbenützungsab- licht werden; Fahrzeuge, die viel fahren, zahlen bedeutend hö-
, gaben wird auch dem Prinzip der sogenannten Kostenwahr- · hereAbgaben als Fahrzeuge, qie wenig fahren; 

1 
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2 wird die Zahl der Leerfahrten vermindert, indem ein zusätzll; ich zum vorliegenden Geschäft über die Verlängerung der 
c-h,er Anreiz geschaffen werden soll, die Auslastung der Last- StrassElnbenützungsabgaben nur noch sagen: Der Krug geht 
wagen weiter zu optimieren; unnützer Verkehr wird also zu- zum Brunnen, bis er bricht; der Bundesrat holt Mehreinnah-
rückgebunden; men aus dem Verkehr, bis er vom Volk gestoppt wird. Der Bun-
3. erjau bt diese leistungsabhängige Abgabe auch, dem Stras- desrat verlangt ganz eindeutig zuviel auf einmal. Die kumulier-
sengüterverkehr nebst den ungedeckten Wegekosten schritt- ten Begehrlichkeiten überschreiten in dieser Vorlage die Reiz-
weise einen Teil der sogenannten externen Kosten - also schwelle des Erträglichen, nämlich: 
Lärm, Luftbelastung, Unfälle, Gebäudeschäden usw. - unter 1. Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe; 
gleichzeitiger Anrechnung der sogenannten externen Nutzen 2 Erhöhung der Autobahnvignette; 
anzulasten; · 3. Zementierung von Autobahnvignette und Schwerverkehrs-
4. kann mit dieser künftigen Abgabe auf wirksame Art Umwelt- abgabe in der Verfassung, indem neu keine Befristung mehr 
schutz betrieben und ein Beitrag zur Luftreinhaltung geleistet vorgesehen ist; 
werden; 4. totale Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundesra-
5. soll die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe eine tes, indem dieser neu Autobahnvignette und Schwerverkehrs-
flankierende Massnahme zur Auslastung der Nauen Eisen- abgabe erhöhen kann, ohne Parlament und Volk auch nur zu 
bahn-Alpentransversale darstellen; es soll eine vermehrte Ver- fragen; · 
lagerung des Fernschwerverkehrs auf die Schiene erreicht 5. beim Bundesbeschluss über die Einführung einer lei-
werden. stungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (Vorlage C) wird 
Die Einführung dieser Abgabe muss aber - das möchte ich versucht, auch noch Verfassungsrecht auf Vorrat zu schaffen. 
betonen - in enger Uebereinstimmung mit der EG erfolgen, Diese Blankoscheckausstellung auf der ganzen Linie an den 
denn der Verkehr ist heute international ausgerichtet Ein Al- · Bundesrat kann ich in dieser Form nicht unterschreiben. Ich 
leingang der Schweiz würde offensichtlich den Verkehrsfluss behalte mtr deshalb vor, falls der Entwurf des Bundesrates die 
stören und Friktionen sqhaffen - dies ;zum Nachteil unserer Parlamentshürde unverändert passiert, im Vorfeld der Volks-
schweizerischen Wirtschaft abstimmung gegen diese Vorlage anzutreten. Dies würde mir 
Eine international abgestimmte leistungsabhängige Schwer- um so leichter fallen, als vor allem die kleinkarierte, unmo-
verkehrsabgabe gewährleistet auch eine Gleichbehandlung derne und tourismusfeindliche Autobah'nvignette im Zeitalter 
der in- und ausländischen Fahrzeuge. Aber die konkrete Aus- des grösser werdenden Europas aus grundsätzlichen Ueber-
gestaltung der leistungs- oder :verbrauchsabhängigen legungen überhaupt in Frage gestellt werden müsste. 
Schwerverkehrsabgabe muss der späteren Ausführungsge-
setzgebung vorbehalten bleiben. Heute geht es einzig und al- Loretan, Sprecher der Minderheit: Ich .werde ins gleiche Horn 

. lein darum, mit dem Beschlussentwurf C rechtzeitig eine Ver- stossen wie Kollege Büttiker. 
fassungsgrundlage zu schaffen, um damit einen Zeitvor- Der Bundesrat begründet in seiner Botschaft (Seite 25) seine 
sprung zu erzielen. Sobald nämlich die EG ihren Entscheid zur Absicht, schon jetzt - parallel mit der Weiterführung und Ver-
Ausgestaltung der Strassenbenützungsabgaben getroffen teuerung der bestehenden Schwerverkehrsabgabe - einen 
hat, sind wir aufgrund der vorhandenen Verfassungsgrund- neuen Verfassungsartikel für eine leistungsabhängige 
lage jederzeit in der Lage, unverzüglich auch die erforderliche Schwerverkehrsabgabe vorzuscl11agen, vor allem mit der Not-
Ausführungsgesetzgebung zu erlassen. wendlgkeit, auf diesem Gebiet ein europapolitisches Signal 
Entgegen den in der Kommission vorgebrachten Befürchtun- auszusenden. 
gen schaffen wir also mit dem Beschlussentwurf C nicht «Ge- Solche «Euro»-Signale mit ungewisser Wirkung werden in die
setze auf Vorrat». Das Parlament behält nämlich auch mit der sen Tagen häufig ausgesendet Nach Meinung des Bundesra
Verabschiedung des Beschlussentwurfes C seine völlige tes soll das Schweizervolk mit dem Erlass einer neuen, verfas
Handlungsfreiheit, und auch das Volk wird nach der Gutheis- sungsrechtlichen Kompetenznorm den Willen unseres Lan-
sung derVerfassungsgrundlage_gemäss Beschlussentwurf C des nach aussen unterstreichen, diese neue Abgabe mit der 
nicht ausgeschaltet Ueber das Gesetzesreferendum bleibt EG abzustimmen. Es soll damit Im weiteren bekräftigt werden, 
nämlich auch hinsichtlich der erforderlichen Ausführungsge- dass möglichst bald eii:ie leistungsabhängige Schwerver~ 
setzgebung der letzte Entscheid nach wie vor beim Volk; das kehrsabgabe eingeführt wird · 
muss mit aller Klarheit hervorgehoben werden. Ein weiteres Argument des Bundesrates ist der Zeitgewinn. 
Mit der Gutheissl!ng des Beschlussentwurfes C setzen wir Dieser sei zu realisieren, um es unserem Land zu ermögli-
aber heute gleichzeitig das erforderlicl')e Zeichen dafür, dass chen, die Koordination mit dem vergleichsweise weniger zeit-
wir effektiv gewillt sind, baldmöglichst eine lelstUngsabhän- aufwendigen Gesetzgebungsverfahren der EG sicherzu-
glge Schwerverkehrsabgabe in Uebereinstimmung mit dem stellen. 
Ausland zu erheben. Die gute Absicht des Bundesrates soll keineswegs bestritten 
Aus all dem Gesagten heraus beantragt Ihnen die vorbera- oder In Misskredit gebracht werden. Dass der Uebergang vom 
tende Kommission einstimmig, auf die Beschlussentwürfe A heutigen, pauschalierenden und damit da und doi:t ungerech-
und B einzutreten. Die Mehrheit der Kommission beantragt lh- .. ten System de~Schwerverkehrsabgabe zu einem leisturgsab
nen, den NichteJntretensantrag der Minderheit. (Loretan) zum . hängigen System irgendeinmal kommen muss, ist unbestrit
Beschlussentwurf C abzulehnen und auf diesen Beschluss- ten. Ebenso unbestritten ist, dass dieser Ueberga:ng dereinst-
entwurf C ebenfalls einzutreten. bezogen auf die Zukunft - europakonform sein muss. Dazu 
Ich glaube, dass es mit dem Eintreten und der Zustimmung zu verpflichtet uns auch das Transitabkommen zwischen der EG 
diesem finanz- und verkehrspolitischen Paket heute gleichzei- und der Schweiz vom Oktober 1991. 
tig um ein verkehrspolitisches Bekenntnis geht: dass wir näm- Aber weder europäisches Recht noch zwingende Vorgaben 
lieh _bereit sind, die Geltungsdauer der l')eLitigen Abgaben zu unserer eigenen Rechtsordnung können uns dazu bringen, 
verlängern und gleichzeitig die Grundlagen für neue, mo- den Verfassungsartikel 36quater (neu) BV, wie ihn der Bun-
derne, leistungs- oder verbrauchsabhängige Verkehrsabga- desrat mit dem Beschlussentwurf C jetzt vorschlägt, heute 
ben zu schaffen.· schon zu beschliessen und ihn Volk und Ständen -wie es cf-
Es geht aber auch um die Fortführung unserer im In- und Aus- fenbarvorgesehen ist- gleichzeitig mit der Weiterführung der 
land bewährten, konsistenten Verkehrspolitik, die die ökologi- bestehenden . Schwerverkehrsabgabe sowie der National
sehe Verantwortung und die ökonomische Vernunft miteinan- strassenabgabe vorzulegen. 
der verbindet, wie sich jeweils der Herr Bundespräsident aus- Ich bezweifle sehr, dass der Bürger im Moment, da er über die 
zudrücken pflegt Weiterführung und die Erhöhung bestehender Belastungen 

für ein Ja an die Urne gebeten wird, Verständnis für Verfas
Büttlker: Nach der Zustimmung von \iolk und Ständen zur sungsgesetzgebungaufVorrat-initunLekar,nten,neuenund 
Treibstoffzollerhöhung am 7. März 1993 und der bereits erfolg- wohl noch höheren Belastungen - aufbringt Da wird ihn die 
ten Ankündigung neuer Steuern und Abgaben durch den Bun- Möglichkeit des fakultativen Referendums gegen die spätere 
desrat im Sinne eines «Einnahmenspiels ohne Grenzen» kann Gesetzgebung kaum zu einer anderen Meinung brin!;Jen. Er 
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wird eben dann zu allen drei Vorlagen dieses Multipacks nein tenznorm für eine Ieistungsabhängige Schwerverkehrsab-
sagen .. Das will der Bundesrat wohl zuletzt . gabe gestattet Deren Ausgestaltung soll auf Gesetzesstufe er-
Ich frage Sie: Ist es klug, ein Scheitern der an sich-von wichti- folgen, weshalb.-'- so ist es in der Botschaft nachzulesen - de-
gen Details abgesehen.:.. unbestrittenen Vorlagen A und B, vor ren Auswirkungen heute nur generell und lediglich in den gro-
allem die Weiterführung der heute geltenden Ordnung, zu ris- ben,Jeridenzen dargelegt werden können. Für eine detaillierte 
kieren, hur weil man partout gleichzeitig die leistungsabhän- Darstellung wird auf die Ausführungsgesetzgebung· verwie-
gige Schwerverkehrsabgabe in -der Verfassung verankern sen. So bleibt es vorläufig auch in bezug auf die Auswirkungen 
will? Würde-sich da nicht eher ein zweistufiges,,zeitlich g~taf- auf dle Berg- und Randgebiete bei ein paar allgemeinen Fest-
feltes Vorgehen empfehlen? Ich bin die$8r Meinung. stellungen~ · . . . · 
Diese Fragen und meine Antwort darauf haben mich zu mei- Immerhin schlägt d1;1r Bundesrat vor, die Auswirkungen der 
nem Nichteintretensantrag zum Beschlussentwurf C veran7 Abgabe in Berg- und Randgebieten zu überpryfen. Auch 
lasst, welcher von drei Kollegen aus der Kommission unter- könnte dann ein Ausgleich bei der Beteiligung am Reinertrag 
stützt wird Es sind also nicht grundsätzliche Einwände, son- erfolgen, wenn es sich zeigen sollte; dass die Abgabe diese 
dern politische, taktische Ueberlegungen, die mich zu diesem Gebiete benachteiligen könnte. Das ist nach meinem Dafür-
Antrag geführt haben. Diese müssen im Vordergrund stehen, halten ohne Zweifel der Fall. 'Denn der Anteil der Schienen-
insbesondere auch deshalb, weil-wie Kollege Büttlker ausge- transporte von und nach diesen Regionen liegt wesentlich un
führt hat - dem steuerpolitischen Feld grössere Umackerun- ter den Vergleichszahlen der übrigen Regionen. . 
gen bevorstehen. In den Berg- und Randgebieten sind immer wieder überdurch-
Wirwissen alle, wi.e heikel es werden wird, die Zustimmung der sohnittlich lange Zufahrtsstrecken zu bewältigen, und die Ver-
Stimmbürgerschaft zur Umstellung von der Warenumsatz- sorgung ist in weiten Teilen nur mittels Strassentranspbrten 
steuer zur Mehrwertsteuer :zu erlangen, dies besonders dann, möglich, weil Schienenanscblüsse fehlen .. 
wenn mit dem Systemwechsel gleichzeitig mehr Einna~men So kommt es dann dazu, dass in entlegenen Talschaften - ich 
für die Bundeskasse und.anderes «Seigemüse» damitverkop- . nimne eine periphere Talschaft par excellence, das Münster-
pelt werden sollen. . tal-, in Talschaften also, die infolge der grossen Entfernungen 
Nicht genug: In den letzten Wochen sind erneut Absichten zu den Zentren auf billige Treibstoffpreise angewiesen wären, 
und Projekte für neue Steuern. und Abgaben im Bereich der gerade das Gegenteil zutrifft und Höchstpreise zu bezahlen 
Energie und der Luftreinhaltung in die Oeffentlichkeit gedrun- sind.. • , · ' 
gen, so eine allgemeine Energiesteuer und/oder eine C02- 1 Ich ersuche deshalb in Würdigung dieses Sachverhalts um 
Steuer - und was der Projekte noch mehr sind. Da kann von eine bundesrätliche Bestätigung der in der Botschaft enthalte
Koordination im Bundeshaus kaum mehr die Rede· sein, im · nen Anc;!eutung, wonach eine Benachteiligu!lg dieser Gebiete 
Gegenteil: Man kommt manchmal um .den Eindruck nicht nicht die Folge sein darf und dass nötigenfalls ein Ausgleich . 
herum, dass Bundesrat und Verwaltung alles tun, um dem im Rahmen der Beteiligung am Rein~rtrag zu verwirklichen ist , 
Stimmbürger und Steuerzahler den Schim,mel scheu zu ma- Di.es vorausgesetzt; bin ich für Eintreten auf alle drei Vorlagen. 
chen. Oder hat das «Wunder» der Treibstoffzollerhöhung den 
Bundesrat übermütig gemacht? Er muss die Frage selber be- Blslg: Kostenwahrheit, gleich lange Spiesse, Beseitigung der 
antworten. . 

1 
Wettbewerbsverzerrungen, Verursacherprinzip sind Zielset-

Ich bin für Eintreten auf die Beschlussentwürfe A und B. Ich zungen, die offenbar nicht so leicht umgesetzt werden kön-
pläcliere aus den dargelegten Gründen für Nichteintteteh auf nen, wie man allgemein annimmt, zumindest nicht im Stras-
den Beschlussentwurf C. Bel den Beschlussentwürfen A und senverkehr. Wäre dies ohne weiteres möglich, wären wir uns 
B unterstütze ich allerdings die Kollegen. Büttiker und Bühler wohl rasch einig - vor allem bei den Beschlu$Sentwürfen A 

, Robert, was die Weiterführung der heutigen Abgabeordnung, und B, geht es doch bei diesen lediglich üm Verlängerungen 
· die Kompetenz zur Erhöhung der Abgaben und die Befristun- und Anpassungen. Wenn nun aber die Grundlagen nicht über 

gen betrifft · ' alle Zweifel erhaben sind, ist eine Anpassung an die Teuerung 
auch nicht ohne Vorbehalte möglich. 

Gadlent: In den meisten Ländern haben sich heute Strassen- . Von welcher. Teuerung ist hier die Rede, wenn nicht von der 
benützt.ingsabgaben in der einen oder anderen Form eing&- Strassenverkehrsko,sten-Teuerung? Diese hat mit der Lebens-
spielt; das ist eine Tatsache. Str~enbenützungsabgaben kostenteuerung - wenn überhaupt - nur am Rande zu tun. 
sind zu Recht auch so lange beizubehalten, als der private Ueber eine Berechnung der Teuerung bezüglich Bau und un~ 
Strassenverkehr die von ihm Vßrursachten Kosten nicht depkl · terhalt von Strassen verfügen wir nicht - noch nicht-, und die 
Mit den neuen Beschlussentwürfen soll diesem Grundsatz einzig verf9gbaren Lebens- und Wohnbau~ostenindizes wei-
nachgelebt werden. Ich kann deshalb die Bedenken meiner chen vielfach voneinander ab,, vor allem im jetzigen Zeitpunkt 
Vorredner nicht teilen. sogar recht deutlich. Wo bleibt da die Kostenwahrheit? 
Je nach Aufrechnungsart der Kosten des privaten Verkehrs Die Strassenbenützungsabgaben sind eingeführt, und nur 
kommt man heute - mit Ausschluss der externen Kosten und wenige penken ernsthaft daran, diese wleder .aufzuheben, Die 
Nutzen-, was den Kostendeckungsgrad anbelangt, zwar zum Anwendungsphase hat aber klar gezeigt, dass Unschönhei-
Teil zu recht unterschiedlichen Zahlen. Die sorgfältige Ana- fen vorkommen, um nicht von Unkorrektheiten zu sprechen. · 
lyse, wie sie von der Kommission. gefordert wird, ist deshalb Jetzt hätten wir die Gelegenheit, diese auszumerzen. 
am Platz und angezeigt Eine leistungsabhängige Abgabe als In den vorliegenden Beschlussentwürfen ist in dieser Aich-
flankierende Massnahme zur Neat, wie sie für den Schwerver- tung aber nichts,zu finden. Anhänger-und Sattelzüge von glei-
kehr geplant ist, ist sicher bevorzugt zu behandeln, falls Ko- eher Tonnage werden beispielsweise nach wie vor ungleich 
sten und Nutzen genau aufrechenbar sind Lind. deren Berück- behandelt, obwohl sie vergleichbare Kosten verursachen. Die 
sichtigung europaweit eingeführt wird. Dem Kriterium der jährlichen Abgaben differieren um bis zu 1000 Franken oder 
gleich langen Spiesse ist dabei unbedingt Rechnung zu tra- 25 Prozent; Anhänger werden nach wie vor unverhältnismäs-
gen und der Beteuerung, dass eine Anpassung der Abgaben. sig belastet Diestrifftvorallemfürdieselten benütztenAnhän-
in Abstimmung mit den EG-Ländern gesehen wird, nachzule- ger zu, wie sie im Baugewerbe im Einsatz stehen. 
ben. Die Schweiz hat .hier eine gewisse Plonierrolle gespielt. Nachdem der Nationalrat eine Korrektur dieser Unstimmigkei-

. und allmählich setzt sich in Europa' der Gedanke durch, dass ten abgelehnt hat und auch unsere Kbm)'Tlission diesbezüg-
wir der Kostenwahrheit in diesem wichtigen eereicti vermehrt lieh bei der Vorlage bleiben will, begnüge ich mich als Korn-
nachkommen sollten. · , · misslonsmitglied mit einem kritischen .Hinweis. Befriedigend 
Es ist positiv, dass die Beschlussentwürfe die Zweckbindung· ist für mich dfe Sache allerdings nicht Den Antrag Bühler Ro-
der Strassenbenützungsabgaben in den Vordergrund stellerJ bert bewerte ich in dieser Beziehung als das kleinere Uebel. 
und die Kantone damit auch von den Erträgen profitieren Etwas mehr liegt bezüglich der vorgeschlagenen Teuerungs-
können. · anpassung auf dem Verordnungsweg und einer (fehlenden) 
Als Vertreter des territorial grössten Bergkantons sei mir im Befristung drin. ' 
Rahmen des Eintretens ein Wort zur Einführung der Kampe- Erstere will der Nationalrat dem Referendum unterstellen, und 
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eine starke Minderheit der ständerätlichen Kommission teilt 
diese Meinung. Meine eingangs gemachte Feststellung, dass 
wir über keine Daten bezüglich Strassenbaukostenteuerung 
verfügen, rechtfertigt es sicher, dass wir dem Bundesrat 
keinen Blankoscheck zur Anpassung der Teuerung auf denf 
Verordnungsweg ausstellen, wissen wir doch nicht einmal, 
von welcher Teuerung die Rede ist Da passt die vom National
rat beschlossene Abänderung schon eher in die politische 
Landschaft 
Wenig Verständnis bringe ich für die fehlende Befristung in 
den Beschlussentwürfen A und B auf; dies vor allem, weil mei

. nem Einwand bezüglich fehlender Kostenwahrheit In der 
Kommissionsberatung nicht widersprochen werden-konnte. · 
Die Tabelle auf Seite 42 der Botschaft (Anhang 1) zeigt un
missverständlich, wo die Sünder in Sachen Unterdeckung der 
Wegekosten zu suchen sind. Es ist dies nur in wenigen Kate
gorien der Schwerverkehr, vor allem nach dem positiven Ab
stimmungsresultat vom 7. März 1993. 
Letztlich tnu~ auch ich die Verfassungsgebung auf Vorrat im 
Beschlussentwurf C als Servitut für eine Volksabstimmung be
-.yerten, Ist doch das Vorgehen der EG noch völlig offen und 
der Souverän nicht so bundesratsgläubig, wie man es viel
leicht gerne hätte. 
Die drei Beschlussentwürfe sind verkehrsmässig, fiskalisch 
und mit det Kostenwahrheit begründet Gerade mit der Ko
stenwahrheit ist es aber nicht weit her, und es empfiehlt sich, 
bei den heutigen Entscheidungen die Volksabstimmung Im 
Auge zu b'3haiten. 
Ich votiere darum für Eintreten, unterstütze aber den Antrag 
der Minderheit Büttlker (Art 20 Abs. 3), den Antrag der Mehr
heit (Art 20 Abs.-8) und die Minderheitsanträge zu den Be
schlussentwürfen B Lind C. 

Cavelty: Ich bin für Eintreten und stimme den Vorlagen grund
sätzlich zu. Ich möchte aber drei prinzipielle Bemerkungen an
bringen: 
1. Strassenbenützungsabgaben . haben einen zweifachen 
Sinn, nämlich den Sinn der Verkehrslenkung und den Sinn der 
Finanzbeschaffl.ing. Als verkehrslenkende Massnahrnen sol
len sie dazu dienen, den Verkehr durch Verteuerung generell 
einzudämmen und von der Strasse auf die Schiene zu 
bringen. 
Ich stimme dieser grundsätzlichen lleberlegung zu, möchte 
aber bemerken, dass eine grundsätzliche Eindämmung des 
Verkehrs nur sinnvoll ist, wenn es den unnötigen Verkehr be
·trlfft Nötiger Verkehr hingegen soll natürlich nicht einge
schränkt werden. Zum nötigen Verkehr zähle ich Jenen, der 
uns Arbeit Und Verdienst bringt, namentlich - im Tourismus
land Schweiz-Im Tourismus. Es versteht sich nicht von selbst, 
dass man die Gäste, die aus dem Ausland zu uns kommen, 
um Ferien zu machen, mit einer Abgabe belastet Wenn die 
Tourlsmuskrelse dem dennoch zustimmen - und das tun 
sie -, verdienen sie für diese Haltung besondere Anerken
nung. Dass sie dies in einem Mdmenttun, wo man der übrigen 
Exportindustrie mit Sonderanstrenguhgen helfend beistehen 
möchte, muss hier besonders positiv vermerkt werden. Ich er
Innere an die Mehrwertsteuerdlskussion. 
Noch ein Wort zur Verkehrsverlagerung von der Strasse auf 
die Schiene: Eine solche V'3rkehrsverlagerung ist nur sinnvoll, 
wenn eine Alternative-vorhanden Ist Wo man keine Bahn hat, 
spielt diese Auswahlmöglichkeit nicht rnes trifft für alle bahn
losen Talschaften, besonders im Berggebiet, zu. Wenn das 
bahnlose Berggebiet den Strassenbenützungsabgaben den
noch zustimmt- und das tut es-, darf diese Haltung ebenfalls. 
positiv vermerkt werden. 
In diesem Zusammenhang ist auf Artikel 36quater gemäss Be
schlussentwurf C hinzuweisen, nach welchem - zu Recht -
«die besonderen Auswirkungen der Abgabe in Berg- und 
Rahdgebleten zu berücksichtigen» sind. Dazu gehören nach 
der. in der Kommission geführ1en Diskussion insbesondere 
die bahnlosen Talschaften. 
2 Die Hauptbegründung für die StrassenbenQtzungsabga
ben liegt in der Finanzbeschaffung. Es geht darum, das Verur
sacherprinzip weiter zu realisieren und uns näherzubringen. 
Vor allem Vdrlage C geht in d(ese Richtung. Ich stimme die-

sem Prinzip ebenfalls zu. Aber auch hier müssen gewisse 
Grenzen gesehen werden. Die Verteuerung darf nicht zur Ver
unmöglichung oder zur unzumutbaren Erschwerung von 
Grundfunktionen führen. Auch hier muss die besondere Situa
tion in den Rand- und Bergregionen berücksichtigt werden. 
Herr Kollege Gadient hat bereits auf diese Zusammenhänge 
hingewiesen. ich erwähne sie ebenfalls, um die ungeteilte 
Standesstimme von Graubünden wieder einmal zum Aus
druck zu bringen und um dadurch zu zeigen, dass es uns mit 
dem Anliegen Ernst ist Es ist ungerecht und darf nicht auf 
Dauer hingenommen werden, dass ausgerechnet die Rand
gebiete, die sonst schon schwc1ch sind, ohne Kompensation 
benachteiligt werden. Diese Bemerkung drängt sich im Ge: 
samtzusammenhang auf, ohne dass ich daraus eine Opposi-
tion gegen die Vorlagen formulieren möchte. , 
Ich bemerke dies - wie Kollege Gadient - besonders ange
sichts ~er eben erfolgten Benzinpreiserhöhung, die sich im 
Berggebiet besonders schwer niederschlägt, weil der Benzin
preis im Berggebiet an sich schon höher ist - eine Situation, 
die mir nicht ohne weiteres einleuchtet So kostet ein Liter Ben
zin im Münstertal beispielsweise volle 8 Rappen mehr als in 
Chu~ ' 
Ich sage dies in diesem Zusammenhang, um den Bundesrat 
zu bitten, in Zukunft sein Augenmerk besonders auf diese Si
tuation zu richten. Ich weiss nicht, wie man dem abhelfen 
sollte. Vielleicht, indem man mit den grossen Benzinfirmen ein 
ernstes Wort redet und von Solidarität, einem Solidaritätsbei
trag usw. spricht? Das schiene mir nötig und angebracht zu 
sein. 
3. Ich möchte auf meine Anträge bezüglich der künftigen An
passung der Ansätze aufmerksam machen. Wir werden in der 
Detailberatung darauf zurückkommen. 
Ich beantrage einen Kompromiss zwischen Mehrheit und Min
derheit, indem ich weder dem Bundesrat noch dem Volk die 
Anpassungskompetenz geben möchte, sondern dem Parla
ment, womit zur Verwesentlichung unserer Demokratie bel~e
tragen werden könnte. Im übrigen scheint es mir richtig, mögli
che künftige Anpassungen nicht nur der Teuerung, sondern 
allgemein den Strassenverkehrskosten anzugleichen, so wie 
es die Minderheit vorschlägt und wie es der Natiohalrat be
schlossen hat Damit stimme ich auch mit den Erwägungen 
des Schweizerfschen Strassenverkehrsverbandes überein. 
Alles in allem bin ich für Zustimmung unter Empfehlung mei
ner Antriige in der Detailberatung. 

M. Delalay: Le Conseil federal nous propose de proroger les 
redevances sur l'utilisation des routes nationales au moyen de 
la vignette autoroutiere et de 1a taxe sur les vehicules utilitalres, 
en creant du mäme coup une base constitutionnelle qui vise a 
l'introduction d'une taxe sur les poids lourds liee aux presta
tlons, ce qu'on appelle la taxe kilometrique. Les tarifs de ces 
deuxtaxes sont releves d'un peu plus de 30 pour cent et le pro
duit est affecte aux routes, selon le projet qui nous est pro-
posa '' 
Vous savez qu'en Suisse romandß, et speclalement dans la 
partie romande de man canton, les plus grandes reserves sont 
emises sur les distorsions de concurrence qu'entrainent les 
manipulations des taxes routieres. En ce qui concerne plus 
particulierement la redevance pour l'l:Jtilisation des routes na
tionales, le prix de la vlgnette est, me semble-t-il, raisonnable 
compare a celui des redevances autoroutieres pratiquees 
dans d'autres pays d'Europe et permet de faire. contribuer 
equitablement les etrangers qui utilisent notre reseau de rou
tes nationales aux frais de la construction et de l'entretien des 
routes. Ce sont ces considerations qui nous font accepter une 
adaptation - mäme si 33 pour cent d'augmentation me parait 
exagere -, car si chacun va a ca rythme pour proceder aux 
adaptations au 'rencherissement, nous ne sommes pas sur la 
banne voie pour jugular l'inflatiori. 
Pour ce qui est de la taxe sur le trafic utilitaire, la proposltion du 
Conseil federal consiste a la maintenir jusqu'a ce qu'elle soit 
remplacee par une redevi;mce liee aux prestations et eurocom
patible. Nous sommes ici beaucoup moins convaincus de 
l'opportunite de l'adaptation au rencherissement apres les re
centes augmentations du diese( de 22 centimes par litre, ca 
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qui fait de notre pays l'un des plus chers du monde pour ce 
type de carburant La situati_on difficile des finances federales 
que nous connalssons tous rend evidemment ces recettes in
dispensables pour la Confederation. Nous restons donc ou
verts a une augmentation de ces redevances sur le trafic rou-
tier utilitaire dans le cadre du rencherissement , 

··Mais. le gouvernement federal propose en outre, pour la 
. deuxieme phase, un nouvel article 36quater de la Constituti~n 
federale qui accorde a la Confederation la competence d'intro- . 
dtiire, en collaboratlon av_ec laCommunaute europeenne, une 
taxe liee aux prestations des vehicules. Sur ce terrain, il n'est 
pas possible de suivre le Conseil federal, car il faut bien lui rap
peleraujourd'hui que nous accepterions de lasorte une dele-
gation de competence absolument inusitee. \ 
Nous voulons bien admettre une adaptation (ies tarifs_ a des 
taux de progression qui depassent largernent le rencherisse
ment, mais des ce moment, nous voulons signifier au Conseil 
federal que Q8. commence a suffire. Le peuple vient d'accepter 
22 centimes d'augmentati_on sur les carburants pour l'es
sence et pour le dieseL Des qu'il a obtenu cette taxe supple
mentalre, au resultat de laquelle nous. avons contribue, c'est 
un nouvel effort qui est demande par le Conseil federal par 
l'augmentation de 33 pour cent des taxes routieres. Comme 
cela ne fait pas suffisamment le poids pour le Conseil federal, 
il propose une delegation illimitee de competence pour passer 
encore a d'~utres taxes seien la prestation. Alors la, je dis: On a 

, deja donne et c;a suffit .. 
L'argumentation du COnseil federal repose sur le falt que le tra
ti6 ne couvre pas les couts qu'il provoqüe. Nous n'en sommes 
pas du taut persuades depuis l'augmentation de la taxe de 
22 centimes par litre du carburant, et surtout parce que le 
campte routler est toujours et encore etabli sur des bases 
contestables qui ne tiennent pas campte de la charge provo
quee par les vehicules etrangers et qul ne prennent pas en 
consideratlon les prestations du trafic routler pour l'economie 
generale. On parle beauC9UP des frais externes, mais on ne 
parte jamais de 1.'apport dutrafic routler a l'economie ganerale. 
Nous attendons donc de volr -l'effet-de l'augmentation de la 
taxe sur les· carburants et des redevances autoroutlere~ pour 
voir si le com~e routier est couvert ou non. D'autre part, tant 
qua les bases de calcul n 'auront pas ete revues, • nous devons 
considerer que ce campte routler, comme beaucoup d'autres 
statlstiques, est pour !'heure une additlon juste de chiffres 
~ux. . 
En d'autres termes, nous acceptons aujourd'hui les adapta
tions proposees par le Conseil federal, en considerant qu'il 
s'agit, et jusqu'a plus ample informe, d'un maxlmum Nous re-

, fusons de penallser davarttage les regions peripheriques et,. 
dans le futur, nous voulons qua le Parlament garde. la maln 
pour declderde revolution de ces taxes. 
·Pour ces raisons, en ce qui concerr:ie l'adaptation des rede- · 
vances pour le traflc utllitaire, je voterai la ver'sion du Conseil 
national, car j'estlme qu'il n'est pas logique de l'indexer alors 
que nous tendons au contraire a supprimer les automatismes 
dans ce domaine. Je soutiendrai donc l'option que les rede
vances ne puissent etre adaptees a l'avenir qu'au moyen d'un 
arrete federal soumis au referendum. Nous n'avons pas le 
droit de soustraire une teile decision a la sanctiqn populaire et . 

1je ne preterai pas la main a ,,m tel coup de force. 
De meme pour l'.arrete federE1,I concernant l'introduction d'une 
redevance sur le trafic des poids lourds liee aux prestatlons, je 
me refuse une teile delegation de competence du Parlament, 

• et meme du peup!e; au gouvernement, car de deux choses 
l'une, Monsieur le President de la Confederation, ou bien le 
Conseil federal n'envisage pas dans un proche avenir l'intro
duction d'une taxe kilometrique ou ·sur la consommation et il 
ne sert a rien de lui donner cette competence extraordinaire, 
ou bien il veut les introduire le plus vite possible et je veux y 
faire obstacle tant que les couts occasionnes par la route a la 

. collectivite n'auront pas ete calcules d'une fac;on plus satisfai-
sante sur la base d'un campte routier remanie. · 
Je n'entre pas ici en matiere sur la declaration de bonne inten
tion de l'article 36quater alinea 3 de la Constitution federale, 
qui veut tenir conipte des repercussions de la r.edevance sur 

· les regions de montagne et peripheriques. J'aimerais bien sa-

voir comment ce qui sera prelev~ aupres des citoyens etdes 
entreprises pourra etre equitablement et partiellement retro
cede par le biais des Etats cantoriaux. 
Je ne voterai donc pas l'entree en matiere de l'arrete C et, 
dans le cas ou il serait finalement adopte par les Chambres fe
derales, je me refuse d'avance ~ y apporter mon appui lors de 
la consultation populaire. -

Plattner: Die beiden Strassenverkehrsabgaben, über die wir 
heute reden, haben sich in den knapp zehn Jahren seit ihrer 
Annahme durch Volk und Stände bewahrt Wie es schon ei
nige Male gesagt wurde, helfen sie mit, die notorische Unter
deckung der Strassenrechnung zu mildern; sie sind ein Bei
trag zur verursachergerechteren Belastung der Verkehrsteil
nehmer. Weil sie' seinerzeit bei der Einführung befristet wur
den, müssen sie heute verlängert und bei dieser Gelegenheit 
an die Teuerung angepasst werden. Das müsste eigentlich ein 
Routinegeschäft sein; es ist erstaunlich, dass sich nicht nur 
der Nationalrat, sondern jetzt auch der Ständerat sehr viel Zeit 
nimmt, um über diese Gebühren zu reden. · 
Die Gründe sind natürlich im Nattonalrat und im Ständerat 
nicht ganz dieselben. Es existieren im Nationalrat immer noch, 
Strassenverkehrslobbyisten, welche diese Abgaben ganz 
auslaufen lassen möchten. Sie existieren im Ständerat meines · 
Wissens nicht und haben sich auch im Nationalrat nicht durch
gesetzt· Zu reden geben offenbar die Aenderungen, die der 
Bundesrat vorgeschlagen hat und die nun auch Im Ständerat 
zu Minderhe~anträgen geführt haben. 
Die wesentliche Aenderung gegenüber einer reinen Weiter
führung ist der beantragte Bundesbeschluss C, welcher dem 
Bunde_srat die Möglichkeit gibt, später - wenn es in Abstim
mung mit anderen europäischen Ländern möglich ist- ohne 
neue Verfassungsänderung und damit verknüpftes obligatori
sches Referendum eine .fahrleistungsabhängige Schwerver
kehrsabgabe einzuführen und die jetzige Abgabe auslaufen 
zulassen. 
Für mich ist es keine Frage: Wir sollten diese Politik unterstüt
zen, denn sie ist im Konzept richtig und liegt ganz auf der Linie 
einer weiteren, noch verursachergerechteren Belastung. Zu
dem - ich bitte Sie, sich daran zu erinnern- haber:i wir uns mit 
dem Transitvertrag, den wir mit der EG abgeschlossenen ha
ben, explizit auf diese Linie festgelegt 
· In Artikel 12 des Abkommens helsst es, dass die Vertragspar
teien - auch die Schweiz - die schrittweise Einführung nach 
Möglichkeit koordinierter l,.ösungen für die Besteuerung des 
Strassenverkehrs. anstreben, und rNar dergestalt, d~ den 
l=ahrzeugen in · einer ersten Phase mindestens die Wegeko
sten und später, in einer rNeiten Phase, auch die externen Ko
sten, insbesondere die Umweltkosten, angelastet werden sol
len. Wir sind vertraglich verpflichtet und nicht nur vom Konzept 
her dazu aufgerufen~ den Strassenverkehr in Zukunft noch 
weiter zu verteuern. Denn er ist heüte - da sind sich alle einig~ 

. nicht. so stark besteuert, dass er seine Kosten, Insbesondere 
die externen Kosten, selbertrag.en würde. . . .. 
Ich erinnere Sie noch daran, dass die Neat - auch wenn sie 
noch nicht bald fertiggestellt ~in wird -oder unsere Fähigkeit, 
sie zu finanzieren, davon abhängig sein wird, dass dannzumal 
der Strassenverkehr wirklich teuer genug ist Denn wir haben 
uns ~m selben Transitvertrag verpflichtet, dass die Neat im 

• kombinierten Verkehr Preisbedingungen anbieten muss, die 
gegenüber jenen im Strassengüterverkehr wettbewerbsfähig 
•d . . 
Schon anlässlich der Diskussion des Transitvertrags habe ich 
darauf·hingewiesen,.dass wir uns dies nur leisten können, 
wenn die Strassenverkehrskosten hoch genug sind. Wenn sie 
auf dem heutigen l'Jiveau blieben, müssten wir jede Fuhre des 
kombinierten Verkehrs durch die Neat mit so vielen hundert 
Franken subventionieren, dass uns bald einmal der finanzielle 

. Schnauf ausgehen würde. Auch von daher gesehen ist jetzt 
der Moment gekommen, um damit zu beginnen, diese Stras
senverkehrskosten anzuheben., Wir müssen mit einfachen ~ö
sungen das Prinzip der Kostenwahrheit auf den Strassenver
kehr anwenden, nicht mit raffinierten, auf detaillierte Kostenbe
rechnungen abgestützten Verfahren. Die Wegekosten- Unter
halt, Verz_insung und Amortisation des Strassennetzes- müs-
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sen voll angerechnet werden, aber auch die externen Kosten; 
die Umweltkosten und andere, sogar die nichtpekuniären so
zialen Kosten müssen vollständig internalisiert werden. Die 
Summe dieser Kosten muss dem Strassenverkehr belastet 
werden. Die Erhöhung der Ansätze, die auch in der jetzigen· 
Debatte zu Kritik Anlass gibt, ist allein schon aus diesem 
Grund richtig, abgesehen davon, dass sie nicht wesentlich 
über die aufgelaufene Teuerung hinausgeht 
Ich halte fest, dass die viel zitierte freie Wahl des Verkehrsmit
tels nur dann eine freie Wahl sein kann, wenn derjenige, der 
die Wahl trifft, dies auch in voller Kenntnis der verursachten 
Kosten und des Nutzens tut Das heisst, dass diese Wahl nicht 
durch Subventionen verfälscht werden darf, wie das heute 
noch der Fall ist, sondern eine kostenwahre, marktwirtschaft
lich gerechtfertigte Wahl sein muss. Soviel zum Beschlussent
wurf C, bei dem Ich Sie um Zustimmung bitte und Eintreten für 
mich unbestritten ist 
Die andere wesentliche Modifikation der bestehenden Rege
lung, die vom Bundesrat vorgeschlagen wird, betrifft die 
Zweckbindung ,der Abgaben nach dem Modell des Treibstoff
;zollzuschlags, d h. die Einspeisung der Erträge aus den bei
den Abgaben in die Strassenkasse. Es erstaunt mich, dass 
das hier kaum zum Gesprächsthema geworden ist 
Es Ist doch bemerkenswert, dass wir in einer Zeit, in der man -

· darüber sind wir uns einig - beim Strassenbau und beim Zur
. verfügungstellen von Kapazitäten für den Strassenverkehr 
eher bremsen müsste, noch und noch Gelder zweckgebun
den in eine Strassenkasse hineingeben Dies kann längerfri
stig nur den Effekt haben, dass immer Geld da ist, um Strassen 

· zu bauen und den Strassenverkehr zu fördern. Ob das die rich
tige Philosophie ist, ist doch mindestens fraglich. 
Ich muss gestehen, dass mir diese Zweckbindung Mühe 
macht, auch wenn ich die in der Vorlage festgehaltenen Argu
mente des Bundesrates nachvollziehen kann und sie ver
stehe. Die Lösung hat neben den von mir geschilderten grund
sätzlichen Nachteilen sicher auch Vorteile, insbesondere die 
Beteiligung der Kantone und die Mittelzuweisung an den kom
binierten Verkehr; und sie hat natürlich den Vorteil, dass sie im 
Abstimmungskampf Im Vorfeld dieser obligatorischen Abstim
mung eine gewisse Erleichterung bieten wird. Ich kann mich 
hier also anschliessen, aber das geschieht zähneknirschend: 
Ich halte diese Zweckbindung politisch für nötig, sachlich aber 
im Grunde genommen für falsch. 
Ich empfehle Ihnen, auf alle drei Beschlussentwürfe einzutre
ten und die Minderheitsanträge mit einer Ausnahme abzuleh7 
nen: Ich bitte Sie jenen anzunehmen, welcher die Befristung 
der Schwerverkehrsabgabe nach Vorlage A gemäss dem Be
schluss des Nationalrates bis zu dem Zeitpunkt verlangt, an 
welchem die ~esetzgebung über eine fahrleistungsabhän
gige Schwerverkehrsabgabe jn Krafttritt (Art 20 Abs. 8 Ueber
gangsbestimmungen BV) .. 
Folgen Sie dem Mehrheitsantrag nicht, der das fix auf 
Ende 2004 legen will. Es darf nicht passieren, dass wir die· 
Schwerverkehrsabgabe allenfalls ausser Kraft fallenlassen 
oder noch einmal verlängern müssten, wenn bis dahin die 
fahrleistungsabhängige Abgabe europaweit noch nicht einge
führt wäre. 

Frick: Ich begrüsse die Modernisierung der beiden bestehen
den Verkehrsabgaben, jene für den Schwerverkehr und jene 
für die Autobahnbenützung. Ich unterstütze auch die beiden 
Stossrichtungen, die der Revision zugrunde liegen: Erstens 
unterstütze ich die Zielsetzung, dass der Strassenverkehr 
seine Kosten selber decken soll, und zwar längerfristig nicht 
nur die Wegekosten, sondern auch die externen Kosten. 
zweitens unterstütze ich die Zielsetzung, dass die Einnahmen 
zweckgebunden nach Artikel 36ter BV verteilt werden sollen. 
Dies ist eine Aenderung der heutigen Rechtslage, aber eine 
notwendige. Wir können politisch nicht vom Autofahrer und 
vom Transportgewerbe ständig zusätzliche Abgaben verlan
gen, ohne ihnen zuzusichern, dass diese Gelder auch zweck
gebunden für den Verkehr verwendet werden. 
Ich begrüsse im weiteren die Verfassungsgrundlagefüreine l~i
stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Einmal tue ich dies 
aus Gründen der, Oekonomie im Transportwesen. Wir müssen 

Leerfahrten und unnötigen Verkehr verhindern. Sodann sind 
es vor allem Un'lweltgründe, die uns veranlassen müssen, den 
Schwerverkehr leistungsabhängig zu besteuern. 
Ich teile hier die Bedenken von Herrn Kollege Loretan nicht, 

· der aus abstimmungstaktischen Gründen den Bundesbe
schluss C verhindern will. Es mag sein, dass in meinen Lan· 
den die «autoparteiliche Befindlichkeit» weit besser ist als in 
den Mittellandkantonen. Doch haben wir in den letzten Jah
ren -auch vom Stimmbürger-klare Signale erhalten, dass ein 
Umdenken in Richtung ökologische Besteuerung durchgrei
fen kann und auch eine gesetzliche Grundlage akzeptiert wird. 
Wir tun gut daran, wenn wir aus Umweltgründen und aus 
Gründen der Verkehrsökonomie auch auf VerfassuhgssMe 
den Mut haben, eine leistungsabhängige Abgabe einzufüh
ren. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir hier den öffentli
chen und den privaten Verkehr mit zwei verschiedenen Ellen 
messen. Wir verlangen vom privaten Verkehr, dass er alle Ko
sten selber deckt; längerfristig auch die externen. Beim öffent
lichen Verkehr verlangen wir das bei weitem nicht Mit meh
reren Milliarden Franken finanzieren wir - allein auf Bundes.
ebene-die SBB; kantonal sind es ebensolche Beträge für den 
öffentlichen Verkehr. Das ist aus Umweltgründen gerechtfer
tigt; andere Gründe gibt es kaum. Das rechtfertigt aber umge
kehrt, auch andere· Gründe bei der leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe zu beachten: Es sind dies die regio
nalpolitischen und die regionalwirtschaftlichen 
Ich unterstütze die Vorredner vehement, die von Herrn Bun
despräsident Ogi die Zusicherung verlangt haben, dass·bei 
der Ausgestaltung der leistungsabhängigen Schwerverkehrs
abgabe die regionalpolitischen und die regionalwirtschaftli
chen Aspekte berücksichtigt werden und dass nicht die ganze 
Schweiz über einen Leisten geschlagen wird. · 
Nun aber drei Vorbehalte zu den Vorlagen A und B: Wir ma
chen bei Abgabevorlagen immer wieder die gleichen Fehler
die letzte Abstimmung über die Treibstoffzollzuschläge darf 
uns nicht übermütig und leichtsinnig machen -, die es zu ver• 
hindern gilt Ich nenne drei Fehler, welche in der Vorlage des 
Bundesrates wiederum enthalten sind: · 
1. Die Anpassung an die Teuerung: Ich lehne sie ab. Eine auto
matlsche TeuerungsanpassungfürStrassenverkehrsabgaben 
istsachfremd. Wenn schon, so ist eine Anpassung an die effekti
ven Strassenverkehrskosten gerechtfertigt, und zwar an die in
ternen und die externen Kosten. Ein blosser Teuerungsavto
matlsmus aufgrund einer bundesrätlichen Verordnung darf In 
Verkehrsabgaben-nie Platz greifen; er wäre auch unsinnig. In 
anderen Bereichen waren wir nur bestrebt, Teuerungsautoma-

. tismen zu verhindern, und hier führen wir sie wieder ein 
2 Wir sollten nun gelernt haben, dass Abgaben nur durch ei
nen mindestens fakultativ referendumsfähigen Bundesbe
schluss erhöht werden dürfen. Insbesondere genügt ein blas
ser Parlamentsbeschluss nicht, wenn künftig die externen Ko• 
sten zusätzlich einbezogen werden sollen. 
Nach der Botschaft des Bundesrates soll ja in den nächsten 
Jahren bereits eine neue Strassenrechnung geschaffen wer
den, in welcher die externen Kosten einbezogen werden, 
Wenn wir dann die Autobahnvignette und die Schwerverkehrs
abgabe anpassen wollen, darf dies nicht einfach durch einen 
Parlamentsbeschluss geschehen. Wir haben genügend Er
fahrung aus früheren Abstimmungen, um zu wissen, dass der 
Bürger mindestens die Möglichkeit haben will, mitzu
sprechen. 
3. Zur Befristung: Wir haben im Zusammenhang mit,den letz
ten Steuervorlagen zur Kenntnis nehmen müssen, dass der 
Bürger nicht bereit ist, eine unbefristete Abgabevorlage anzu
nehmen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, nun bereits wie
der unbefristete Abgabevorlagen mit Steuercharakter zur Ab
stimmung zu bringen. 
Ich bin daher bei beiden Vorlagen klar für eine Befristung; das 
ist schweizerische Tradition in Abgabevorlagen, und daran will 
der Stimmbürger auch nichts ändern. 

M. Cavadini Jean: Nous nous limiterons a la discussion du 
principe de l'indexation, apres avoir dit que nous entrons en 
matlere sur deux propositions et apres avoir repete notre op
position a la troisieme. 
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En effet, la propositior't d'introduire definitivement dans la Das Volk - Herr Cavelty hat es gesagt - sieht die Notwehdig-
legislation le principe de· 1a vignette autoroutiere et de la taxe keit einer angemessenen Belastung des Verkehrs und der Ko-
sur les polds lourds ne nous paraitpas acceptable. Ort rappel- stenbeteiligung durch die verschiedenen Verursacher und 
lera d'abord que la question lancinante, controversee, äe sa- Partner durchaus ein. Gerade die Abstimmung über die Ben-
voir si le campte routier est couvert ou non· nous parait au- zinzollerhöhung hat gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bür-
jourd'hui largement depassee. Depuis le 7 mars dernier, le gar die grösseren zusammenhänge und d.ie Notwendigkeit ei-
peuple a accepte le doublement des redevances sur las car- ner angemessenen Belastung des Verkehrs eingesehen ha-
burants. La repartition de ces nouvelles recettes entraine une ben und~ ich nehme das Wort in den Mund -auch zu gewis-
couverture plus que satisfaisante de ce compte, et l'argument sen Opfern bereit sind. Wie wäre es sonst denkbar, dass Kan-

: de l 'insuffisance ne p!,lut plus etre ic:i invoque. tone wie mein Heimatkanton Uri, mit einer dezentralisiert woh-
En outre, et c'est notre deuxieme constatation, le principe nenden und stark - nach wie vor - auf den lndMdualverkehr 
d'une indexation est pervers. On ne saurait l'evoquer pour jus- und auf das Auto angewiesenen Bevölkerung in den Bergen, 
tifier d'une adequation au c:oüt de la vie. La mesure proposee mit einer erdrückenden _Mehrheit zu dieser Verteuerung ja 
releve autant du regime financier que de la p9litique routiere. gesagt haben? Ein Zeichen staatspolitischer Weitsicht des 
Or, nous savons qu'aucune option decisive n'est prise quant Volkes. 
au regime financier. Nous en somnies ade nouveaux trayaux 3. Ein Blankoscheck für den Bundesrat? Diese Melodie ist ver-
preliminaires, hesitant entre un lcha elargi et une TVA allegee. schiedentlich angespielt.worden. Die Schwerverkehrsabgabe 
Dans cette perspective, nous avons donc a nous abstenir und die Autobahnvignette sind von der Sache und der Zeit her 
d'ancrer dans la legislation, meme routiere, une telle mesure klar limitiert Herr Büttiker hat eingewendet;· man zementiere 
qui prive le peuple d'un droit et qui prejuge d'une decision etwas. Wäre nicht - Ich glaube, beim politischen Credo unse-
plus generale ~n matiere de finances. res verehrten Kollegen Rolf Büttiker wäre das zu ~rwarten ge-
Enfin, et c'est notre·demiere remarque, ce n'est pas l'lndexa-. wesen - ein viel grösserer Vorwurf an uns gerichtet worden, 
tlon sur les prix a. la consommation qui doit ätre ici evoquee, wenn man diese Beträge nicht in die Verfassung hlneinge-
mais bien les depenses qua les pouvoirs publics investissent schrieben, keine Leitplanken gesetzt hätte? Das wäre Grund 
effectivement dans le reseau routier. Nous voici donc ramenes zu berßchtigtem Misstrauen für den Bürger. 
au probleme precedent et nous avons dit que le compte rou- Die Beträge werden in die Verfassung hineingeschrieben - in 
tier etait aujourd'hui largement·consolide., welchem ~taat macht man das heute? -, wie dies bei den 
Nous acceptons donc las adaptations proposees par le Steuern auch der Fall ist Sie haben eine verfassungsmässige 
Conseil federal, mais nous ne Ie suivrons pas sur le chemin le- Garantie, dass der Bundesrai mit uns nicht macht, was ihm 
glslatitet constitutionnel qu'il suggere. La crainte du referen- einfallen könnte. Sie• können diese Erhöhungsklausel nicht 
dum peut etre salutalre, et puis nous savons que te Conseil fe- einfach vom Bundesrat und vom Parlament aus handstreich-
deral ne saurait avoir crainte du peuple. artig, unter Umgehung des Volkes heraufsetzen.' Die Errnäcbti-
L'arrete C n 'a pas non pllJS notre agrement II anticipe sur des gung an den Bundesrat iur P,,npassung hält sich In ganz en-
dispositions europeennes qui ne sont pas encore prises et il si- . gern Rahmen. . , . . 
gneunchequeenblancauConseilfederaldansµndomaineou. Es ist keine Automatisierung, Herr Kollege Frick, sondern der · 
Ie contrölepopulaire peut assurement encore etre necessaire. Bundesrat Ist verpflichtet, die gesamte Strassenrechnung zu 

be_trachten und zu entscheiden, ob .die Teuerung etappen
Danlotb: Als kritischer Bürger, als Föderalist und einer, der · weise angepasst wird oder nicht Es besteht auch hier ein an-
auch nicht gerne unnötige Steuern und Abgaben bezahlt, ger Rahmen. In welchem Land gibt es das, dass man sogar 
habe ich volles Verständnis für die kritischen Voten, die gefal- gegenüber einer Teuerungsanpassung misstrauisch ist, dass 
len sind, und. für die geQensätzlichen MeiDungen. Trotzdem man klare Schranken In die Verfassung aufnimmt? 
darf ich Sie bitten, bei den Fakten zu bleiben; die Fakten sind 4. Die Strassenrechnung sei ausgelastet, dies wurde ver-
aus der Botschaft unc:l aus dem Bericht des Kommissionsspre- , schledentlich, von Herrn Bisig und anderen, angeführt Wenn 
chers klar hervorgegangen. Es besteht kein Anlass zur Drama- man die Tabelle auf Seite 42 der Botschaft betrach~t, kann 
tislerung; das darf Ich Ihnen el'lrllch sagen. . 1 · man das zumindest aufgrund der bisherigen' Zahlen nicht 
Ich möchte zu einigen kritischen Bemerkungen in diesem bestätigen. Sowohl der Personenverkehr als auch der 
Sinne Stejlung nehmen: . Schwerverkehr weisen nach wie vor eine Unterdeckung auf, 
1. l;s ist eine These aufgestellt worden, Fiskalabgaben seien und dies selbsf bei den internen Kosten - also den Wege-: 
in unserem Lande nicht zu befristen. Herr Frick hat das am kosten; 
Schluss seines Votums nochmals ausgeführt Wir müssen bei Natürlich bringt jetzt die Benzinzollerhöhung eine Aenderung. 
den Fakten bleiben. Sq,hwerverkehrsabgabe und National· Wenn Sie aber die Berechnung sehen, dass bei einer Anpas
strassenabgabe sind keine. Fiskalabgaben, sind keine sµng per 1. Januar ·1995 bei einem leichteren Lastwagen mit' 
Steuern, sondern es sind Gebühren. Es sind Benützungsge- J~hresgesamtkosten von schätzungsweise 80 ooo Franken 
bühren, nämlich für die Benützung der durch den Bund - diese Abgabe 11 Prozent beträgt, kann man nicht von unge- . 
durch die Steuerzahler - gebauten und unterhaltenen Stras- · bührlicher Belastung reden. Die externen Kosten, insbeson
sen, vor allem unserer Nationalstrassen. Denkt jemand daran, dere die Investitionen zur Vermeidung einer Ueberbelastung 
kommt es jemanden in den Sinn, auch die .Benützungsbefug- . unserer Umwelt, sind nicht einmal ansatzweise berücksichtigt 
nisse und die Benützungsbedingungen für diese Strassen zu Diese externen Kosten - hier pflichte ich Herrn· Frick bei -
limitieren, zu befristen? Wohl kaum! Mit einer dauernden Be- muss aber die Eisenbahn selbstverständlich tragen. Ich erin-
reitstel!ung eines milliardenschweren, gutunterhaltenen unq nere an die aktuelle Diskussion über die Neubaustrecken von 
g~pflegten Nationalstrassennetzes · ftlr In- und Ausländer ist «Bahn 2000». Der Zufall will es, dass wir nachher dieses Trak-
auch die Grundlage für einen kontinuierlichen, angemesse- tandum behandeln. • 
nen - ich betone: angemessenen, vor und nach dem 1·. Ja- Wo Umweltauflagen Kostensteigerungen bewirken, die_ in die 
nuar 1995 - Beitrag der Benützer an diese Kosten zu sichem , Hunderte von Millionen Franken gehen - ich bin auf verschie
Das ist die Quintessenz und nichts anderes. · · dene Voten gespannt; ich erinnere daran, dass Herr Kollege 
2 Ein weiterer Einwand ist, das Volk sei misstrauisch gegen- · Loretan l;>eim «in die Hörner blasen» die Mehrzahl verwendet 
über neuen Abgaben. In dieser Form stimmt es. Ein gesundes hat, er möchte in ähnliche Hörner blasen, er hat hier also ver
Misstrauen des Volkes gegenüber Behörden stellt ein notwen- , schiedene Hörner-, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass 
diges Korrl;lktiv dar, wenn Volksvertreter und Behörden sich, -nachher bei der «Bahn 2000» andere Töne oder sOgar Tonar-

. allzusehr vorn Willen 1md Empfinden des Volkes entfernen. Wir ten angeschlagen werden, welche in der Musik zu einer ge-
haben es ja erlebt Doch kann man natürlich dieses Miss-. wisse Dissonanz führen könnten. Aber in der Politik geht das. 
trauen auch steigern oder schüren, wobei ich niemandem in Der Bundesrat hat auch wenn diese Gebühren gesichertsina, 
diesem Saale aufgrund der gehaltenen Voten diesen Vorwurf auch unter BerückSichtigung der Erhöhung des Benzinzolls 
mache. Aber ich meine, wir müssen dann in der Abstimmung . alles andere als Grund zu Uebermüt Er hat nämlich gewaltig~ 
eine gewisse Selbstdisziplin wahren. Aufgaben zu bewältigen. 
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5. Die bisherige Schwerverkehrsabga):)e hätte differenzierter 
ausgestalt!31 werden sollen, Und - Ich 'gebe es zu - sie hätte · 
auch differenzierter ausgestaltet werden können. Gewisse 
Einwähde - ich pflichte darin den Strassentransportverbän
den bei ~. vor allem bezügliph der Belastung der Anhänger, 
welche überrhässig hoch ist, und damit auch bezüglich des 
kombinierten Verkehrs, sind nicht von der Hand zu weisen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass im Vollzug gewisse Lockerungen 
im engen Rahmen möglich sind. 
Indessen . mOssen sich Bundesrat und Parlament zwischen 
den beiden sich anbietenden Alternativen entscheiden. Ent
weder schwenken wir bereits jetzt und als europaweit einzige 
Nation zu einer differenzierten und somit leistungsabhängi
gen Schwerverkehrsabgabe um und gestalten diese nach 
Mass aus - nach einem Mass, das wir aber noch zu wenig 
kennen-; oder wir behalten das etwas starre System bei, das 
wir heute besitzen, bis dieses durch ein europakompatibles 
Modell und eine die Kostenwahrheit verwirklichende Gebühr 
abgelöst werden . kann. Diese. vernünftige Alternative muss 
man sehen. 
6. Vor allem der Beschluss C ist·unter Beschuss geraten. Ge
setzgebung oder Verfassungsgebung auf Vorrat Ist von 
Schlechtem; das gebe ich zu. Aber es handelt sich um keine 
Ge~etzgebung auf Vorrat Geschaffen werden soll lediglich die 
verfassungsmässige Grundlaga Die Schweiz ist ja qas ein
zige Land, das In direktdemokratischer Weise unter Einbezug 
des Volkes derartige Sachfragen, nötigenfalls stufenweise, an 
der Urne entscheidet. 
Der aeschluss C stellt kein direkt anwendbares Verfassungs
recht dar; das werden die Verfassungsrechtler in diesem Saal 
bestätigen können. 
Mit der Bereitstellung der Ve~ungsgrundlage behält sich 
die Schweiz aber - und immerhin• - die aussenpolitlsche 
Handlungsfreiheit vor und kann, wie schon beim Abschluss 
des Transitabkommens, weiterhin die ihr•zukommende und 
Ihr bekommende Pionierrolle für die Verwirklichung einer ko
stengerechten Bewältigung der zunehmenden Verkehrs-
ströme spielen. . 
Aufgrund des In .. Beschlussentwurf C vorgesehenen Verfas
sungßartikels 36qUater Ist die Ausführungsgesetzgebung zu 
gegebener Zeit zu erlassen, welche selbstverständlich unter 
dem Vorbehalt des Referendums steht Die Mitsprache des 
Volkes Ist also auf allen wesentlichen Stufen gewährleistet 
Die drei vom Bundesrat vorgelegten Beschlussentwürfe sind
wenn auch In der Ausgestaltung und Form recht unterschied
lich - doch Zeichen einer klaren Verkehrsphilosophie, welche 
auf eine moderate und europataugllche Weiterführung der Be
lastung der Benutzer der Autobahnen einerseits und der Teil
nehmer am Schwerverkehr anderseits hinzielt Sie gehen In 
Rfchtung Kostenwahrheit 
Der Beschlussentwurf B ist äusserst moderat Ueber diese 
1 o Franken werden wir wohl nicht mehr länger streiten und feil• 
sehen müssen. Auch mit den Beschlussentwürfen A und C 
sind wir aut dem rechten Weg. Noch lassen sich die externen 
Kosten nicht im Alleingang von der Schweiz internalisieren. 
Würden wir auf den Beschlussentwurf C nicht eintreten, wie 
d~s bearitragt wird, dann würde unsere Glaubwürdigkeit im in
ternationalen Kräftespiel In Frage gestellt 
Es handelt sich - darf ich Sie daran erinnern? - um die erste 
flankierende Massnahme, die wir zum Neat-Beschluss treffen 
körinen. Es handelt sich um die erste namhafte Vollzugsmass
nahine zum Transitabkommen. Dies sind Beschlüsse, die Sie 
alle mitgetragen haben, 
Wesentliche Vorteile in aussen• und innenpolitischer Sicht ge
genüber der bisherigen Lösung sind erwähnt worden: 
Einerseits ist es die klare Zweckbindung, womit der früheren 
Kritik des Auslandes die Spitze gebrochen wird. Ich bin mit vie
len arideren der Meinung, dass die Zweckbindung nicht nur 
ein notwendiges Uebel, sondern dass sie richtig ist Die 
Zweckbindung sollte an und für sich die Strassenverkehrsver
bände und all jene, denen die Vollendung des Strassennetzes 
artt Herzen liegt, zu einem klaren Ja bewegen .. 
Dann ist aber anderseits auch die anteilmässige Beteiligung 
der Kantohe neu festgehaltert Die Kantone bekommen von 
dlesertt Geld, das nun eingenbmmen wird, und zwar ebenfalls 
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· zweckgebunden, efnen Beitrag für den Unterhalt und die Er
, neuerung ihres Strassennetzes. 
Schliessllch geht die Vorlage nicht nur in Richtung einer ver
mehrten Europakompatibilität, sondern auch in Richtung ei
nes besseren Wettbewerbs zwischen deh einzelnen Verkehrs
trägern. Der Ruf nach mehr Marktwirtschaft verlangt nach ei
ner verursachergerechteren Anlastung der Strassenkosten. 
Nur wenn man weitere Einseltlgkeiten und Verzel'tungen in der 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern ab
baut, verzichte.n wir auf marktfeindllche Eingriffe in die Wettbe-
werbs- und Verkehrsfreiheit . 
Ein marktwirtschaftlich organisiertes Verkehrssystem kann 
nur dann effizient und umweltgerecht funktionieren, wenn die 
Gesamtheit der Kosten den jeweiligen Verursachern ange
messen angelastet wird Hier teile ich die Auffassung von 
Herrn Plattner, mit dem ich sonst im politischen Credo nicht in 
allen Teilen einiggehe. Diese Feststellungen kann ich aber un
terzeichnen. · 
Selbst wenn also die drei Vorlagen Im heutigen Zeitpunkt nicht 
zur vollen Verwirklichung dieser längerfristigen Zielsetzung 
führen, bedeuten sie doch eine richtige und wichtige Welchen
stelrung auf dem Weg zu diesem Ziel. Wenn wir nach aussen 
entschlossen auftreten wollen - die Schweiz als Transitland 
muss dies tun -, dürfen wir uns nicht halbf;ierzige Entscheide 
leisten. Das Volk erwartet' und honoriert eine klare, fachlich ver
nünftige und korrekte Haltung seiner Politiker. 
In diesem Sinne empfehle ich lhneri Eintreten und Zustim
mung zu den Vorlagen. 

Bundespräsident Ogl: Es ist noch nicht so lange her - es war 
bei der Neat-Debatte -, da haben Sie zum Teil vehement flan-
kierende Massnahmen gefordert , 
Ich könnte mich beschränken und sagen: la voilal Hier ist 
diese flankierende Massnahme, und hier Ist eigentlich erst• 
mals die Stunde der Wahrheit, Herr Delalay, in der Sie nun ent
scheiden müssen, ob Sie das, was Sie gefordert haben, wirk
lich auch geben wollen. 
Herr Loretan, Sie haben - es ist auch nicht so lange her -
Massnahmen für den Umweltschutz, für den Lärmschutz ver
langt Ich könnte sagen: so weit, so gut 'Aber Ich mU$S. Si~ fra
gen: Wer soll das alles bezahlen? Der Bundesrat ist nicht über
mütig geworden, Herr Loretan; er ist vertrauenswürdig wie Im
mer, und er macht u. a. das, was Sie von ihm verlangen: Er 
setzt um, und er vollzieht 
Bestandteil Ihrer Verkehrspolitik Ist u. a., dafür zu sorgen, dass 
die Splesse für Strasse und Schiene in etwa gleich lang wer
den. Ich bin schon etwas überrascht, dass das, was man In der 
Neat-Debatte und anderswo immer wieder gefordert hat -
auch hier im Ständerat-, bereits in Vergessenheit geraten IM, 
dass es plötzlich nicht mehr gilt 
Herr Büttlker, ich muss Ihnen sagen: Sie haben etwas übertrie
ben, wenn Sie sagen, wir Hätten die Reizschwelle des Erträgli• 
chen überschritten. Ich freue mich aut das Rendezvous nilt Ih
nen beim nächsten Traktandum. Wir wetden genau zuhören, 
was Sie für die weniger als 50 Kilometer lange Eisetibahh
Neubaustrecke fordern werden; auch das müsste zunächst 
bezahlt werden können. · 
Die Herren Küchler und Danioth haben die Vorlage umfassend 
vorgestellt und erläutert. Ich konzentriere mich auf einige we
nige Punkte. 
Zur Verfassungsgrundlage: Die Bestimmungeh Ober . die 
Strassenbenützungsabgaben laufen 1994 aus. Wir sollten 
diese Abgaben nahtlos verlängern. Wir müssen das tun; das 
muss Ich sagen, wenn ich Ihren Anforderungskatalog etwas 
näher unter die Lupe nehme. Wir müssen wissen, dass der Ab
stimmungskalender, nicht zuletzt auch mit Blick auf diese Vor
lagen, ein wichtiger Kalender ist, der bereits überlastet ist Wir 
hatten die Abstimmung über die Treibstoffzollerhöhung; wir 
werden in diesem Jahr die Abstimmung über die neue Finanz
ordnung haben. Wir sollten dem Volk diese Vorlagen In einer 
gewissen zeitlichen Staffelung unterbreiten, damit es sie auch 
akzeptiert - die Vorlagen für die Schwerverkehrsabgabe und 
die Autobahnvignette somit etwa In der ersten Hälfte des näch
sten Jahres. 
Wir haben die finanziellen Aspekte zu berücksichtigen; Herr 



Redevances sur l'utilisation des routes 270 E 28 avril 1993 

Küchler hat es gesagt Es stehen 337 Millionen Franken auf Das dürfen wir nicht, Herr Delalay und Herr Cavadini ~ean: 
dem Spiel. Ich war sqhon etwas überrascht, jetzf von Ihnen zu Auch die französischsprachige Schweiz setzt sich vehement 
hören, dass man das, was die Frage der Autobahnvignette für den Ausbau der Eisenbahn und die E_rhaltung der Eisen-
und der Schwerverkehrsabgabe betrifft, unwahrscheinlich bahnlinien ein - le Val de Travers nous salue tousl -, sie·setzt 
stark in Zweifel zieht, nachdem man sich jetzt In ganz Europa sich auch vehement für die Fertigstellung des Nationalstras-
ernsthafter damit auseinandersetzt als auch schon. sennetzes ein, und dann - ich schaue nach links, zum Nach-
Wir können zur Kenntnis nehmen, dass sich diese beiden barn von Herrn Cavadini Jean, und erinnere an seine Ausfüh-
Massnahmen in den acht Jahren seit Ihrer Einführung zu unse- rungen im Zusammenhang mit dem SBB-Budget- sollen wir 
ren Gunsten entwickelt haben Es gibt einige Damen und Her- auch die Bundesdefizite bei den Unternehmungen reduzie-
ren, die bei der Einführung bereits hier anwesend waren. Das. ren. Wir wollen das tun. Wir kommen dann In nächster Zeit mit . 

. Klima in Europa hat sich doch geändert Schauen Sie nach • ,Rezepten. Es wird an Ihnen sein, eine klare Linie zu verfolgen. 
Deutschland: Man spricht dort von einer Mineralölsteuer von Wir .müssen das Prinzip der Kosteriwahrheit jetzt zum Tragen 
13 Pfennigen, von einer Autobahnvignette, und zwar für Per- kommen lassen. Wenn Sie den Herren Cavadini und Delalay 
sonen• und Lastwagen, und das alles, ~enn irgendwie mög~. folgen würden -was ich fast nicht glauben kann-, würderi Sie 
lieh, ab 1994. Da kann man wohl sagen: Die Zeiten haben sich dieses Element missachten. Wir müssen das verkehrspoliti-
geändert sehe Umfeld verbessern, wenn wir die Bahnprobleme, die 
Vor nicht allzu langer Zeitweilte im Eidgenössischen Verkehrsi Mobilitäts- und die Finanzprobleme In den Griff bekommen 
und Energiewirtschaftßdepartement eine deutsche Delega- wollen. 
tion, die sich über unsere Erfahrungen mit der Autobahnvi- Es geht übrigens, Herr Delalay, nicht um neue Abgaben. Es 
gnette informieren lasseri·wollte. Die anderen wollen das ein- geht um die Weiterführung und um die Modernisierung beste-

. führen, was Sie quasi als Sch_rlttmacher eingeführt haben, und hender Abgaben Es geht um Anpassungen, damit wir uns 
wir sind daran - nicht alle zum Glück; ich hoffe, die Mehrheit auch an Europa anpassen können. Die Schaffung neuer Ge-
wird sich behaupten können-, auf diese Massnahmen zu ver- gensätze zu Europa Ist nach dem 6. Dezember 1992, ob wir 
zichten. Das ist keine gute Politik. · . . dafür oder dagegen waren, nicht angezeigt Der Beschluss-
Schauen Sie nach Brüssel - Sie schauen zwar nicht gerne entwurf C will eine leistungsabhängige Abgabe, belässt aber 
dorthin, aber wir müssen doch von Zeit zu Zeit hinschauen-, die Kompetenz voll beim Parlament und beim Souverän. 
dann stellen Sie fest, dass auch dort über die Einführung von Ein Ausführungsgesetz wird zu gestalten sein, und das wer-
Strassenbenützungsabgaben diskutiert wird. · . den wir tun. Auch Ihnen, Herr Cavadini, möchte ich sagen, 
Der neue Richtlinienentwurf der.EG-Kommission.vom Sep- dass keine Indexierung vorgesehen ist, sondern lediglich die 
tember 1992 will Strassenben~ungsgebühren zulassen. Kompetenz, die Abgabe gelegentlich an die Teuerung anzu-
Diese können in Form des französischen oder des schweizeri- passen. Ich sage das ebenfalls zu Herrn Frlck: Das sind zwei 
sehen Systems erhoben werden. Wichtig ist, dass wir das verschiedene Paar Schuhe, wie ich heute leider auch verschie-
Ganze später .:.: deshalb auch unser zweiter Schritt mit der dene Schuhe tragen muss; Sie wissen ja, warum 
Massnahme der lelstungsabhängigen Schwerverkehrsab- Welche Erfahrungen haben wir mit der Autobahnvignette und 
gabe :- in Europa zu harmonisieren versl!chen, wobei ich sa- . mit der Schwerverkehrsabgabe gemacht? Sie haben sich gut 
gen muss, dass die EG heute andere und vielleicht wichtigere · eingespielt, auch in Tourismuskreisen, Herr Cavelty. Gemäss 
Problem hat; sie wird das nicht schon morgen einführen. dem, was in den letztE;)n Tagen an d,er bekannten Ausstellung 

· Wir dürfen In dieser Situation das, was Sie vor acht Jahren ge- in Davos über Ihren wunderschönen Tourismuskanton gesagt 
· fordert und eingeführt haben, jetzt nicht aufgeben. Das wjire wurde, 'hat die Umwelt im Tourismus absolute Priorität Ich 

ein grosser Fehler; es würde nicht der auch von Ihnen getrage- komme auch aus dem Tourismus - verstehen Sie mich nicht 
l'ien Verkehrspolitik entsprechen Wir müssen feststellen, dass falschl -, aber das hat sich eingespielt Wenn Sie mit den Prei- · 
wir, wenn wir es einfach so weitergehen lassen- Laisser-aller, sen vergleichen, die Sie beispielsw~ise ln.Oesterreich für die 
L.aisser-rouler, L.aisser-fairel-, nicht mehr allzuweit von einem · Maut bezahlen müssen, dann ist die Autobahnvignette, auch 
sogenannten Verkehrsinfarkt entfernt sind. mit der heutigen Erhöhuog, Jragbar. Sie Ist gerechtf.ertigt, und 
Die Auto-Mobilität -ich betone: die Auto-Mobilität..:. ist heute . sie ist notwendig, um gleich lange Spiesse zu schaffen. 

· zu billig, und die gleich langen· Spiesse sind nicht mehr vor-·, Beurteilungsbasis ist selbstverständlich die Strassenrech-
handen. Wir müssen dieses Verkehrswachstum' in den Griff nung. Zum erstenmal Ist diese Strassenrechnung- Herr Dela-
bekommen. Die Mittel dazu sind die Kostenwahrheit und die lay hat recht - fast ausgeglichen. AUfgrund der statistischen 
marktwirtschaftlichen Elemente. Im Transitabkommen haben ' Unterlagen, die wir vom Departement des Innern bekommen, · 
wir das auch festgehalten. Ich bitte Sie, dieses Abkommen kann man das sagen. Ab~r sie ist nur wegen den 300 Millionen . 
wieder einmal nachzulesen und es nicht immer nur zu krltisie- - Franken, die wir durch die Autobahnvignette und die Schwer-

1 

, 

renl Wir haben vom 22 Januar 1993 bis heute einen einzigen verkehrsabgabe elnkassieten können, fast ausgeglichen, und 
i.astwagen über 28 Tonnen durchgelassen: Das ist doch der zwar ohne Berücksichtigung der externen Kosten und Nutzen 
Beweis, dass dieses Transitabkommen nicht nur richtig ist, des Strassenverkehrs. 
sondern auch zum richtigen Zeitpunkt in Kraftgesetzt wurde. Die externen Kosten und Nutzen - ich vergesse nie. die Nut-
Wenn wir die Kostenwahrheit erreichen wollen, könnenwirdas zen, die Strassen haben einen Nutzen-werden ein Politikum 
auch nicht von heute auf morgen, Jn einem Schritt, erreichen, sein: Welche Elemente gelten als externe Kosten, welche Krl-
sondern wir müssen das in zwei Schritten tun: in einem ersten, terien gelten für die externen Kosten? Ist das Lärm, Jst das Un-
ln welchem die lnfrastrukturkosten angelastet, und in einem fall, sind das Gebäudeschäden, Gesundheitsschtiden, Klima- • 
zweiten, in dem auch die Umweltkosten einbezogen werden , schäden, Erschütterungen? Und welches sind dann die positi
müssen. Das helsst im Klartext: Wir sollten unsere Strassen~ ven Elemente, die auch einbezogen werden? Ist es die gleich-
benützungsabgaben beibehalten und jetzt nicht plötzlich mässige Besiedlung unseres Landes, sind es die Notfalltrans-
schlapp werden und darauf verzichten, und wir müssen flexibel porte, ist es die Dezentralisierung der Arbeit, ist es die Arbeits-
bleiben; deshalb auc.h der Beschlussentwurf C, Herr Delalay. teilung? Bref: Hier wird eine grosse Diskussion stattfinden; ich 
Wir müssen flexibel bleiben, damit wir die Abgaben später mit ma9he mir keine Illusionen, darüber wird man sich noch strei-
einem europäischen Erhebungssy!;ltem koordinieren können., ten: Was ist einzubeziehen, was ist nicht einzubeziehen? 
Das Ist sehr wichtig; das wird auct, entscheidend sein, damit Wir werden noch rund 22 Milliarden Franken investieren, um _ 
wirnlchtzu spät, sondern rechtzeitig kommen. Ich muss Ihnen. ·.die Nationalstrassen auszubauen. Bis heute haben wir etwa 
immer wieder in Erinnerung rufen, was Sie von uns schon 40 Milliarden Franken für das Nationalstrassennetz ausgege-
mehrmals gefordert haben; nämlich: flankierende Massnah- ben; Darüber spricht man nicht Aber bei den SBB wird jedes 
men. Es geht nicht an, Herr Cavelty hat es gesagt, dass wir den Budget kritisch in Frage gestellt Ich habe nichts dagegen, ich 
kombinierten Verkehr auf der Schiene weiter subventionieren stelle das nur fest Das ist der Unterschied zwischen Strasse 
und die Strasse für den Transitverkeh'r dennoch fast zum Null- und Schiene. Wir finanzier~n 25 Prozent der Kosten für die 

, tarifzurVerfügungstellen,denTransitverkehrfastzumNulltarif Neataus dem Treibstoffzoll; 25 Prozent, weif der Lötsehberg 
aUf der Strasse fahren lassen. der Rawil-Ersatz ist Das Schweizervolk hat dem zugestimmt 
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Mit diesen Geldern können wir weiterhin solche Projekte unter
stützen. Bei diesen 25 Prozent ist auch der Gotthard pabei. Wir 
müssen diese Kasse also alimentieren! Und Sie müssen uns 
die Mittel dafür geben. 
Ich möchte nicht mehr auf die einzelnen Bereic.he der Natiö
nalstrassenabgabe und der Schwerverkehrsabgabe einge
hen, sondern den Herren Gadient, Cavelty und Frick, vor allem 
aber Herrn Bislg kurz etwas in bezug auf die Diskriminierung 
der Anhänger sagen. Herr Bisig würde es befürworten, wenn 
die Abgabesätze bei den Anhängern nicht erhöht wi;irden. Er 
denkt dabei vor allem an das Baugewerbe - ich habe Ver
ständnis dafür. Eine Erhöhung der Abgabesätze ist nach Mei
nung des Bundesrates aber auch bei Anhängern mit der Stras
senrechnung vereinbar. 
Bei den Abgabesätzen dürfen wir nicht auf ein einzelnes Re
sµltat der Strassenrechnung abstellen, wir müssen einen 
Mehrjahresvergleich machen. Dieser Vergleich zeigt, dass der 
Schwerverkehr die Kostendeckung hier noch nie voll erreicht 
hat Darf ich noch festhalten, dass die Schwerverkehrsabgabe 
nur für immatrikulierte Anhänger und Fahrzeuge geschuldet 
ist? Das ist besonders für das Baugewerbe von grosser Be
deutung: Wenn ein Fahrzeug nämlich saisonal aus dem Ver
kehr genommen wird, kann die Schwerverkehrsabgabe pro . 
rata temporis zurückerstattet werden. Das gilt vor allem für die 
Anhänger. Ein Baumeister muss auch dieser Tatsache uria 
dieser Möglichkeit Rechnung tragen. 
In bezug auf die Auswirkungen auf das Rand- und Berggebiet 
möchte ich den Vertretern der Berg- und Randgebiete folgen
des sagen: Dass bei einer grösseren Transportdistanz Zusatz
kosten entstehen, ist nicht wegzudiskutieren. Aufgrund der 
verfügbaren Statistik ergibt sich diesbezüglich aber folgen
. des, überraschendes Bild: Eine Tonne wird in die !HG-Region 
(Französisch: «UM») durchschnittlich über gut 22 Kilometer 
transportiert. · · 
In anderen Regionen, d. h. ausserhalb des !HG-Gebietes, be
trägt diese Durchschnittsdistanz 26 Kilometer. Es gibt rNar 
Regionen, die eine überdurchschnittliche Transportdistanz 
und einen überproportionalen Anteil an regionsinternen 
Transporten aufweisen. Dazu gehört wohl der Kanton Grau
bünden. Es sind aber nur wenige Regionen, und möglicher
weise nur im Kanton Graubünden. Darunter gibt es sogar 
mehr Nicht-lHG- als IHG-Regionen. Die landläufige Vorstel
lung der Benachteiligung wegen längeren Transportdistanzen 
ist also anhand der verfügbaren Statistiken nur schwer nach
weisbar. 
Herr Ständerat Cavelty hat vom Benzinpreis Im Münstertal und 
vom Benzinpreis In Chur gesprochen; er hat selbstverständ
lich nicht vom Benzinpreis in Samnaun gesprochen. Herr 
Ständerat Cavelty, wenn wir mit den Vertretern der Treibstoff
wirtschaft reden, auch im Rahmen von «Energie 2000», dann 
werden wir immer hart Ich werde da'S Thema schon aufneh
men, aber Sie wissen: Wir haben von Gesetzes wegen keine 
Möglichkeit, ihnen Vorschriften zu machen. Ich' wäre Ihnen 
aber dankbar, wenn Sie mir am Schluss der Debatte noch den 
Benzinpreis von Samnaun bekanntgeben könnten. 
Ich sage, dass wir einen Ausgleich für die finanzielle Mehrbela
stung der Berg- und Randgebiete prüfen werden. Es gibt ver
schiedene Möglichkeiten. Ich versichere Ihnen, dass uns dies 
beschäftigen wird und dass wir Möglichkeiten sehen. Nicht zu
letzt die Tatsache, dass die Kantone auch in den Genuss die
ser Ausschüttung ..,. nebst weiteren Ausschüttungen - kom
men, zeigt doch, dass wir solche Ueberlegungen gemacht 
haben. 
Ich bitte Sie dringend, auf diese Vorlage einzutreten. Ich werde 
bei den einzelnen Minderheitsanträgen die Stellung des Bun
desrates erläutern, aber ich gebe Ihnen nochmals generell zu 
bedenken: Sie haben uns in bezug auf diese Verkehrspolitik 
auf den Weg geschickt Es ist jetzt nur konsequent, dass Sie 
diese Politik mit der Zustimmung zu dieser Vorlage bestätigen. 

A. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Schwer
verkehrsabgabe 
A. Atr6te federal concernant la prorogation de la rede
vaqQe sur le traflc des poids tourds 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en maüere est decldee sans opposiüon 

Detailberatung - Discussion par artic/es 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der K9mmission 
Zustimmung zum Beschluss qes Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. l lntroduction· 
Proposiüon de Ja commlssion 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art. 17 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Bühler Robert 
Die Erhebung dieser Abgabe Ist llis zum 31. Dezember 2004 
befristet · 

Art.17al.5 
Proposition de Ja commission . 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposiüon Büh/er Robert 
Le prelevement de la redevance est limlte au 31 deoembre 
2004. 

Bühler Robert: Ich hoffe sehr, dass wir die nächsten Artikel, 
vor allem Artiker 2q Uebergangsbestimmungen BV,' nictrt 
mehr behandeln müssen, weil Sie meinem Antrag zustilllmen. 
Mit meinem Antrag schlage ich Ihnen vor, die bisherige Rege
lung der Schwerverkehrsabgabe, die 1994 auslaufen WÜrde, 
ohne materielle Aenderungen um 1 o Jahre zu verlängern. Das 
he!sst, dass alle anderen Anträge unter Ziffer 1-Ziffer II WÜrde 
selbstverständlich bleiben - dahinfallen würden und dass das 
bisherige Recht, so zum Beispiel die Abgabesätze, in !<raft 
bliebe. 
Zur Begründung: Es besteht die Gefahr - nehmen Sie bitte 
diese Gefahr ernstl -, dass wir das priorltäre Geschäft der 
neuen Finanzordnung, die Mehrwertsteuer, wieder mit vielen 
zusätzlichen, zum Teil mit Bagatellabgaben belasten, ja ge
fährden. Das überladene Paket der letzten Finanzordnungs
abstimmung und der negative Ausgang hätten dem Bundes
rat Fingerzeig genug sein können, um auf eine Erhöhung der · 
Schwerverkehrsabgabe zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. 

· Es ist möglich und wahrscheinlich, dass die Abstimm1,.mgen 
über die Strassenverkehrsabgaben und über die Einführüng 
der Mehrwertsteuer gleichzeitig - oder dann kurz nacheinan
der -stattfinden werden. Was hat dann Priorität: die Mehrwert
steuer oder die Schwerverkehrsabgabe? Wir gefährden die 
Einführung der Mehrwertsteuer. 
Ich frage mich, Herr Bundespräsident: Wo bleibt das Finger
spitzengefühl des Bundesrates? Wo dasjenige der Kommis
sion? Bei der Mehrwertsteuer besteht der wichtigste Hand
lungsbedarf - nicht bei der ~rhöhung der Schwerverkehrsab
gabe. 
Dazu kommt, dass die Schwerverkehrsabgabe in absehbarer 
Zeit - es ist anzunehmen, vor Ablauf der zehnjährigen Verlän
gerung - in ~nger Abstimmung mit europäischen Entwicklun
gen leistungsabhängig ausgestaltet wird. Dann kommen wir 
wieder auf dieses Geschäft zurück. 
Schliesslich hat die Eintretensdebatte aufgezeigt, d~ unge
rechte Belastungen mit den neuen Ansätzen noch verschärft 
werden, wenn wir jetzt die Erhöhung vornehmen. Im weiteren 
sollte· berücksichtigt werden, dass die Halter von Lastwagen 
mit der Treibstoffzollerhöhung (Diesel) - nicht nur die 20 Rap-
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pen· pro Liter Benzin - in hohem Ausma~e zur Kasse gebeten 
werden. Ich weiss, dass die Frage der Deckung der verursach
ten Kosten des privaten Strassenverkehrs noch nicht voll ge
löst ist Eine Erhöhung der Schw_erverkehrsabgabe _zu diesem 
Zeitpunkt ist aber nicht angebracht Sie wird nicht durchkom
men und gefährdet die Einführung der Mehrwertsteuer. 
Wir müssen alles daransetzen, um unsere Bundesfinanzen 
überhaupt noch ins Lot bringen zu können, d h., wir müssen 
die Mehrwertsteuer einführen. Unterstützen Sie deshalb mei
nen Antrag! Er sollte aus einem finanzpolitischen Gesamtinter
esse realisiert werden. 

Ich bin überzeugt, dass der Bundesrat bei der Schnürung ei
nes Abstimmungspaketes das nötige Fingerspitzengefühl zei
gen wird und nicht die Mehrwertsteuer und diese Vorlagen im 
gleichen Umengang zur Abstimmung bringt 
Aus all diesen Gründen muss ich Sie ersuchen, den Antrag 
Bühler Robert abzulehnen. 

Bundespräsident Ogi: Das Fingerspitzengefühl des Bundes
rates liegt darin, dass die Abstimmung über den Systemwech
sel - Mehrwertsteuer anstelle von Wust-sicher Priorität haben 
wird und dass diese Abstimmung vor der Abstimmung über 
die St::hwerverkehrsabgabe und die Autobahnvignette kom

Küchler, Berichterstatter: lcti spreche nun gleich zu Ar:tikel 17 · men wird In meinem Eintretensvotum habe Ich gesagt, dass 
Absatz 5 Uebergangsbestimmungen BV, so wie er der Korn- das Timing hier, eine wichtige Rolle spielt, -und ich habe ausge-
mission vorgelegen hat, und dann zum Antrag Bühler Robert fOhrt. wie es etwii vorgesehen ist 
Artikel 17 Absatz 5 nach dem Vorschlag von Bundesrat und Die Abstimmung über die ,neue Finanzordnung wird im No-

1 
Nationalrat ist erforderlich, um den Uebergang von der gelten- vember/Dezember trakt~ndiert sein, diejenige über die 
den Bestimmung zur Verlängerungsbestimmung nahtlos auf Schwerverkehrsabgabe und die Autobahnvignette -·nicht zu
den 1. Januar 1995 zu ermöglichen .. Es ist nämlich verfas- letzt aufgrund von Artikel 17 Absatz 5 - zwischen März und 
sungsrechtlich nicht ganz klar, ob die auf 1 O Jahre befristete . Juni 1994, wobei meine Hoffnung in Richtung Juni geht; nach 
Kompetenz zur Abgabeerhebung bereits am 25. Februar oder den Ausführungen von Herrn Bühler Robert werden Sie das 
am 31. Dezember 1994 ausläuft; das Volk hat die fraglichen Ar- auch begreifen. · · 
tikel am 26. Februar 1984 angenommen. Mit dem _Absatz, wie Der Antrag Bühler Robert ist - vor allem, weil Sie ihn in der 
er Ihnen unterbreitet wird, kann diese Unsicherheit, dass die Kommission nicht diskutieren konnten - verlockend und hat 
Abgabesätze während elner laufenden Bemessungsperiode etwas für sich. Aber wenn Sie den Antrag geriauer- unter die 
neu bemessen werden müssen, ~liminiert und vermieden wer- Lupe nehmen, muss zusätzlich zu dem, was jetzt Herr Küchler 
den. In diesem Sinn beantragt Ihnen die Kommission elnstim- gesagt hat, doch festgehalten werden, dass das Ganze leider 
mig, diesen Artikel 17 Absatz 5 so zu genehmigen, wie er vom nicht so einfach ist Der Antrag Bühler RQbert.hätte zur Folge, 
Nationalrat durchberafen und beschlossen wurde. dass die Schwerverkehrsabgabe unverändert - ich betone: 
Zum Antrag Bühter Robert: Er beinhaltet eine Befristung der unverändert-verlängertwürde. DieZweckbindungwäreweg, 
Abgabe bis zum 31. Dezember 2004. Dieser Antrag ist der d, h., die Abgabe würde im Ausland weiterhin als Steuer be- · 
Kommission nicht vorgelegen, und ich kann deshalb nur im ei- trachtet Es ist ausserordentlich wichtig, dass wir von diesem 
genen Namen dazu sprechen. Ich muss Ihnen beantragen, Bild, die Schwerverk~hrs!!bgabe sei eirie Steuerbelastung -
den Antrag abzulehnen; unc;l zwar au.s folgenden Gründen: wie uns dies immer wieder vorgeworfen wird-, wegkommen. 
1. In den verschiedenen Eintretensreferaten wurden die Vor- Die Kantone - das möchte ich Ihnen in der heutigen finanziel-
teile der Neuerungen qarge!egt, welche u. a auch derneufpr- len Situation in Erinnerung rufen - könnten am Reinertrag 
mutierte Artikel 20 Uebergangsbestimmungen BV - er wird über die Treibstoffzollkasse nicht beteiligt werden; sie würden 
nachfolgend zu beraten sein - bringen wird und der gemäss nichts bekommen. Man würde auf eine Anpassung der Tarif-
Kollege Bühler Robert vollständig hinfällig wütde. So müsste • kategorien verzichten, d. h., wir würden eine Differenz zum 
z.B. auf die künftigen, per 1. Januar 1995 der Teuerung ange- Strassenverkehrsgesetz schaffen. Man würde weiter auf die 
passten Mehreinnahmen aus der Schwerverkehrsabgabe von Swlsslex-Anpassung verzichten, d h., wir würden den Vollzug 
jährlich mehreren Millionen Franken verzichtet werden - trotz . der Abgabe an der Grenze erschweren. Man würde auf die 
des Milliardenlochs in der Staatskasse, wie lcH es Ihnen darge- Teuerungsanpassung verzichten, d. h., die Abgabeerträge 
legt habe, trotz des gewaltigen Mittelbedarfs für die Fertigstel- würden laufend entwertet Das Prinzip der Kostendeckung, 
Jung der Neat, trotz des gewaltigen Mittelbedarfs für die Fertig- · die Sie auch vorhin wieder gefordert haben, würde damit ein
stellung des Nationalstrassennetzes uod für die Umwelt_. mal mehr it1 Frage gestellt D~ dürfen Sie einfach nicht tun. 
schutzmassnahmen, wie das Herr Bundespräsident Ogi vor- Ich möchte zum Schluss erwähnen, dass man die Erhebung 
hin ausgeführt hat . der Abgabe starr und stur-befristen würda Eine nahtlose Ablö-
DieAbgabesätze könnten auc~ nach dem 1. Januar 1995 nicht sung durch eine leistungsabhänglge Schwerverkehrsabgabe 
periodisch der Teuerung angepasst werden, wie dies in Arti- wäre dann zumindest gefährdet Von praktisch allen Rednern 
kel 20 Absatz 3 vorgesehen wird. Die Zweckbindung der Ab- wurde gefordert, dass wir eine,Ausgangslage schaffen sollten, 
gabewäre nach wievornichtvorhanden und derGebührencha- die es ermöglicht, rasch eine leistungsabhängige Schwerver-
rakter nicht eindeutig gegeben. Damit wären wir weiterhin der kehrsabgabe zu schaffen. Diese. Möglichkeit würden Sie ver-
Kritik des Auslandes und der EG ausgesetzt Die Kantone wä- geben, und zwar bis ins Jahr 2004. Ich bin überzeugt, dass Sie 
ren weiterhin nicht direkt am Reinertrag beteiligt, was gerade nicht samt und sonders auf diese Aenderungen verzichten 
den Berg- und Randregionen nicht gleichgültig sein kann. wollen. Die Aenderungen basieren auf der Erfahrung m~ dem 
·2. Die in Artikel 20 Absatz 3bis vorgesehene Kompetenzhorm Vollzug, die wir in den letzten Jljlhren gesammelt haben, und 
zur künftigen Koordination der SVG-Revisionen mit der Verfas- es ergibt sich jetzt die Möglichkeit, Verschiedenes zu verbes-
sungsbestimmung würde ebenfalls hinfällig. Damit müssten sern. Erlauben Sie uns, diese Verbesserungen vorzunehmen. 
wir künftig - jedesmal nach einer Aenderung der Gewlchtska- Ich bitte Sie, den an und für sich gutgemeinten Antrag Bühler 
tegorien im SVG - zusätzlich die Verfassungsänderungen mit Robert, der in seiner K9nsequenz aber in die falsche Richtung 
entsprechenden obligatorischen VoJksabstimmungen durch- geht, abzulehnen. , 
führen. · ,· 
3. Das seinerzeitige Vernehmlassungsverfahren hat ergeben, 
dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen Neuerungen ge
mäss Artikel 20 in breiten Kreisen. positiv· aufgenommen 
wurd~. . . 
4. Der Bundesrat hat darauf geachtet, dass er im neuen Arti
kel 20 Bewährtes übernimmt Ich verweise auf die Absätze 1, 4 · 
und 5 von Artikel 20 in diesem Beschlussentwurf. Man will, ge
radP. au~ abstimmungspolitischen· Gründen, auch mit dem 
neuen Artikel 2.0 de11 Stimmbürger nicht durch unnötige Aen
derungeh yerunsichern. Man hat bei der Neuformulierung des 
Artikels 20 bereits abstimmungspolitische Gesichtspunkte mit 
berücksichtigt · 

Büliler Robert: Ich möchte kurz zu einigen Punkten Stellung 
nehmen. 
Die Vorteile, die der Vorschlag Bundesrat/Nationalrat/Kom
mission hat, kann man bei der Einführung der leistungsabhän
gigen Schwerverkehrsabgabe mit berücksichtigen. Das. ist eu-
ropagerecht · 
Sie haben als Begründung auch die Teuerungsregelung an
geführt Ich bin überzeugt, dass die Teue'rungsangleichung · 
aus dieser Vorlage herausgestrichen wird, auch wenn Sie mei-
nem Antrag nicht zustimmen. . , 
Dfe Vernehmlassung wurde natürlich sälbständig durchge
führt, und damals wussten weder die Kantone noch die Par-
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teien, dass man praktisch gleichzeitig die Mehrwertsteuer ein
führen will Auch wenn die Abstimmung über die Mehrwert
steuer vor der Abstimmung über die Strassenverkehrsabga
ben stattfinden wird - was ich begrüsse -, wird im Abstim
mungskampf die Erhöhung der Schwerverkehrsabgab,a 
gleichwohl eine grosse Belastung sein 
Ich bitte Sie: .Stimmen Sie meinetn Antrag zu! 

Danloth: Es wurden in der Diskussion doch einige Ausführun
ge,n gemacht, auch kritische an die Adresse der Kommission. 
Ich halte fest, dass die Kommission nicht nur Fingerspitzenge
fühl, sondern auch Verantwortungsbewusstsein gezeigt hat 
Wenn Sie nätnlic,h dem Antrag Bühler Robert, den Ich schärf
stens bekämpfen muss, zustimmen, zementieren Sie bis zum · 
Jahre 2004 das heutige System, das europaweit Kritik auslöst, 
weil wir diese Zweckbindung nicht haben. Wir können sie nicht 
per Verordnung oder Dekret hineinbringen. Sie zementieren 
die Unmöglichkeit, den Kantonen Mittel über die Treibstoffzoll
kass(il zukommen zu lassen - zwei dringend notwendige An
liegen, die es rechtfertigen, auf die ganze Lösung des Bundes
rates und der Kommission einzutreten. Wir haben uns das 
auoh überlegt 
Die Mehrwertsteuer ist ein Ersatz für die Bundessteuer. Ich 
pflichte Ihnen bei, dass man alles machen muss, um diese 
Mehrwertsteuer durchzubringen. Ich pflichte Ihnen auch bei, 
dass es noch einige Dlsk'-'5sionen auslösen muss. Das darf 
uns aber nicht paralysieren, bei der Erledigupg, der ErfQllung 
dringender Aufgaben lähmen. 
Ich bitte Sie, den Antrag Bühler Robert abzulehnen. 

Bundespräsident Ogl: Ich möchte Sie mit einem Beispiel zum 
zum Nach<;lenken zwingen. Wir bekämpfen die Leerfahrten, 
und wir stellen fest, dass wir In diesem Land nach wie vor zu 
viele ~erfahrten haben. Wenn Sie dem Antrag E!ühler Robert 
zustimmen, dann öffnen Sie Tür und Tor für diese Leerfahrten. 
Die Anpassung der Tartte gemäss unserem Vorschlag er
schwert Leerfahrten, d. h., sie sind wlrtsc;h~lich nicht mehr :w 
verantworten. Deshalb brauchen wir eine Anpassung der Ta
rife, wie dies in Artikel 20 festgeschrieben i$t. Ich möchte Sie 
bitt~m. uns nicht Aufträge zu geben, die nach einigen Monaten 
wieder in Frage gestellt werden. . 
Zur lelstungsabhänglgen Schwerverkehrsabgabe: Sie wer
den nicht so rasch umstellen können, wie dies Herr Bühler ge
sagt hat; so leicht, so schmal wird es nicht gehen, wenn wir 
jetzt nicht die Grundlage dafür schaffen. 
Ich bitte Sie, dle$8n Antrag abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Kommission 
FürdenAntrag BühlerRobert 

Art.20 
An~g dar Kommission 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalratei3 

Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

' Minderheit 
(Büttlker, Bisig, CavadiniJean, Loretan) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

24Stlrnmen 
148timmen 

_ Abs. 3bis (neu) 
Ausserdem kann der Bundesrat die Tarifkategorien ab 12 Ton
nen nach Absatz 2 auf dem Verordnungsweg an allfällige Aen
derµngen der Gewichtskategorien im Strassenverkehrsgesetz 
anpassen. 
Abs.4-7 
Zustimmu,ng zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.8 
Mehrheit 
Dieser Artikel gilt mit Wirkung ab 1. Januar 1995 und bleibt 
längstens bis zum 31. Dezember 2004 In Kraft 

Minderh$it 
(Danioth,. l:lloeqer, Cavelty, Piller) 
ZU$tJmm.ung zum Bel'!ci;lluss de$ Nationalrates 

Antr89 Qavelty 
Al)a.3 
Die Abga~ätze können mit einem n(cht referendumspflichti
geo Bundesb.eschluss angepasst werden, sofern die Stras
senverkehrskosten dies rechtfertigen, 

Ari.20 
ProwsitiOQ de la commission 
Al.1, 2 
Adherer a ia decision du Conseil national 

A/.3 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorlte 
(Büttiker, Bisig, Cavaqini Jean, Loretan} 
Adherer a 1a decision du Conseil national 

Al. 3bis (nouveau) 
En outre, Ie Conseil federal peut, par voie d'c;>rdo.nna~. 
adapter les taux de redevance s'appliquant au-dessus de 
12 tonnes, mentionnes a l'alinea 2, en liaison avec <;i' eve!ltuel
les mo<:lifications de poids operees dans la loi feQera~ aur la 
circulation routlere. · 
AJ.4-7 
Adherer a la decision du Conseil national 

AJ.8 
Majorite 
Le present articie est applioable desi~ 1et JanVier 1~ II r~e · 
en vigueur jusqu'au 31 decembre 2004 au plus tard. 

· Mlnorlte 
(Danioth, ßloetzer, Cavelty, Piller} 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Cavelty 
Al.3 
•.•. au moyen d'un arr~te fedllrat non sournis au referendum. 

Küc;;hler, Beric;:hterstatter: Artikel 20 Absatz 1 ist eine unverän
derte, bisherige ßestlmmung. 
Absatz 2 wurde in <;tem $111.n mocUfiz~{t. als hier die, Abgabe
sätze der seit 198& eingetretenen Teuewng angepa~ Wijr
den. Die Erhöhung t:>eläuft sich auf ru.nd 3,() Prozent Pie ffir ctie 
einzelnen Kategorien gelt~nden bisherigen Sätze fin~en Sie 
auf Seite 4 der Botscha~ Die Schwerverkehrs~gabe !;>eträgt 
zum BeiispleJ fµr einen Lastwagen von über ~ Tonnen Ge
samtg(:)v-,icht neµ 4000 Franken pro Jahr gegenüber blsner 
3000 Franken pro J&hr. · 
Die Gewichtskategorien unter Suchstabe a sincl l~lcht ~eh 
oben verschoben word~n. So liegt nun die obere Gr1;1.0?;El bei 
der leichtesten Kategorie neu bei 12 Tonnen, statt wie bl~her 
bei 11 Tonnen. Damit wird eine Vorleistung an qie EG-Gesetz
gebung vorgenommen, die den Schwellenwert für den allen
falls abgabepflichtigen Schwerverkehr bei 12 Tonnen ß(:)
samtgewicht definiert Dadurch wird aber die Abgabe für F&llr
zeuge zwischen 11 und 12 Tonnen sogar verbilligt Das rnü§
sen wir auch sehen. Es gibt also Kategorien, dia verbilUQl wer• 
den. Gleichzeitig wird die schwerste Kategorie erst bei einEllTI 
Gesamtgewicht von 22 Tonnen, statt wie bisoer bei 19 Ton
nen, einsetzen. Auch hier gibt es wieder gl:lwisse Verände~p-
gen bei der Belastung. . 
Diese Anpassung steht übrigens im Zusammenhang mit dE!r 
Revision des Strassenverkehrsgesetzes von 1989: Mit der Ein
führung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 
können Verfeinerungen vorgenommen werden, an, denen es 
bis jetzt-wie bemängelt wurde - gemang~lt hat Aber für die
sesmal erachtet mwi es als zweckmässig, aß bei !=!lesen 
Hauptkate,gorien zu belassen. Die Kommission hat 1<eine Aen
derung vorgenommen. 
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' Zu Artikel 20 Absatz 3 liegen neben dem Antrag der Kommis- spru,ch zwischen meiner ablehnenden Haltung zur Kompe-
sionsmehrheit zwei Anträge vor: der Antrag der Kommissions- tenzdelegation an den Bundesrat oder der Befürwortung einer 
minderheit Büttiker und der'Antrag Cavelty. Ich gebe Ihnen Befristung dieser beiden Vorlagen und meiner Haltung zum 
kurz die Begründung für den Antrag der Kommissions- , nächsten Traktandum; das sind keine Widersprüche. 
mehrheit - Zu Herrn Küchler möchte ich im voraus sagen: Es geht nicht 
Absatz 3 ist neu. Damit soll dem E3undesrat die Kompetenz er- um ein obligatoris,ches Referendum, und deshalb ist der Aus-
teilt werden, die neu~m Abgabesätze auf dem Verordnungs- druck «Volksabstimmung durchführen müssen». leider falsch, 
weg der Teuerung anzupassen. Eine Anpassung an die Taue- sondern es geht danlm, dass das Volk die Möglichkeit hat, das 
rung muss aber mit den Ergebnissen der Strassenrechnung Referendum zu ergreifen. wenn-es dies für nötig hält Das ist 
vereinbar sein. Sie sehen, es ist eine reine Kann-Vorschrift Es eine gewisse Korrektur. 
wurde sowohl im Nationalrat wie auch in der ,Kommission be- Im übrigen möchte ich die Anträge der Minderheit Büttiker zur ·· 
stätigt, dass der Bundesrat von dieser Kompetenz nur sehr zu- Autobahnvignette und zur Schwerverkehrsabgabe gleichzei
rückhaltend Gebrauch machen würde, und zwar nur, wenn tig begründen. Ich brauche dann beim Minderheitsantrag zur 
eine Anpassung mit der Strassenrechnung vereinbar ist Dies Autobahnvigrtette das Wort nicht mehr zu ergrettert. 
wiederum bedeutet, dass eine Anpassung bloss alle drei bis Vier Gründe haben mich bewogen, dem Bundesrat diese 
fünf :Jahre geprüft würde. Wenn man vor dem Jahre 2000 auf Kompetenz zu verweigern. , 
eine teistungsabhängi~e Schwerverkehrsabgabe umsteigen 1. Die Anpassung der Strassenbenützungsabgaben an die all-, 
könnte, käme diese Klausel vielleicht gar nie zum Tragen. · gemeir,e Preisentwicklung ist sachfremd Massgeblich für die 
Im übrigen ist In der Kommission auch vort der Verwesentli~ Höhe der Sätze der Strassenbenützungsabgaben ist nicht die 
chung der Demokratie gesprochen worden. Das tteisst, man Entwicklung,des·lndexes der Konsumentenpreise, der Taue-

- sollte nicht wegen ein.er kleinen Teuerungsanpassungvon ein rung, sondern rhassgeblich sind die tatsächlichen Ausgaben 
paar wenigen Franken ejne ganze Volksabstimmung durch- der öffentlichen Hand für das Strassenwesen, die durch ent-
führen müssen, und dies gerade heute, wo wir immer -Wieder sprechende Erträge aus dem Strassenverkehr gedeckt wer-
von einer Ueberstrapazlerung · der direkten Demokratie den müssen Dies um so mehr, als die Erträge der Strassen be-
sprechen. . ' nützungsabgaben künftig zwec~ebunden für Aufgaben im 
Es geht auch um keinen lndexautomatismuä; .wie dies im Na- Zusammenhang mit dem Strassenverkehr verwer;idet werden 
tionalrat oder hiervon Kollege Frick behauptet wurde, sondern sollen. Die Bemessung der Abgabesätze hat sich somit an ei-
es geht darum, den effektiven Wert der Abgabesätze zu erhal- ner methodisch richtig, geführten Strassenrechnung und nicht 
ten und damit zu ermöglichen, dass die mit der Vorlage anvi- an der allgemeinen Teuerung zu orientieren. _ · 
sierten Ziele auch In Zukunft zu erreichen sein werden. 2. 'Der Bundesrat selber begründet die Anpassung der Abga-
Noch etwas scheint mir wesentllct, zu sein: Lesen Sie den betartte an. die Teuerung richtigerweise ebenfalls mit der Ko-
Wortlaut der nationalrätlichen Fassung, welche die Minderheit stendeckµng im Strassenverkehr - die Erklärung in der Bot-, 
Büttlker übernehmen will. Dieser Text des Nationalra~es bezle- schaft, Ziffer 221: «Der Bundesrat will die Abgaben an der 
hungsweise der Minderheit will etwas ganz anderes als der Deckung der Kosten orientieren, die der Strassenve~kehr ver- . 
Bundesrat Der Wo111aut ·ermöglicht nicht einmal die Vpr- Ul'$acht, jedoch nicht deckt» Warum gemäss Bundesrat je-
nahme einerTe1;1erungsanpassung durch das Parlament Das - doch eile Ergebnisse der Strassenrechnung nicht als direkte 
Parlament könnte höchstens' in ein paar Jahren eine Korrektur Tarifgrundlage herangezogen werden dürfen, ist nichteinsich
vornehmen, «sofern die Strassenverkehrskosten dies rechtfer- tig. Dies um-So weniger, als in der Botschaft On den 21.ff. 232 
tigen». · und 233) angekündigt wird, dass eine künftige weitere Anpas
Nun gibt es aber keinen umstritteneren Begriff in der Verkehrs- , sung der Schwerverkehrsabgabe und der Autobahnvignefte 

- und Fiskalpoljtik als jenen der Strassenverkehrskosten oder an die "Feuerung mit den Ergebnissen der. Strassenrechrtung 
der Strassenrechnung. Mit anderen Worten: Die Bestimmung vereinbart sein solle.· 
gemäss der Formulierung des Nationalrates beziehungs- 3. Die Kompetenzdelegation an den_ Bundesrat zur Anpas
weise der Minderheit unserer Kommission, aber auch die Be- sung der Abgabesätze für die Strassenbenützungsabgaben 

· stimmung gemäss der Formulierung von Kollege Cavelty wä- schafft eine abgaberechtlich einmalige Regelung, mft der die 
ren überhaupt nicht praktikabel. Der Nationalrat hat dies erst Rechte des Volkes und des _Parlamentes in einem politisch 
bei der Beratung des Beschlussentwurfes B bemerkt und hat heiklen Bereich beschnitten werden. 
deshalb diese Bestimmung im Beschlussentwurf B nicht mehr Im schweizerischen Abgaberecht gilt der Grundsatz der Ge-
übemommen. Das können $ie im Amtlichen Bulletin des Na- setzmässigkeit, wonach öffentliche Abgaben nur aufgrund 
tionalrates (Frühjahrssession 1993) nachlesen. 1 und im Rahmen des Gesetzes erhoben werden dürfen. Ver-
Aus all diesen Gründen muss ich Ihnen beliebt machen, der langt wird· die Verankerung in einem Gesetz· in formellem 
Kommissionsmehrheit zu folgen; schliesslich dürfen wir auch Sinne, d h. in einem dem Referendum unterstehenden Erlass 
die Proportionen nicht aus den Augen verlieren. . des Parlamentes. Laut Bundesgericht genügt es nicht. wenn 
Wie gesagt: Der Bundesrat wird von dieser Kompetenz nur der Gesetzgeber die Befugnis zur Festsetzung der Abgabe an 
sehr i1,1rückhaltend Gebrauch machen Wir haben als Paria- eine untergeordnete Behörde überträgt Vielmehr m.uss das 
ment in unserer Oberaufsichtsfunktion immer noch die Mög- Gesetz den Kreis der Abgabepfllc,htigen, den Gegenstand der 
lichkeit,-dem Bundesrat allfällige Vorgaben zu machen. Aber Abgabe und derer Bemessung festlegen. Diese Regelung im -
hier eine Kompetenz nicht zu erteilen, damit Wir später für Abgabewesen hat sich bew~hrt Sie erlaubt, dass künftige 
diese reine Teuerungsanpassung die ganze Gesetzes- und Aenderungen insbesondere i{ll Zusammenhang mit der 

" Volksabstimmungsmaschinerie in Gang setzen müssen, steht Bemessung der Abgaben zumindest dem Parlament und not-
in keinem Verhältnis zu dein, was hier dem Bundesrat an Korn- falls - bei einem Referendum '- dem Souverän zur Zustim-
petenz eingeräumt werden i:ioll. - mung vorgelegt werden müssen. Dies wäre mit der verfas-
Aus diesem Grund bitte ich Sie, der Mehrheit zu ,olgen. sungsmässigen Verankerung der Anpassungskompetenz an 
Ich-bitte Sie also auch, den Antrag Cavelty abzulehrien, ob- den Bundesrat im Bereich der Strassenbenützungsabgaben 
wohl cFeser noch etwas vorteilhafter wäre als der Minderheits- nicht mehr der Fall. 
antrag Büttiker, indem wenigstens die Volksabstimmung nicht 4. Im Hinblick auf die obligatorische Volksabstimmung Ist es 
durchgeführt werden müsste. · ratsam, di~ Vorlagen über die Verlängerung und Neugastal~ 

tung der Strassenbenützungsabgaben von unnötigem Ballast 
zu befreien. Dazu gehört die Kompetenzdelegation an den 
Bundesrat zur selbständigen Anpassung der Abgabesätze an , 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen-Adopte 

Abs.3-Al.3 
die Teuerung. . · .-
Die Befürchtung. eines grossen Teils der Bevölkerung, der. 
Bundesrl;l,t we_rde künftig angesichts der Bemü_hungen um c;lie 

Büttiker, Sprecher der Minderheit: Zuerst ein Wort zu Herrn · Beschaffung zusätzlicher Bundesmittel bei jeder sich bieten
Bundespräsident Ogi. lc;h glaube~ es besteht kein Wider- den Gelegenheit von sich aus die Steuerschraube anziehen, 

' ' \ ' ; 
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sollte ernst genommen werden; dies um so mehr, als die Zu
stim'mung des Souveräns zur vorgesehenen Erhöhung der 
Strasseribenützungsabgaben nach der Verdoppelung des 
Treibstoffgrundzolls und dar bereits angekündigten Einfüh
rung neuer Steuern und Abgaben - C02-Abgabe, Energielen
ktingsabgaben, Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen des Ver
kehrs usw. - nicht ohne weiteres als gesichert angenommen 

., werden kann. 
Mit der vorgesqhlagenen Blankovollmacht an die Exekutive ist 
die Angriffsauslösung durch den Bundesrat für zusätzliche 
Einnahmenbeschaffungen geradezu vorprogrammiert. Des
halb muss auf dar Gegenseite ein Libero, ein Ausputzer für alle 
Fälle, installiert werden. Ich bin der Meinung, dass für diese U
beroposition das Volk selber nominiert werden muss. Bei der 
Volksabstimmung am 7. März dieses Jahres hat nämlich die
ses Volk eindrücklich bewiesen, dass es eine solche Libero
rolle durchaus auch offensiv im modernen Sinne zu interpre
tieren weiss. 
Zum Antrag Cavelty möchte Ich sagen: Ich finde, das Volk ist 
eindeutig der bessere Libero als das Parlament D.er Antrag 
Cavelty ist natürllch eindeutig besser als der Entwurf des 
Bundesrates, und er geht in die Richtung des Antrags der 
Minderheit 

Cavelty: Mit Zustimmung unseres Ratspräsigenten muss ich 
hier zunächst eine Klammer öffnen, um auf die Frage von Bun
despräsident Ogi nach dem Benzinpreis von Samnaun zu ant
worten. Ich wurde ausdrücklich aufgefordert, das hier in dieser 
Debatte zu tun. · 
Samnaun 1st bekanntlich Zollausschlussgebiet, begründet in 
der geschichtli,cDen Vergangenheit, weil bis In die zwanziger 
Jahre dieses Jahrhunderts keine Zufahrt über die Schweiz be
stand; mari erreichte Samnaun nur über Oesterreich. Noch 
heute ist die Situation so, dass man bei Lawinengefahr über 
Oesterteich nach Samnaun fahren muss; letztmals war dies 
letzte Woche der Fall, wie im Radio bekanntgegeben wurde. 
Das Ist die Begründung des Zollausschlusses. . · 
Dia Folge: Das aenzin ist ohne Zollzuschlag zu haben. Die Ge
meinde aber hat mit meiner beratenden Unterstützung ver
nünftigerweise schon vor zwei Jahren aus dieser Situation Ka
plfill geschlagen, Indem sie eine Gemeindesteuer auf Benzin 
erhebt-eine sogenannte Sondergewerbesteuer, abgesegnet 
durch das Bundesgericht-, zweckgebunden für die Entwick
lung dieses wirklich abgelegenen und versteckten Tales. 
Diese Sdndergewerbesteuer betrug bis zum 31. Dezember 
1992 5 Rappen pro Litet Benzin, was unter diesem Titel für die 
Gemeinde Totaleinnahmen von 1,3 Millionen Frariken -
zweckgebundene Franken - ausmacht Seit. d.em 1. Januar 
1993 beträgt die Sondergewerbesteuer 1 ö Rappen statt 
5 Rappeti, Und es ist noch in diesem Jahr eine weitere Erhö: 
hung vorgesehen. Der Liter Benzin in Samnaun kostet jetzt 
70Aappen . , 
Es ist aber noch auf die Konkurrenzsituation aufmerksam zu 
mächen; lassen Sie mich noch fertig sprechen, obwohl das 
nicht hierher gehört, aber ich wurde gefragt und aufgefordert, 
auf die Konkurrenzsituation hinzuweisen: Siebzig Kilometer 
von Samnaun entfernt befindet sich das italienische Livigno, 
ein Zollausschlussgebiet von Italien, das aber von der 
Schweiz her befahren wird, nur der Gewinn geht an Italien. 
Dort wird keine Sondergewerbesteuer erhoben, und der Ben• 
zinpreis ist entsprechend niedriger. Wenn Sie nun den Son
derstatus von Samnaun abschaffen, werden noch mehr Leute 
in das viel grössere Livigno fahren. 
Das ist meine Erklärung, und meine grosse Klammer ist ge
schlossen - mit der Entschuldigung, dass Sie mir zuhören 
mussten. 
Zur Sact\e zurück: Ich benutzte bereits die Eintretensdebatte, 
um auf meinen Antrag aufmerksam zu machen. Ich musste 
dies deshalb tun, weil der Antrag erst heute verteilt wurde und 
Gefahr läuft, im Papierfluss unterzugehen. Das schiene mir 
schade zu sein, weil der Antrag-wenigstens nach meiner Mei
nung - ~rklich gut ist 
Dieser Antrag gilt, wie jener der Minderheit Büttiker auch, so
wohl füt die Natio11alstrassenabgabe als auch für die Schwer
verkehrsabgabe. Bestritten ist, wonacH sich eine eventuelle 

künftrge Anpassung richten soll: nur nach der Teuerung, wie 
es aun·däsrat und Kommissionsmehrheit wollen, oder gene
rell nach den Strassenverkehrskosten, wie es der Nationalrat 
qaschlossen hat und die Minderheit Büttiker beantragt 
Mir scheint die Lösung der Minderheit Büttiker und des Natio
halrätes breiter, angemessener uhd besser zu sein. Zudem 
macnt es sich schon rein gesetzesästhetisch nicht besonders 
gut, wenn man detTeuerung nun auch noch die Ehre derVer
fassungserwälinung zubilligen würde. In diesem PL.inkt geht 
mein Antrag wortwörtiich einig mit der Minderheit Büttlker. 
Zum zweiten ~unkt, der bestrftten ist: Wer soll die Anpas
sungskompetenz haben? Der Bundesrat, wie es die Mehrheit 
will, oder das Volk, wie es die Minderheit beantragt? Mein An
trag zielt hier genau in die Mitte: Das Parlament soll die Anpas
sungskompetenz haben, 
Die Kompetenz nur dem Bundesrat zu überlassen wäre auch 
nach meiner Meinung etwas riskant, besonders wenn man es 
hier mit der Steueranpassung nicht nur an die Teuerung, son
dern auch an die Strassenkosten allgemein zu tun hätte. Für 
jede-noch so angemessene und nötige-Anpassung an das 
Volk zu rel<urrieren wäre ebenfalls nicht gut 
Unsere Demokratie - die Lösung dieses Problems ist mir ein 
Anliegen in allen Gesetzgebungsfuhktionen, wo ich mit
mache - leidet an einer übertriebenen Ausweitung, Ausufe
rung und Verflachung des Referendums. Mit einer übertriet:le
nen Ausgestaltung verunmöglicht das ReferendurtJ die Funkti
onsfähigkeit des Staates. Der Ruf nach einer Verw1$antli
chung der Demokratie beginnt mit dem Ruf nach einer Verwe
sentllthung des Referendums. Hier müssen wir nun ansetzen. 
Schaffen_ wir nicht noch neue Referendumsmögilchkeiten für 
Fragen der Anpassung und einer klaren Angleichung an dii3 
gegebenen Voraussetzungen! 
Natürlich sagen die Referendumsbefürworter wie Herr Bütti
ker, das Aeferendum werde ja nicht ergriffen, wenn die Anpas
sung vernünftig sei Aber die tägliche Erfahrung lehrt genau 
das Gegenteil: Es gibt immer wieder Kreise, die die Refere.ri
dumsmöglichkelten aus sachfre.mden Gründen ergreifen, bei
spielsweise zur politischen Profillerung. 
Es besteht hier kein Grund uhd kein Ahlass, solchen Kreisen, 
die politisch l.n unserem Rat noch nicht beheimatet sinq, ALif
trleb für die Zukunft zü geben Mein Antrag geht also datiln, 
dass der Rat ~urch einen nicht referendumspfllchtigen 
Bundesbeschluss In eigener Kompetenz und Verantwortung 
handelt , 
l:ln Schlusswort: Vertrauen wir uns doch selbst! Wenn wir es 
selbst nicht tun, wer soll es denn sonst tun? 

Bundespräsident Ogl: Ich möchte mich zunächst zum Minder
heitsantrag Büttiker und dann zum neuen Antrag Cavelty ätls
setli. lcti danke zunächst für die lnformatio11 über Samrlaun. 
Was den Minderheitsantrag (BOttiker, Bisig, Cavadlnl Jean 
und Loretan) betrifft: wenn ich ihn richtig analysiere, sind 
diese Herren einverstanden, dass die SchwerverkeHrsabgabe 
in Zukunft der Teuerung angepasst werden kann. Sie wollen 
aber für eine solche Ahpassung den Weg des Referendums 
offenhalten, und zwar den Weg des fakultativen Refereriduhiä 
Ein solcher Antrag ist im Nationalrat - ich muss das leider sa
gen - ih elnetn Tdhuwabohu angenommen worden. 
Ich möchte Sie auch hier mit einem Beispiel zum Nachderiken 
zwingen. Gehen wir vom folgenden Szenario aus: Im Jahre 
2000 stellt mein Nachfolger im Bundesrat den Antrag, die 
Schwetverkehrsabgabe um 5 Prozent zu erhöhen. Dieser An
trag wird anschliessend in den eidgenössischen Räten bera
ten. Nehmen wir weitar an, dass die Räte ebenfalls eine Erhö
hung um 5 Prozent beschliessen. Dieser Beschluss müsste 
dem fakultativen Referendum unterstellt werden, Und Sie kön
nen sicher sein, dass es -wie es Herr Cavelty bereits progno
stiziert hat- dann Kreise geben wird, die das Referendum er
greifen werden. · 
Mit dem Zustandekommen des Referendums - es br~ucht ja 
gar nicht so viele Unterschriften dazu - wäre zu rechnen Wir 
hätten dann vielleicht im Jahre 2004 eine Volksabstimmung 
durchzuführen. Ich frage mich schon, ob das noch verhältnis
ma:sslg wäre: der Erstrat und der Zweitrat müssten sich damit 
beschäftigen, dann müssten wir - auch wenn wir beispiels-
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weise für 5 Franken riicht einmal mehr zwei· Cafe:;; creme be
kommen - eine Volksabstimmung durchführen. , 

· Ich frage mich deshalb, ob die Referendumsklausel irn Zei
chen der Detegulierung- in diesen Tagen spricht map viel von 
Deregulierung - noch sinnvoll ist Die Anpassung an die Teue
rung ist.doch im wesentlichen nur eine tech.nische Frage. 
Der Bundesrat, das möchte ich hie.r·zuhanden der Geschichte 
und des Protokolls bestätigen, ·Mrd von der Kompetenz der 
Anpassung an die Teuerung sehr massvoll Gebrauch ma
chen. W!:)nn Herr Büttiker schon von der «Angriffsauslösung,, 
spricht - die wir alle beim Fussball-WM-Ausscheidungsspiel 
Schweiz-Italien nächsten Samstag der Schweiz wünschen -
und dann den Libero, den Ausputzer, erwähnt: Ich bin nicht si
cher, ob Franco Baresi als Libero spielen wird, ob Arrigo Sac
chi überhal)pt einen Libero einsetzen wird. Der 1.-Liga-Fuss
baller Rolf Büttiker- ich hclbe grosse Achtung vor it,m - sollte 
wissen, dass man im modernen Fussball auch ohne Libero 
spielen kann und vielfach spielt und dass wir hier diesen Aus
putzer nicht brauctien. Wir sollten ihn n_icht missbrauchen. , 
Die Botschaft ist in dieser Hinsicht ganz klar: Der Bundesrat 
hat sich an der Strassenrechnung zu orientieren, und bis zu 
diesem Zeitpunkt werden wir dann, trotz der Schwierigkeiten 
bezüglich der Strassenrechnung, auf die Herr Küchler hinge
wiesen hat- ich teile seine Auffassung-, diese Frage hoffent
lich bereinigt haben. · . · . . . 
Ich bitte Sie dringend, der Kommissionsmehrheit und dem 
Bundesrat zu folgen und den Minderheitsantrag Büttiker a~u-
lehnen. · ·' . . · 
Ich komme noch zum Antrag Cavelty. Er stellt eine Lösung dar, 
die zwischen den Entwurf-des Bundesrates und den Minder
heitsantrag zu stehen-kommt Der'Au~chluss.des Refer~n
dums bringt zwar efne gewisse Erleichterung mit sich, dem ist 
?UZustiminen. Das Volk. muss nicht wegen verhältnismässig 
geringfügigen Anpassungen bemüht werden, und trotzdem 

. stellt sich auch hier die Frage der Verhältnismlissigkelt Sollen . 
tatsächlich die eidgenössischen Räte, die Kommissionen, der 
Erstrat, der Zweitrat, bemüht werden, um allenfalls eine Preis
erhöhung um ~ Prozent bei per Schwerverkehrsabgabe oder 
allenfalls eben um 5 Franken bei d~r Autobahnvignette,... oder 
eben nicht einmal um zwei Cafes creme - zu behandeln und 
zu beschliessen? Es geht in diesem Fall wirklich darurn, ob für 
Sie Regierungs- und Parlamentsreform, · Flexibilität, Hand-
1ungsspielraum, Kompete('.lzordnung usw._ leere Worte sind. . . 
Ich bitte Sie dringend, dem Antrag Cavelty auch nicht zu fol
gen, sondern modern, zeitgemäss und im Sinne dessen, was 
Sie immer wieder fordern - Stichwbrt: Deregulierung -, dem 
Bundesrat und der Kommission zu folgen. 

Präsident: Nachdem wir festgestellt h~ben, dass in der Regel 
in der Schweiz heute In der Nationalliga A ohne Libero gespielt 
wird, können wir abstimmen. Wir entscheiden also, ob wir in 
der Nationalliga A bleiben wollen. (Heiterkeit) 

•" . 

Abstimmung-: Vote 

Eventuell -Atit,:e preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Cavelty 

Definitiv-Deffnitivement · 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 3bis -Al. 3bis 

22Stimmen 
J7Stimmen· 

24Stimmer( 
14Stimmen 

Küchler, Berichte'rstatter: Absatz 3bis wurde von der Kommis
sion neu eingefügt Der Bl.mdesrat soll damit die Kompetenz 
erhalten; die Tarifkategorien dieser Verfassungsbestimmun
gen allfälligen SVG-Revisionen anzupassen, sei es an die Re-

. vision des ~VG im Rahmen von Swisslex, was wir gestem be
. schlossen haben, oder sei es an spätere SVG-Revisionen. 
Es ist unbeoingt erforderlich, dass die Tarifkcitegor'ien in Arti
kel 20 Absatz 2 Literae a bis c Uebergangsbestimrpungen BV 
mit den Gewichtskategorien im Strassenverkehrsgesetz über
einstimmen. Mit' der Kompetenzerteilung an den Bundesrat 

haben wir Gewähr. für diese künftige Koordination der ver
.scniedenen Erlasse. . 

Angenommen -Adopte 

Abs. 4-7-At: 4'-:7 

. Küchler, Berichterstatter: Absijtze 4 und 5 sind unverändert. 
Ich habe keine weiteren B.emerkungen beizufügen. · · .. 
Beim Absatz 6 möchte ich darauf hinweisen, dass es um die 
Zweckbindung geht, die wir diesen Morgen diskutiert haben, • 
Absatz 7 ist ebenfalls unverändert und ist materiell bereits im 
heutigen Recht enthalten 

Angenommen-Adopte 

Abs. 8 :-Al. B. 

Küchler, Berichterstatter: Bei Absa~ 8 haben wir wieder einen · 
Mehrheits- , und einen Minderheitsantrag. Es geht um die 
Frage der Befristung dieses Beschlussentwurfes A · 
Ich begründe den Antrag der Kommissionsmehrheit, und 'ZY-18.r 
in bezug auf die Befristung dieses Beschlussentwurfes A Wir 
haben diese Modifikation in der Kommission mit einer knap-

. pen Mehrlieit von 6 zu 5 Stimmen beschlossen. Sie beinhaltet, 
dass der Beschlussentwurf A nicht bloss indirekt - durch die 
künftige Einführung einer leistungsabhängigen Schwerver-
kehrsabgabe .,... befristet wfrd, sondern es sollte im Sinne der 
Transparenz wie im ursprünglichen Bes.chJuss wiederum eine 
terminlich präzise,Bestimmung aufgenommen werden. 
Nach Auffassung der Kommissionsmehrheit sollten aus ab
stimmupgsporitischen Gründen die bisherige11 Spielregeln· 
bezüglich Befristung nicht geändert wetden. Unbefristete Ab
gaben würden Gefahr laufen, vom Souverän nicht akzeptiert 
zu werden, und würden die Vorlage unnötig belasten' . 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen •die Kommissionsmehr- . 
heit, diese Befristung vorzunehmen., 1 

. Danloth, Sprecher der Minderheit: Anstelle der Befristung der 
heutigen Schwerverkehrsat:igabe bis längstens zum 31. De
zember 2004, soll gemäss Bundesr~t, Nationalrat und Kom
missionsminderheit auf eine fixe zeitliche Befristung verzichtet 
werden. Statt dessen gilt das Ziel, die he,utige, lineare Schwer
verkehrsabgabe durch die geplante lelstungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe abzulösen. · · · . 
Es sind hier sachliche und politische Gründe gelfend zu 
machen: · · 
1. Es wäre sachlich falsch, nach wenigen Jahren bereits wie
der eine Verlängerung·der heute ohnElhin starren Schwerver
kehrsabgabe anzustreben. Ziel muss nicht die Verlängerung, 
sondern Qie Ablösung durch eine flexible und verursacherge
rechte Schwerverkehrsabgabe sein. 
2. Die Befristung durch einen fixen Zeitpunkt wird somit durch 
eine Verknüpfung mit einer unbestritten.an Zielsetzung ersetzt,' 
wel(?heaufdleAglösungdurcheineeuropakompatibleAbgabe 
abzielt; hierfür wird gleichzeitig die neue Verfassungsgrund
lage in Artikel 36quater geschaffen -,eine Verfassungsgrund
lage, die dann, wie ich das beim Eintreten gesagt habe, ausge
führt werden muss, die also nichtvon si.ch aus anwendbar ist · · 
D.ie Beschlussentwürfe A und C bilden somit thematisch eine 
Einheit Sie stellen zwei Phasen in der Verwirklichung der Ko- , 
stenwahrheit dar. Da,,s Junktim, das damit bewusst hergestellt 
wird, erübrigt eine Befristung und dient der Schweiz und ihrer . 
Vefkehrspolitik. Somit stellt der Beschlussentwurf C uhweiger- · 
lieh eine jetzt abzulehnende Befristung für den Beschlyssent
wurf A dar; Beschlussentwurf C stellt die Befristung dar. 
3 . .Wenn wir in Richtung Europa klare Signale setzen und 
'unserem Verkehrsminister weiterhin eine starke Verhand
. lu'ngsposition - 1:1uch bei der Verwirklichung des Transitab
kommens - ermöglichen ~ollen, dürfen wir keine Zweifel of
fenlassen, dass die heutige Scliwerverkehrsabgabe rasch 
durch eine gerechtere Regelung abgelö;rt werden muss, eine 
Regelung, welche die externeti Kosten einbezieht, aber auch 
für die Strassentransporteure gerechter ist - ich möchte das 
ganz klar petonen. · ' 
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Mit einer unnötigen Befristung der heutigen Verfassungs-
, grundlage wären wir nicht glaubwürdig und würden unsere ei-

gene Position schwächen. , 
Die Quintessenz: Wer eine baldige Ablösung der heutigen, . 
starren, linearen Schwerverkehrsabgabe wünscht, muss dem· 
Beschlussentwurf C und damit dem Auftrag für eine wettbe
werbsneutrale Schwerverkehrsabgabe zustimmen und darf 
nicht mit einer Frist für das heutige System bei Beschlusser:it
wurf A ein Hickhack verursachen. 
Aus diesem Grunde ersucht Si-e die Minderheit, auch im Sinne 
Ihres Eintretensbeschlusses und Ihres Beschlusses zu Arti
kel 11 Absatz 5 des Beschlussentwurfss A, diese Befristung 
wegzulassen. 

Bundespräsident Ogl: Ich möchte Sie bitten, der Minderheit 
zu folgen und damit keine Differenz zum Nationalrat zu schaf
fen. Dieser Minderheitsantrag ist in lhter Kommission mit der 
kleinstmöglichen Differenz zustande gekommen. Die Antrag
steller wollen keine explizite Befristung der pauschalen 
Schwerverkehrsabgabe. Der Bundesrat teilt diese Auffassung. 
Wir wonen aber eine nahtlose Ablösung der pauschalen 
Sohwerverkehrsabgabe durch die leistungs- und verbrauchs
abhänglge Schwerverkehrsabgabe sicherstellen, so wie das 
jetzt Herr Danloth zum Ausdruck gebracht hat Das lässt sich 
nur erreichen, wenn wir auf einen fixen Termin verzichten. Wir 
wissen heute nämlich noch nicht, wann, wie und wo die EG
walte Schwerverkehrsabgabe kommt Es ist nicht damit zu 
rechnen, dass sie heute und morgen kommt, aber sie könnte 
plötzlich rasch kommen. Dabei ist uns klar: Je früher eine sol
che Abgabe kommt, desto besser. 
Der Entwurf des Bundesrates, der vom Nationalrat zum Be
schluss erhoben wurde, lautet deshalb auf Beibehalten der 
pauschalen Schwerverkehrsabgabe, bis sie durch eine lel
stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe ersetzt werden 
kann. Damit haben wir indirekt eine Befristung. Darüber hin
aus ist in Absatz 7 die Möglichkeit gegeben, frühzeitig auf die 
Schwerverkehrsabgabe zu verzichten und sie durc;;h etwas 
Besseres zu ersetzen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit, dem Bundesrat und dem 
Nationalrat zuzustimmen: damit wir flexibel bleiben, damit wir 
die Pauschale nahtlos durch die künftige Abgabe ersetzen 
können und damit wir in die Verfassung schreiben können, 
dass wir eine solche Ablösung wollen. Damit setzen wir auch 
ein klares politisches Ziel. Die Neat-Debatte lässt grüssenl 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag c:Jer Minderheit 

Ziff.11 
Antrag dar Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.II 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lylgenomman -Adopte 

Gesamtabstimmung-Vote sur l'ensamble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

18Stimmen 
10Stimmen 

31 Stimmen 
2Stimmen 

B. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Natlonal
strassenabgabe 
B. Arrite federal concernant la prorogation de la rede
vance pour l'utilisati~n des routes nationales 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans oppositlon 

6-5 

Detailberatung - Dlscusslon par artlcles 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission • 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, ch. l lntroduction 
Proposition de la commfssion 
Adherer a la decision du Oonsell national -

Angenommen-Adopte. 

Art. 38qulnqules 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Büttlker, Slslg, Loretan) 
.... von 40 Franken. Der Abgabesatz kann mit einem referen
dumspfliohtigen Bundesbeschluss angepasst werden, sofern 
die Strassenverkehrskosten dies rechtfertigen. 

Abs. 2--4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.5 
Mehrheit · , 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Cavadlni Jean, Blsig, Büttlker, Loretan, Weber Monika) 
Dieser Artikel gilt mit Wirkung ab 1. Januar 1995 und bleibt 
längstens bis zum 31. Dezember 2004 In Kraft. 

Antrag Cavetty 
Abs.1 
.... von 40 rranken. Der Abgabesatz kann mit einem nleht refe
rendumspfllphtigen Bundesbeschluss angepasst werden, so
fern die Strassenverkehrskosten dies rechtfertigen. 

'Art. 36qulnqules , 
Proposition de la commlsslon 
Al.1 
Maforite 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Mfnorite 
(Büttlker, Bisig, Loretan) 
.... depasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut litte 
adapte, dans la mesure ou les coOts du traflc routler le just!-

. fient, au moyen d'un arrete federal soumls au reterendurn. 

Al. 2--4 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Al.5 
Majorite , 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Minorite -
(Cavadini Jean, •Blsig, Büttiker, Loretan, Weber Monika) 
Le present article est applicable des le 1 er janvler 1995; II raste 
en vigueur jllsqu'au 31 decembre 2004 au plus tard. 

Proposition Cavalty 
Al.1 . 
.... pas 3,5 tonnes. Le montant de la redevance peut lltre 
a.dapte, dans la mesure ou las coOts du trafic routier le justi

. fient, au moyen d'un arrete tederal non soumis au refärendum 

Abs. 1-AI. 1 

Küchler, Berichterstatter: In Artikel 36qulnquies Absatz 1 BV 
in Beschlus.sentwurf B sind zwei Komponenten enthalten: 
Dieser Absatz enthält erstens die Anpassung des Vignetten
. preises (analog der Anpassung der Schwerverkehrsabgabe in 
Artikel 20 Absatz 2 In Beschlu~entwurf A) und zweitens die 
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Kompetenzerteilung an den Bundesrat zur Vornahme von er
forderlichen. Teu,erungsanpassungen (ar:ialpg ziJ Artikel ~O 
Absatz 3 in Beschlussentwurf A). _ 
Zur ersten'Komponente: Mit dem,Aufschlag um 10 Franken 
wird der Preis der Autobahnvignette an die seit 1985 eingetre-

Ich bitte Sie, diesen Minderh13itsantrag abzulehnen und dem 
Bundesrat und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Wtr 
sollten keinen referehdumspflichtigen Bundesbeschluss vor-
~Mn.: . 

t~ne Teuerung angepasst Nach Auffassung der Kommission Abstimmung-Vota 
handelt es sich hier um eine massvolle Anpassung. Dies auch 
mit Blick auf die ausländischen Gebühren bezüglich Auto-
bahnabgaben oder Tunnelgebühren. . 
Im übrigen sprechen wir immer wieder von gleich langen 
Spiessen1 die wir für den öffentlichen und den privaten Verkehr 
anstreben wollen. Wtr haben in unserem Rat bereits öfter be
tont, dass der öffentliche Verkehr im Verhältnjs zum privaten 
Verkehr zu teuer ist; mit dieser Anpassl.jng können wir ein We
sentliches zur Realisierung des Prinzips der gleich langen 

Eventuell -A titre preliminaire 
_ Für de(l Antrag der Mi.nderheit 
Für den _Antrag Cavelty 

Definitiv - D~finitivement 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

16Stimmen 
14Stimmen 

17Stimmen 
. 16 Stimmen 

Spiesse beitragen. Das Ganze ist auch unter dem flnanzpoliti- Abs. 2-4-A/. 2-4 
·sehen Aspekt zu betrachten. Diese Ausführungen habe ich be-
reits im Zusammenhang-mitpem Eintreten gemacht Küchler, Berichterstatter: Bei Absatz 2 von Artikel ~6quin
Zur zweiten Komponente: Die Argumente sind im Zusammen- quies von Beschlussentwurf B handelt es sich um bisheriges 
hang mit dem Beschlussentwurf A auf den Tisch gelegt wor- --· Recht, es sind keine weiteren Bemerkungen zu machen. 
den. Sie haben sich beim Beschlussentwurf A für die Minder- · Bei Absatz 3 von Artikel 36quinquies von Beschlussentwurf B 
heit ausgesprochen. Die Kommissionsmehrheit hat sich aller- handelt es sich ebenfalls um die gleiche Materie, wie wir sie in 
dings beim Beschlussentwurf B ebenfalls für die Fassung des · Artikel 20 Absatz 6 von Beschlussentwurf A behandelt haben. , 
Bundesrates ausgesprochen, und-ich muss Sie ersuchen.hier Es ist also wiederum .die Zweckbindung, die.geregelt wird. 
wie die Kommissionsmehrheit an der Fassung des Bundesra- Neu in Absatz 4 ist der zweite Satz, der die Gesetzeskompe-
tes festzuhalten. Es wäre ja möglich, dass Sie analog dem Na- tenz begründet, die Natlonalstrassenabgabe auf weitere Fahr
tionalr,atfeststellen, dass Sie vorhin einen Fehlentscheid getrof- zeugkategorien auszudehnen.· Dies dürfte dann z.um Zuge 
fen haben. Sie haben nun die Möglichkeit, beim Beschlussent- - kommen, wenn die spätere-, die lelstungsabhängige Schwer
wurf Bdies~ Korrekturvorzunehmen und dochfürdie Mehrheit_ verkehrsabgabe h Uebereinstimmung mit der EG-Regelung 
zu stimmen statt für die Minderheit' In diesem Sinne ersuche ich erst ab einem Gesamtgewicht von 12 Ton11en erhoben würde. 
Sie, für die Kommissionsmehrheit zu '{Otieren. Die in einem solchen Fall von der Schwerverkehrsabgabe be-

1 freiten F~hrzeuge könnten dann aufgrund dle.ser Kompetenz. 
Büttiker, Sprecher der Minderheit: Ich habe die Begründung künftig der Nlltionalstrassenabgabe unterstellt werden. 
bereits geliefert. Es bleibt bei der gleichen Begründung wie bei 
der Vorlage A Im Sinne der Kohärenz und der Glaubwürdig7 Mgenommen-Adopte 
keit mussen wir, Herr Küchler, bei beiden Vorlagen das gleiche 
Entscheidungssystem anwenden. Es wäre nicht einsichtig, Abs. 5-AI. 5 
wenn man b~i einer Vorlage mit Refere11dum und bei der ande
ren ohne Referendum operieren würde. Der Rat hat mit deutli
cher Mehrheit für das Referendum votiert. Es wäre nicht lo-

... gisch, Herr Bundespräsident, wenn man an einem Sonntag 
mit Libero und an e.inem anderen Sonntag ohne Libero spie-
len würde. · 

Bundespräsident Ogl: Es werden offensichtlich Punkte ver
teilt Es geht hier um drei Cafes creme .. Die MinderheitBOttlker 
will für eine Anpassung das Referendum vorsehen, und zwar 
. ein fakultatives Referendum. Wtr können davon ausgehen, 
dass auch die Vignette zu 40 Franken einmal der Teuerung an
gepasst werden muss, um all das bezahlen zu können, was · 
Herr Büttlker in bezug auf «Bahn 2000» zwischen Mattstetten 
.Und Rothristfordem wird, was Herr Loretan in bezug auf Lärm
schutz- und Umweltschutzmass'nahmen fordern wird .. 
Der Bundesrat muss also zu-einem gewissen Zeitpunkt An
passungen wrnehmen können. In einem solchen Fall geht es 
darum, dass der Bundesrat wohl wartet, bis er den Betrag um 
1 O Franken anheben kann.· Der ·Bundesrat muss so gescheit 
sein und sich sagen, dass er für 5 Franken nicht eine Volksab
stimmung riskieren will. Also wird ~ zuwarten; bis er eine Erhö
hung um 10 Franken vornehmen muss. Doch über 10 Fran• 
ken abzustimmen, ist eine fragwürdige Angelegenheit Da 
wird wieder viel Geld verlorengehen. Es ist eine unmögliche 
Angelegenheit · 
Ich wiederhole meine Frage: Ist es verhältnismässig,'füteine 
solche Erhöhung ein fakultatives Referendum vorzusehen, 
wohlwissend, dass gewisse Kreise das Referendum benützen 
werden, um Stimmungsmache ;zu betreiben? Das ist nicht ge
schickt und entspricht nicht d.em, was Sie vom Bundesrat for
dern, nämlich: er solle handeln, er solle führen, er solle rationa
lisieren, er solle effizienter werden usw. -
Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir möglicher
weise wegen 10 Franken - drei Caf~s creme - eine Volksab
stimmung werden durchführen müssen. Das ist keine Verwe
sentlichung der Demokratie .. Das wird die Unzufriedenheit 
noch schüren. . . 

Küchler, Ber-ichterstatter: Bei Absatz 5 geht es wiederum um 
. die Frage der Befristung des Beschlussentwurfs. Hier, meine 
ich, können wir ohne weiteres eine andere Regelung treffen 
als beim Beschlussentwurf A.; beim Beschlussentwurf A geht 
es um Schwerverkehrsabgaben, und hier geht es um die 
Vignette. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich gegen eine Befristung der 
Vignette ausgesprochen. Auch der Nationalrat hat keine Befri
stung vorgenommen. Entsprechende-Anträge im Nationalrat 
wurden sogar zurückgezogen, denn die Vignette, diese Auto
bahnbenützungs-Abgabe, hat sich gut eingespielt Die heute 
noch geltende Befristung wurde bei. der Einführung nur des
wegen vorgenommen, weil wi~ Neuland betreten haben. Aber 
nun, nach zehn Jahren, ~önnen wir feststellen: Die Vignette 
hat sidh bewährt. 
Auch die li:G diskutiert nun im Ministerrat seit längerem über 
die Einführunti der Vignette, und die Bundesrepublik Deutsch
land - das habe ich lhn~n irrt Eintreten gesagt - hat ebenfalls 
auf 1994 die Einführung der Vignette beschlossen. Wtr haben . 
es hier also r:i,it,einem bewahrten Instrumentarium zu tun, das 
nun keine, Befristung met:ir benötigt Deshalb. hat Ihnen die 
Kommissionsmehrheit vorgeschlagen, auf oiese Befristung zu 
verzicht~n. . . , · , 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit ;zuzustimmen und den 
Minderheitsantrag abzulehnen. . · -

M. Cavadlni Jean, porte-parole de.Ja minorite: Jene vais pas 
· d~velopper longuement la necessite de suivre Ja min9rite puis

que l'ensemble de l'argumentatlon a ete developpe lors de la 
discussion sur l'arrete federal A et que la. decision que vous 
avez prise concernant ce premier arret(3 .me par1;1it entrafner 
une decision parallele a propos du deuxieme. C'est Ja ralson 
pour laquelle je renonce a developper plus longuement cet 
amendement, n'ayant pas d'arguments nouveaux ä apporter 
qui n'aient ete deja lances dans Je debat Le parallelisme mafn
tenant s'impose avec plus de vigueur encore qu'auparavant 
puisqu'il y avait une difference d'approche dans les deux.arre-
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tes. 'bette "difference doit s'effacer et il convient d'inscrire la li
mltatlöH dans le temps de la portee de ci:it artete. 
C'est la ralson poür laquelle Je vous tlemanda de suivre la pro
positidh de la rliiiibrite qui preconise de laisser en vigul'!ur cet 
atrete au plus tard jusqtJ'au 31 d_ecembre 2004. 

Eillndespräsideht Ogl: Die Mirtderheit Cavadihi Jean möchte, 
dass die Autobahnvignette nur bis Ende des Jahres 2004 er
hqb~ii warden darf. Sie haben den Anfrag Bühler Robert abge
lehht, was deh Beschlussentwurf A betrifft 
Nuh möchte ich Sie tragen: H_eisst das, dass wir ab dem Jah
re 2005 Oberhaupt kelhe Autobahnvignette meht haben dür
fen? Oder helsst das, dass wlr ab dem Jahre 20b5 ein• neues 
Systeltt h:ir Autobahngebühren einführen müssen? Das ist die 
zentrale Frage. ba Sie schon den Antrag Bühler Robert abge
lehnt haben, ist es sinnvoll, wenn Sie nun auch diesen Antrag 
ablehnen. Ich bin zutlem überzeugt davoh, dass wir in Zukunft 
nicht auf Autobahngebühran verzichten können. Die anderen 
führen sie ein; wir wollen diese Abgabe nicht waiterführen. 
lcH muss Sie nochmals tragen: Wer Sbll das alles bezahlen? 
lclj bin sehr ~espannt, welche Anträge diesbezüglfch einge
rett:ht werden. Europawelt läuft die Entwicklung auch in Rich
tung Autbbahngebühreri, Maut oder Vignetten. Man wird sich 
im Ausland fragen, in welche Richtuhg sieh die Schweiz Jetzt 
bewegen wird. 
Zurzeit ist noch kein Harmonislerungsbedarffestzustellen. Die 
EG konzentriert sich In etstat Linie auf eine Harmonisierung 
dt:ir We:ttbewerbsbedingungen für den Schwerverkehr. Aus 
diesem Grunde schlägt Ihnen der Bundesrat vor, nur für die 
Schwerverkehrsabgabe elna EG-kompatible Neuerung elnzu-
führeh. . 
Bei der Autobahnvignette wissen wir noch nicht, wie die künfti
gen EG-Pläne ausseheh werden. Es ist noch nicht absehbar, 
wann sich die Schweiz auf ein solches EG-System vorbereiten 
muss. Es wäre aus diesem Grunde völlig falsch, die Autobahn
vignette eihfach bis zum Jahr 2004 zu befristeh, ohne zu wis
sen, was d~nn gemacht werden muss. 
Für deh Fall der Fälle ist ja irotzderrl vorgesorgt In Absatz 4 er
laubt l:line Regelung, die Nationalstrassenabgabe auf dem 
Weg der Gesetzgebung Jederzeit ganz oder teilweise atJfzuhe
ben. lt:h möchte Sie bitten, diesen Absatz zu beachten. und 
dem 13undesrat das Vertrauen zu schenken, dass er auf die 
Autobahnvignette verzichtet, w~nn es nötig ist · 
Ich möchte sre bitl:en, eine flexible Ftegelung vorzusehen und 
nicht einer starren Befristung zuzustimmen. Ich bitte Sie, der 
Mehrheit Ihrer Kommission, dem Nationalrat und dem Bun
d~srat zu folgen. 
i 
Abstimmung- \lote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.18Abs.3,Zlff. II 
Antrag rmr Kommission 

20Stimmen 
12Stimmen 

Zustim·mung zum Beschluss des Nationalrates 

An.18 al. 3, eh. II 
Proposition de la commission . . 
Adherer ä ia decision du Conseil national 

Angenomrrien-Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 29 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über die Einführung einer leistungs• 
abhängigen Schwerverkehrsabgabe 
C. Arrete federal concernant l'introductlon d'une rede
vance sur le trafic des poids lourds liee aux prestation~ 

Antrag der Kommission 
Mehrhet1 
Eirltraten 

Minderheit 
(Loratäh, $islt), Bdttlker, RhyHer) 
Nichteintrsten 

PrefJöSifion cfe ta cominission 
. Ma/orite 

E;ntrer en rhatiere 
Mihodte 
(Ldri=ltaH, Bislg, Büttikl:lr, F\hyner) 
Ne pas entrer en matii9re 

L6retan, Sprecher der Minderheit: Ich möchte kurz die 
Gründe rekapitulieren, die zu meinem Nichteintretensaritrag 
geführt M.ben, weil vielleicht nicht alle Kolleginnen und Kolle
gen iin Saal waren, als ich im Rahmen der Eintretensdebatte 
gesprocher1 habe. 
1. Wir sollten 9as Fuder, der Strassl:lnbenützurlgsabgabe~ 
nicht überladen, also nur die beiden Beschlussentwürfe A Und 
B verabschieden und Entwurf C hinausschieben. 
2. Wir sollten lö~il'lclierweise den Kompetenzartikel für eine 
leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe dann bringen, 
wehn die Zeit dafür reif ist Dies scheint rhir auch davon abzu
hängen, wie rasch wir mit der EG verkehrspolitisch - lh der 
Luft und auf der Strasse - auf dem von uns selber elni;)e- · 
sch,lagenen, bilateralen Weg vorankommen. Wolleh wlr, 
wenn wir auf deH BeschlUssentwutf c eintreten, erneut eine 
Votleistung zu erbrihgen beginnen, ohHe dagegeh etwas 
einzuhandeln? 
3. Verschiederle Votanten haben den Finger auf elhen wlin
deri Puhkt gelegt: Wir dütfeli die steUerpolltlsche Konfi.Jsion 
nicht noch vergrössem, ~aridem müssen sie, Im Gegenteil, 
abbauen. Also eines nach dem anderen: zunächst die Mehr
wertste[!er ohne «Beigemüse», dann die Verlängerung dE!r 
gelteiideh StrassenbeHützurtgsabgäben, aescHlussehtwar
te A und B, Uhd schliessllch einmal Atern holen, die Lage hell 
beurteilen und dann, allenfalls koordiniert tnit anderen Abga
ben iin Umwelt- und (;:nerglebereich, die lel!3tungsabhähgige 
Schweiverkehtsabgabe- wehn auch l:lhdllt:h einmal klar defi
niert werden kälih, was überhaupt Uhgsdsckte Kosten ~e
mäss der nicht lupehreih feststehE!rtt::len SttaSSährechrilrhg 
sind. 
Wir kaüferi mit Absatz 2 des neuen Artikels 36c:juater BVetwtis 
eih, das niemand geM.u kennt Das Ist ein weiterer Gruhd, 
wah.lrrl_ iph der Meihung bin, dass wir heute vorläufig nein sa
gen sollten-:- im lr1teresse der Annahme der Bundesbeschlüss 
se A und 13 durch Volk und Stärtde. · 
Ich bitte Sie, meinem Nichteintretensarttmg zu BeschlUssent
wutf C tuzUstlttiinen. 

Kü~hler, Beiichterstatter: Nachdem Kollege Loretarl noch~ 
mals kurz rekapttuhert hat, sehe ich ltiich 1111 Nameh Ul'id im 
Auftrag der Kommission ebenfalls veranlasst, nochmals kurz 
die Gründe darzulegen, weshalb man auf den Beschltissent
wutf c eintreten rnoss. 
Ich habe aus~tahrt, dieser Entwurf stelle eiheli Eckr)feliet Lir1-
serer künftigen VerkehrsJ)olltik dar, die Im Auslahd aeachtUn~ 
gefunden habe und die von unserem Verkehrsminister ruich-
haltig tlhd oJjtlmal VE'ittreteh Wetde. . . 
Mit diesem Beschlussehtwurf könl1en wir rechtzeitig eihe Ver
fassungsgrUndlage schaffel1 und einen Zeltvorsprung erzi1:1-
len, damit wir - sobald die EG Ihren Ehtsclieid bezüglich Aus
gestaltung der leistUngsäbhängigeh Schwerverkehrsabga
ben getroffen hat - ebenfalls mithalten und die hachgelagerte 
Gesetzgebung ausarbeiten könnerl. Entgegen vorgetragehet1 
Befürchtungen wird also nicht «Gesetz auf Vorrat» ges_chaffen, 
sondern dieses Gesetz wird von uns, vorn Parlament, verab
schiedet werdeh müssen. Auch die Volksrechte bleiben ge1-
wah~ , 
Wehn wir auf den Beschlussentwutf C nicht einträteh, würden 
wir ein falsches Zeichen setzen. Wir würden uns im Ausland ih 
bezug auf die Verkehrspolitik geradezu unglaubwür<;lig ma
chen. Es würde in tlem Sin1_1e falsch verstanden, dass lhi Aus
land der Elhtin.ick eritstönde, wit Sbhw!'!lzer seien gegstt die 
t;infOhrung einer leistUhgsabhänglgen Schwerverketttsab
gabs. 
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Ich ersuche Sie deshalb, aus internationalem Gesichtspunkt, 
unbedingt auf den Beschlussentwurf C einzutreten 

1 

Bundespräsident Ogl: Die Ausgangslage rst ganz einfach; es 
geht hier darum: Wollen Sie dem Bundesrat die Kompetenz 
geben, dass er eine leistungsabhängige Schwerverkehrsab
gabe vorbereiten kann, oder wollen Sie das nicht? Das ist die 
Ausgangslage. 
Es handelt sich hier um einen Kompetenzartikel, und Kornpe
tenzübertragung ist auch mit etwas Vertrauen verbunden'. Das 
Vertrauen in den Bundesrat wird gerechtfertigt, indem wir Ih
nen dann auch etwas vorlegen werden. 
Mit diesem Kompetenzartikel unterstreichen wir den Willen, 
die Bereitschaft, die leistungsäbhängige Schwerverkehrsab- . 
gabe-wenn sie kommt- möglichst europaverträglich auszu
gestalten und auch einzuführen. Dieser Kompetenzartikel -

. haben Sie doch keine Angst, Herr Loretanl - muss ja von Volk 
und Ständen noch angenommen werden. 
Es geht also darum: Wollen Sie, dass der Bunc;tesrat handelt, 
führt - gouverner1 t:'est prevoirl -, also etwas vorbereitet, zu 
dem Sie dann immer noch nein sagen können? Wenn sie ja 
sagen würden, müsste noch das Bunc.tesgesetz konkretisiert 
werden; dieses Bundesgesetz würde dem fakultativen Refe
rendum unterstehen. 

' Ich würde Sie nicht begreifen, wenn Sie diesem Kompetenzar
tikel nicht zustimmen würden, zu dem Sie noch mehrmals 

• Stellung nehmen können, den Sie noch modellieren und aus
gestalten können, wie Sie das für ricntig erachten - wenn Sie 
diesem Handlungsbedarf, der doch gegeben ist (flankierende 
Massnahmen haben Sie vom 13undesrat verlangt), nicht zu
stimmed würden Wir würden- dann wiederum kostbare Zeit 
verlieren, und wir könnten die flankierenden Massnahmen, die 
praktisch alle Fraktionen vom Bundesrat verlangt haben, nict,,t 
umsetzen Auch die Kostenwahrheit wäre dann in Frage ge
stellt: die Ko~erawahrheit, die auch dieser Rat 1immer wieder 
gefordert hat · . 
Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass auch in Luzern 
(Umweltministerkonferenz!) vielleicht etwas passiert; ich· 
weiss nicht, was, ich habe keine Ahnung. Aber wir sollten uns 
vorbereiten; wir ~ollten dem Bundesrat die Möglichkeit geben, 
dass er in diesen Fragen vorangehen kann, dass er seine Posi-· 
tion, die er sich in Europa in der Verkehrspolitik erkämpft hat, 
nicht aufgeben muss, dass er nicht gebremst wird. 
lc~ möchte Sie dringend bitten, dem Nichtelntretensantrag 
der Minderheit Loretan nicht zuzustimmen und auch hier der 
Mehrheit der Kommission, dem Bundesrat und dem National
rat zu folgen .. Es Ist ein verkehrspolitisch gesehen sehr ent
scheidender Schritt und für Sie die Stunde der Wahrheit 

Abs6mmung-Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit. 

Detallberatung-Piscussion par artic/es 

Titel und Ingress, Zlff. l Einleitung · 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, ch. l lntroductlon 
• Proposition de Ja commission 

Adherer a ia: declsion du Consefl'national 

Angenommen -Adopte 

Art. 36quater 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commis{!lion 
Adherer a la decision du Conseil national 

23Stimmen 
10Stimmen 

Küchler, Berichterstatter: Im Titel des Beschlussentwurfes C 
sowie in Absatz 1 von Artikel 36quater BV hat der Nationalrat 
eine Ergänzung vorgenommen. Diese Ergänzung gibt eigent
lich die Stossrichtung des Beschlussentwurfes wieder. Er ver-

deutlicht die Stossrichtung in dem Sinne, dass die Schwerver
kehrsabgabe künftig entweder leistungs- oder verbrauchsab- • 
hängig sein kanr-i. Man sucht nach einer einheitlichen Lösung 
in Europa, in der. EG, wie dies heute wiederholt dargelegt 
wurde. Dies drängt sich mit zunehmender Internationalisie
rung der Transporte unter allen Umständen. auf. Die detaillierte 
Ausgestaltung dieser Abgabe hat aber auf dem späteren Ge-
setzgebungsweg zu erfolgen. . 
in Absatz 2 wird das Prinzip der Kostendeckung verankert und 
ebenfalls die Zweckbindung festgehalten Im Unterschied 
zum Treibstoffzollartikel wird in Absatz 3 der Gesetzgeber aus
drücklich verpflichtet, bei der Bemessung der kantonalen An-· 
teile «die besonderen Auswirkungen der Abgabe in Berg- und 
Randgebieten zu berücksichtigen». . 
Die Kommission hat keine Aenderungen vorgenommen, son
dern hat den Artikel 36quater gemäss Beschluss des National
rates übernomme11 urid diesem zugestimmt 

Jagmettl: Darf ich bei dieser Gelegenheit als Nichtkommissi
onsmitglied einen Wunsch~ den Bundesrat richten? 
Wenn wir eine ieistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 
einführen, besteht natürlich die Gefahr, dass man in eine Un
termotorisierung der Lastwagen ausweicht Es wäre für unser 
Transitland ausserordentlich. schlecht, wenn geschlichen 
würde oder mit dem Motor auf dem letzten Zacken und einer 
Rauchwolke den Gotthard hinaufgefahren würde; dam~ ist 
uns nicht gedient 
Ich wäre froh, wenli sich der Bundesrat in den Verhandlungen 
auf internationaler. Ebene dafür einsetzen könnte, dass ein 
ausreichendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht des 
Fahrzeuges vorhanden ist, wie wir das in der Schweiz kennen, 
und dass dies durchgesetzt wird, damit die Nachteile, die mit 
einer Untermotorisierung verbunden sind, behoben sind · 

Angenommen-Adopte 

Zlff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.II 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen-Adopte . 
Gesamtabs6mmung-Vote spr l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat-Au Conseil na6onal 

21 Stimmen 
(Einstimmigkeit)__, 
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Strassenbenützungsabgaben. 
Verlängerung und Neugestaltung 
Redevances sur l'utilisation des routes. 
Prorogation et refonte 

Differenzen - Divergences 

Siehe, Seite 261 hiervor-Voir page 261 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 1. Juni 1993 
Dllcision du Conseil national du 1 er juin 1993 

A. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Schwer
verkehrsabgabe 
A. Arrite federal concernant la prorogatlon de la rede,. 
vance sur le traflc des polds lourds 

Zlff. II Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.llal.2 
Proposition de Ja commission 
Adherer-a la decision du Conseil national 

B. Bundesbeschluss über die Weiterführung der National
strassenabgabe 

. B. Arrite federal concernant la prorogation de la rede
vance pour l'utlllsatlon des routes nationales 

Zlff. II Abs. 2 
Antrag der KomlJlission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.llal.2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler, BericHterstatJ:er: Der Ständerat hat am 28. April 1993 
die Vorlage über die Verlängerung und Neugestaltung der 
Strassenverkehrsabgaben, d. h. den Entwu_rf zum Bundesbe
schluss über die Weiterführung der Schwerverkehrsabgabe 
sowie den Entwurf zum Bundesbeschluss über die Weiterfüh
rung der Nationalstrassenabgabe, als Zweitrat beraten. Bei 
den materiellen Differenzen hat sich der Nationalrat uns inzwi
schen, nämlich am 1. Juni 1993, angeschlossen, so dass die 
Vorlage an und für sich als bereinigt gelten könnte. 

Auf Ersuchen des Herrn Departementsvorstehers geht es 
heute nun zusätzlich um eine formelle Bereinigung der soge
nannten lnkraftsetzungsbestimmungen in den beiden Be
schlüssen (Weiterführung der ·Schwer'verkehrsabgabe und 
der Nationalstrassenabgabe). 
In unserem Rat hat nämlich Herr Bundespräsident Ogi da
mals - auf entsprechende Interventionen hin - in Aussicht ge
stellt, dass die Volksabstimmung über diese Vorlage wohl erst 
in der ersten Hälfte des Jahres 1994 durchgeführt werde, dies 
aus folgenden Gründen: Erst in diesem Frühjahr sei nämlich 
über die Treibstoffzollerhöhung abgestimmt worden. Voraus
sichtlich im November 1993 werde die neue Finan;zorcf nung 
zur Abstimmung gelangen. Angesichts der Häufung von Fi
nanzvorlagen ist eine gewisse Staffelung der Abstimmungs
termine deshalb unabdingbar. 
Der Bundesrat muss also seines Erachtens in der Festsetzung 
der Abstimmungstermine über eine gewisse Flexibilität verfü
gen. Man geht daher cfavon aus, dass die Abstimmung über 
die Strassenbenützungsgebühren voraussichtlich erst am 
12 Juni 1994 stattfinden wird. Das hat nun aber zur Folge, 
dass die Inkraftsetzung voraussichtlich nicht mehr auf das in 
den Beschlussentwürfen A und B der Vorlage unter Ziffer II Ab
satz 2 genannte Datum erfolgen kann. Vielmehr soll die übli
che Regelung gelten, wonach Beschlüsse ihre Rechtswirkung 
mit Annahme der Vorlage durch Volk und Stände entfalten. 
Daher ist Absatz 2 von Ziffer II der Beschlussentwürfe A und B 
ersatzlos zu streichen. 
Der Nationalrat hat dies inzwischen bereits getan. Ihre vorbe
ratende Kommission~ die Kommission für Verkehr und Fern
meldewesen, beantragt Ihnen einstimmig, dem Nationalrat zu 
folgen und diese lnkraftsetzungsbestimmung zu streichen. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

.t 

1 1 
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Strassenbenützungsabgaben. 
Verlängerung und Neugestaltung 
. Redevances sur l'utlllsat1on des routes. 
Prorogation et refonte 

Siehe Seite 457 hiervor - Voir page 457 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 18. Juni 1993 
Decision du Conseil national du 18 juin 1993 

1. Bundesbeschluss über die Weiterführung der Schwer-
verkehrsabgabe . 

' 1., Arr6te federal concernant la prorogatlon de la rede
vance sur le traflc des polds lourds 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen 

(Eir;istimmigke_lt) 

2. Bundesbeschluss über die Weiterführung der National-
strassenabgabe · 
2. Arrete federal concernant la prorogation de la rE1de. 
vance pour l'utlllsation, des routes nationales 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes . 30Stimmen 

(l;instimmigkeit) 

3. Bundesbeschluss über die Einführung einer lelstungs-
abhängigen Schwerverkehrsabgabe · 
3. Arrete federal concernant l'lntroductlon d'une rede
vance sur le traflc des polds lourds llee aux prestatlons 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

32Stimr'nen 
(Einstimmig.keit) 

Schlussabstimmungen 



Bundesbeschluss 
über die Weiterführung der Schwerverkehrsabgabe 

vom 18. Juni 1993 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 27. Januar 1992 1>, 
beschliesst: 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 17 Abs. 5 
5 Dieser Artikel gilt bis zum 31. Dezember 1994. 

Art. 20 
1 Der Bund erhebt für die Benützung der dem allgemeinen Verkehr geöffneten 
Strassen auf in- und ausländischen Motorfahrzeugen und Anhängern mit einem 
Gesamtgewicht von je über 3,5 Tonnen eine jährliche Abgabe. 
2 Diese Abgabe beträgt: 

a. für Lastwagen und Sattelmotorfahrzeuge Fr. 

- von über 3,5 bis 12 Tonnen ....................... ·......... 650 
- von über 12 bis 16 Tonnen................................. 2000 
- von über 16 bis 22 Tonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 
- von über 22 Tonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 

b. für Anhänger 
- von über 3,5 bis 8 Tonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
- von über 8 bis 10 Tonnen . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .• . . . . . . . .. . 1500 
- von über 10 Tonnen....................................... 2000 

c. für Gesellschaftswagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
3 Die Abgabesätze können mit einem allgemeinverbindlichen, dem fakultativen 
Referendum unterstellten Bundesbeschluss angepasst werden, sofern die Stras
senverkehrskosten dies rechtfertigen. 
4 Ausserdem kann der Bundesrat die Tarifkategorien ab 12 Tonnen nach Ab-
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Weiterführung der Schwerverkehrsabgabe. BB 

satz 2 auf dem Verordnungsweg an allfällige Änderungen der Gewichtskatego- • 
rien im Strassenverkehrsgesetz anpassen. · 

s Der Bundesrat bestimmt für Fahrzeuge, die nicht das ganze Jahr in der 
Schweiz im Verkehr stehen, entsprechend abgestufte Abgabesätze; er beriick-
sichtigt den Erhebungsaufwand. · 
6 Der Bundesrat regelt durch Verordnung den Vollzug. Er kann für besondere 
Fahrzeugkategorien die Ansätze im Sinne von Absatz 2 festlegen, bestimmte 
Fahrzeuge von der Abgabe befreien und Sonderregelungen treffen, insbeson
dere für Fahrten im Grenzbereich. Dadurch dürfen im Ausland immatrikulierte 
Fahrzeuge nicht besser gestellt werden als schweizerische. Der Bundesrat kann 
für Übertretungen Bussen vorsehen. Die Kantone ziehen die Abgabe für die im 
Inland immatrikulierten Fahrzeuge ein. 
7 Der Reinertrag dieser Abgabe wird wie der Ertrag des Zollzuschlages gemll.ss 
Artikel 361er verwendet. 
8 Auf dem Wege· der Gesetzgebung kann ganz oder teilweise auf diese Abgabe 
verzichtet werden. 
9 Dieser Artikel gilt mit Wirkung ab I. Januar 1995 und bleibt längstens bis zum 
31. Dezember 2004 in Kraft. 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Ständ,e. 

Nationalrat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Schmidhalter 
Der Protokollführer: Anliker 
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Ständerat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Piller 
Der Sekretär: Lanz 



Bundesbeschluss 
über die Weiterführung der Nationalstrassenabgabe 

vom 18. Juni 1993 

D!e Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 27. Januar 1992 1 >, 
beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 36quinquies , . 

1 Der Bund erhebt für die Benützung der Nationalstrassen erster und zweiter 
Klasse auf in- und ausländischen Motorfahrzeugen und Anhängern bis zu ei
nem Gesamtgewicht von je 3,5 Tonnen eine jährliche Abgabe von 40 Franken. 
Der Abgabesatz kann mit einem allgemeinverbindlichen, dem fakultativen Re
ferendum unterstellten Bundesbeschluss angepasst werden, sofern die Strassen-
verkehrskosten dies rechtfertigen. · 
2 Der Bundesrat regelt durch Verordnung den Vollzug. Er kann bestimmte 
Fahrzeuge von der Abgabe befreien und Sonderregelungen treffen, insbeson
dere für Fahrten im Grenzbereich. Dadurch dürfen im Ausland immatrikulierte 
Fahrzeuge nicht besser gestellt werden als schweizerische. Der Bundesrat kann 
für Übertretungen Bussen vorsehen. Die Kantone ziehen die Abgabe für die im 
Inland immatrikulierten Fahrzeuge ein und überwachen die Einhaltung der 
Vorschriften bei allen Fahrzeugen. 
3 Der Reinertrag dieser Abgabe wird wie der Ertrag des Zollzuschlages gemäss 
Artikel 36ter verwendet. 
4 Auf dem Wege der Gesetzgebung kann ganz oder teilweise auf diese Abgabe 
verzichtet werden. Ebenso kann die Abgabe auf weitere Fahrzeugkategorien, 
die nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstehen, ausgedehnt werden. 
5 Dieser Artikel gilt mit Wirkung ab 1. Januar 1995. 
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Diem. Beschluss untersteht der ~bstill.'ltnung des Volta. undcder Stinde. · 

· t!lation'alrat, 18. Juni tm 
Der Prlsidt.DU Sdnni~tet 
Der PtofQloUlßhrer: Antiker . 

Stlnderat, 18. Jni' 1~ 
Der Prlsident: Piller · 
Der Selmtir: ~ · · 



Bundesbeschluss 
über die Einführung einer leistungs- oder 
verbrauchsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 

vom 18. Juni 1993 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 27. Januar 1992 1>, 
besch/iesst: 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
1 

Art. 36quater 

1 Der Bund kann auf dem Schwerverkehr eine leistungs- oder verbrauchsabhän
gige Abgabe erheben. Die Abgabe darf nur erhoben werden, soweit der Schwer
verkehr der Allgemeinheit Kosten verursacht, die nicht bereits durch andere 
Leistungen oder Abgaben gedeckt sind. 

1 
2 Der Reinertrag der Abgabe darf die ungedeckten Kosten nicht übersteigen. Er 
ist zur Deckung von Kosten zu verwenden, die im Zusammenhang mit dem 
Strassenverkehr stehen. 
3 Die Kantone sind am Reinertrag zu beteiligen. Bei der Bemessung dieser An
teile sind die besonderen Auswirkungen der Abgabe in Berg- und Randgebieten 
zu berücksichtigen. 

II 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 

Nationalrat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Schmidhalter 
Der Protokollführer: Anliker 
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Ständerat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Piller 
Der Sekretär: Lanz 



Arrete federal 
concemant Ia prorogation de la redevance sur le tratic 
~es poids lourds 

du 18 juin 1993 

L 'Assemblee federale de 1a Confederation suisse, 
vu le message du Conseil federal du 27 janvier 19921>, 
a"ete: 

I 

Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiees comme il suit: 

Art. 17, 5e al. 
5 Le present article a effet jusqu'au 31 decembre 1994. 

Art. 20 
1 La Confederation per~oit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic 
general, une redevance annuelle sur les vehicules automobiles et les remorques 
immatricules en Suisse ou a l'etranger d'un poids total superieur a 3,5 tonnes. 
2 Cette redevance s'eleve a: 

a. pour les camions et les vehicules articules 
- de plus de 3,5 tonnes a 12 tonnes ...................... . 
- de plus de 12 tonnes a 16 tonnes ............•.......... 
- de plus de 16 tonnes a 22 tonnes ...................... . 
- de plus de 22 tonnes ..................•..•........... 

b. pour les remorques 
- de plus de 3,5 tonnes a 8 tonnes ....•................... 
- de plus de 8 tonnes a 10 tonnes ............••.......... 
- de plus de 10 tonnes ......................•.......... 

Fr. 

650 
2000 
3000 
4000 

650 
1500 
2000 

c. pour. les autocars .........•..........•................ .- 650 
3 Les taux de redevance peuvent etre adaptes, dans la mesure oii. les couts du trafic 
routier le justifient, au moyen d'un arrete federal de portee generale sujet au 
referendum facultatif. 
4 En outre, le Conseil federal peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de 
redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnes au 2 e alinea, en 
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Prorogation de Ja redevance sur le trafic des poids lourds 

fonction d'eventuelles modifications des categories de poids definies dans la loi 
sur la circulation routiere. 
5 Pour les vehicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'annee, le 
Conseil federal fixe des taux de redevance en fonction de cette duree; il prend en 
consideration le cout de la perception. 
6 Le Conseil federal regle l'execution par voie d'ordonnance. II peut etablir pour 
des categories de vehicules speciaux les montants au sens duze alinea, exempter 
de la redevance certains vehicules et etablir, notamment pour les deplacements 
dans les zones frontalieres, une reglementation particuliere. Celle-ci ne devra pas 
privilegier les vehicules immatricules a l'etranger au detriment des vehicules 
suisses. Le Conseil federal peut prevoir des amendes en cas d'infraction. Les 
cantons per~ivent la redevance pour les vehicules immatricules en Suisse. 
7 Le produit net de la redevance est utilise comme le produit de la surtaxe en vertu 
de l'article 361er. 
8 La perception de cette redevance peut 8tre restreinte ou supprimee par une loi. 
9 Le present article entre en vigueur le 1 er janvier 1995; il a effet jusqu'au 
31 decembre 2004 au plus tard. 

II 

Le present arr8te est soumis au vote du peuple et des cantons. 

Conseil national, 18 juin 1993 

Le president: Schmidhalter 
Le secretaire: Anliker 
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Conseil des Etats, 18 juin 1993 

Le president: Piller 
Le secretaire: Lanz 



Arrete federal , 
concemant la proro~ation de la redtvance pour l'utilisation 
des routes nationales 

du 18 juin 1993 

UAssemblee federale de la Confederation suisse, 
vu le message du Conseil federal du·27 janvier 19921>, 
a"ete: 

I 

La constitution est modifiee comme 'il suit: 

Art. 36quinquiu 
1 La Confederation per~it pour l'utilisation des routes nationales de premiere et 
de deuxieme classe une redevance annuelle de 40 francs sur les vehicules 
automobiles et les remorques immatricules en Suisse ou a l'etranger dont le poids 
total ne depasse pas 3,5 tonnes. Le tawc de redevance peut etre adapte, dans la 
mesure ou les couts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrete federal de 
portee generale sujet au.referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal regle l'execution par voie d'ordonnance. II peut exempter 
certains vehicules de la redevance et etablir, notamment pour les deplacements 
dans les zones frontalieres, une reglementation particuliere. Celle-ci ne devra pas 
privilegier les vehicules imµlatricules a l'etranger au detriment des vehicules 
suisses. Le Cons,eil federal peut prevoir des amendes en cas d'infraction. Les 
·cantons per!;oivent la redevance pour les vehicules immatricules en Suisse et 
contrölent le respect des prescriptions par. tous les vehicules. 
3 Le produit net de la redevance est utilise comme le produit de la surtaxe en vertu 
de l' article 36 ter. 

4 La perception de cette redevance peut etre restreinte ou supprimee·par une loL 
Cette loi pourra aussi etendre la perception de 1a redevance a d'autres categories 
de vehicules qui_ne sont pas soumises a la redevance sur le trafic des poids lourds. 
5 Le present article entre en vigueur le 1 et janvier 1995. 

Disposition transitoire 

ArL 18, 3• aL 
3 Le present article a effet jusqu'au 31 decembre 1994. 
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Arrete federal 
concemant l'introduction d'une redevance sur le trafic 
des poids lourds liee, soit aux prestations, 
soit a la consommation 

du 18 juin 1993 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 27 janvier 19921>, 
a"ete: 

I 

La constitution est modifiee comme il suit: 

Art. 36quater 
1 La Confederation peut percevoir sur le trafic des poids lourds une redevance 
liee, soit aux prestations, soit .a la consommation. La redevance ne peut etre 
peri;ue que dans la mesure ou les coOts occasionnes a la collectivite par ce trafic ne 
sont pas deja couverts par d'autres prestations ou redevances. 
2 Le produit net de la redevance ne doit pas depasser les coOts -non couverts. 
II sera affecte a la couverture des coOts dus au trafic routier. 
3 Les cantons ont droit a une partie du produit net de la redevance. Lors de la 
fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des repercussions particulieres de 
la redevance sur les regions de montagne et sur les regions peripheriques. 

II 

Le present arrete est soumis a~ vote du peuple et des cantons. 

Conseil national, 18 juin 1993 

Le president: Schmidhalter 
· Le secretaire: Anliker 
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Conseil des Etats, 18 juin 1993 

Le president: Piller 
Le secretaire: Lanz 




